
Zweyte Ausiag.
Mit Ihro churfürstl. Durch!, in Vaiern, :c. ;c. gnädigst ertheiltem

M ü n c h e n ,
dructts und berlegts Johann Jacob Vötters churftrstl. Hof- und Landschaftsbuchdruckers

ftel. hinterlasscne N t t w e / und Erben
i 7 7 i .



jon Gottes Gnaden Wi r Maximilian Joseph in Ober- und
Niederbaiern / auch der obern Pfalz Herzog/ Pfalzgraf bey W e m ,
des heil. Rbm. Reichs Erztruchseß, und Churfürst, Landgraf zu Leuchtcn-

berg:c.?c. Bekennen öffentlich mit diesem Br ief , und thun kund männiglich, wasmassen Uns Unsers

H o f - und LandschaftSbuchdruckers Johann Jacob Völlers nachgelassenen Wit t ib nnd Erben in

München unterthänigst zu vernehmen gegeben, wclchergcstalten das von Uns ihnen ertheiltr ? r iv l -

le^ium ImpreÜörium aus den <5«älcem ^uäiciaiium 6^ drimiliLiem un» cum noti« in koiw öl Z""'

mit heurigen Jahr wirklich exspirirt, und dahero Uns selbe gehorsamst belangt haben, um Wir so-,

thannes exspirirtes privile^ium solchergestalte«! wieder zu bestättigen, zu erneuern, und wcitcrs zu

erstreken gnädigst geruhen möchte», damit sich künftighin niemand unterstehen solle, berührte zweyte

Edition des do<iici5 5uälci,lü öc l^rimin,!,« un , cum nutiz in kolio öc 8^ - nachzudrucken ; Da Wi r

nun erstangezogene B i t te gnädigst angesehen, und solchemnach berührt Vötterischen Witt ib und

Erben die besondere Gnade gethan, daß sie von nun an in die weitere zehen Jahre diese mehrbcscigto

zweyte Edition des Ooäicig ^uäicl»rii Ü! driminalig UN2 cum notl« in l l l l ia öc Zva. in offeuell Druck

ausgehen, hin-und wieder ausgeben, seil haben, und verkaufen lassen, solche aber jemand anderer in

Unserem Chursürsteuthum und Landen nicht nachdrucken darf«; Als gebiethen Wi r all - und jeden

Unseren aufgestelten Obrigkeiten und Beamten hiemit ernstlich, keinen in unseren Churlandcn zu

Voicrn, dann dem Herzogthum der obern Pfalz angesessenen Vnchdruckeren, Vuchhaudlereu uud Vuch-

binderen zu gestatten, daß sie noch jemand anderer oftbemeldten Oiäicem ^uäi<:iarium öc Oimmnlem

un» cum notiz in lo l io Lc Hva. weder m dem schon gedruckten7 noch einem andern Format nachzu-

drucken, oder nachgedruckter zu distrahiren, uud zu verkaufen, weniger die ausländische darmit i n

«rmeldt unsere Churlande zu Baiern dann der obern Pfalz hierin zu handeln sich unterfangen sollen»

und dieses bey Vermeidung Unserer höchsten Ungnad nebst Verworchung einiger Geldstraf von ein-

hundert Ducaten, wovon die Helste Unserer Hofkammer, die andere Holste aber mehrerwehnten Ver-

legeren zukommen solle, dann auch bey Verliehruug derselben Nachdruck, welchen oftmentionirte V i t -

tvrische Wit t ib und Erben mit H i l f und Zuthun eines jeden Orts Obrigkeit gegen Vorweisung dieser

Unser gnädigsten Verordnung und ertheilten krivi leßii . wo man dergleichen finden wi rd , alsogleich

aus eigenem Gewalt ohne Verhinderung männiglich zu sich nehmen, nnd darmit nach Gefallen Handeln

und thun mögen: Doch solle anderen zur Nachricht und Nahrnung dieses Unser churfürstl. pl ivi le^mm

in berührten Coäice ^uäici»ri° K criminali vorangedrnckt werden. Geben in Unserer Haupt- und Ncsi:

5enzstadt München den vierten Monatstag Apr i l im eintausend siebelchundertein-uud siebenzigsten Iahr .

Maximilian Joseph Lhurfürst.

chmfürstl. wirkt. Rath, und geheimer
Secretariuö Dominicus Schreybaur.



Von Gottes Gnaden
Wir Manmilian Joseph, in Ober-und Nieder

baiern, auch der obern Pfalz Herzog, Pfalzgrafbey Rhein, des heil.
Rom. Reichs Erztruchseß/ und Khurfürst/ Landgraf

zu Leuchtcnberg, 2c. ?c.

ntbiethen mäuniglich Unfern Gruß, und Gnade zuvor : Nach denen peinlichen Rechten,
womit in Nevidirung Unserer Landsstatuten bereits im Jahr 1751 der Anfang gemacht
worden, befinden Wir keinen Theil derselben von größeren Mangel und Unrichtigkeit zu

seyn, als jenen, worin das Gerichts- und Proceßwrsen begriffen ist. Dahero auch in weiterer
Fortsetzung jetztgedachter Revision vor andern hieran Hand anlegen, und solchen in bessere Ord-
nung , und vollständige Nichtigkeit bringen zu lassen für nöthig ermessen haben. Es seynd zu dem
Ende alle ältere, sowohl gemein- als statutarische Rechten mit Fleiß eingesehen, und erwogen,
sofort ein solch- ordentlich- deutlich- und ausführliches 3Mem» Iuri8 ^uäieizrli verfertiget worden,
welches bey allen dahin einschlagenden Händeln und Vorsallenheiten, wie sie immer beschaffe«
seyn mögen, sowohl Nichtern, als Partheyen und Advocaten zu sicher- und hinlänglicher Maßregel
dienen kann.

Wir haben also dasselbe nach vorläufig- gutachtlicher Vernehmung Unserer sammentlicher
Iustizdicasterien, wie nicht weniger mit rathlichen Zuthun Unser gemeiner Lieb, und getreuer Lanl)-
schast auf Ar t und M a ß , wie der Ausschluß mit mehrerem zu vernehmen giebt, nicht nur aller-
dings gnädigst begnehmiget, sondern es ist anbey Unser chur- und landsfürstlicher Befehl hiermit,
daß demi in Unseren sammentlichen Churlanden zu Vaiern, und der obern Pfalz, dann all anderen
Uus zugehörigen Landereyen allenthalben nachgegangen, und zwar soviel das 5us novum hierin be-
tr ist, worin entweder etwas ganz neues verordnet, oder das bisher in Uebung geweste aufgehoben
worden ist, selbes erst auf nächstkünftige Lichtmeß des 1754!!»!, Jahrs seinen Anfang nehmen, in all
übrigen Stücken hingegen, wo das vorige bloß wiederholt, bestättiget, oder in I'nek äubi» 6c contro>
verl» nur declarirt wi rd, sowohl yuo 26 c»lu5 5uturo5. als prZeteritoz allerdings darausgesprochen,
solchemnach auch die untere und subordinirte Obrigkeiten von denen höheren, benöthigten Falls»
jederzeit mit Ernst und Nachdruck dahin angewieseu , und da endlich mit der Zeit solche vudi»
^urig vorfielen, welche sich weder aus den Worten, noch dem Verstand der neuen Verordnung deci«
diren liessen, dieselbe gleichwohl von jeder Obrigkeit selbst wie vorhin, also noch weiter aus denen
gemein- geschrieben- natürlich- und andern bisherigen Rechts krlncipii8 ihrem besten Wissen und
Gewissen nach ohne Ansrag entschieden werden sollen. Gegeben in Unserer Residenzstadt München,
den 14 December 1753.

lüammissione 8ereu. Dm Olli

Johann Jacob Miller Hof- und
Commercienrathösecretarills.
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Erstes Capitel.
Von den Gerichten und der Gerichtsbarkeit.

as Recht soll bey willkührlicher S t ra f nicht mit Gewalt, sondern
vor Gericht, und zwar dort, wohin der Beklagte seiner Person, oder

der strittigen Sache wegen gehört, gebührend gesucht werden-

WitU. woma«
sein Recht su-
ch«n soll.

Der ordentliche Gerichtszwang wird Heils von hauslichen Anwesen,^'»
Verbrechen oder Betretten, theils von Geding, Verwaltung, Verboth, Lag ^ !
oder Zusammenhang der strittigen Sache, zu Latein: düimcilio, l j ^ W

hergeleitet.

Wo der Vater semen bestandigen Wohnrlatz hat, da seynd auch seine r°rum n°m:>
rechtmäßige Kinder domicilirt, und dieses heißt zu Latein: ronun oi-iuMs. " i i .
Findelkinder überkommen solches an dem O r t , wo sie gefunden oder erzogen
werden. Uneheliche hingegen folgen dem Uolniciliu ihrer Mutter. Hat der
rechtmäßige Vater selbst keinen gewissen beständigen Wohnsitz, so ist bey Ki l l -
dern mit dem Oomicilio oriZini3 auf den Or t der Geburt zu sehen, dasselbe bleibt
auch jedem bevor, solang er sich nicht selbst freywillig oder aus Noth auder-
werts in der Absicht aldort zu wohnen wirklich niederlaßt, und da nun dieses
an mehr Orten zugleich in obiger Absicht geschieht, so wird auch selbiger
Orten überall das Oomicilium erlangt, und stehet solchen Falls dem Klager
frey, ob er ihn dort oder da belangen wolle. Landfahrer und Vaganten aber
mögen aller Orten, wo sie sich immer betretten lassen, belangt, oder durch öffent-
lichen Verruf und Anschlag iu Kro orißiuiz vorgeladen werden.

A 3- 4.



2 lkrstes Capitel

§. 4.

Um keiner Verbrechen oder Freveln willen, welche nicht malefizisch
scylld, und exria locum clomicilii verübt werden, soll keiner, der im Land an-
seßig, oder sonst gnugsam verbürgt ist, iu lucu 6 e M i angehalten, sondern die
Verschaffuug von dem ŝuckce Äomicilii begehrt, hierunter auch all jenes
beobachtet werden, was die erklärte Landsfreyheit, und soviel die obere Pfalz
insonderheit betrift, die bisherige Observanz mit sich bringt.

§ . 5 .

Fremde seynd begangenen Verbrechens halber nicht nur der Obriqkelt
des Or ts , wo sie verbrochen haben, sondern auch wo selbe betretten werden,
unterworffen.

§. 6 .

Contrahenten mögen an dem O r t , wo contrahirr worden, oder die
Bezahlung geschehen soll, um das bedungene belangt werden, und ist hierunter
vorzüglich auf dm O r t , wo der Contract zum Schluß gekommen ist, zu sehen.
Doch stehet auchallzeit in des Klägers Wil lkuhr, ob er m Wro concraNüz oder
limmcilü klagen wolle. Ersten Falls wird erfodcrt, daß sich der Beklagte per-
sönlich aldort befinde. Der bloße Widerspruch des Contracts hebt diesen
lnnim nicht auf, wohl hingegen, wenn ausdrücklich- oder stillschweigende
Gcdiug dagegen vorhanden scynd, oder wenn man mit fremden Durchrei-
senden wissentlich auf Borg handlet, oder da nicht soviel auf die Er fü l l - son-
dern Vernichtung des Contracts geklagt wird. Es sollen sich auch Innlander
dieses k'oii niemal gegeneinander gebrauchen, sondern vor ordentlicher Obrig-
keit klagen, es seyc denn, daß die Bezahlung vermög ausdrücklichen Gedmgs
an einem gewissen Or t geschehen/ oder die krivilezk loci ein anderes dieß-
falls nm sich bringen.

Wer um geführter Verwaltung und Administration wegen, Rechen-
schüft zu geben hat/ soll solches vor Obrigkeit thun, welche ihn hierzu bestellt
hat/ und ist auch derselbe nicht schuldig, sich deswegen andcrwerts einzulassen.
Wenn aber der Verwalter hinterstellig, oder sonst in semer Verwaltung
strafmäßig befunden wird, soll er zur Leistung dessen, was er zu thun schuldig
»st, von seiner ordentlichen Obrigkeit angehalten werden.

§. 8 .

Hat jemand, aus was Ursachen es immer seyn mag, eine rechtmäßige
Foderung, und stehet in biuicher S o r g , daß er vor ordentlicher Obrigkeit das
Seinige ohne sonderbarer Beschwernuß uicht erlangen werde, so mag er den
Gegner an Hab oder Leib durch die Obrigkeit des Orts, wo sich dessen Person
oder Gut immer befindet, so lang anhalten lassen, bis man von ihm vergnügt,
oder daß er in t'oro an-(M antworten, und dem ^uckcaw nachkommen wolle,
durch Pfand oder Bürgen gnugsam gesichert ist. Man solle aber auch nur
dem gebettenen Arrest andergestalt nicht als vorläufige Vcschcinung der
gestellten Foderung, und zwar nur gegen Fremde und Auslander willfahren,
maßen solcher gegen Innlander in folgenden Fällen allein statt hat. Wenn
nämlich i " ° in loca ärreüi die Bezahlung zu thun versprochen worden, des«
gleichen wenn 2"°- der Beklagte weder befrcyt noch angesessen, oder sonst
gnugsam vercautionirt ist. Ferner wenn 3"°- ein Specialprivilegium Wci
oarum vorhanden ist, welches jedoch gegen die von Adel oder churfi. Bediente
niemals Platz greift. Außer Lands sotten die Innlallder gleichfals nicht

ein-
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einander arrestiren lassen, es seye denn, daß die Bezahlung aldort zu thun
liersprochcn worden, oder zu besorgen ist, daß^n-elwuä nicht mehr in das
Land zurück komme.

§. 9-

Alle Klagen, welche mehr auf die Sache selbst als die Person gehen,
sollen sowohl in pecicorio als pullelldi'iQ bei) der Obrigkeit des Or t s , wo sich
die Sache befindet, ohne Unterschied derselben gestellt werden-

§. 10.

Sachen, welche zusammen gehören/ soll man nicht leicht voneinander-
trennen, sondern vor einer Obrigkeit allein verhandeln lassen. I m Fall auch
die Klag auf mehr Sachen, oder gegen mehr Personell/ welche unter verschie-
denen Obrigkeiten stehen, gerichtet ist, soll man solche bey der nächsten höheren
Obrigkeit anbringen, (^ulns exempraz soll man aber unter diesem Vorwand
nicmal an sich ziehen. Wie weit hiernachst der Criminalrichter in Civilsachen,
oder die Civilobrigkeit in Criminalsachcn ex cmmexinne caulX die Hand ein-
schlügen darf, ist bereits iu cocl. c i im.9.2. c. i .§.25.26.27. mit mehreren
versehen.

§. 11.

Vornehme Stands-adelich- und graduirte Personen, wie auch alle Personen. n«l.
in churfürstl. oder landschaftlichen Pflichten stehende Bediente und Hofschutz- ^ ^ ?<""«»
verwandte haben ihr besonders lorum, und stehen entweder unmittelbar unter
den churfl. Iustizhicasterien, oder nach Gestalt ihrer Bedienung unter den
Hofstaben, oder anderen churfl. Aemtern. Kriegsofftciers und Soldaten
stehen unter ihrer Militairobrigkeit. ^cääemici unter dem keäwre und 5e>
«am ^cnfielnico. Geistliche unter ihren vorgesetzten Obern. Deßgleichen
stlind all jene, welche sich des Gesandschaftsrechts zu erfreuen, oder sonst ein
Specialprivilegium exemptioml; kori erlangt haben, vpn dem ordentlichen
Gcrichtszwange befreyct. Dahingegen mögen sich aber auch all obbcnannte
Personen auf die besondere S t a d t - oder Localrechtcu des O r t s , wo sie sich
aufhalten, nur soweit, als selbe mit den allgemeinen Rechten und Statuten
ubereinskominen, oder die bloße Zierlichkeit der gepflogenen Handlung,
oder die aldort liegende Güter betreffen/ mit Fug beziehen.

§. 12.

Obbemeldtcs ?on,m pi-ivilezktum hat in folgenden Fällen nicht statt. F!ll,. «-linn
im°. Nenn die cximirte Person nicht Beklagter,sondern Kläger ist. 2 ^ . D a ^ ^
oleselbc nicht eigner, sondern anderer Person halber, z. E. als Erb/ Vormund,
oder Gewalthaber belangt wird. 3^- I n bloßen Rcalsachen. 4^- In cauliz
connexiz, zumal, wenn sich die Sachen nicht wohl nennen lassen. 5"' Mo-
gen sich auch fremde weltliche Personen mit ihrem laro krivüeZiaw nicht
schuhen, soweit sie sich nicht des Gesandschaftrechtes, oder wenigist des Hof-
schutzes sich zu erfreuen haben. 6^- Churfl. oder landschaftliche Bediente
nach ihrer Entlassung, sofern nicht die vorige Freyheit in der Dimißion vor-
behalten ist. 7""- Bleibt der Landfahnen in Gerichts- und anderen bürger-
lichen Händeln, so das Fähndl oder Kriegswesen nicht angehen, unter der
vorigen Obrigkeit. 8"- Gehören auch churst. Beamte in bloßen unter sich
habenden Amtsstrittigkeiten, wie auch in Rechnungs-und anderen Cameral-
'fachen ganz allein unter die Hofcammer, und haben sich die Iustizdicasterien
Hierin nicht einzumischen, wo nicht die Untersuchung zugleich Parthcy- oder
Policeiisachen mitderührt, oder nach Beschaffenheit der Sache aus churfl.
höchsten Befehl etwan gar peinlich verhandelt werden soll. Falls jemand

A 2 9"".



9"b- mehrlcy aufhabender Acmtcrn wegen / unter verschiedene Obrigkeiten
gehört, so stehet in des Klägers Wil lkuhr, bey was für einer aus selbigen
Obrigkeiten derselbe in persönlichen Sprüchen anbinden wolle. Welchcrge-
stalt ic»md die in hiesigen Churlanden mit immatriculirten- Gütern anscßige
Geistlichkeit nicht nur in Real- sondern auch Geld und Gut betreffenden Per-
sonalsprüchcn vor weltlicher Obrigkeit Red und Antwort zu geben habe, ist in
der erklärten Landsfrcydcit versehen. , i " d . fassen es I h ro churst. Durchl.
in Dero clgcucn Rechtssachen bey deme ferner gnädigst bewenden, was
ermeldte Landsfreyhcit hierinfalls mit sich bringt.

§ . i 3 .

Von dem ordentlichen Gerichtszwang seynd folgende Sachen eximirt.
^n"dem"!r7' 1"°'Geistliche Sachen, soweit sie denen Rechten, Concordaten und der Ob-
dl!"l>chtn Ge- serbanz nach dafür erkannt scylld, und zwar ohne Unterschied / ob der Bc>
aû en-mmen klagte eine geistlich- oder weltliche Person ist, wohingegen auch keine weltliche
seynd. S a c h , wenn der Bek lag te ein weltl icher is t , an geistliche Ger ich t gezogen

werden soll. 2 ^ Lchensachen, jedoch anderergestalt mch t , a ls nach Ausweis
der neuverbesscrten Ho f ra thso rduung ^.rc. 3. h. 12. 3" " . B l o ß e M i l i t a i r -
fachen. 4 " - Cont rebanden, llLtlüuöacion^ in Mauthaufschlags- und Accissa-
chen nach Maßgab der vorhandener Generalin. 5". Iunsdictionsstrittig-
ketten zwischen Hofstäben. 6>° Churfi. Residenz- und Luftschlösser, wlc auch
all andere churfi. Gebäude, desgleichen offcilMcb - und schlffrciche Wasser-
ströhm, samt dem Grund, Ufer und Insulen, soweit nicht ein anderes recht-
mäßig darauf hergebracht ist, endlich auch alle Haupt- Land-Hoch-und Heer-
straßen m Konformität des hierüber ergangenen Generalmandats vom
zt«n ^ n . 1735. 7"°- Al l übrige Sachen, welche aus erheblichen Ursachen mit-
tels churfi. gnädigsten Spcclalbefchls von dem ordentlichen Gerichtszwang
eximirt werden.

§. 14.

V°nbem?°lo Ehefrauen, Kinder und Domestiquen folgen reZulanter, wo nicht ein
uccenano. anderes Herkommens ist, dem ruro ihres Ehemanns, Vaters und rt-lpeätivö

Hausvaters, welches jedoch wiederum aufhört, wenn das Weib noch in Leb-
zeiten ihres Ehemanns aus ihrem Verschulden von ihm geschieden w i rd ,
nach seinem Tod aber, entweder den Wlttibstand verruckt, oder sich selbst gut-
willig anderer Iurisdiction unterwirft, wie nicht wenlger, da die Kinder mit
Bewilligung ihres Vaters sich von ihm absondern/ oder nach dessen Tod nicht
mehr in ungrthcilter Erbschaft verbleiben, ingleichen da die Dumestiauen
aus dem Dienste treten. I m übrigen repräsentirt die Erbschaft, solang sie
liegt, allzeit noch die Person des Bcrftorbenen, und wenn die Iurisdiction ein-
mal gegen ihm in Sachen prävenirt worden, so kann sich auch der Erb der-
selben, unter dem Vorwand, daß er für seine Person nicht dahin gehörig seye,
hierin keineswegs entziehen.

§. 15.

in der Wi rd 6X 1eß6 äissamkri vei ü concenäac ge klagt, so soll dieses nicht in
7j'v?l 5 "w des prodocirten, sondern provocireuden Theils/ oder dort/ wohin die

' - Klag in der Hauptsache selbst gehörig ist/ geschehen.

§. 16.

Von der ^l«. I s t das ?0lum entweder wegen der dem Kläger zustehender Wahl, oder
sonst anderer Ursach halber an mehr Orten fundirt, so kommt es auf die Prä-
vention an, welche mit der gerichtlichen Vorladung, und zwar Edlttalcita-
tionen von Zeit des öffentlichen Anschlags/ bey Realcitationen'von Zeit des
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Real-oder Persunalarrcsts, bey mündlich- oder schriftlicher Vorladung aber
von Zeit der Insinuation anfangt. Es soll auch bey wiukührlicher Strafe
kein Theil von dem einmal pravenirtcu Gericht an ein anderes m der näm-
lichen Sache mehr einen ungebührlichen Absprung mache«.

§. 17.

Lassen sich bcede Thcile cainm W^onipcreme mit Wissen und Mi l l rü des Vond" >"-.
ordentlichen Richters selbst gutwillig ohne Protestanon ein, w sel-nd sie schul- A ! " ' " ^ ^
dig, denselben, wenn er nur sonst in dergleichen Fällen .julizcli^iul^m hat, in i^m^.
selbiger Sach forthin für ihren Richter zu erkennen. 'Die sogenannte .Mi3-
l ! i<^ vulmnlli^ aber hat außer letztwilliger Disposittonöaufnahm kein
andere Winung mchr-

?. 18.

Die Jurisdiktion wird anderen aufdreyerlcy Weis übertragen. Und
zwar i'"i> zu gänzlicher Entscheidung einer oder mehr Strittsachen, 2^ . zu
bloßer Inst rmr- und Untersuchung derselben, 3 " ° . ^ Verrichtung einer ge-
wissen Handlung. Aufdie erste Wels zu delcgiren, sollen sich weder 5-ic ckurfi.
Dicasterien noch andere Obrigkeiten, welche das Gericht nicht erblich oder
eigenthünlllch besitzen, sondern nur von Amts wegen exercirrn, ohne Vor-
wissen und Begnehmigung S r . churft. Durch!, anmaßen. Die zweyte und

ter erstreckt, als der Innhal t desselben, oder die Natur und Eigenschaft des
übertragenen Geschäfts in der Folge mir sich bringt, so kann auch der com-
lMln-iu8 solches ohne Null i tat nicht übmchrcitcn, minder statt seiner einen
anderen bestellen, wo er nicht ausdrücklich dazu begwaltct ist. Scynd nun m
dcr Sache mehr ^ummiss^ü dcnamN/ so mag keiner ohne dem anderen ein-
seitigellbets hierin vcrfahrul, außer da das l?<u!mMdsium.die lHaulullln: samt
und sonders in sich halt.^ Sie sollen auch auf Begehren denen Partheyen ihr
^ommissoiilin, aufweisen, Ulld thut lln üoi.'lln die Conlmj^lon sowohl durch
deren Wledcraiishedung, als durch den Tod des OmmMrü oder Committeu-
tens, wie auch vurch Endlguug dcv Geschäfts cnvschen.

§. 19.

Bcy der oberen Instanz soll mit Ucbergehung der untern nichts ange- V°nl>.mR«s>t
bracht, und dergleichen unförmliche Absprung keiner 'Partheu, wer sie immer s" «rsten In,
seyn mag, ohne gutwlUigcr Cinverstandnuß der alldcren bcv willkührlichcr ' ^
S t r a f mehr gestattet werden, ausgenommen, da der Nichter ohngeachtet
deren an ihue ergangener Promororlatlen und augcdrohcter Addocation
gleichwohl die Justiz verzögert, oder gar dcnegin. Iwm wenn derselbe billig-
niaßigen Verdachts halber pcrhorrescirt wird, wclchenfalls jedoch nicht nur
eine erhebliche Ursach sothaner Perhorresccnz l'peciüce angezeigt, sondern
auch einigermaßen bescheiniget, oder wenigist bey der nächsten oberen I n -
stanz mit einem Eid erhärtet werden solle.

Alles, was einem Gezeugen verdächtig macht, das kann auch mit Fug Bon Zl«uli,
einem Richter, Referenten oder commill'cilia entgegen gesetzt werden, und N " ^
kommc solchenfalls die Sach durch obvcrstaudencr Perhorrescenz weg, ent-
weder gleich an das nächst-höhere Gericht, oder mittels der Recusation dahin,
daß ein anderer Richter, K^ r cuz , ^olnm'Mriuz bestellt, oder wenigist adjun-
girt wird< Ein in mehr Personen bestehend - ganzes Gericht oder colwsswN

B aber
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Wie, wo und
wann die Ge«
lichte zu hal-
»n.

W«e die G«
nchrsliarkeil
«rlangl weide,
und wiederum
erlisch».

aber kann in corpore niemal recusirt, oder perhorrescirt werden, es seye den»l,
daß die eingewendtete erhebliche Ursach alle, oder weniglst die m-'lüe davon
betrift, es soll auch kein Richter in eigener Sach urtheilen, außer, wenn sie ihn
nicht soviel von Personen, als von Amts wegen angehet.

§. 21.

Die Geeichter sollen auf dem Land alle 14 Tag, oder so oft es die
Nothdurft erheischt, und zwar Vormittags an dem gewöhnlichen Gerichts-
or t , oder wo kein eigenes Gerichtshaus vorhanden ist, in denen Pfleghau,
fern, Hofmarchsschlossern, und des Richters Wohnung, nicht aber an anderen
zumal unanständig- unsicher- oder von emschichtigen Unterthanen über 3 Mei-
len entlegenen Orten, vielweniger gar außer Land, oder ohne höchst anorm-
gender Noth an Fcyertägen gehalten werden. Falls sich auch außer der
Wirthshauser und öffentlichen Tafern kein andere bequeme Gelegenheit zu
Gerichtsverhören vorfindet, so soll man sich gleichwohl hierunter alles Ze-
chens/ Tanzens, und anderen ungebührlichen Tumults enthalten.

§. 22.

Die Gerichtsbarkeit wird entweder von Amts oder Commißion-
oder von Eigenthums und Gerechtigkeits wegen excrcirt. Erst- und andern
falls hört sie mit dem Amt , oder auf gehabter Commißion, drittenfalls aber
mit dem Real- oder Personalrecht wiederum auf, welchem dieselbe nach hie,
siger Landsverfassung anklebt.

Bestellung der
churfi. und an-
deren Gerich»
t«rn.

Richter« Eid
»nd Awl .

Zwcytes Capitel.
Von den gerichtlichen Haupt- und Nebenpersonen.

§. i.

hre churfl. Durchl. gedenken/ Dero Dicasterien und andere Aemter der
V ^ erklärten Landsfreyheit gemäß zu bestellen, lassen es auch der ersten

halber bey der neuverbesserten Hofrathsordnung ferner bewenden, und ver-
sehen sich zu Dero lieb- und getreuen Ständen und Landsaßen gnädigst, sie
werden in Bestellung ihrer Hofmarchs und niederer Gerichten gleichfalls kei-
nen Mangel erscheinen lasse«/damit den Partheyen allenthalben schleunig-
und unpartheyische Justiz wiederfahren möge.

§. 2.
Ein jeder Richter soll zufoderist eine schriftlicheUrkund von seinerHerr-

schaft in das Amt mitbringen, und sofort bey seinem Aufzug unter emem cör-
perlichen Eid dahin verpflichtet werden, daß er dem ihm anvertrauten Ge«
richtgetreulich, und fleißig gewarten, nach denen in hiesigen Churlanden ein-
geführt- löblichen Rechten, Ordnungen, und Gewohnheiten, wie nicht
weniger sowohl S r . churfi. Durchl. selbst, als Dero getreuen Standen, Land-
saßen und Unterthanen zusiehenden Freyhclten und Gerechtigkeiten, welche
für ihn gebracht werden, semer besten Verstandnuß nach richten, dem Hoch-
und Niederen, Gast und Landmann, Arm- und Reichen gleiches Recht wicdrr-
sahren lassen, von denen Partheyen, oder anderen um keiner Sache wegen,
so vor ihm in Gericht hangt, oder hangen wird, einige Schankung, oder Nutz,
weder, selbst nsch durch andere, wie es immer erdacht werden kann, annehmen,
sichauch im Gericht zu keilm Parthey, M ebenso wenig in dem Urtheil eine»

ge-
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gefährlichen Anhang machen, keinem von beeden Theilen rathen, oder dieselbe
warnen, vielwcuiger aus dem Gericht vor oder nach dem Urtheil etwas
schadlicherweis cröfnen, und endlich die Sachen aus böser Meynung nicht auf-
halten, oder verziehen, sondern allein Gott, Gerechtigkeit und Wahrheit darin
vor Augen haben wolle. Alles getreulich, und ohne Gefährde. I m Fall abe5
einer bey Gericht nicht allein, sondern noch mehr neben ihm Recht zu spre-
chen, und zu urtheilen hätten, so soll obiger Eidsformul ?ott verb»-. Seiner
besten Verständuuß nach, die (Aaulula mit-/ und nebst anderen geschwornen
Rechrsprcchern, und Urrheilern eingeruckt werden. Es ist auch niemand
schuldig vor einem solchen Richter, der sich nicht obverstandener maßen legi-
timirt, und geschworen hat, zu erscheinen, und in Rechtfertigung einzulassen,
anerwogen dieselbe nimmermehr von einer Kraft , und Gültigkeit seyn wurde.

§. 3-

Ein jedes Gericht, wo kein anderes hergebracht, oder besonders anbe-
sohlen ist, soll auch einen eigenen Gcrichtsschreibcr oder Amts ^Nuzrium ^ °d-r
haben, welcher allen gerichtlichen Handlungen, wie sie nur Namen haben P^'unV
mögen, nebst dem Richter beywohnen, und beu seinem Amtsantrit schwören Am.
soll, daß er demselben fleißig, und getreu borstehen, die von den Partheyelt
beschehene mündliche Vortrage nebst Bescheid, und Nrthcil redlich auf-
zeichnen, und ein ordentliches Gerichtsbuch oder Protocoll darüber halten,
solches nebst anderen bey Gericht eingebrachten Briefen und Urkunden alldort
bewahren, was von Sachen in des Richters und Urtheilers Nachschlagen
gehandelt wird, verschwiegen halten, sonderbar aber heimliche Gcrichtshändel
niemand eröfnen, lesen, oder sehen lassen, auch ohne Erlaub- und Erkanntnuß
des Gerichts den Partheyen keine Copey von den eingelegten Br iefen,
oder Schriften ertheilen, vielweniger denselben, nachdem dle Sach einmal
für Gericht gekommen ist, rathen, oder sie warnen, desgleichen keine Schan-
kung darum annehmen, sondern sich in jeder Sache des ordnungsmäßigen
Lohns begnügen, annebens S r . churfi. Durchlaucht sowohl, als jeden Dero
Landsäßen / und Unterthanen zu ihren Rechten, Gerechtigkeiten und Frey-
heiten, soviel selbe sein Amt berühren mögen, zum besten handeln, und in
allem deme weder Gefährde, noch Arglist brauchen wolle. I m übrigen gebührt
auch keinem Gerichtschreiber oder ^.«stuarw, bey Gericht seine St imm zu ge-
ben, oder dem Richter, und Uttheilsprechern bey Abfassung des Bescheids
einzureden.

? . 4 .

An welchen Orten die Gerichtsbeysißer bishero üblich gewesen, sollen
selbe noch ferner, sonderbar aber, wenn der Richter keinen Gerichtsschreiber
vdcr H.ttmiium bey sich hat, wenigist zwey dergleichen zur Verhör mit bey-
gezogen, und falls in der Hofmarch selbst keine anständige zu haben waren,
von dem Landgericht, oder nächstgelegener Stadt und Markt darzu requi-
l i r t werden. Wobey jedoch dieselbe nicht als Mitrichter und Urtheilsprecher,
sondern nur als Gezeugen dessen, was bey Gericht vorgehet, zu brauchen, und
aber auch ihre Stimmen und Meynungen abzugeben weder schuldig, noch
befugt seynd. I n Städten und Märkten hingegen, wie auch anderer Orten,
wo sie solches hergebracht haben, soll es dieß falls bey dem Gebrauch, und
der hierin vorgeschriebener neuer Stadt- u. Marktsinstruction gehalten, mit-
hin gestalterdingen der Beysitzern Pflicht und Eid, oder bey bloßer Erstattung
des Handgelübds die richterliche Erinnerung darnach eingerichtet werden.

§. 5.

Advocaten und Gerichts?l0cur2tole3 sollen I"t>- bey Gericht, wo sie Von Abvüca
angestellt werden, schwören, daß sie demselben der Nothdurft nach gewarten, " ° "" " '
des Gerichts Geschäft, Geboth/ und Ordnung zu jederzeit gehorsamlich nach-

V 2 kom.
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kommen, denen Parthenon auf Ansuchen den Beysiand ohne rcchtseryeblichcr
Ursache nicht abschlagen, in Sachen, welche einmal angenommen, oder ihnen
anbefohlen wordeil, aus ganz treuer Mennung der Gerechtigkeit, Nothdurft,
und ihrer besten Vcrstandnuß nach fleißig fürbringen, rathcn, und handeln,
wissentlich keinen falsch - unrecht - oder gefährlichen Auf- oder Anzug darin

wenig ausoingen, die Heimlichkeit, Behelf, und Unterricht, so sie von denen
Partheyen selbst empfangen, oder in der Sach bemerken, denselben zu scha-
den niemand offenbaren, das Gericht, und die Gerichtspersouen gebührend
ehren, sich sowohl aller überflüßig- als schmählicher Worten, und Lästerungen
bcli Straf nach Crmäßtgllilg des Gerichts enthalten, ihre Clicntcn nur ülnr-
mastlger Belohnung nicht beschweren, sondern sich mit lcidcnn:ch-ull'o gebühr-
lichen Lohn, wie solcher von dem Nichter allenfalls gemamgct, gesetzt, und
geordnet wird, begnügen, endlichen auch der Sachen, so sie bereits angenommen
haben, ohne redlicher Ursach, und des Gerichts Erlaubnuß sich nicht el:t-
schlageu, sondern ihrer Parthcy bis zu Ende des Rechtens bcyftchen, über-
haupt aber gegenwärtige neue Gerichtsordnung in allen ,^ilc:l genau befol-
gen sollen, und wollen, alles getreulich, und ohne Gefährde. Nebst deme
soll 2°'" Hey jedem Gericht eine gewisse Allzahl, und zwar weiugist zwey qe-
schworne Vorsprecher verordnet, und hierzu lauter ehrbar- verständig- exa-
«linirt- und approbirte, auch soviel die bey denen Iustizdicasterieu belangt,
graduirte Personen von ehrbaren Wandel, Wesen und Herkommen gebraucht
werden. 3"°- Stehet jedem frey, seine Sach, und Nothdurft selbst, wenn er
dazu tauglich, und geschickt lst, bey Gericht vorzubringen. 4"- Hat ein Advocat
von mehr Partheyen jährliche Bestallung, oder Wartgeld, und begiebt sich,
daß solche Partheyen in einer, oder mehr Sachen miteinander zu Streit
kommen, soll er keinem von beeden Meilen dlenen. Nachdem aber zuweilen
^ " vermögllche Partheyen die furnehmste Advocat.'« au rlllrm Ort »amment-
lich in Bestallung nehmen, und ihrem Gegentheil hierdurch die gute Advocaten
und Redner abszupaunen suchen, so soll einer Parthcy bey den Iustizdlcasierien
wehr nicht, als zwey, und bey den untern Gerichtern nur einen zu bestellen
erlaubt seyn. Wenn ferner 6". ein Advocat die Sach einmal angenommen,
und die Parthey wenigist ihre Heimlichkeiten und Behelf schon erofuet hat,
so soll er gegen selbige Sach weder in erster noch weiteren Instanz heimlich
oder öffentlich, liii-e^ö oder mckr^ti: bey Vermeidung der in coä. c>im.
pnc i . c,p. ^. tz. 2, dicnrter Straf mehr dienen. Endlich soll er ^ ° der
Parthcy nicht nur um den durch erweisliche Versaumnuß, Nachlaßigkeit,
oderGefahrdc verursachten Schaden haften, sondern auch um das, was er
gegen M c h t und Ordnung handelt, allzeit unnachlaßig gestraft werden.

§. 6.

I.» ^!.,n.. Von ^otlM!5 wird folgendes hiemit verordnet: I"b Soll sich kein ^ o .
l..uni3 ln hiesigen Churlanden seines Amts zu gebrauchen unterstehen/ wenn
er nicht aus pabstlicher Heiligkeit, oder römisch- kaiscrl. Majest. Macht und
Gewalt zugelassen, auch hinfüro bey dem churfl. Hofrath alhier, nach vur-
lauslgcll gnugscimcn Lxümii^ bestattiget, verpflichtet, und immatriculirt ist.
Ausländlschc ^ucanu5 aber sollen dle Znnländer i l b c h ß

stg, p , st
ch sollen dle Znn länder niemal gebrauchen, außer

auf den Granzor tc» / . wo pe,-icilkmi in mnra, und kein innlalldischcr ^oranu3
sobald nickt zu bekommen ist, oder da die i n oder außer gerichtliche H a n d l u n g ,
ln welcher der ^<xar,u3 gebraucht w i rd , außer Land f ü r sich gehet. D a f c r n
sich abcr lcmand p i o ^ o l a i i o cmgicbl/ der es entweder gar Nicht, oder wcnigist
«l.1)l lm,uat l l l .u l l r t is t , so svll die H a n d l u n g fü r keinen No ta r i a t sac t ge-
h ^ l l c n , und dcr angebliche ^»rn-'iu^ nicht nu r in ^ u n ^ ' i taili gestraf t , sondern
a u ^ zu ,?ldtlnlullg des ctwa:l dadurch verursachten Schadens angehalten wcr^
den. 2 ' I s t icdcr ^^c.ui l iz schuldig, und soll auch vor seiner I m m a t r i c u -
Ulml darauf schworen/ daß er sein Amt aufrecht, getreu, und redlich ver-

ttet>
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nde
:ißi<
unzulaßig-

in Rechten verbottene Handlungen, oder in Sachen, wobey er
inckreiie intereßirt ist, nicht errichten, vielweniger sich gegen die gnädigiste
Landsherrschaft ohne vorläufiger Erlaubnuß gebrauchen lassen, die gewohn-
liche Clausulen den Partheyeu erinneren, und erklaren, niemand als denen,
auf deren Begehren das Instrument errichtet ist, ohne ihr, oder des Rich-
ters Vorwisscn, Abschrift oder Nachricht ertheilen, desgleichen, was et zu
Verrichtung seines Amts zu wissen nöthig hat, gründlich zu erlernen trachten,
und da ihm ein Fall zu schwer wäre, sich bey den Rechtsgelehrten Raths
erholen, und in Geschäften, worin er bereits als Nocgrius gebraucht worden,
sich des Sollicitircns, Advocirens und Procurirens enthalten, sofort all an-
deres, was ihm denen Rechten nach obliegt, in fleißige Obacht nehmen
wolle. z"°- Das Protocoll, welches jeder Notars über alle von ihm errich-
tete IusttUtucntcll zu halten hat, soll zu Anfang desselben die Aurussung des
göttlichen Namens, die Iahrzahl der Geburt Christi, den Namen S r .
pabstlichen Heiligkeit, und kaiserl. Majestät, welche selbiger Zeit regieren,
samt der Zahl deren Regierungsjahren, oder da er allein pabstlich - oder
kaiserlicher Nmariuz ist, desselben Pabsts/ oder Kaisers Namen, und Negie-
runasjahr, icem die Iudict ion, oder römische Zinszahl, den Monat, und Tag,
da solches ProtocoU angefangen worden, seinen eigenen Namen, und wo er
selbiger Zeit wohnhaft gewest, mit eigener Hand schreiben, auch sein Nota-
riatszeichen beysetzen. Falls nun eins oder anders von diesen ke^uilitiz ab-
gehet, so ist zwar das Protocoll unförmlich, und vcrwcißlich, aber gleich-
wohl nicht gänzlich nul l , wenn nur die Zeit, da solches angefangen worden,
und der O r t , wo der Nacariuz damal wohnhaft gewesen, nebst seiner eigenen
Handunterschrift, und Sigi l l daraus erscheinet. I n sothauem Protocoll
soll er alle und jede von ihm errichtete Instrumenten vollkommen von Wor t
zu Wor t ohne Abbreviation, wie er solche den Theilen mit allen Zierlich-
keiten ertheilen wi l l , mit Benennung der Gezeugen, und wie er requirirt
worden, auch mit Einverleibung des ganzen Handels, oder letzten Willens,
wo derselbe nicht verschlossen ist, entweder mit eigener Hand einschreiben,
und unterschreiben, oder da es durch einen anderen geschrieben wäre, wenigist
selbst unterzeichnen, und warum er jenes selbst eigenhändig zu schreiben nicht
vermögt bat, bey der Unterschrift melden, wie nicht weniger vor der Unter-
schrift den Partheyen, welche ihn requirirt haben, dasselbe vorlesen, und
wo auf Bewilligung der intereßirten Theileu etwas corrigirt, oder beygesetzt
w i rd , solches dergestalt vornehme:!, d>lß die durchsirichenc Schrift noch
leslicd verbleibe, und bey der Unterschrift die Correctur, oder der Beysatz
specisicirt, und benennt werde, wo im übrigen sich der Nocarius gegen alles, was
sowohl in Ansehen des Papiers, als der Di l l te , und sonst billigen Verdacht
erwecken möchte, wohl zu verwahren, auch nach ausgefertigt - und hinaus-
gegebenem Instrument weder für sich, noch auf Begehren der intereßirten
Theilen an dem Protocoll so wenig, als an dem Instrument mehr etwas abzu-
ändern , sondern allenfalls auf Ersuchen ein neues Instrument darüber zu
verfertigen hat. Bey Elldigung des Jahrs soll er auch allzeit sein Protocoll
mit seiner Handunterschrift und Notariatszeichen beschlüßen , auf das neue
^ahr aber allzeit ein neues Protocoll in obiger Maß verfassen, auch sein ge-
wöhnliches Notariatszeichen ohne Vorweisen und Begnehmigung der Obrig-
keit niemal eigenmächtig veränderen. 4"- Bey den Handlungen, wozu er
requirirt w i rd , soll er allzeit in Person gegenwärtig seyn, die zu deren
Rechtskraftigkcit erfoderliche Zierlichkeiten und Requisiten wohl bemerken,
solche den Partheyen, jedoch ohne Maßgebung, in der Hauptsach selbst an-
zeigen, die dem Instrument eingerückte Clausulen, sonderbar die Verzichten
denenselben gnugsam erklären, sowohl ihrer als der anwesender Gczeugen
Namen von ihnen erforschen, nächtlicherwcil sich ohne sonderer Nothdurft
nicht brauchen lassen, oder daß wenigist genügsame Lichter im Zimmer seyen,
Vorsehung thun, sofort alles umständig beschreiben, und was er hierbey

C durch
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durch selbst eigen - und leiblichen S inn erfahren hat, sowohl dem Protocoll,
als Instrument einverleiben. st°- Den Partheyen ist er nicht nur Instrument»
in Conformität des utenCapitels, 2"«§. auszufertigen, sondern auch auf
Begehren das Protocoll selbst vorzuweisen schuldig. Wenn er aber das I n -
strument, welches er jemand schon einmal gefertiget, und zugestellt hat, noch-
mal fettigen, und ertheilen, oder abanderen soll, ist der Unterschied zu be-
merken , ob solches nur von einem allein angegeben, oder noch jemand an-
derer dardurch verbunden worden seye. Letzterenfalls gebührt sich nicht das-
selbe ohne richterlicher Erlaubnuß nochmal zu ertheilen, ersterenfalls aber
kann dieses, so oft man es begehrt, ohnbedenklich geschehen, doch soll über die
Correction allzeit ein neues besonderes Instrument errichtet, und das
nämliche, was von nochmaliger Errichtung des Instruments verordnet wor-
den, hierunter beobachtet, einerdritten Person hingegen ohne Erkanntnuß,
und Hefehl des Richters weder das Protocoll aufgewiesen, noch Instru-
menten, oder Abschriften daraus erthcilt werden. M i t Vidimir- und Tran-
sumirung deren vorher schon errichteten Notariats - oder anderer Inst ru-
menten, und Urkunden hat es andere Meynung, weil dieses ein neuer Act ist,
sohin der Nmarmz mit Beobachtung deren hierzu erfoderlichcr Solennlläten
solchen wohl verrichten, und seinem Protocoll einverleiben kann. 6^. S t i rb t
ein immatriculirter Amariuz, so sollen die hinterlassene Erben das Protocoll
ohne längeren Verzug bey der Obrigkeit des Verstorbenen hinterlegen, und
im Fall solches von dort einem anderen Nmario zukommt, soll dieser den Par-
theyen weder das Protocoll, noch Instrument», oder Abschriften andergesralt,
als nach Maßgab des vorgehenden 5"" num. ediren, sonst aber bey Auszie-
Hung eines Instruments mit Fleiß beschreiben, wie er des vorigen Nocarü
Protocoll befunden habe, sofort über sothane Ausziehung dem borigen ein
neues Instrument in gebührender Form anhängen. 7 " ^ Gehet das Nota-
liatsprotocoll verlohren, und kann der NowriuZ eidlich erharten, daß er selbes
«licht fürseylich verhalte, soll er zwar dabey gelassen, jedoch wenn dieser Ver-
lurst nicht aus unversehenem Unglücksfall, sondern aus Unfleiß, und Ver-
schulden geschehen, nicht nur ä propornone der Schuld gestraft, sondern auch
zu Indemnisirung deren dadurch beschädigter Partheyen angehalten werden.
Kann er sich nun solchenfalls erinneren,was für Instrument indem verlohrnen
Protocoll enthalten gewest, mag er selbe von den Partheyen wohl abfoderen,
und sie auf Weigern durch ihre behörige Obrigkeit zu Extradition anhalten
lassen, sofort ein neues Protocoll daraus verfertigen. Bezeigt sich aber,
daß er das Protocoll mit gefährlichem Fürsatz verhalten, oder gar caßirt, und
vernichtet habe, so soll er nicht nur seines Amts entsetzet, sondern nach Maßgab
des lüockciz ^riunnnii8 pnrc. I . c. 9. §. 2. gestraft werden. Und damit nun
8"> all obiges, was von Vertrettung des Notariatamts verordnet worden,
destogewisser beobachtet werde, soll jedes Orts Obrigkeit die Notariatspro-
tocollen von Zelt zu Zeit steißig einsehen, und die unschicklich- befundene
Nmknoz abstellen, Jene auch, welche durch ungebührliche Notariatsberrich-
tungen Schaden gelitten, die Indenmisation verschaffen. Dahingegen aber
auch 9'^ ernstlich hiermit verordnet wird, daß sich niemand, wer der immer seye,
an Noc2ljl5, zumal in Verrichtung ihres Amts, zu vergreiffeu unterstehe.

§ . 7.

du." r^l '° ! Nackdeme die Erfahrung genugsam belehret hat, was der große Miß-
^ brauch der sogenannten Comitiven zu vorigen Zeiten sowohl in - als außer

Gericht manmgmal für schädliche Folgerungen nach sich gezogen hat, so bleibt
es bey der dagegen eingeführt- löblicher Observanz, und Ordnung dergestalt,
daß in hiesigen Churlandcn keinem l^omiti kaimina der Gebrauch seiner l̂ omi»
liv« andergestaltcn gestattet wi rd, er seye denn nach vorläufig - gnugsamer
Eramlmrung sowohl semes D ip lomat , als seiner Person, und Geschick-
lichkeit bey dem churfl. Hofrath alhier, ordentlich immatricultrt. Es soll sich
aber auch der Immatriculirten Gewalt und Macht, ohngeacht dessen, was die

etwan mit sich bringt, niemal weiter erstrecken, als daß sie i«"- unehe-
liche
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liche Kinder, welche nicht aus verdammter Geburt seynd, legitimirell.'
^ " Taugliche Personen pr^vin examine zu öffentlichen Notarien crciren.

d Z i c h c h öf d
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K , che ni
augliche Personen

b i f i., Wappenbriefe mit Schild und Zeichen, auch unqeöfnet und undurch^
brochenen Helm ehrlich, und redlichen Personen erthellen. 4"- "lranlumps.
und Viäimuz von allerhand Documenten und Scripturen machen mögen, da-
hingegen sollen sie l'ub pwnanuliltatiz, und anderer schwerer Ahndung 1"°- Keine
Legitimation ehebrecherisch - blutschänderisch - und anderer dergleichen aus
verdammten Beuschlaf erzeugter Personen vornehmen, weniger jemand zu
höheren, oder adelichm Würden/ und sigelmäßigen Aemtern legitimiren.
2<l°. Jenen, welche böser Unthaten halber durch Urtheil und Recht obrigkeit-
lich condemnirt, uuo abgestraft seynd, ^eMruuonem lam^ nicht mittheilen,
zu«,, ^äapciauum, ^rrozacionum, Lmancipationum, I'ettamenrorum, Dona-
tionum, aur aliorum <2ancrkäiuum contirmationeZ, wie auch die Bevor«?
Mündungen / und all dergleichen ^Nl!3 ^Uil5cii<^iom3 voluncanL, aut conceu-
t'wi«unterlassen. 4 " ' Weder Nobilcz, noch DaNares, I îcenciaco^ , i^azi-
Nl05, LaccalaureQZ, oder ?o«23 I^auiearoä creiren. 5". I n denen Legiti-
mationsbriefen keine leere 8paria, um etwa« anderes nach Gefallen beysetzen
zu können, einräumen, und endlich auch 6"- sich um soviel weniger in anderen
noch wichtigeren Falle« einer Authorität/ oder Obrigkeit anmaßen.

§. 8.

Stuhlschreiber, Supplicistcn, und Winkelagenten, welche weder gra-
duirt, noch bey Gericht verpflichtet, oder recipirt seynd, wie auch unstudirte
gemeine Burgers- und Bauersleut, welche sich oft aus Gewinnsucht, oder
anderen bösen Antrieb für Gerichts - und Rechtsverstandige ausgeben/ die
Partheyen zum Strei ten, oder mannigmal wohl gar die Unterthanen gegen
ihre Herrschaften aufhetzen, und wie man es von Alters her zu nennen pflegt,
rechte Bauernkönige seynd, sollen von keiner Obrigkeit geduldet, minder
einige Supplicationen, oder Schriften von ihnen angenommen, sondern
dergleichen angemaßt- schädliche Beyständ und Aufwigler nach Gestalt ihres
Berhandlens, und geübterGebühr mit Geld, Gefäugnuß, Leib- und Schand-
strafen./ oder wohl gar mit der Landsverweisung angesehen werden.

§. 9-
Bey jedem Gericht soll wenigst ein geschworner Gerichtsdiener, oder

Fronboth seyn, welcher auf richterlichen Befehl den Partheyen zmecht ver-
künden, dieselbe für Gericht fodcren, was in anderweg des Gerichts Notbdurft
ist, mit Russen, Gebothen, und Verbothen nach selbigem Gerichtsbrauch
und Ordnung zu handle« hat. Darauf soll er auch seiner Herrschaft und
dem Richter schwören, daß er dem Gericht, und desselben verordneten zuge-
hörigen Personen mit Fleiß gewarten, und gehorsam seyn, ihren Frommen
förderen, und Schaden warnen, und wenden, auch die Urtheilen. Ordnung,
Geboth, Verboth, und Geschäft, desgleichen die Lad- und Verkündungen,
brieflich- und andere Botschaften, st> ihm von Gerichts wegen befohlen,
oder nur Urtheil erkennt werden, nach Ordnung rechtens, und des Richters
Befehl getreulich, und mit Fleiß einantworteu, verkünden, und vollziehen,
und wie es geschehen, wahrlich anzeigen, die Ungehorsame, Widersätzige, M iß -
Händler, und Uebelthäter, soviel ihm möglich ist, erforschen, andeuten, und
darin nicht verhalten, weder heimliche Geding, und Eigennutz, noch Haß,
Neid, oder andere Gefährde hierunter brauchen, die ihm anbefohlene, oder
sonst bey Gericht wahrgenommene Sachen, und Heimlichkeiten niemand
erofnen, dafür warnen, oder rathen, die Partheyen, wegen welcher er Amts
halben handlet, über den gewöhnlich gesetzt- und gemäßigten Lohn nicht be-
schweren/ sondern sich der Ordnung, und allenfallig' richterlicher Ermäßigung
nach hierin halten, auch Seiner churfi. Durchl. und jeden Dero Standen,
Landsaßcn, und Unterthanen Rechten, Freyheiten, und Gerechtigkeiten, suvlel
solche sein Amt berühren/ zum Besten handeln, darwidcr wissentlich nichtthun,
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und übrigens all anderes, was ihm von Amts wegen gebührt, oder befohlen
wird, beobachten, darin niemand verschonen, wedcr Gab, und Schankung
darum nehmen, noch Lieb, Forcht, Freundschaft, Feindschaft in keine Weis
ansehen wolle, alles getreulich, und ohne Gefährde. Wollte jemand die
Citation, und Ladung nicht durch den gewöhnlichen Fronbothen, sondern durch
einen immatriculirten^oranum verkünden lassen, stehet ihm solches ftey, und
sollen sodann sowohl dergleichen Notarii, als Fronbothen wahrender Verrich-
tung ihres Amts allenthalben in churfl. Geleit, Sicherheit, und Schirm seyn/
mithin jene, welche sich mit Ungebühr an ihnen vergehen, ohnnachlaßig, und
gestalten Dingen nach, malefizisch gestraft werden.

§. i d .

Was in 5o6. ?lim. p. 2. cap. I.H.2. k z. von Betreuung der Beamten
aufdem Fall der Abwesenheit, oder Hinternuß versehen ist. das soll auch in
allen bürgerlichen Sachen ram voluucariX, yuäm conceuciol« l..^^^:^:^:»
beobachtet werden.

Drittes Capitel.
Von dem Gcrichtsproceß.

Wai, und nie
vitlerley der
P ß s

Nanu.und wie
d O l i
insonüerkelt
Platz grtlfc.

'ie Wesenheit des gerichtlichen Proceß bestehet darin, daß die strittige
Sach bor behöriger Obrigkeit angebracht, mit genügsamer Ver-

nehmung aller intereßirter Theilen der Nothdurft nach untersucht, durch rich-
terlichen Ausspruch entschieden, und endlich derselbe auch zum Vollzug ge-
bracht werde. Es wird solcher nach dem Unterschied der Personen und Sachen,
oder der Art zu Verfahren auf vielerlen Weis, hauptsächlich aber in ^umiua-
rium, Orcllllglium) A LummalMmuM) dann in koÜLÜdrilun, k ?ecicolilW
getheilt.

§. 2 .

OlämgllUZ ?lacellu3 hat nicht statt in Gand- oder Concurssachen, oder
wo die Capitalsumma im Werth nicht 50 fl. betragt, oder da ex lez. öiffam.
vel ü calneuäat geklagt wird, oder in Sachen, welche laut folgenden Zlcn h.
lummanllime verhandlet werden, und endlich wo man das 8ummarium schon
einmal angetretten hat, maßen nachher» das Orclimlnum nur noch auf jenen
Fall allein gestattet wird, wenn solches den i"« ^ulü anno 1750. zwischen den
streitenden Theilcn schon wirklich angefangen worden ist, maßen ihnen hierin
den Streit bis zu gänzlichen Ausgang fortzusetzen unbenommen blelbt. Außer
jetzt speci ficirterFällen hat der Klager die Wahl, ob er gegen den Beklagten in
Lummario, oder 0l6lNHllo anbinden wolle, wenn er aber ems aus bccdcn einmal
ergriffen hat, so ist ihm zu den anderen zu schreiten nicht mehr erlaubt, und
soll im übrigen zwischen bceden kein anderer Unterschied mehr scnn, als wel-
cher in diesem und nachfolgenden Capiteln besonders ausgedruckt ist.

§. 3-

«- ^ ° ' So l l man in Kleinigkeiten, welche nicht 50. fi. in capiM betragen,
gar keinen, oder weniglst keinen schriftlichen Proceß, minder weitläufige
Proben gestatten, sondern dieselbe gleich durch mündliche Verhör, oder Com-
mißion in Güte zu heben / oder der Billigkeit nach, sonderbar da es unoer-

moa«
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mögliche Partheyen betrift, zu entscheiden ttachren. 2 '" I n Sachen zwischm
ehcleiblichen Kindern und Eltern ist auf die nämliche Weis zu Verfahren.
Z"°-^)at es mit dem ?oll'ellorio momemaneo VLI 8umm2lilNmc) gleiche Be-
schaffenheit , und ist hievon unten h"° 5" ^ Z mehrere versehen. 4"- I n
offenbaren kündigen Frevlen, Vergwaltigungen und Attentaten, wie auch
lll Sachen das Police») und gemeine Wesen betreffend. Irew in Bevormun-
dung minderjähriger Personen, Mlcgung hinterstelligcr Vormundschaftsrech-
nungen, wie auch in Alimentations- und anderen dergleichen ohne Gefahr
nlchr leicht verschieblichrn Dingen, nicht weniger in bloßen Incidentien und
Nebensachen, welche die Hauptsach selbst nicht berühren, soll man ebenfalls
ohne Schriftenwechscl lediglich in via commiMonali mit summarischer Einsicht
und abgekürzten Terminen, auch wo es auf einen Beweis ankommt/ nach Maß-
gab des 9«n Capitels4"" h"' dann io"" Capitels 3"» h" herfahren, und was
hierunter etwan einer mehreren Erörderung bedarf, von dem Liqmä. und
unverschieblichc» Absondern, und gestalten Dingen nach per rrocessum lepa-
racum, oder mit der Hauptsacke selbst ausführen lassen. 5" Mag zwar in
verbrieft- und liquiden Schuldfoderungen, woraus sowohl das Quantum,
oder 9ua1e, nebst der Person des Schuldners und Gläubigers genugsam er-
scheint, dlr Klag communicirt werden, man soll aber auch allzeit zugleich
eine Commlßion 26 proäucenclum Olißmaw anberaumen/ und wenn hierbey
das Instrument weder dMt i r t , noch durch andere rechtserheblich-und in
cuminemi liquidirliche Einwendungen abgeleint werden kann, ohne weiteres
zur Executiou schreiten, und all übriges, was Mari« mä^ms jst, gleichwohl
pi'XÜicä caucioue 26 lepaiatum proceuum Verweisen«

§. 4.

Die Klag gehet entweder auf das Recht und Eigenthum der strittigen P°n d,m
Sache selbst, oder nur auf bloßes InHaben derselben. Erstenfaus heißt es r ^ ! ^
keciwrium, anderenfalls kollessorium, und zwar, wenn nur von dem gegen-
»artigen Stand der Posseßion, wie sich selber kurz vor entstandener I r rung
befunden hat/ eine summarische Einsicht genohmen wird, ?oll'elk>rium nwmen-
tglieum Vtii ülinmarilllmum 7 oder wenn auf die altere Posseßion zurück ge-
gangen, und zugleich die A r t , wie solche erlangt worden, ordentlich unter-
sucht wird, ?c»l?elsorium p̂ enarium vei oräinarium. Von dem ^lolncnraneo
siehe H'u" i ' ^ . Zlum. Das ?oll'ellonum plenarium und ?eriwnun, hingegen
betreffend, kann 1°° jeder Kläger gleich anfänglich eins oder anderes aUem,
vdcr gestalten Dingen nach beedes zugleich cumuwivö antretten. Und da
nun ^ ° - das lollellorium plenanum allein anhanden gc:wmmcn wird, als
welcher außer der Grunddienstbarkeiten und anderen chcciulic^ ausgenum»
menen Fällen ressukricer in allen Posseßionsklagen statt hat, so soll man
3"°-auf die zu bloßer Colorir- und Beschönigung des Inhabens beibrachte
petitorischc Gründe, zumal jene/ welche nicht gleich m conunenci dargcthan
werden können, sondern 2IÜ0N5 inäaÄms seynd, weder ein- noch andererseits
attendiren, minder den Proceß dadurch aufhalten, im übrigen aber 4 " alle
sowohl dilatorisch als peremptorische LxcepnoneZ, soviel von den letzteren das
InHaben bctrift , ohne Unterschied hierin zu lassen, sofort endlich 5" mit
Vorbehaltung des remori i , als welches sich zwar ohnehin allzeit still-
schweigend darunter verstehet, lediglich in bemeldtem kolleilorio piemllio
sprechen, Mithin 6"-den obsiegenden Theil bey seinem erprobten Inhabcn
entweder beschützen und handhaben, oder wenn er solches noch nicht hat, ge-
gen Leistung annehmlicher Caution m calum luccumbemix einräumen. Maßen
auch 7»°°. vor ergangenen Bescheid jedem Theil nach Maßgab folgenden
5" ". 4. von der Posseßionsklag abzustehen, und das t^mormm zu ergreifen
bevorstehet. Falls nun 8"°. jctztbemeldtes ?emnrmm entweder nach gecn-
digtem ?0l1'e!ll)lio, oder gleich anfänglich allein vorgenommm wird, so soll
hierunter auf die lunäamencapollelldria außer dem Fall, wo der 1'lt!l!u5, oder
Grund der petitorischen Klag, oder Erception auf dem Herkommen, oder der
Vermhrullg beruhet, gar nicht gesehen, vieweniger l,"° solchenfalls auf da5
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gesprochen/ oder zu selbigen mit Verlaß- oder Suspendirung
des angestellten kecicorii geschritten werden. I n Spoliensachen, da die Ent-
wchrung kündig oder leicht zu erweisen ist, hat iomc>. keine pctitorische Klag
wider den Entwehrten von Seiten des Entwehrers statt, bis das kunttum
spoiü ganzlich abgethan ist. Desgleichen kann 11^° der in roll^ilo'-io obsie-
gende Theil weder vor gänzlicher Ausricht- und Vollziehung des hierin für
ihn ergangenen Spruchs zur Einlassung in ?cmQrio wider Willen angehalten,
noch i2"°- auf den Fall, da er in keticorio unterliegt, zu Vergütung deren bis
dahin verfallender Früchten, oder verursachter Streitsköstcn und Schaden,
wo nicht mala K6e5 in pemorio offenbar entdecket wird, condemnirt werden.
Soviel NUN lZ"°- die Cummulierung des keritorü und kollelVorn pienarii
betrift, hat zwar beedes unter sich keine Gemeinschaft, es soll aber gleichwohl
den Parthcyen weder in Erlang-noch Recupetir- oder Erhaltung derPosseßion
das?em0lium wenigist lllcern2üve k eveucualicer, wenn änderst der nämliche
Richter auch in beeden lüomperens, und annebens keins von beeden abgemacht
ist, mit einzumischen verwehrt seyn, und lm Fall nun dieses 14"- ohne aus-
drücklicher Protestation ein- oder anderer Parthey geschehet, so mag der
Richter in ein- oder anderen, welches er am ersten von beeden instruirt findet,
zwar allerdings sprechen, jedoch dergestalt, daß 15"- Hey erfolgenden Spruch
in remorio von dem ?oilelloril) im Hauptwerk allzeit abstrahirt werde.
Gleiche Bewanduuß hat es 16"-auf den Hall , wenn sich zwar weder aus dem
Klaglibell, noch anderen ^Ni3 genugsam äußert, ob in ko lKMr io, oder ^ n -
torio gehandelt worden. Dafern sich aber 17"" über den ergangenen rich-
terlichen Ausspruch selbst ein billigmaßisier Zweifel hierinfalls erglebt, so ist
die Muthn:aßung pro kecicorio, im übrigen soll 18" . in beeden durchge-
bends gleicher ^ociuz proceciencii beobachtet, auch I9"°- alle Kemeäia luriz
oräinalia in einem wie indem anderen gestattet werden, folglich die mkasselloria
ergangene Î e3 ̂ uckcaca an Ergreifung des kecicorii niemal hinterltch seyn.
Und wenn 20"". das kollellonum geendiget ist, soll man dem condemnirten
Theil auf Anruffen der obsiegenden Parthey zur Klagstellung in kecicorjo
ssinen peremptorischen Termin lud ^«na pernecm ülenm prafigircn, nach aus-
gestrittenem keciwrio aber hat es 2iw"- ein für allemal/ ohne weiteren Proceß,
dabey sein Bewenden.

8. 3.
V«n dem?°s. kollellurium w.omentaneum vei summanssimum > Kraft dessen derjenige,
? " ° ° welcher Jahr und Tag vor entstandener I r rung in ruhigen Besitz der strittigen

Sache gewest zu seyn beweisen kann, so lang hierbey gchandhabt werden
soll, bis in kassellorio plenario oder ?ecit0NQ ein anderes dargethan ist/ hat
zwar I"°-rezulancer in allen Sachen, mithin auch in Grunddienstbarkelten,
und anderen dergleichen Incorporalrechten, ausgenommen in Iurisdictiona-
lien und Regalien, oder wo sonst ein ausdrückliches.Verboth entgegenstehet,
jedoch 2"°- niemal anders Platz, als wenn das InHaben sowohl auf ein - als
andererseit strittig und zweifelbar, annebens z"°- große Gefahr ob dem Ver-
zug, oder Gewaltthätigkeit zwischen beeden Theilen zu besorgen ist. Zufoderist
soll aber auch 4 " obbemeldt- jährliches Zuhaben auf Seiten desjenigen,
welcher darin beschützt zu werden verlangt, wenigist durch zwey unverwerftlche
Gezeugen, oder sonstig liquid- und richtigen Beweis genugsam dargethan
seyn. Wobey man 5". in dem Proceß gestalten Dingen nach, entweder von
Amts wegen, oder auf Anrufen, jedoch allzeit schleunigist, und mit möglicher
Abkürzung desselben Verfahren, folglich das erste Anörmgen, oder Klag dem
Gegenthell zwar communiciren, hierüber aber keinen Schriftenwechsel ge-
statten, sondern die Partheycn nur mündlich 26 protocolium gegen einander
vernehmen, und ihre vermeynte Behelf produciren lassen soll. Der Beweis
durch lebendige Gezeugschaft soll 6"- wie in anderen ^auli3 l'ummäriüimiz
nach Maßgab des 10"" Capitels 3t" h" geführt, und das nämliche 7'"°- mit
dem Gegenbeweis allenfalls beobachtet, sofort auch alles, was 8"°- sowohl

i i ä a l s imervemeuäo, oder sonst hierunter eingebracht w i rd , und
etwan
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etwa« iünariz iuäaßimZ, und aufzüglich ist, alsogleich separirt, und aä s
tdliu.n plenüNllw vei ?6M0NUM verwiesen werden. Sofern nun 9"o einem
Thell das InHaben in ?0lfelIc)N0 lummarillimo zuerkannt worden ist, so stehet
dem andern Thell frey, ob er gleich unmittelbar in koll'ellorio, oder aber in
llill'ellorio pienanu, wenn änderst die ^aul'a nicht davon ausgenommen ist,
Klag stellen wolle. Dock soll ic»m« der obsiegende Theil hierauf zu antworten
eher nicht schuldig seyn, bis dem Spruch in 5umm2i-illimo gegen Caution ein
vollkommenes Genügen geschehen ist. Und da auch derselbe i i " " - in ?eci.
turio vÄ ^ul^lVorici unterliegt, so restituirt er gleichwohl die bis dahin ver-
fallene Früchten, und verursachte Kosten, oder Schäden nicht, es seye denn,
daß er bey dem weiteren Proccß in mala ticie gewesen zu seyn befunden
worden. Nach bereits incaminirtem koll'essurio plenario vel petirorio kann
,2^0. nichts destoweniger das 8ummarillimum l'uppoür'̂  lup̂ ,ouQncii3 vor dem
Beschluß der Sache allzeit noch an Hand genommen werden, welchenfalls man
auch das letztere vor all anderen fest zu setzen, und durch den Proccß in der
Hauptsache nicht hintern zu lassen hat. Der in 8ummarillimo gemachte Be-
lveis mag ferner 13""- denen Partheycn auch in pollellono pienario auc peci-
wrio, soweit dahin er gehet, zum Behuf dienen, doch sollen solchenfalls die
Gezeugen, wenn sie noch bey Leben seynd, auf Begehren ein- oder anderer
Parthey nochmal und ordentlich verhört, wie nichtweniger weitere Producnon
sowohl von neuen Gezeugen, als anderen Veweisthum zugelassen werden.
Hat aber 14" kein Theil in äummniNlmu das ruhige InHaben von Jahr und
Tag vor erhobenen Zweytracht genüglich dargethan, oder seynd etwan die
Proben auf bccden Seiten gleich, so soll man sie »6 pollessorium pWnariuN
vei petiwrium verweisen, und bey andaurender Gefahr, oder besorgllcher
Thatlichkeit einsweilen die Sequestration der strittigen Sache vorkehren.
Fallt endlich 15"- der Zweifel vor, ob in koNellorio pienario oder momemaueo
gesprochen worden seye, und will solches ex aKiz nicht genugsam erscheinen,
so soll man das erste dafür halten. Und übrigens 16«. nach geendigtem 5um-
maM'lmo dem verlustigen Theil aufAnruffen des Obsiegenden einen perempto-
tischen Termin luk pNna zirLciuü zu Ergreifung des lollellorü oräinani, oder

ii anberaumen.

tz. 6 .
Für Gericht kann jeder sowohl 2<Vvö als pMve stehen, der seiner

selbst mächtig, und auch sonst kemer rechtmäßiger Ausstellung, oder Be-
denklichkcit hlerinfalls unterworfen ist, insonderheitaber soll man weder churfl.
Beamte in Qwliä llomini, noch Stadt und Markt, welche dem rentmeiste*
rischen Umritt untergeben seynd / zum Proceß kommen lassen, wenn nicht
jene den cameral- und diese den rentmeisterischen Consens beybringen, wel-
cher jedoch ohne sonders erheblicher Ursache weder versagt, noch aufgehalten,
und in Sachen, welche keinen Verschub leiden, oder sonst 26 Lmumariülmum
qualificirt seynd, nicht erfodert werden solle.

8. 7.

Jeder Kläger soll sich bor Anfang des Proceß wohl bedenken, und das
Seinige in Güte zu erlangen best- möglichsten Fleiß anwenden, in Entste-
hung deren aber sich bey Rechtsverstandigen mit wahrhaft- und unverdunkle-
ter Erzählung der Geschichte und aller Umstände Raths erholen, welches
auch der Beklagte seines Orts ebenfalls ;u beobachten bat.

§ . 8.

Bey unvermöglichen Partheyen, welche zum Armenrecht gelassen V°n
werden wollen, soll sich die Obrigkeit zufoderist ihres Zustands erkundigen, U
und sie dem Befund nach schwören lassen, daß sie in dieser Absicht von ihrer

D 2 Hab
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Hab nichts veräußert, oder vergeben haben, oder vergeben wollen, auch da
sie wiederum zu Kräften kommen wurden/ gebührliche Ausricht- und Zahlung
thun werden. kiXttiw ^urameuto sollen sie nicht nur aller Gcrichtsgebühren
enthoben, sondern auch der Advocat, oder Procurator dcnenselben gratis zu
dienen schuldig seyn, es seye denn, daß ihn der Handel unrecht zu seyn bcdunkt,
und er solches mit einem Eid zu erhärten getrauet, welcheufalls er des Vey-
stands entlediget seyn soll. Man soll auch dergleichen Parthcyen auf befun-
denen Muthwillen am Leibe strafen-

§. 9 .

Der Anfang des Streits wird zwar i">°- in Ansehen des Richters um
das.Iu3 plXvenrioms gegen andere Obrigkeiten zu bewirken von Zeit der
Vorladung angerechnet/ zwischen den Theilen selbst aber fangt derselbe von
der Zeit an , da sie sich in der Hauptsache miteinander einlassen. Unnöthige
Aufzug sollen hierin 2^- nicht nur nicht geduldet, sondern vielmehr, wo man
eine Geftissenheit hierunter verspührt, sowohl die Partheyeu als Advocaten,
und Unterrichter empfindlich hierum gestraft werden. Auf Absterben einer
Parthey ist 3"°. eine Citation 26 reassuineiiäum krocessum nicht nöthig, son-
dern die Gegenparthey zeigt den Todfall an, benennt zugleich den 8ucceliorem,
und wird in kroceüu weiter gegen ihn fortgeschrittenes seye denn, daß er sich
aus erheblichen Ursachen nicht einlassen wil l , welchenfalls in der Hauptsache
solang still gestanden w i rd , bis die Praliminarfrag ausgemacht ist. Der
Stre i t wird theils durch Bescheid, Vergleich, Compromiß, theils durch gut-
willigen Abstand, oder Verjährung geendiget. Von den ersten dreyen,
siehe unten cap. 14. K17. h. 1. K 2. Soviel den Abstand von der Action, oder
dem Stre i t bettift, stehet solcher 4 " jedem Theil, sofern nur die Gegenparthey
dabey beruhiget ist, sowohl vor , als nach der Kriegsbefestigung bis zum
Endsbescheid frey. Durch die Verjährung aber hört 5 " der Stre i t auf wenn
von der Zeit des in dem strittigen Punct vorgegangenen letzten Iudicialact
vierzig Jahr verflossen seynd, ohne daß sich ein oder andere Parthey bey Ge-
richt hierunter mehr gemeldet hat.

§. 10.

Gegenwartige Proceßordnung soll in hiesigen Churlanden von jeder-
mann ohne Unterschied, es betreffe gleich I n - oder Ausländer durchgehends
beobachtet werden. Immaßen I h r o churfi. Durch!, selbst, wie all anderen, also
auch in Dero eignen Sachen der Gerechtigkeit nicht nur ihren graden ord-
nungsmäßigen Lauf lassen, sondern auch dieselbe dergestalt befördert wissen
wollen, daß sich niemand hierüber mit Fug zu beschweren Ursach haben soll.

Viertes Capitel.
Von gerichtlichen Klagen, Klaglibellen, und andern sowohl

mündlich, als schriftlichen Anbringen.
§. 1.

Klagen oder ^Nwnez, wodurch man das, was jedem von Rechts
wegen wirklich zustehet/ in dem Weg Rechtens zu erlangen sucht,

werden zwar theils nach dem Unterschied des Rechts, worauf sie sich gründen,
thclls nach ihrem Endzweck und Gegenstand, theils auch nach der Natur des
Geschäfts selbst,und sonst anderer Ursachen halber, auf verschiedene Weis
eingeteilt, und benamset. Wovon aber überhaupt nur folgendes alhier zu be-
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§. 2.

Auf Seiten des Klägers gehen in>° alle ^tUon« ohne Unterschied auf
die Erben, und zwar, wenn derselben mehr seynd, auf jeden nach Maß seiner
Erbportion, ausgenommen, wenn sie 2"° durch Gesatz oder Geding auf
des Erblassers Person allein eingeschrenkt seynd. Auf Seiten des Beklagtens
gehen 3"° die Realactionen gegen seine Erben nur so weit, als sie im InHaben
der Sache seynd, oder wenigist denen Rechten nach für Inhaber geachtet
«erden. Persönliche Klagen rühren entweder bon Contrart oder Verbrechen
her. Jene erstrecken sich 4 " ohne Unterschied auf des Beklagtens Erben,
ausgenommen, da durch besondere Rechten oder Geding, Maß und Ziel gesetzt
ist, oder, wo das ka^um, welches der Erblasser zu prastiren gehabt hat, sein
bloßes kerlonaie betrift. Anderer Klagen halber, welche aus peinlichen Ver-
brechen erwachsen, bleibt es 5"- bey dem ^06. Crim. pan. 1. cap.,. H.41.
Soviel aber 6« die in das ciriminaie nicht einschlagende Verbrechen belangt,
soll man dahin sehen, ob der Krieg mit dem Erblasser schon befestiget gewest,
Dder nicht, erstenfalls haften die Erben soweit, als es nicht auf Leib und
Heben gehet, anderenfalls aber nur soweit, als ihnen von des Erblassers Ver-
brechen zu guten ergangen ist.

Ab!«

Alle ^.Nionez erlöschen von der Zeit an, da sie hatten gestellt werden
mögen, rezularicer mit 30 Jahren, wo keine langer- oder kürzere Zeit besonders ° " "lösch",
bestimmet ist. Nach Ablauf deren, greift die Klag, unter dem Vorwand, daß
der andere Theil gute Wissenschaft davon gehabt hat, nicht mehr Platz, es
seye denn zu erweisen, daß man die ganze Zeit über an der Klag gehindert,
oder der Gegentheil ermahnt worden. Uebrigens ist eines, ob die Klag von
sich selbst erlösche, oder durch eine standhafte Einred entkräftet werde.

§ . 4 .

Wer nicht besonderer Pflichten halber zur Klag verbunden ist, soll Ob man zur
auch nicht dazu angehalten werden, außer, da man ex le^e äissaman rechtlich /
dahin ausgefodert wird.

§. S.

Bey der Klag ex leee äMmari ist I«°. das ^uäicium älssamatonum Von dir Kl«,
don dem^uäicio uml«e prineipaüz, wohl zu unterscheiden, und wie nun jenes " f ^ ^ "
nur die Vorbereitung von diesem ist, so muß auch 2^°. der diffamirte Theil,
welcher in dem ersten die Stell des Klägers zu vortretten hat, seine Klag nicht
vor dem Richter des Diffamantens, sondern dort, wohin die Hauptsache selbst
gehörig ist, gebührend incaminiren, und 3"°- die angebliche Dissamation,
falls solche widersprochen wird, wenigist lummane beweisen, mithin soviel
darthun, daß er von seinem Gegner mit Wort oder, Werk, entweder an sei-
ner Ehr, oder an Güter«/ Rechten und Gerechtigkeiten auf nachtheilige Weis
angegriffen worden sey. Wclchenfalls auch 4 " der Diffamant zur Klag-
stellung m der Hauptsache selbst mit Anberaumung eines peremptorischen Ter-
mins, und unter Androhung ewigen Stillschweigens angehalten, wie nicht
weniger 5" ein gleiches beobachtet werden soll, wenn derselbige in ^uckcio ä'M.
mawrio nicht erscheint, oder Ausflüchten sucht, und unerhebliche Einwen-
dungen macht. Dafern sich aber 6«- der Diffamant im wirklichen Besitz
des angerühmten Rechts befindet, so mag er auch ex lege 6Mmari zur
Klag in der Hauptsache nicht ausgefodert werden, sondern der vermeyntliche
Vitl2lnaru8 ist vielmehr selbst dahin an - und in mehr bemeldtem v i s s c r ^
abzuweisen.

E s. 6.
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§. 6.

Es geschiehet bielmal, daß der Klager seine Klag mit Fleis, oder aus
Langmuth solang verschiebt, bis der Beklagte, oder seine Erben aus Unwissen-
heit , oder anderen Zufällen um ihre rechtmäßige Lxcepcione3 kommen. I n
solchen Fallen mag vor behöriger Obrigkeit begehrt werden, daß der säumige
Klager zu Verhütung besorglichen Schadens angehalten werde, um sich über
die ihm entgegenstehende peremtorirische Lxeeprionez zu dem Ende vernehmen
zu lassen, damit über deren Statthaftlgkeit erkennet werden möge. Und da
nun der Gegentheil weder gegen diese Klag selbst etwas erhebliches einzu-
wenden, noch die vorgebrachte Lxceptiune5 replicanäo abzuleinen vermag,
oder gar ungehorsam ist, so soll man ihm alsofvrt ein ewiges Stillschweigen
aufladen. Dahingegen, wenn die Lxception?5 von dem Anbringer nicht
genugsam bewiesen, oder per keplicaz entkräftet seynd, sollen sie zwar ver-
worfen, und unstatthaft erklart, jedoch solchenfalls im Hauptwerk selbst eher
nicht gesprochen werden, bis gleichwohl von dem provocirten Theil ordent-
lich geklagt wird, immaßen ihm dieses statt der abgefoderten Replic zu thun,
und der Klag dadurch auszuweichen ohnehin bevorstehet.

im«,. So l l in dem Klaglibell, sowohl der Richter, als Klager und Be-
klagte , und da derselben mehr seynd, jeder lpecikcö benannt seyn. 2^° I s t die
Geschicht rein, deutlich, und kurz, jedoch mit Anführung al l - erfoderlicher Um-
ständen vorzutragen. Desgleichen auch 3^- nach Beschaffenheit jeder Klag
der Grund, worauf selbe hauptsächlich beruhet, zu Latein: ^aula peren6i,L
meäium conclucienäl anzuführen. 4"- Muß das ?entum so eingerichtet werden,
daß es sich nicht nur auf die Geschicht, und den Grund der Klag wohl schickt,
sondern auch was, wieviel, und von welcher Gattung die eingeklagte Sach
seye, genugsam daraus ermessen werden möge. 5"- So l l kein mehrers, als
was der Grund der Klag ausweiset, begehrt, und al l - gefiissener Exceß hierin^
falls mit Verwerfung der Klagschrift, Aufseilung der Kosten, und anderer
willkührlicher S t ra f angesehen werden. 6 " Ha t der Richter alles, was der
Klag ihrer Eigenschaft nach anhängig ist, allzeit von Amts wegen zu ersetzen,
mithin auch der Kosten, Schaden, Zinsen und Früchten halber, wenn schon
in dem kemo davon abstrahirt wsrden, das nämliche zu beobachten.

§ . 8.

Den eigentlichen Namen der Klag,zu Latein: <3enu3 »«Hom3 ist der
Kläger anzugeben nicht schuldig, weil der Richter solches selbst schon aus der
Geschicht, dann dem Uecko coucwäenöi, und ?ecito erkennet, mithin auch
allzeit die dem Klager am meisten nußlich- und auf das kerirum schicklichiste
Action zu erwählen hat, wenn gleich dieselbe gar nicht, oder etwan eine andere
unschickliche Action benamset worden wäre. Dafertt aber aus der Klag nicht
einmal das rechte OHeitum zu erkennen, oder das kecimm so unschicklich ist,
daß nach denen vorausgehenden Nan-griZ gar keine Aktion darauf gehet,
so soll man Klägern gleich von Amts wegen ab - und zur Stellung einer
förmlichen Klag anweisen.

§- 9 .

Mehrley ^<5lone5, welche entweder unterschiedliche nicht miteinander
lungbtlÄlt!,« zu Verhandlende Sachen, oder unterschiedliche in keinem I.M5 conlonio ste-

hende Partheyen betreffen, sollen in einem Klaglibell niemal vermischt, fon-
dern gleich abgesondert, und auch zu Verhütung aller Confusion besonders
registrier werden. Falls aber jemand mehr H.<Nane3, welche emerlen Ur-
sprung haben, gegen einer Parthey hat, so mag er solche zwar in einem Klag?

liheli
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libell zusammen nehmen, es seyen denn selbe einander widersprechend, oder prä-
judicial, oder so beschaffen, daß eine durch Erwählung der anderen aufgehoben
wird/ welchenfalls sie entweder gar nicht, oder höchstens nur akemauve, und
ül lubüöium cumulirt werden mögen.

§. 10.

Bey Gerichten, wo keine öffentliche Audientien, oder Verhören.üblich
seynd, soll man i"°- die Klag, oder das erste Anbringen schriftlich, in deutscher
Sprach, leserlich, correct/ und in procell'u orlimano doppelt übergeben, auch
alllllmöthig- unwahrhaft- ungebührlich- oder zweydeutige Anzug,nne auch
geflissene lu!,- sl odrepcionez Hey willkührlicher S t ra f unterlassen. Sigel-
mäßigeu Personen ist 2^°. vergönnt, die Klag verschlossen unter eignerHauds
Unterschrift und Petschaft einzureichen. Wohingegen 3"° all übrige in offener
Form einlangen, und die Klag nicht nur selbst, sondern auch durch einen
recipirten Advocaten, oder bey Untergerichten durch einen Procuratoren
mit-unterzeichnen lassen sollen, welcher aber zugleich allzeit den für die Schrift,
oder Unterzeichnung empfangenen, oder reimenden Tax bey willkührlicher
S t ra f vorzumerken hat. Außenher ist 4"- sowohl die offen - als verschlossene
Klag zu rubriciren, folglich des Gerichts > dann beeder Partheyeu, und der
Sach selbst mit kurzem Erwehnung zu thun. Seynd endlich 5"- Beylagen
mitzuübergeben, so soll man sie numeriren, die Numeros sowohl in dem Con-
tcxt, als der Rubrick anziehen , und die in ausländischer Sprach gefaßte
" " durch Sprachverstandige übersetzt einreichen.

§. 11.

Kmplex ist, da man die Klag mit summarischer Erzählung der Ass<,^.
Geschichte in. einer Ordnung und Connerion vortragt; ^rnculuz, da die Klag
mit dem W o r t : ja und wahr in gewisse Absätz und Artickel gebracht wird.
Wie nun die letzte Ar t zu libelliren in hiesigen Churlanden nur qu6 26 oräi^
varium bishero gebrauchig geweft, so soll es ferner dabey bleiben/ wobey man
aber nicht nur all obiges, was §'K prleceä. geordnet worden, wohl beobachten,
sondern sich auch in ^niculiZ aller Zweydeutigkeiten, Captiositäten, auch un-
dienlich - und zur Sache nicht gehörig - oder gar contradictorischer Sachen
enthalten, verschiedene Umstände nicht in einem Artickel zusammenfassen,
sondern in mehr Artickeln vertheilen, und endlich nur auf das, was kaäti ist,
articulircn soll, außer, da das ^u3 auf unbekannten Localstatuten, oder
Herkommen beruhet. In äummano hingegen soll man nur ümplici«r libelliren,
wobey jedoch dem Klager unbenommen ist, seine Klag gestaltendingen nach
punHaüm zu fassen, oder auch Bttveisartickel mit zu überbringen, damit der
Gegentheil gleich anfänglich l'ub'pNQa cockeM darauf zu antworten ange-
halten werden möge.

? . 12.

Beruhet die Geschicht der Klag auf brieflichen Urkunden dergestalt, . .^....
daß der ganze Stre i t ohne anderen Beweis dadurch gehoben werden mag, so N"w"auH
soll der Klager sothane Br ief gleich mit der Klag übergeben, und allenfalls v°n Äuegat.».
durch Verwerfung des Klaglibells, oder sonst dahin angehalten werden- I m U ^ , ° "
übrigen mögen sich die Theile in ihren Klag» und anderen Schriften zwar " ^
wichtiger Allegationen bedienen, nichtweniger kelnonla ^un3 beybringen, doch
sollen sie sich hierunter aller Falschheiten, unnöthiger Weitläufigkeiten, und
abgeschmackter Trivialien bey willkührlicher S t r a f , und Zurück gab der
Schrift enthalten, dle ^ouMa aber sotten nur pro iülorüi»äolle dienen'

E 2 §. ig-
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§. 13.

^......... W i l l der Kläger an seiner Klag im Hauptwerke etwas abanderen, so
l'°'ne' ̂ claü soll solches noch vor der Kriegsbefestigung geschehen, nachhero aber andergestalt
c°ii5 l'ibeiii. nicht mehr statt haben, es seye den«/ daß ein ganz neues Klaalibell übergeben,

und der Gegentheil seines vergeblichen Kostenaufwands indemnisirt werde.
I m übrigen ist der Richter sein Amt auch ungebettener zu thun schuldig, und
soll demnach auf die sogenannte ciaululam lÄmarem weiter nicht gesehen, denelt
anderen Clausulen aber gleichfalls keine mehrere Kraf t , als was denenselben
von Rechts und Gewohnheits wegen zukommt, beygemessen werden-

§. 14.

Die Klag soll nach der Uebergab bey Gericht gleich auf den lnämlichen
Präsentir-sin- Tag, Monat und Jahr präsentirt, und in das klotocolium rerum exIMcarum,

wo dergleichen üblich, eingettagen werden, auf selbiges Begehren der! Par-
they aber, soll man weder das Lxkibkum, zumal nach beschehener Comnm-
nication, noch die Beylagen, außer der Originalien, ohne erheblicher Ursache
mehr zurückgeben, auch was davon ad ^äU« verlohren gehet, alsogleich wie-
derum reerhibiren lassen.

schreib - dann
Iletradir- und

Von den
st» S ^

übli«

Wer in Zweifel
f d Fu

Dan offenb«

§. 15.

Was sowohl im nächst- vorhergehenden, als obigen § " 10. von Klag-
schriften verordnet worden, soll auch bey all- übrigen gerichtlichen Schriften
beobachtet werden. Mündliche Klagen und Handlungen sollen fleißig proto-
collirt, und wo man von Amts wegen verfahr^ von der Obrigkeit selbst, in
Partheysachen aber von ihnen, oder ihren Procuratoren und Advoraten von
Mund aus in die Feder dictirt, alle unnöthige Weitläufigkeit und ungebühr-
liche Anzug bey S t ra f hierin vermieden, endlich das Protokoll von sammeut-
lichen Theilen, oder ihren Vertretteren unterzeichnet, und alle, welche von
Seiten des Gerichts gegenwärtig gewest, samt dem Tag, Monat und Jahr,
wann das Protokoll gehalten worden, darin vorgemerkt werden, immaßen
die Rentmeister bey ihrem Umritt hierauf Obacht zu geben / und die dieß-
falls befindende Mängel alsofort gebührend abzustellen haben.

§. 16.

Wenn Zweifel ist, wer von beedett Theilen für den Kläger oder Be-
klagten zu halten seye, nne es bielmal geschiehst, wenn beede gegen einander
Beschwerden führen, so soll in solchen Fallen jener, der sich am ersten mel-
det, für den Kläger zu achten seyn. Dafern alle beede zugleich mit ihrer Klag
erscheinen, so soll der Zweifel durch das toos entschieden werden.

§» 17-

Erscheint der Ungrund der gestellten Klag gleich aus des Klagers
eigenen Narrgriz, oder ist etwan die Sach vorhin abgeurtheilt, oder juäicialker
berglichen, und bezeigt sich auch solches ex recro 2A15, so soll der Klager gleich
vhne Communication der Klag von Amts wegen abgewiesen, und weiter nicht
mehr angehört werden, bis er nicht erstenfalls seine Klag besser begründet, und
anderenfalls wahrscheinlich darthut, daß ihm «5 ^uck«ua vei rl2li«»Ng, für
seine Person niemal betroffen habe.

Fünf-



Fünftes Lapitel.
Von gerichtlichen Mationen/ Tommunicationen, und Man-

daten, dann derselben Insinuation- und Aontumacial-
handlungen.

Beklagte soll bey Vermeidung unheilbarer Null i tät über die Klag, Was.
oder gegentheiliges Anbringen gehört/ und zu dem Ende bey Gericht ^

furgeladen werden, welches theils mündlich, und schriftlich, theils durch offent-
lichen Verruf, und Anschlag, oder zuweilen gar durch persönlichen Arrest zu
Latein: verbauter, eäittailter, realicer, und zwar entweder unmittelbar, oder
mittelbar, durch Requisition, und Compaßschreiben in l'ulMium bewerk-
stelliget wird.

§. 2 .

Mündliche Vorladung ist i " " durch den Gerichtshöfen nur gegen ge<-
meine Leut, wie auch in Kleinigkeiten, oder in Policeysachen, und t^üüs
d,scipUn2nbu3, am crimmalibuz üblich. I n all übrigen Sachen soll selbe

- schriftlich/ und zwar, wenn es eine Siegclmäßige Person ist, durch ver-
lossenen Befehl oder Schreiben gegen andere aber per ÄAinruram oder

schriftlich/ und zwar, wenn es eine Siegclmäßige P s st, ch
schlossenen Befehl/ oder Schreiben, gegen andere aber per ÄAinruram, oder
öffentliche Amtszettel geschehen. Die Realcitation, ba man jemand per-
sönlich anhalten, und für Gericht bringen läßt, hat 3"° in Civilsachen nur
statt, wo periculum KißX, oder Ht3tu8 beständig ungehorsam ist. I m Fall
auch 4 " der vorzuladende Theil nicht unmittelbar unter dem Gcrichtszwang
stehet, sondern unter einer anderen Obrigkeit wohnt, oder 5'orum privil^iacum
hat, so wird die Citation durch Requisition, und Comvaßschreibeu, oder wenn
es eine niedere Obrigkeit ist, durch Befehl an dieselbe verfügt.

§. 3-

Die Edictalcitation wird erkannt i "° gegen Vaganten, oder Abwe-
sende, wenn mau den Or t ihres Aufenthalts mcht weis, oder sich selbe außer
kand befinden. 2^- Gegen Gläubiger in Concurssachen. ^>°. G^gen unbe-
kannte Erben, wenn der NKu5 die Verlassenschast des Verstorbenen, als
vacanr anspricht. 4 " ' Wenn die um Verschassung ersuchte Obrigkeit sich der
Citation ohne rechtserheblicher Ursache weigert, und was dergleichen Falle
mehrseynd, worin jedoch allzeitnöthig ist,daß die Citation an offenen Orten,
damit es jedermann sehen, und lesen kann, angeschlagen, und ein längerer
Termin wenigist von zwey Monaten anberaumt, oder wie aus dem Land
gebrauchig ist, drey Sonntage nacheinander in der Pfarrkirche vor ver-
sammleter Gemeinde ablesen, und verkünden, auch am den Fal l , da die
Obrigkeit wahrscheinlich muthmaßet, daß der cimnäuz sich an ein - oder
anderen Orten aufhalten möchte, der öffentliche Anschlag entweder aldort,
oder wenn dieses nicht thunlich ist, in der Nachbarschaft verfügt werde.

§. 4 .

Eine förmliche Citation erfodert folgende Stücke: i'«° Muß man
sowohl den Richter, als Klager, und Beklagten, oder wen^ derselben mehr
seynd, sammentliche daraus erkennen, außer soviel den m §v« pncüä. 3. mm,.

F ' ^
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2. K 3. bemerkten calum betrift. 2 ^ Wo keine gewiß-, und gewöhnliche Ge-
richtsstelle vorhanden ist, soll man auch des Orts darin Erwebnung thun.
3"° I s t ferner in Partheysachen, worin nicht von Amts wegen herfahren
wird, allzeit die Ursach der Citation zu melden, und wenn die Klaq bereits
schriftlich übergeben ist, selbe der Vorladung in gleichlautender Schrift samt
allen Veylagen einzuverleibe», sofort endlich 4 " eine gewisse Zeit zu bestim-
me«/ inner welcher sich der Citirte bey Gericht stellen, oder verantworten soll.

§. 5.

In Oräinario wird die Citation sowohl an den Klager, als an den Be-
klagten dahin erkannt, daß sie beede den nächsten Gerichtstag durch gevoll-

nnio. mächtige Anwalt) erscheinen, ihre rechtliche Nothdurft bestellen, und aus-
führen, all folgenden Gerichtstagen und Terminen, bis zu gänzlichen Austrag
der Sache abwarten/ und die Gebühr beobachten sollen.

§ . 6.

Vsn C°,nmu- Jetzt - bemeldte Citationsformel ist in 8UMM2NN nicht gebrauchig, son-
nicationen «°l> dern hierin wird entweder die Klag dem beklagten Theil unter Anberaumung

Aeußerliche
Form der Cita-
ti äl

gewissen Termins zu seiner Verantwortung, und Exceptlon communicirt,
oder es wird gleich ä ?rXcepw vei Uanäaro angefangen, folglich dem Be-
klagten etwas zu thun, oder zu unterlassen aufgetragen, welches auch gestalten
Dingen nach bald mit der Clausul: w e n n die Sach angebrachter»««^«
beschaffen, bald aber ohne derselben, und zwar letzterenfalls allemal mit An-
hängung einer gewissen Geldstrafe, oder anderer scharfen Bedrohungen
geschehen sott.

§. 7.

Obschon Mn6at2 line ciaulula obgedachte ciaululam allzeit stillschwei-
gend in sich halten, mithin dem Beklagten seine rechtliche Nothdurft dagegen
vorzubringen, und welchergestalt das Mandat nur lud- K odlepritie erschli-
chen, oder sonst denen Rechten nach nicht beständig seye, lummarie darzuthun
unbenommen ist; so soll doch sothane Clausul in Fallen, wo Unterthanen gegen
Herrschaften, und Obrigkeiten klagen, nicht leicht, in anderen Fällen aber
nur alsdenn unterlassen werden, wenn die ^arrac» suppig einigermaßen
bescheiniget seynd, und annebens ein ganz offenbar- unrecht- und auf kei-
nerley Weis justificlrliches ka^um obhanden, oder die Sach so beschaffen ist,
daß das gemeine Wesen darunter leidet, oder Gefahr halber keinen Verschub
gestattet, in welchen Fallen die Clausul unterbleiben, sofort in möglicher Kürze
lummglilkmö verfahren, und was den Proceß hierin aufhalten mochte, gleich-
wohl zur besonderen Ausführung verwiesen werden solle.

§ . 8.

Dem Klager liegt i ° " ob, die ausgewirkte Citation, Communication,
oder andere Verordnung dem Beklagten durch sichere Bestellung gebührend
insinuiren, und verkünden zu lassen, also, und dergestalt, daß ihm 2^° die
Insinuation selbst unter Augen, oder da er in seiner Wohnung nicht anzu-
treffen ist, seiner Checonsortin, erwachsenen Kindern, oder Dvmestiquen
geschehen soll, wenn gleich der Strei t nicht soviel die Person, als dessen Güter
oder Hofmarchen betreffen wurde. Bey verschlossener Thür mag 3"°- die
Citation in Gegenwart zweyer bevgeruffener Gezeugen, entweder an das
Hausthor genagelt, oder mündlich öffentlich verkündet werden. Vey der
Edictaicitation aber vertritt 4 " der öffentliche Anschlag die Insinuation.
Unvertheilten Erben soll man 5". die Einlieferung an dem Ort thun, wo
die Erbschaft liegt, oder der Erblasser zur Zeit seines Absterbens bewohnt



V o n gerichtlichen Cicat ionen/ :c. 2 )

gewest. Seynd aber die Erben bereits vertheilt, so muß 6". die Insinuation
ledem besonders, oder dem gemeinschaftlichen Anwald, wenn sie dergleichen
schon haben, beschehen, und also soll es auch auf dem Fall , wo mehr l>ici5
ConsorceZ scynd, beobachtet werden; ferner soll man ?""- ganzen Gemeinden,
Handwerkszünften, Städten, und Märkten, Stiften, Klöstern, Kindern,
Bevormundeten, oder Abwesenden die Insinuation bey ihren relpeätivö Ge-
meinden , und Handwcrksführern, amtierenden Bürgermeistern, Stifts-
dechanten, Klosterportnern, Eitern, Curatoren, und UKnäararüZ verrichten
lassen. Damit auch gedachte Insinuation desto leichter zu beweisen, und
zu bewerkstelligen seye, so soll 8'«- der Citirte bey 3 Rthlr. Straf , und an-
derer Ahndung ein eigenhändig- unterschriebrnes Recipisse, wenn eines von
ihm begehrt wird, unweigerlich ausstellen, und falls die Partheyen m lcx.a
^uäicü nicht wohnhaft seynd, so soll 9"°- der Kläger gleich mit der Klagschnft,
und der Beklagte mit der Antwort bey 3 Rthlr. Straf einen Anwald n6 /V cw
bestellen, damit ihme sofort Inülluanäa insinuirt werden mögen. Verpflichtete
Gcnchtsbothen aber sollen la^o. ordentliche Bücher darüber halten-, den
Tag, Monat, und Jahr der beschehener Insinuation, samt der Anmerkung,
wie, wo, und wem solche geschehen seye, steißig einschreiben, und da sie etwan
des Schreibens nicht kundig, durch eine andere verpflichtete Person eill-
schreiben lassen. Aocarii sollen sich n""- mit der Insinuation Verhalten, wie
bereits oben (^p. 2. §vo. 6. deutlich vorgeschrieben ist, inmaßen hierinfalls
i2w°- sowohl dem Nocario auf sein ausgestelltes Instrument, als dem ver-
pflichteten Gerichtsbothen auf seine gerichtlich- erstattete Relation, auch ohne
specialen Eid soweit geglaubt wird, 13"° das Widerspiel entweder klar be-
wiesen, oder wenigist per ^ulamemum purzarorium erhärtet werden muß,
welch- letzteres jedoch nur auf den Fall statt hat, wenn die Insinuation nicht
dem Qraw selbst unter Augen, sondern nur in Abwesenheit zu Haus geschehen
ist, oder gegen die Aussag des Votbens starke Muthmaßungm obwalten.

Die Wirkung von erkannt- und insinuirter Citation ist i»°- daß da-
durch die Jurisdiktion auf Seiten des Richters gegen andere etwan cou-
currirende Obrigkeiten in selbiger Sach pravenirt wird. 2<w- Auf Seiten """-
des Ncaci Mllk ticlez daraus entstehet. 3"" Derselbe sogar auf jenen Fall,
wenn er gleich selbigen Richter pro incompec^ntS ansieht, wcnigist < um ?rc>-
telwnuue Red und Antwort geben, sich auch dessen lud PVN2 comumaciN
nicht weigeren soll, ausgenommen, wo die IncomMeima kund, und offenbar
ist, welchenfalls zwar Qcatu5 weder zu antworten, noch zu erscheinen verbun-
den ist, doch soll er auch in diesem Fall bcy willkührlicker Straf weder die
Citation spöttisch, oder schimpflich tractiren, noch der Obrigkeit selbst, oder
dem Bothen auf solche Weis begegnen, sondern das Richteramt allzeit m
bchonge Obacht ziehen, und die vermeynte Inkompetenz in gebührlichen
lenniuiä anzeigen.

§. 10.

INW. Seynd unterschiedliche Weg, worin gegen Ungehorsame, welche Wit q.cgen Un
inner den präfigirten Termin weder erscheinen, noch dem richterlichen Auf- s ^ « » ! "
trag ohne ehehafter Hinternuß nachkommen, auf Anruffcn des Gegentheils
Verfahren zu werden pflegt, und zwar auf Seiten des Beklagten wird dem-
selben entweder ein Geldstraf gesetzt, oder Li8 pro negative conreNaca gehalten,
oder die Klag für üquki, und bekannt angenommen, mithin der Beklagte zu-
gleich (wtimcivö condemnirt. I n dem ersten Contumacialweg soll 2^- eine
ergiebige Geldstraf von 6.12.24. und mehr Thaler » Proportion des Vermö-
gens dictirt, solche bey fortdaurenden Ungehorsam allzeit duplirt, und durch
Pfändung, oder Personalarrest samst denen verursachten Kosten exscuüvö
beygemebcn, sofort die Helfte sothaner Straf der Gegenpartbey, die andere

F 2 Helf>



^4 Fünftes Capitel

Helfte aber dem Richter zugetheilt werden. I n zweyren Oeg sull man
3""- dem Kläger all pradauclum zulassen, sowohl mit den Terminen, als sollst dem
>4 roceß gemäß Verfahren, und nach gemachter Prob den Beklagten nicht nur
in der Hauptsache, sondern auch in alle Ger ichtsMcn condemniren, bcy
ermanglender Prob aber denselben zwar in der Hauptsache absolviren, ihm
jedoch die durch seinen Ungehorsam verursachte Kosten allzeit aufladen,
lmmaßcn derselbe auch auf den Fall/ wenn er nach der Hand m v^curlu ?rocelINF
mi t seiner Nothdurftsbeobachtung erscheint, zu Abtragung verstandener
Kosten, wie auch zur Annehmung der ^aul'X in ttam ^ o allzeit verbunden ist.
Der dritte Weg hat 4 " - nur in Fallen Platz, wo sich dle Klag lediglich auf
briefliche Urkunden begründet, und aus denselben allein ohne anderen Be -
weis entlcheiden laßt; auf Seiten des Klagers hingegen wird 5"- die ^on-

i f d ß b s f t d ß ih d l
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folgendermaßen bestraft, daß man ihn entweder zur Klag nicht eher
wiederum zulaßt, bis er dem Gegentheil die verursachte Kosten gutgemacht,
und daucionem 6e lice prol'equenäa prastirt, oder daß man den Beklagten zum
Beweis seiner Exception kommen laßt, und wenn selber gemacht ist, ihn in
der Hauptsache selbst absolvirt, dem Kläger hingegen die Kosten aufseilt, oder
daß man diesen ex leZe Mamari zur S t e l l - oder Fortsetzung seiner ver-
meynten Klag auf A r t und Weis, wie oben cap.4. h"° 5". verordnet worden,
bey Vermeidung ewigen Stillschweigens ausforderet. I m übrigen wiro
Hl"- das sogenannte Ü2UNUM ^omumacile, wie auch 7""- die Immillld ex pnmo,
vei lecunäo llecreco hiermit gänzlich abgeschaft. A l l obige Contumacialweg
aber verstehen sich 8^- auf den F a l l , wo man mi t der K lag , und reipeNivö
Antwort contumacirt werden soll, denn soviel die Keplicas, Oup l i ^z , und
andere dergleichen Nothdurft belangt, soll der saumig- oder ungehorsame
Theil weiter nicht als mit Präcludirung sothaner Sch r i f t , oder Nothdurft
gestraft, und hiernachst dem gehorsamen Theil mit seiner Nothdurftsbe-
vbachtung, bis 26 ^andulianem l̂ Äus^ zu Verfahren gestattet, oder auferladen
werden, im Fall auch 9""- ein Vormund, oder Administrator ex capice (üon>
tli!N!,ciX gestraft w i r d , soll er die S t r a f ohne Entgelt seines curanäi aus
eigenem Sackl bezahlen.

§. ii.

C°n. D ie Contumacialerkanntnuß soll i " " - andergestalt nicht, als auf An-
u i ^ r ruffcn des gehorsamen Theils, und zwar wenn ihm die Einlieferung obliegt,
Äcqu.sl- nach derselben vorläufig genügsamer Bescheinigung beschehcn. 2<l° S o l l auf

»f« unl. W,s< dem Fall, wenn es um die Contumacirung der Klag, oder Antwort zu thun ist,
vor wirklichen Contumacialspruch nicht nur ein peremtorischer kurzer Termin
von 8 oder 14 Tagen, sondern auch wie / und auf was Weis man den Unge-
horsam ansehen werde, ausdrückt che Commination voraus gehen. Doch ist
z " ' der Kläqcr solchen zwevten Termins halber die Lieferung weiter zu thun,
oder zu bescheinigen nicht schuldig, wenn selbe nur bey dem ersten Termin
richtig bcschchen, und docirt worden ist. 4" - Stehet dem gehorsamen ^heil
frcy, clllcn aus vorgcdachten drey Contumacialwegen zu erwählen, worin
«Hill auch der Richter von Amts wegen niemal vorgreifen soll. Wenn aber
5" die Wahl einmal geschehen, und das kecirum gestellt ist, so laßt sich nicht
mehr davon abweichen, es seye denn, daß der neu vorgeschlagene Weg , nicht
den nämlichen, sondern einen anderen Punctcn betreffe, oder ein unschicklicher
Weg vorgeschlagen worden, welch- letzterenfalls man Imploranteu zu S t e l -
lung clucs förmlich - und rechtlichen ?emi anweisen soll. Dafern nun 6" .
ncl'st der Contumaclalcrkanntnuß zugleich auch in der Hauptsache gesprochen
lv l ld , ft'll man solches m dem Spruch deutlich erprimireu. 7"" Mag der

:^'lcktrr dlc Colltumacialerkanntnuß wiederum aufhebcll, wenn der
Tbcil zeigen kann, daß er den richterlichen Auftrag inner dem
Termin weder zu befolgen, noch vor Ausftuß dessc:» um weitere

D zu blttcll auö chchaftcn Ursachen verhindert gewest jcye, doch soll
d«c angebliche Entschuldigung nicht nur l'ummai-iö bewiesen, sondern auch laugst

i
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umer 14 Tagen von der Zeit an, da die Hintermsse aus dem Weg geräumt
ist, bey Gericht angezeigt, und übrigens keine weitläufige Handlung darüber
gestattet/ sondern die Sach mit Vernehmung des Gegentheils, oder auch
gestalten Dingen nach brevi mauu in möglicher Kürze abgemacht werden.

Sechstes Capitel
Von der Kriegsbesestigung/ oder I.iri3 Tontcstation, Cxceptton/

und Duplik/ denn wettern Schriftwechslungen/
und Terminen.

ie Antwort auf die Klag sowohl in 8uwmzno, als Orämario soll so be-
schaffen seyn, daß man deutlich, und genugsam daraus erkennen mag,

was der Beklagte dem Klager in der Hauptsach einzuräumen, oder zu wi-
dersprechen gemeynt seye, und dieses heißt eigentlich die Kriegsbefestigung,
vder liicjs <Ü0NteNaci0i welche theils in kötam « veram, theils m lownnLm H
luinuz l'awnnem, wie auch in punm, ŝ  evencuHiem getheilt wird, kiita ist,
wenn wegen Ungehorsam des Beklagtens Î iz pro eomeltaia gehalten wird.
5oieuni8 sc lpecill!« wird sie genannt, da man sich auf alle und jede Puncten,
oder Artickeln der Klag entweder beja- oder dernemungsweis lp6ci«l.ö ver-
nehmen laßt. ^inu5 loienmz, 6̂  ßeneraliz, da man die Klag, und die Narraca
nur überhaupt, wie sie angebracht seynd, widerspricht, oder eingestehet, und
diese ist meistentheils nur in 8ummar'»o, jene hingegen in Olcknarici gebrauchig,
kura I.M8Concettacio heißt, da man Mohne Geding, und Protestation auf
die Hauptsach selbst mit förmlich - und verständiger Antwort einlaßt; kven-
tualjz aber, da die Einlassung nur unter gewisser Bedingnuß, und Protestation
geschieht, welche mithin auch erst alsdenn, wenn die Bedingnuß purificirt
ist/ ihren Effect erreicht.

Die Kriegsbefestigung soll gleich auf dem ersten vorgesetzten Termin p
geschehen, mithin auch alle Lxceprionez llllacurlX k perempwrlL, wodurch nez müßen auf
man die Klag entweder gänzlich, oder nur auf eine Zeit abzuleinen sucht, " U N i
sowohl in clläinano, als 8umm»lil) zugleich, und auf einmal eingebracht wer-
den, im widrigen Fall aber allzeit ipso laito pracludirt seyn. Es seye denn,
daß sie sich erst nach der Hand in Verlauf des Streits heroorgethan haben,
und solches durch einen körperlichen Eid, oder sonst genugsam daraethan
werden kann.

§. 3-

Von dieser Regel werden folgende Lxceptione8 ausgenommen : i"«- Ausnalm
lnn äedmawriie. z"o. Lxcepüo 8po1ü auc Linz 6mc«, da man solche anders °">" ^'
ex I^jz jucljci2izdu3) oder sonst durch briefliche Urkunden ohne weitläufigen
Beweis gleich auf der Stelle darthun kann. z"°- Alle Kxcemiont-Z, welche
^armam ?r^uckcii an sich haben, mithin so beschaffen seynd, daß sie richter-
licher Ermäßigung nach eine vorlaufige Erörterung vor anderen Erceptio-
nen erfoderen.

G 5 .4
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§. 4.

H.lütorische A u f dem F a l l , wenn zugleich dilatorisch - und peremptorische
s«ept,on« üg l^g vorkommen, ist man Licem audererqestalt, als evenrualicer zu conte-
andt'm!bm!< stiren nicht schuldig, und kann auch solches dem Beklagten niemal prajudi-
chln. cirlich scyn, da sich etwan nach der Hand seine eingewendtete dilatorische E in -

reden von Erheblichkeit zu seyn bezeigen. Der Richter soll auch über sothane
dilatorische kxcezmoneZ, sobald sie genugsam erörtert seynd, vor al l anderen
erkennen, und ehe solches geschieht, den Beklagten in der Hauptsache wei-
ter zu Verfahren nicht anhalten/ es seye denn, daß er sich selbst gutwi l l ig ohne
Protestation hierauf einlasset, und seiner dilatorischen Exception dadurch
stillschweigend renunciret.

§. 5.

Vom Recht «u Wer ein Fu8 IFEnäi ha t , der hat um soviel mehr ein ^U3 excipienäi.
!?'s,'ck "solche» Es erstrecket sich solches auch rezulanter auf Erben, Nachkommen und B ü r ,
aus Drill««- gen, wo nicht ein Anderes besonders bedungen, oder verordnet ist. Lxcepüo
skecl,. <^ ^ur51 'e l tü greift niemals Platz, außer wo solches dergestalten beschaffen

ist, daß auf Sei ten des Klägers das ^uz azenck gänzlich dadurch ausgeschlossen
wi rd , oder wo der D r i t t e allenfalls gegen den Beklagten selbst mi t der Zeit den
Regreß suchen könnte, oder wo die Rechten sonst ein Besonders verordnen«
oder der Beklagte den D r i t t e n zu dertretten hat.

§ . 6.

Lsin dem Bt. Gleichwie dem Klager dasjenige, was er zu Behauptung seiner Klag,
!7p't,,n" und Intention angiebt, der Nothdurft nach zu beweisen obliegt, also auch

liegt dem Beklagten in Ansehen seiner sowohl dilatorisch- als peremptorischer
Exception ein gleiches ob, doch soll man über dilatorische Lxceptione« kei-
nen weitläufigen Beweis gestatten, sondern soviel möglich, damit abschneiden,
und lummnitz hierin verfahren.

§. 7.

k>er ercnilt. Wenn die Klag in der Exception nicht gblolutö, sondern nur bedings
dclcnnl mcht. ungsweis eingestanden/ oder in Zweifel gezogen wird, so muß der Kläger

seine Klag, und der Antworter seine Exception der Nothdurft nach beweisen,
und kann keine Geständuuß daraus gefolgert werden.

§ . 8.

In uod 5uw- Die Lxceptionez sollen deutlich, ordentlich, und umständig, jedoch
e ^ ? ° ! ^ " "bm Einmischung unnöthiger, zur Sache nicht gehöriger, oder unerfindlicher
schuft. ' Dingen vorgetragen, dilatorisch- und peremtorische Einwendungen nicht

durch einander geworfen, sondern jene vorausgesetzt, auch wenn die Klag in
mehr Punctcn bestehet, solche punKacim in der nämlichen Ordnung beant-
wortet, im übrigen aber ^uo 26 knrmam excernam all jenes hierbey beobachtet
werden, was oben cap. 4"- 8 " 10. von der Klag, und all anderen gericht-
lichen Schriften borgeschrieben worden. Alles bey unvermeidlicher S t ra f
gegen die Uebertretter, sonderbar wenn sie sich unwahrhaft- schmählich- oder
sonst ungebührlicher Anzügen hierin gebrauchen.

§ . 9.

die v
p g z setzen, ß h

duru zu Verhütung großer Unförmlichkeiten, oder gänzlicher Null i tat des
P

Oss ^ 1. Der Richter ist nicht schuldig die von dem beklagten Theil unterlassene
i hon Amts wegen zu ersetzen, außer wo solches etwan dieNoth-

rhütung großer Unförmlichkeiten oder gänzlicher Null i tat d s
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Proceß erfoderet, oder wo die Exception sich mit all erfoderlichen Requisiten
ex attiZ von selbst solchergestalt ergiebt, daß man einer weitere» Prob nicht
mehr dabey bedarf. Welchenfalls dieselbe sowohl in katto, als Hur« ohne
Unterschied von Amts wegen ersetzt werden mag, jedoch niemal weiter, als
es das ?emum des Beklagten mit sich bringt.

§. 10.

Nxceptione3, welche einmal mit Recht verworfen, präcludirt, durch Wird!«
rechtmäßige Renuntiation vergeben, oder gar verjährt senud, sollen mcht ""'"""
mehr attendirt werden. Die Verjährung hat aber nur gegen lene'
statt, welche auch klagweis hatten angebracht werden mögen.

Wenn der Beklagte der Klag sowohl in katta, als ^suw durchaus ge- Was
ständig ist, soll man ohne weiteren Schriftenwechsel execunvö gegen ihn der- a".e'n
fahren. Widerspricht er aber dieselbe, so soll der Richter sehen, ob der ganze
Stre i t einig und allem an der Geschicht hafte, und ohne vorgangigen Beweis ^"
nicht zu entscheiden, oder ob solches noch zweifelhaft, und einer mehreren Er-
läuterung bedürftig seye. Erstereufalls soll er dem Beklagten ebenfalls
ohne welkeren Schriftenwechsel alsoglelch den benöthigten Beweis, sofern
solcher nicht schon selbst in LxcepnonibliH mit übergeben ist, durch einen Vor-
bescheid aufladen, anderenfalls hingegen die Crceptjon unter Prafigirung
emes Termins pro k e M i ä commmmiren.

§. 12.

In kepUc'13 soll man sich gegen die Exception eben so, wie mit der Exe V°n w
ception gegen die Klag verhalten, mithin auch alles, was man sowohl in ^'^
laciu, als ^ure dagegen anzubringen hat, gleich auf einmal bey Vermei-
dung der Präclusion anbringen, sofort bcschlüßen, und auf dem Endbe-
scheid submlttlren.

Dem Beklagten gebühret sowohl in 8umn,iM0, als 0lc1lnarlc) reZM. Von dcr DU'
allzeit das letzte W o r t , derowegon ihm auch die k«-p1ic« pro llupliciz p"̂ '

I'ut) ^ rm ino communicirt werden sollen / damit er seine ^cepuonez desto
mehr bestarken, was ll.eplican6o dagegen eingewendet worden, ableinen, sich
auch benöthigtenfalls zum Beweis, oder Gegenbeweis anschicken, oder oa
man dessen nicht bedarf, seines Orts ebenfalls in (^uk concludiren möge.
Nachdeme aber auch dem Beklagten scine Nothdurft gleich mit der Er-
ceptlon anzubringen obliegt, so sollen die in Dupli^z von ihm angebrachte
diuvk in ra^to nicht attendirt werden, es seye denn, daß in Kt:plici3 dazu Anlaß
gegeben worden, oder sich sothane Nava erst neuerlich hervorgethan hätte«,
und solches durch einen Eid erhärtet werden mag.

§. 14.

Ueber die Duplik soll kein weiterer Schfriftenwechsel mehr gestattet, L°n d?> 5»
sondern die Sache allenfalls von Amts wegen für beschlossen angenommen «-<", c""lu
werden, es seye denn, daß erhebliche, und nach Maß des vorhergehenden 5 " " Z
zuläßtge Nova (ZUO «ä kaNum hierin vorkommen, welchclls'alls iedoch nur
über die Nova allein, und soweit es die unausweichliche Nothdurft erheischt
weitere Handlung gestattet werden mag.

,
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§. 13.
g , Jeder von beeden Theilen soll seine Nxcemion«, und refpeiiivö Repllk,

und InKma. Dup l i k , oder weitere Nothdurfi selbst bey Gericht inner dem vorgesetzten
ü b L c h f Hernnn überreichen, und solche sofort auf eigene Kosten dem anderen Tßeil,

oder dessen bey Gericht bestellten Anwalt mit allen Beylagen, und darüber
ergangenen Excchtionen gebührend insinuiren lassen. Was aber nicht auf
Instanz, sondern von Amts wegen beschlossen, und expedier wird/ soll von
dem Kläger, oder wenigist auf seine Kosten einsweilen behörig insinuirt werden.
Falls auch die Obrigkeit in diesem Stucke auf ein- oder anderer Seite einen
geflissenen Saumsal verspühren thate, soll sie zumal auf Begehren des Ge-
gentheils, die Insinuation ohnaufhaltlich vorkehren, und sowohl die gebüh-
rende Tax, als Lieferungskösten von dem saumigen Theil exocucivö einbringen
lassen, oder dem Gegentheil, welcher die Nothdurft einsweilen besorgt, und
den Vorschuß gethan hat/ schleunigist wiederum darzu verhelfen.

§. 16.
I'ermim nä excipienäum, re - ŝ  äuplicanäum sollen i " " - in Orciinario

Von einem Gerichtstag zu dem anderen, und auf dem kand von einer Ver-
hör zu der andern ertheilt, sonst aber rezulanrer eine monatliche Frist zu
30 Tagen, wo nicht etwa« die besondere Beschaffenheit der Sach, oder
Person, eine mehr- oder mindere Zeit erfodert, anberaumt werden, welcher
Termin zwar 2"°-erst von dem Tag der Insinuation, jedoch ohne Anrech-
nung selbigen Tages, seinen Anfang nimmt, und wenn der letzte Taa auf
einen Kirchenfeyertag fal l t , alsdenn am nächstfolgenden Werktage Abends
aufhöret. Nach verstrichener Frist soll man 3«°- von Amts wegen weiter
nicht fürschreiten, sondern zuforderist ^cculacionem ^anrumaciL von dem ae-
horsamen Theil erwarten, folglich sowohl mit Androhung des von ihm bor-
geschlagenen Contumacialwegs, als Präfigirung eines weiteren, doch abge-
kürzt- und peremptorischen Termins von 8 oder höchstens 14 Tägen in der
Maß Verfahren, wie bereits oben Cap. 5 " ' § " i<>. K 11. mit mehreren ver-
ordnet ist. Welches sich jedoch 4 " nur auf dem Fall verstehet/ wenn der
ungehorsame Theil entweder mit seiner Klag oder Antwort coutumacirt wer-
den soll. Wohingegen derselbe mit der Re- oder Dupl ik, und anderweiter
Handlung allzeit gleich ipld ?aNo präcludirt seyn soll, wenn er inner dem
ersten Termin weder damit emlangt, noch auf gebührende Weis Prolonga-
tion sucht. Es soll auch 5 " mit dem Prolongationsgesuch ninnal willfahrt
werden, es seye denn noch vor Ausgang des Termins darum gebetten, annebens
eine erheb - und wahrscheinliche Hinterungsursache bey dem zweyten, dritten
und weiteren Dilationsgesuch durch Abschwörung des ^uramemi calumms be-
stättiget, oder sonst genugsam docirt, und bescheiniget worden. Es soll feruers
6"- bey Ertheilung sothaner Prolongation niemal über die kecica parnum
hinausgegangen, sondern der ertheilte neue Termin hielmehr nach Möglichkeit
abgekürzt, und auch allzeit von dem Tag an, da der vorige exspirirt ist, gerech-
net, wie nicht weniger dem Gegentheil auf des Impetrantens Kosten davon
Nachricht geben: endlich aber auch 7°"- a l l - muthwlllig- oder durch falsche
Vorspieglung erschlichenes Dilationsgesuch der Gebühr nach bestraft werden.

nmmation «l«
f»b»lllch.

Siebendes Lapitel
Von der Legitimation/ und Vollmacht.

§. i.
edem stehet ftey in eigener Sache bey Gericht selbst zu erscheinen, wenn
er nur selbige vorzutragen die Geschicklichkeit, und zugleich bey Gericht

vorzustehen Fug und Macht hat. Wer aber andere hierinfalls ver-
tret-
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netten will, soll sich allzeit durch genügsame Vollmacht legitimiren, bannt
keine unheilbare Nullität daraus entstehe. Derowegen man auch von Amts
wegen darauf Obacht zu geben, und unbevollmächtigte Fürsprrcher nicht anzu-
hören, sondern sie vielmehr bey ergiebiger Gcldstrafzur Lcgmniatloil anzu-
weisen hat. Abwesende Parthenen sollen auch allzeit gleich um ihrem ersten
Einlangen, sowohl ein- als andererseits, statt ihrer einen Linwait in I" l "
^uclicii weniglst um der (Anlieferung willen bestellen, da illl widrigen Fall
die Kxpeämonez pw 1ul'muari8 gehalten/ sofort gegen den Abwesenden gleich-
wohl weiter verfahren ^werden soll.

§. 2

I n jeder Vollmacht soll i""- nicht nur der, welcher ssch giebt, sondern ^ ' " . ^ Voll
auch jener, dem sie gegeben wird, nebst dem Gegenpart m t̂ Namen gcual'.nt,. c'
hiernächst ^ ° - sowohl die Streitsach, als das Gericht, wo selbe wirklich an,-
hangia lst, oder anhängig werden soll, wie nicht weniger 3"" die Zelt, wenn
solche ausgestellt worden, mit Jahr, Monat und Tag hierm angeführt wer-
den. Gemem - und unsiegelmaßige Personen sollen 4 " ihre Atlwält obrla-
keitlich, und zwar entweder von jener Obrigkeit, wo die Sach hanat, oder
worunter sie ihrer Person halber stehen, bestellen, und lehterenfallö die schrift-
liche Vollmacht von derselben verfertigen, erstenfaus aber protocolliren
lallen. Slrgelmäßlge Personen mögen s". ihre Vollmacht selbst mittels eige-
ner Petschaft und Handunterschnft, ganze ^orpma aber nmirlö alleiniger
Beydruckung ihresInsiegels, wo es bisher also üblich gewest, auch ohne Unter«
schrift fertigen. 6"- Von Auslandern, welche nicht genugsam bekannt/ oder
nicht siegelmaßig seynd, soll man ebenfalls kein andere, als obrigkeitlich oder
wenigist von emcm Notarw, oder von zwey bekannt- siegelmäßigen Personen
znitgcsertigte Vollmächten annehmen. 7^° Ein bloßes Blanquet oder Hand-
schreiben, worin nicht all obige kequiüca befindlich seynd, ist auch bey siegle
mäßigen Personen nicht hinlänglich. Die an der überreichten Vollmacht
derspührte Mangel soll man 8"- längst inner Monatsfrist bey willkührlichcr
S:r^f ersetzen lassen. 9"°- Wenn die Sack nicht einen allem, wüdcrn mchr
I.iü5 cnnl^rre5 betrift, soll man die Vollmacht, wo nicht gleich Anfangs, t'l'ch
«ach der Hand von allen Imerelkuiz beybringen, oder das l^iri^ ^olnlnrimn
allenfalls ex (Mcio formiren lassen, außer wo nur einer um seinen Anthcll
allein klagt.

?. 3.

Wem : " ° - bermög vorstehenden 3"" ^»p. 6»" § " Proceß zu
st d ist ch i d sttt s i hi b l

Wm e g sth 3 p P z s
verwehrt ist, deme ist auch rinen anderen statt seiner hierm zu bevollmacki.5M ^ " " '"
nicht erlaubt. 2^- Kann der Bevollmächtigte weder vor, noch nach d<r
Kriegsbefestigung einen anderen statt seiner begwalten, wenn nicht die Voll-
macht Naullliam sulittkuenäi ausdrücklich in sich halt, welchenfalls aber ;""
nebst dem Aftergewalt auch allzeit der Hauprgewalt beygcbracht werden
muß. Desgleichen mögen zwar 4"- Vormunder, ^ l imimüia^l^, l̂ l» u,),^
in ihrer Pftegbefohlener Sachen Anwalt bestellen, dafcrn aber die angcl.llchc
Curatel/ Vormundschaft, oder Administration bey Gericht nicht acccmnasilg
kundbar ist, so soll man sich hierüber gebührend legitimiren.

§. 4.

Iederman kann als Anwalt bey Gericht gebraucht werden, deme es ^ n,,«
nicht ausdrücklich m denen Rechten verbotten ist. Hierunter a5'.'r qelwl'll ^ ^
i^° all icue, weichen es an genügsamen Verstand oder Geschlckllchtett Mül.
insonderheit aUe curatelmaßige Personen, und Minderjährige unter 20 Ja!»
dri-ql^ickm auch Ehrlose, oder welchen die Anwaltschaft verübter Ul.q
haldrr bereits niedergelegt ist, nichtweniger geistliche Ordenspersonen

H ü
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Consens ihrer Oberen, dann Weibsleute, ausgenommen in Sachen ihre Be-
freunde betreffend, und endlich alle in churfürstl. Diensten und Pflichten ste-
hende Räth und Beamte ohne vorgangig churfürstl. gnadigster Erlaubnuß,
soweit es nicht ihre Befreunde oder nah- angehende Personen betrift. Es
mag auch einer 2^- in Ver nämlichen Sache wohl mehr Anwalt zugleich be-
stellen , wenn es nur substitutionsweis geschiehet, damit nicht widrigenfalls
einer den andern Hinteren, und dadurch unnöthigen Aufzug, oder beschwer«
liche Kosten verursachen möge. Ganze Corpora und Gemeinden sollen z"«-
einen gemeinschaftlichen Anwalt bestellen, welches auch bey anderen I.M5
Consorten zu beobachten, oder da sie sich hierüber nicht vergleichen können,
allenfalls ex ONcio borzugreiffen, und ein gemeinschaftlicher Anwalt ^ouiine
omniuln zu ernennen ist.

§. 5 .

Zuweilen wird die Vollmacht vermuthet,und zwar i°°°- bey Ver-
wandten in auf- oder absteigender Linie. 2 ^ I n der Seitenlinie, wie auch bey
Geschwägerten bis auf den dritten Grad nach weltlichen Rechten gerechnet.
3«°. Bey Verehelichten sowohl,was den Mann als das Weib betrift. 4" - Vey
I.M5 Consorten. 5"- Bey verpfiicht - und immatriculirten Advocaten und
Procuratoreu, wenn sie die zur Sache gehörige Instrumenten mitbringen.
A l l jetztbenannte Personen werden 6". in Sachen, wo kein Nanäamm lpeciale,
sondern zentrale erfoderllch ist, auch ohne Vollmacht zugelassen, jedoch der-
gestalt, daß sie ?""' die Ratiftcation dessen, was solchergestalt von ihnen ge-
bandelt wird, inner gewisser von der Obrigkeit zu praftgirender Frist bey-
bringen, auch indessen ohne Unterschied/ ob der Kläger oder Beklagte ver-
tretten wird, entweder durch Bürgen, oder Unterpfand und Verschreibung
ihrer Güter, oder wenigist mittels gerichtlicher Angelobung, oder schriftlich
6? kaw caviren, welche Caution aber 8'« sowohl dem Vater, als Ehemann
Nachgelassen wird, wenn sie sich UM üoua aävemma, und relpeitive llucailH
vei parapberiMa annehmen»

§. 6 .

Die Anwaltschaft greift auch ohne Entschuldigung des Principalens
in allen Fallen Platz, ausgenommen wo der Richter die persönliche Erschei-
nung aus besonders erheblichen Ursachen für nothlg findet. Von c2uli3 cri-
minälibliZ aber siehe ̂ oäicem <ürim. P2N. 2. 029. 2. §. 6.

3. 7-

Angebliche falsche Anwalt, welche weder mit wahr- noch muthmaßlicher
Vollmacht versehen seynd, soll man zwar gleich von Amts wegen abweisen.
Wenn sie aber gleichwohl aus Uebersehen zugelassen worden, so ist nicht nur
alles, was von ihnen verhandelt worden, nichtig und kraftloß, sondern sie
sollen auch mit Geld, Gefangnuß, Suspension, und gestalten Dingen nach
wohl gltr nach Ausweis des t̂ ockciz Kriminal. P3l. I . cap. y. §"° 2"° abgestraft,
annebens in al l - verursachten Schaden, und Kosten condemnirt werden, es
seye denn, daß die Ratiftcation auf Seiten des Principalens vor oder nach
ergangenen Endbescheid noch erfolgt, annebens auch Von dem Gegenthcil
wlder die Anwaltschaft niemal excipirt worden ist.

§ . 8.

Commumca, W i r d die Vo l lmach t und Legi t imat ion gleich m i t der K l ag / oder Ex -
u°n der Voll, ception übergeben, so w i r d solche auch, wie a l l andereVeylagen, dem Gegcn-

thei l zugleich abschriftlich communic i r t . K o m m t sie aber besonders e i n , so
soll auch die Communica t ion besonders geschehen, beedes zu dem Ende , dami t
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man allenfalls seine dagegen einzuwenden- habende rechtliche Bedenken an-
zeigen, und was hierunter etwan noch zu ersetzen, oder zu beweisen seyn dürfte,
m möglicher Kürze ersetzen / oder lummane beweisen lassen möge.

§. 9.

. Die Gränzen einer Specialdollmacht gehen i"°- niemal weiter/ als' Wie weit n<h
allein auf selben Specialact, welcher auch ohne Nullität von dem Mnöacarw ^ U " H

üsch df Dhi stck
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nickt überschritten werden darf. Dahingegen erstreckt sich 2<w- eine General-
Vollmacht auf alles, was der Proceß sowohl in (̂ aul'a con> als keconv^nriomZ
öii-ette, vei inciirec^e mit sich bringt. Es kann und soll mithin der Bevoll-
mächtigte nicht nur Schriften wechseln, sondern auch Gezeugschafttn und
Dokumenten produciren, recognosciren, difsittren, den Eid leisien, aner-
bieten, zurückschieben, in ^aul'a concludiren, der Vescheidspubllcation bey-
wohnen, und solchen seinem Principalen zeitlich zu wissen machen, damit er
dagegen appelliren, oder andere kemeck» ^uri^ in Zeiten ergreiffeu möge.
Desgleichen mag er auch 3"°' zwar gegen die Sentenz apprlliren, mW all-
andere nach Beschaffenheit der Sach zuständige Nechtsbehclf und Ken,eäi2
an die Hand nehmen, wie nicht weniger die Execution des in Kraft rechtens
erwachsenen Bescheids, mithin auch nöthigcnfalls die Imnnßion, Subha-
station, und Adjudication suchen, oder bey entstehenden Coucurs sich mit
anderen 5reäiwnbu3 sowohl liquiäanäo, als sonst einlassen, doch ist er zu all
diesen ohne weiterer oder vorgangiger Spezialvollmacht nicht verbunden,
und was endlich 4"-von gar großen Präjudiz zu seyn scheint, z. E. sich ver-
gleichen, dem Streit, oder Appellation gänzlich renuuciren, compromittiren,
fubstituiren, in der Erecution Gelder empfangen, oder bezahlen, und der-
gleichen ist der Anwalt in Kraft seiner aufhabender Generalvollmacht, un-
geachtet die (Aaulula cum libera, vel lau) A-aci) llllUiclaci darin enthalten
wäre, ohne Specialausdrüclung niemal befugt.

§. l o .

Soweit nun der Bevollmächtigte inner obverstandenen Gränzen seiner
aufhabender Special- oder Generalvollmacht verbleibt, soweit ist auch der
Principal nicht nur zur Schadloshaltung des Uauclamrü, sondern im Haupt-
werke selbst an alles, was hierunter verhandelt worden, gebunden. Dahin-
gegen ist der Anwalt seinem Princivalen nicht nur allen Schade»/ welchen cr
ihm durch seinen Unfieiß oder Verschulden zugefügt hat, abzuthun schuldig,
sondern, wenn er nicht mehr lnlvemlo ist, soll er nur desto harter am Leib darum
bestraft, im übrigen aber solch- letztercnfalls mit Nestituirung des Princi-
palens gleichwohl die Billigkeit beobachtet werden.

§. 11.

Die Vollmacht wird i""- auf Seiten des Nanäatgrü durch die Re- Wie die V°ll<
nunciation, und wenn er keinen Substituten hat, durch den Tod, auf Seiten ^ ^ ° '
des Principalens aber 2̂ « nur durch die Widerruffung aufgehoben, well sie
sich auf seine Erben, und Nachkommen erstreckt, wenn schon in der Vollmacht
hievon keine ausdrückliche Meldung geschehen ist. Die Renunciation und
Wlderruffung ist 1"°. sowohl vor, als nach der Krlegsbefestigung zulaßig, wenn
die erste mir aus solche Art geschiehet, daß weder d>r Proceß merklich dadurch
gehemmt wird, noch dem Pnncipalen eine Präjudiz zugehet, und er sich noch
in Zeiten vor Ausfluß der Faralicn, oder des prremptorischcn Termins um
einen andern UaiMcHnum umsehen kann- Es soll auch 4 " bey dergleichen
Veränderungen allzeit gleich gerichtliche Anzeig darüber bcschehnl, annebens
statt des vorigen Anwalts ein anderer bestellt, und dem Gegcnthcil Nachricht
davon ertheilt werden, damit cr sich kmiNo I^icimaciumä gebührend ver-
nehmen lassen könne. Gleichwie im übrigen 5"' der Principal mit seinem
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Gedollmachtigten allzeit soweit concurrirt, daß ihm währeuden Proceß dir
Hand einzuschlagen, und seine caulam selbst, mit oder oyne ihm,zu besorgen
frey stehet, so ist aus solchbloßen Benstand eben kem stillschweigende Wider-
ruffung zu folgeren, wohl aber, wenn ein anderer statt des vorigen in der näm-
lichen Sach bevollmächtiget wird, und dieser sich bey Gericht mlt seiner neuen
Vollmacht wirklich meldet. Endlich wlrd auch 6" . der Gewalt dardurch
nicht aufgehoben-, wenn nur das Instrument davon verlohren gehet, denn es
kann solcher allenfalls durch gerichtliche Attestatiou, oder auch durch summa
i abgehörte Gezeugschaft genugsam bewiesen werden.

Achtes Capitel
Von der Reconvention, I^ris Denunciation, Nomination,

Intervention, Kaution/ Arrest und Sequestration.
§. i.

Vcü der Re- Z ? v ^ e n n der Beklagte eine rechtmäßige GegenfoderunZ an den Klager
°d« NÜd.'r ^ ^ M haben vermeynt, so mag er solche i^°- vor dem nämlichen Richter,
n«s. wo mlt der Klag angebunden worden, anbringen, ungeachtet der Klager etwan

ein lorum pnvileZigcum hat, und unter selbigen Richters ordentlichen Ge-
richtszwang nicht stehet. Doch ist hierbey 2"°. ein wohl merklicher Unter-
schied zwischen I n - und Auslanderen zu machen. Jene mag man nur alsdenn
reconveniren, wenn die Reconvention mit der Klag einige Verwandtschaft hat,
außer dessen soll Rcconvenient zur besonderen K lag , oder da der Gegentheil
unter andere Obrigkeit gehört, dahin angewiesen werden. Die Auslander
aber mag man auch um ganz andere, und nntder Klag dle geringste Connerwn
nicht habende Federungen reconvenircn. Falls nun 3"°- die Wlederklag gleich
mit der Exceprion, oder Kriegsbefestlgung gestellt wird, so soll man sie auch i n
der Verhandlung von der Klag nicht absondern, sondern beede mit einander
verhandeln, und auch in einem Urtheil zugleich entscheiden/ ausgenommen
wo das?unNuw.(5nn- auc K.t:couv<-im^ui2 so beschaffen ist, daß ein Punct vor-
läufige Erörterung erfodert. I s t aber 4«- die Wicderklag erst nach der Ex-
ception, und I.M8 Contestation angebracht, so soll selbe von dem nämlichen
Gericht bor ergangenen Endurthrtl zwar noch angenommen, die Klag aber
solchenfalls dadurch nicht mehr grhintert, sondern gleichwohl besonders t ract i r t ,
und entschieden werden. 5 " So l l man in Sachen, welche von der I u r i s -
diction selbigen Gerichts erimirt seynd, gar keine Reconvention gestatten,
sondern dergleichen Widerklagen allzeit gleich ab- und an die BeHorde ver-
weisen. Was aber 6"- die Spolienklagen, und andere 2a k r ^ l l u m Fumma-
iMmum gehörige c a u ^ beruft, soll hierin dieWiedcrklag weiter nicht als ^uo
aci ess'eöwm ^uriäcliitioiliz öl. l>lorQss2linni3 Platz greifen, es seye denn dieselbe
von gleicher Gattung und Beschaffenheit, welchenfalls auch der Ktl'eätu5 ümul.
ranei l>ruc.-ellu5 statt haben soll, wenn nur die Reconvcntion gleich Mlt der Er-
ception, sohin in rechter Zeit angebracht wird. W o im übrigen es 7^"- mit
der Rccondention durchaus, wie mit der Conventionsklag zu halten ist, und
hindert hieran nicht, wenn der Klager etwan von der Klag abstehet.

§. 2 .

D^ f „ Wer der strittigen Sache halber die Gewehrschaft entweder aus be-
S'n.'.vclkün.' sonderem Gedlng, oder nach der Eigenschaft des Geschäfts an einen drltrm
«" Demm!.̂ ' mit Recht zu suchen hat, der soll i"°- ihm, oder wo es mehr seynd, denenselben
u°n sammentlich, doch allzeit dem Nächsten vorzüglich, den S t re i t verkünden lassen,

damlt er von ihm oder ihnen bcy Gericht vertrctttN/ oder weniglst auf allen
Hau



Von der Reconvention / :c. zz

Fall schadlos gehalten werde. Es soll aber 2"° die Verkündung genchflich,
und zwar bey der ersten Instanz noch vor der Kriegsbefestigung, oder we-
nigist zu gleicher Zeit,sof.rn es auf diese Weis immer möglich, und thunllch
ist, mit abschriftlicker Com nunication dessen, was in der Sach bereits ange-
bracht worden, geschehen, st'het auch z«°- dem Denunciaten hierauf frcy, ob
er dem Denuncianten nur b'ystandsweis in dem Strei t aßistiren, oder sol-
chen gänzlich aufsich nehmen^ ̂  nd ohne Beyziehung desselben ausführen wolle,
in welchen beeden Fällen er jedoch 4"- bey dem nämlichen Gericht die caul'am
allzeit ln dem Stand, worin sie sich zur Zeit der Denunciatloll befindet, an-
zunehmen hat- Wenn er aber 5 °- gar mcht erscheint, oder sich unter dem
Vorwand, daß er weder zur Gewehrschaft noch Schadloshaltung verbunden
seye/ auf nichts einlassen w i l l , so soll Denunciant auf Denunciatcns Gefahr
m dem Stre i t Verfahren, sodann aber die Einwendung, ob warc dcr Gebühr
nach hierin nicht gehandelt worden, von Seiten des Denunciatens niemal
mehr Platz greifen. Dafern sich auch 6« hernach bezeigt, daß ihm die Ge-
wehrschaft, oder Vertrett- und Schadloshaltung obgelegen seyc, so soll er
nicht nur in der Hauptsach, wenn solche verlohren gehet, dem Dcnuncianten
gebührende Satisfactton leisten, sondern auch 7"" ein gleiches aller Kosten hal-
ber, es mag der Bescheid im Hauptwerke ausfallen, wie er wl l l , zu prastircn
haben. I s t hingegen 8"°- der Stre i t gar nicht, oder wemgist nicht in gebüh-
render Zeit verkündet worden, so fallt der Regreß- und Schadloshattungs-
gesuch gänzlich hinweg, außer wo man der Streitsverkündung durch aus-
drückliche Geding begeben ist. Hat 9"" der Denunciat ebenfalls die Gewehr«
schaft an einen anderen zu suchen, so soll er demselben gleichcrweis I.uem
denunciren lassen, und hieraus in obigerMaße durchgchends verfahren werden.
Dafern endlich 10""- zwischen Denuncianten und Denunciaten ein Stre i t
entstehet, ob der letzte zur Gewchrschaft oder Schadloshaltung verbunden
seye, soll dieser Punct mit der Hauptfach selbst nicht vermischt, sondern erst nach
Ausgang derselben, oder wenigist besonders verhandelt, und die ^ i t a separirt,
vder da Denunclat unter ein anderes korum gehört, jetzt gedachter Evictions-
oder Indemnisationsstreit dahin verwiesen werden.

§. 3.

Wenn der Beklagte die Sach, warum er ^Nione reaU belangt wird,
nicht für sich selbst, sondern von eines anderen wegen inhat, mag er i " ° den
Gutshern oder Eigentümer, und zwar wenn derselben mehr seylid, samment-
liche zu dem Ende aerichtlich namhaft machen, damit der Kläger dahin ange-
wiesen , und der Beklagte des Stre i ts , soweit er ihne nicht betrift, begeben
werden möge. Es soll aber 2"° diese Anzeig gleich anfänglich/ und mit der er-
sten Antwort auf die Klag geschehen, außer dessen aber der Beklagte des
Streits andergestalt nicht, als gegen Vergütung der verursachten Kosten
entlassen werden. D a nun 3"°' Nommacuz auf die abgeänderte neue Klag
nach vorlaufiger peremtorischer Citat ion, welche der Kläger allzeit auf seine
Kosten insinuiren zu lassen hat, erscheint, und Antwort giebt, so soll hierauf
weiter in dem Prvceß Verfahren werden, wie Rechtens ist. Erscheint er aber
4" - gar nicht, oder widerspricht wenigist Eiaenthumer von der strittigen
Sache zu seyn, so soll man den Klager sowohl ein- als anderenfalls, wenn
änderst die Klag wahrscheinlich ist, alsofort in die Posseßion setzen, jedoch
erstenfalls dem Nominaco das kecicormm vorbehalten, im übrigen 5 " den No-
wlnanten zum Beweis seines Angehens niemal anhalten.

§ . 4 .

Die Intervention greift zwar i ° " - in allen Sachen Plah, wobey ein Vo» ^ I « .
dritter in der Folge soweit intereßirt ist, daß er Nutzen oder Schaden davon
zu gcwarten hat. Damit sie aber 2"« zu keinem gefiissenen Aufzug in der
Sach diene, so soll sie andergestalt nicht zugelassen werden, es habe denn

I zu-
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zufoderist der Intervenient, oder wo derselben mehr seynd, jeder besonders
sein bey der Sach habend- wahr- und nicht allzuweit hergesuchtes Inttresse
iummarie dargethan, annebens sich ausdrücklich erklärt, ob er nur beystands-
weis, oder für sich selbst principalicer interveniren wolle. Erstenfalls soll
er 3""- die Sach allzeit bey dem nämlichen Nichter, und in dem nämlichen
S tand , wie, und wo sie sich selbiger Zeit befindet, unweigerlich annehmen,
mithin demselben niemal ein mchrers, als was die Hauptvarthey selbst noch
von Rechts wegen thun oder handeln könnte, gestattet, sondern eine durch-
gehende Gleichheit in dem Proceß gehalten, und eins mit dem anderen aus-
gemacht, jedoch dasjenige, was sowohl von der Haupt- als intervenirenden
Parthey ein- oder andererseits verabsäumt wird, dem anderen Theil mcht zu
Last gelegt werden. Letztcnfalls hingegen soll 4 " die Intervention in Form
einer ganz besonderen Klag tractirt, folglich bcy der ersten gehörigen Instanz
angebracht, die Hauptsach selbst aber ohne sonders erheblicher Ursache keines-
wegs dadurch aufgehalten, bielweniger die Exccution gehemmt werden, es
seye denn, daß Intervenient von dem Hauptproceß vorher keine Wissenschaft
erlangt, oder sein angebliches Interesse nicht eher in Erfahrung gebracht
zu haben eidlich erhärten, anucbcns das Interveutwnsrecht gleich auf der
Stelle durch klare briefliche Urkund, oder sonst ohne weitläufiger Prob genug-
sam darthun, oder wenigist, daß ihm durch die Execution ein unwiederbring-
licher Schaden unfehlbar zugehen wurde, sattsam beweisen könnte. Außer
dessen aber soll man die Execution unter dem Vorwand der Intervention
nicht einstellen, sondern derselben gegen allfall ig- hinlänglicher Caution den
gestrackcn Lauf lassen. 5"- So l l der Richter selbst auf das bey jedcr Sach
obwaltende Recht und Interesse eines Drittens allzeit von Amts wegen
fieißige Obacht halten, und wo er dergleichen ex attiz bemerken wurde, dem-
selben alsugleich Nachricht von dem Stre i t ertheilen, oder daß er gute Wis-
senschaft davon habe/ denPartheyen glaubhafte Urkund darüber beyzubringen
auflegen, und vorher in Sachen weiter nicht Verfahren. Welche Mcynung
es auch 6 " auf dem Fall hat, da die Partheyen sich selbst auf einen Dr i t ten
belenden, und aus allen Umstanden erscheinet, daß solches nicht in böser Ab-
sicht, oder bloßen Aufschubs wegen geschehen seye. Wenn nun 7">°- von dem
Richter etwas hierin außer Acht gelassen worden ist, so mag zwar die bereits
in rein iuäicaram erwachsene Verhandlung unter diesem Vorwand von denen
Hauptparthcyen selbst nicht mehr angefochten werden- Dem Intervenienten
Hingegen soll solche 8"« nur soweit im Weg stehen, daß er die Execution nicht
mehr dadurch hemmen kann,wo im übrigen demselben gleichwohl besondere Klag
zu stellen fren stehet, ausgenommen, wenn der Fall so beschaffen ist, daß sich
Re^uclicaca in Kraft folgenden 14"" Capitels iilenSvi auch auf beräum illter-
venientem erstrecken mag. Es soll auch 9"" der Obsieg des intervenirenden
Theils der bereits verlustigten Hauptparthey allenfalls nur soweit, als es
ein unzertrennliches Interesse betrift, zu Guten gehen-

§ . 5.
H U .. . Sowohl der Klager, als Beklagte soll entweder durch Bürgen, oder
i k sucUcil. Unterpfand, und zwar wenn er mit liegenden Gütern in hiesigen Landen ae-
l°K, nugsam angesessen ist, durch förmliche Verschreibung derselben annehmlich -

und hinlängliche Caution auf Begehren bestellen, daß er dem Gericht in der
rechtshängigen Sache gewarten, sohin alles, was aldort mit Recht und Urtheil
ausgesprochen wird, vergnüglich ausrichten wolle. Wenn er aber gleichwohl
al l - angewendeten Fleiß ungeacht dergleichen Caution nicht aufzubringen ver-
mag, so soll man ihn, wo kein sonderbar erhebliches Bedenken dagegen ob-
handen ist, »cj caurimiem M-gwrigm kommen lassen, im übrigen aber das ?unNum
cauciamz) wenn darüber St re i t entstehet, allzeit nur lummariö instruireN/ und
sich hierunter bey Inländern eben nicht so nzorolö bezeigen.

§ . 6.
Von Alltst>-5. Ausländer soll man 1"° ohne Bewilligung der Gegenparthey aä cau-

nonem mracornm, soviel weniglst die Hauptsach sebst bettift/ niemal zulassen,
son-
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sondern in Ermanglung anderweit annehmlicher Versicherung auf impetran-
tischcs Begehren, und allenfalls nöthigcn Küsten Vorschuß mit Real- oder
Personalarrest obrigkeitlich, jedoch ohne Verzug, anhalten, und ein gleiches
auch 2°>°. gegen MMfreyt- und unangesessene Inländer beobachten, wenn sie
entweder schlechten Leumuths halber, oder, wegen Gefahr d?r Entfliehung zur
juratorischen Caution in der Hauptsache nicht zugelassen werden können.
Dahingegen soll mau 3 ' " in solchen Fallen den Impetranten allzeit zu vor-
läufiger Bescheinigung seiner angcdllcher Federung, und nach erkannten Per-
fonalarrcst längst inner 3 Tagen zu Übergebung seiner Prob anhalten, sofort
hierin mit abgekürzten peremptorischen Terminen, zumal wenn der Be-
klagt- und Arrestirte ein Auslander, und der Klag nicht geständig ist, soviel
immer möglich, schleunig und lummarilllme Verfahren, da aber von Seiten des
Impctranten ein gefiisscner Aufschub vcrspührt wurde, soll man 4"-den Arrest
alsofort wiederum aufheben, und die Parthenon gleichwohl zum ordentlichen
Rechtsweg verweisen, außer dessen mit selben bis zu ganzlichen Austrag der
Sach, oder geleisteter genügsamer Caution continuircn. Wo im übrigen
5"- gegen dergleichen verhängten bürgerlichen Real- oder Personalarrest ohne
sonders erheblicher Ursach zwar nicht leicht ein Appellation oder Ktk:ciu3
lulpenüvuZ gestattet, hingegen aber auch der Impetrant, oder die Obrigkeit
selbst wegen verhängt- widerrechtlichen Arrests zu Abthuung aller Kosten und
Schäden angehalten werden solle.

§. 7 .

Die Sequestration,da man sowohl liegend als fahrendes G u t , welches
im Stre i t ist, einem Dri t ten bis zu Erörterung, und Ausgang des Strei ts !il«ti«nen.
anvertrauet, oder zu Obrigkeits Händen nimmt, geschieht 1 " " entweder
aus gutwilliger Einverstandnuß beeder streitender Partheoen, oder wird auch
gegen ihren Willen von der Obrigkeit aus rechtserheblicher Ursach erkannt.
Dergleichen Ursachen seund 2"° wenn Gefahr ist, daß der Gutsinhaber solches
währenden St re i t abschwenden, oder gar verthun möcht, oder da dasselbe ein
fahrendes Gut/ und der Inhaber der Flucht halber in rechtmäßigen Verdacht ist.
Item wenn nach Beschaffenheit der Partheyen zu befürchten ist, daß sie Ge-
walt gegen einander brauchen wurden, und das InHaben solch- strittigen Guts
durch die in momentanen ?ollel1'0lio eingezogene Kundschaft nicht entschieden
werden mag. Wurde nun 3"°- außer jetzt gesetzten Fällen jemand mit einer
Sequestration beschwert, so soll der Impetrant, oder allenfalls m 3utMWm
der Richter selbst dem beschwerten Theil alle dadurch erlittene Schäden und
Kosten zu erstatten schuldig seyn, annebens von dem oberen Richter dero-
wegen gestraft werden. Es soll auch 4 " derjenige, welcher bereits vor der
Sequestration, oder Arrestirung in rechtlichem InHaben des sequestrirt- oder
arrestirten Guts gewesen ist, sein InHaben dadurch niemal vcrliehrcn, und
wenn er 5". durch Bürgen, oder Unterpfand (maßen die Caution durch Eid,
oder bloßes Versprechen nicht genug ist) hinlängliche Versicherung thut, so
soll die Sequestration, und Ärrestation nicht vorgenommen, oder da sie
schon gcschcpen, alsobald wiederum ausgehoben werden.

Neuntes Capitel.
Von dem Beweis/ und Gegenbeweis überhaupt.

§. 1.

'er Klager sowohl, als der Beklagte muß den Grund seiner K lag, N°tw«>.b„.
oder 1^ peckvö Exception, und anderes Anbringen dem Richter k" l>.s «^

geuuglich beweisen.
I 5
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§. 2.

Der Beweis wird entweder vollständig, oder unvollständig, ordentlich,
oder summarisch vollbracht. Ein vollständiger Beweis ist, welcher soweit
hinreicht, daß der Richter äekmcive darauf sprechen kann, ein unvollstän-
diger, welcher zum endlichen Spruch nicht hinlänglich is t , sondern noch
besseren Beweis erheischt, ein ordentlicher, welcher durch Probatorialartickel,
und legale Gezeugschaft nach Schärfe der Rechten, ein summarischer aber,
welcher nach Maßgab des folgenden 5"» h" geführt wird. Wie und auf was
Weis nun ein vollständiger Beweis bewirket werden möge, ist zwar in fol-
genden Capitelu mit mehreren versehen, anbey aber zu merken, daß mehr
unvollkommene Proben in Fallen von großer Wichtigkeit gegen den Beklagte»
Theil niemal einen vollständigen Beweis ausmachen mögen.

§ . 3.

W a s ! " ° - weder lpenalicer, noch Zeneraüter widersprochen wi rd , das
braucht auch keinen Beweis. 2«w So l l man nur die Geschickt, nicht aber
das Recht selbst beweisen, Particularstatuten, und Gewohnheiten ausge-
nommen, welche, wenn sie nicht öffentlich kundbar seynd, ebenfalls dargethan
werden müßen. 3"°- I s t auch kein Theil schuldig, den Beweis dessen, was er
nur schlechterdings verneint hat, zu Latein: krobacionem neearivam auf sich
zu nehmen, es seye denn, daß man sich darauf gründet, und solche annebens
durch die Zeit, und das O r t in gewisser Maß cm>!'.'schrenkt, oder doch so be-
schaffen ist, daß sie nur den Worten nach eine Verneinung, im Werk selbst
aber mehr eine Bejahung in sich halt.

§ . 4 .

Bey dem ordentlichen Beweis ist folgendergestalt zu Verfahren: i« ° '
Uebergiebt der Articulant seine Beweisarttckel, und nach beschehcner Commu-
nication der Articulat seine kelpanlionez. 2"°- Spricht der Richter über
die keievaimiw, ^niculorum, und werden hierauf von Articulanten die Ges
zeugspersonen benannt. 3"° Wird der Tag zur Verhör anbermmt, die vor-
geschlagene Gezeugen vorgeruffen, desgleichen beede Theile aä viäeuclum K
2uclien6um jurare tet t«, relpeätivö ciancium incerrossacorig citirt, sofort 4" - nicht
nur zur wirklicher Zeugenverhör, sondern aucy zu allenfalliger Production,
Collation, und Necogmtwn der brieflichen Urkunden, wie auch zum Augen-
schein, sofern man sich anders m Beweis darauf beruft/ geschritten, endlich
aber 5". die Zeugenaussag den Theilen eröfnel, abschriftlich communicirt, und
derBeweis mit denen beederscitigen Schriften, oder Disputationssatzen be-
schlossen, alles nach weiteren Inha l t gegenwärtige«/ und folgender Capiteln.

§. 5-

Bey dem summarischen Beweis, welcher von den Partheyen nur durch
Urkunden, Augenschein, Eid, und dergleichen kurze Probsmittel geführt wird,
soll man weder Xrciculoz probatoria!e3 annehmen, noch Kefpunlionez, oder
Disputatwnssatz gestatten / wie aber bey sothanen Beweis durch lebendige
Gezeugschaft zu verfahren seve, siehe unten cap. io . §v° 3.

§. 6.

Wem der Beweis durch richterlichen Auftrag, und Vorbescheid auf-
erlegt ist, der soll i"° inner dem anberaumten Termin seine Probatorial-
artickel so gewiß, und unfehlbar übergeben, a l ' im widrigen Fall der Beweis
jplu t'g^o für llelt-rc, und verabsäumt anzusel. ?n ist Es stehet aber gleich-
wohl 2^° jedem Theil frey/ solchen auch unerwauet des richterlichen Auftrags

nach
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nach wldersprochener Geschickt seiner Klag, und lelpettivö Erccption atsobald
selbst anzutretten, mithin ermeldte Prodatorialartickel gleich statt der ke-
Und rel'peikve llupücatum zu übergeben, welchenfalls auch sowohl mit denen
Terminen, als sonst in der nämlichen Maß, wie auf dem Fall eines vorgegan-
genen richterlichen lnwrlucuri verfahren werden soll. Nebst deme ist 3 ^ jeden
Articulanten veraönnt, dasjenige, was in den ^rriculiz außer Acht gelassen
worden, mittels Additionalartickeln nachzutragen, und zu ersetzen, oder die
vorigen Artickeln gar abzuanderen, und ganz neu zu übergeben. Es soll jedoch
dieses allzeit noch vor der wirklichen Zeugenverhör geschehen, und hernach
andergestalt nicht, als nach abgelegten Etdschwur, daß sich die Umständ in
l.)6w, worauf in ^cklicionäliduz articulirt wird, erst neuerlich hervorgethan
hätttn, oder zur Wissenschaft gekommen waren, solches auch aus den Um-
ständen glaubwürdig erscheint, mehr gestattet werden. Die völlige Abän-
derung der Artickcl.'i aber hat ebenfalls nur bis zur Zeugenverhor, und nach
dorgängiger Nefundirung deren dem Gegentheil dadurch verursachter Ko-
sten statt, ^äicicmalez'mld'ujonallulu soll man 4 " ohne Abschworung obge-
dachten Eids weder vor noch nach der Gezeugenverhör mehr zulassen. Die
Probatorialartickeln selbst sollen >" lediglich aus der widersprochenen Ge-
schlcht gezogen, und, soviel möglich, kurz deutlich, bündig, und umstandig mit
dem Wort Ja, und Wahr abgefaßt werden. Und wie nun 6 " der articulirte
LlbcU mit denen 'Provatorialarttckeln meistentheils übereinskommt, so ist
auch in Orckngi-w nicht nöthig, besondere klobgwnawx zu übergeben, sondern
es kann besagter Klaglibell, soweit er in kaNu widersprochen worden, statt der
kra: ^orialium kurz npetirt, und sich in DireNorio rettium, ŝ  llacumencorum
darauf bezogen werden. Falls auch ?"" in bemeldten Probatorialartickeln,
oder sonst ein mehrers, als was man von Rechts wegen schuldig ist, zum Be-
weis übernommen worden, so soll dieser Ueberfiuß dem Articulanten, da
es ihm an genügsamer Prob hierin gebrechen würde, nicht nachteilig seyn.

Die Probatorialartickel sollen t«"- dem Gegentheil communicirt, V°«
und hierauf 2"« der Ordnung nach, wie sie vorgetragen seynd, von Artlckel """""'°"f
zu Artickel mit dem Wort J a und Mahr , oder soviel fremde Geschieht bemft,
Mit dem Wor t ! Glaub wahr, und nicht wahr, klar, lauter, und poütive
beantwortet, auch da 3"° der Artickel etwan mehr Umstände in sich halt,
solche in der Antwort unterschieden werden. 26as 4 " in denen Artickeln,
irrelevant, impertinent, oder sonst ungebührlich Mid unzuläßig ist, soll Art i -
rulant nicht destoweniger mit obgedachten Worten, jedoch lalvo.jure beant-
worten. 5". ^ d^ Ersetzung des verspührenden Mangels jedesmal von Amts
wegen zu verfugen, und da endlich Articulat inner dem vorgesetzten Termin
entweder seine ttsl'pOuüonez nicht ubergiebt, oder zufolge, des wetteren Auf-
trags den verspührten Mangel nicht ersetzt, so seynd sammcntliche, oder
wcmgist die Nlcht förmlich beantwortete relevante Artickel auch ohne vor-
läufiger Commlnation ipln rac'w für eingestanden zu halten, es seye denn, daß
Arucular durch ehehafte Ursachen hieran gehindert worden, welcheufalls er
xrX via coZumQue caulle noch damit zugelassen werden soll.

§. 8-

Von denen Kelponüombuz soll man zwar dem Articutanten allzeit
Abschrift acl ^orinam ertheilen, einen weiteren Schriftenwechsel aber super
teveianna ^rcicuwrum niemal gestatten, sondern über diesen Puncten gleich , _
nach eingelangten kelponüoniduZ sprechen, und auf die nämliche Art auch dlln
mit denen Additionalartickeln, wenn dergleichen cinkommen, verfahren. Wo
nun ermeldter Relevanz, oder Irrelevanz halber Zweifel obhanden ist, zoll
der Richter die Artickel laivo ^ure impertinenriuM, «̂  nnn aölnircenäorum zu-
lassen. Wenn aber die Impertinenz, und Nachläßigkeit derselben ganz offenbar
ist. so soll er solche gleich von Amts wegen verwerfen, und pr
Nicht einmal conununiciren. K
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§. 9 .

<k., Produei, . Nach publicirten Spruch luper Kelevantia ^lticulorum soll Articulant
»ung der G«, demnächst die llenominanonem ^leldum cum llireitorio übergeben, und da der
Nu'aldocu. Beweis eben nicht auf Gezeugschaften al lein, sondern zum Thei l auf schrift-

t>»nn l ichen U r k u n d e n oder Augenschein m i t b e r u h e t / s o l l solches i n d e m
^ " " w « n « n icht n u r hee iKcö bemerket, sondern auch die D o c u m e n t e n gleich abschrif t l ich
schein«. beygelegt , so for t der T a g zu r Zeugenverhör u n d a l len fa l l igc r P r o o u c t i o n ,

Collation und Recogmtion der Documenten, dann Voruehnmng des Au-
genscheins unverzüglich anberaumt werden.

§. l o .

Von denen Nach eröfneter Zeugenaussag soll beeden Theilen Abschrift davon
Schriften.und erthei l t , ein gleiches auch m i t den producirten Documenten und Augen-
U n " ' scheinsprotocollen, sofern dergleichen vorkommen, beobachtet, solchemnach

statt deren bishero üblich gewester vier Schr i f ten und Disputationssätzen
jedem Theil hinfüro mehr nicht, als eine gestattet werden, dergestalt, daß dem
Art icu lanten zu Bestärk-und Ausführung seines vermeynten Bewe i s , dem
Art icu laten aber zu Widerlegung desselben ein pcremptorischer Termin von
30 Tagen, 2 lilL <üalNinumc2Noni5 ^.ttettatarum anfangend, lud pcenä ?lie-
cluKoniZ anzuberaumen ist, welche beede Schriften auch zugleich statt der Con-
clusionsschrift dienen, mithin kein Theil hierin etwas neues in l^Ha mehr
anzubringen, vielweniger neue Gezeugschaft, Documenten, oder anderen Be-
weis zu produciren haben solle, es seye denn, daß sich solche erst hervorgethan
hätten,und dieses durch körperlichen Eid erhärtet, oder sonst genüglich darge-
than werden könnte, immaßen auch obverstandene beede Schriften den Par-
theyen änderst nicht, als auf Begehren, und nur 26 Norman,, nicht aber zur
weiteren Handlung tünc mäe communicirt werden sollen.

§. 11.

T°n-lenwm. M e Terminen bey dem ordentlichen Beweis seynd durchaus- ipso Für«
d!°n""Ex'hi. peremptorisch, und praclusiv, wenn gleich keine ausdrückliche Meldung oder
iit,°n und In. Commination h»rrin geschiehet, werden auch gemeiniglich, wo nicht die beson-
dem"'dÄi7. be« Umständ ein anderes erheischen, auf 30 Tage ertheilet, und laufen von
<h»n V»w«i. Zeit der Insinuation, oder wenn es eine Sentenz lst, von der Publication an>

sollen annebens aä InttannHm parcium ohne besonders erheblich- und genugsam
bescheinigt- oder gestalten Dingen nach garimit dem ^uramemo calumuiX be-
staMgter Ursach nicht leicht prölongirt, oder wo man oieses für nöthig findet,
der weitere Termin allzeit von dem Ausgang des vorigen angerechnet werden.
M i t der Uebergab, und Insinuation der Arttckeln, Responsionen, und Dispu-
tationssätzen aber soll man es haltcn, wie oben ̂ . 6« §. 15. von den Schriften
überhaupt geordnet worden ist.

§. 12.

V«m Gegen, D e r Gegenbeweis, wodurch man entweder den Beweis nur zu w l -
ltweis. verlegen, oder die gemachte Einwendungen darzuthun sucht, soll nicht so

lang, bis der Beweis vollendet ist, rerschoben, sondern zugleich m i t / und nebst
demselben geführ t , folglich die Schirmart ickel, und andere zum Gegenbeweis
dienliche Behel f , soweit sich solche nicht erst später herdorthun, allzeit gleich
m i t denen kelponlionibuz, und zwar lud pcena äeleräoniz überreicht, solche
sofort dem Gegentheil um seine gleichmäßige kehonüoneI communic i r t , m i t -
bin über beederseitige Artickel ?un6to r e l e v a n t zugleich gesprochen, und
so weiter m i t denen ^.66mong1ibu8 T l i l lvorum, A keprabacorinlium, wie auch
mi t denen Gezeugschaften, Documenten, und anderen Behel f fen, dann denen
Bi lputat ionsschr i f ten, und hierunter ertheilten Terminen, I n s i n u a t i o n , und

Ex,
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Exhibition durchaus, wie bey dem Beweis selbst verfahren werden, der,
gesialt, daß die Probationsschrift relpeiw der keprabacoriglium zugleich die
Refutation und hingegen die Refutationsschrift r e l t t k d w i i die
g s i , ß P s c h f p p zugeich die
Refutation, und hingegen die Refutationsschrift relpettu krudZwnHiilim die
Probation heißen, und zu rubriciren seyn soll.

Sowohl der Beweis, als Gegenbeweis soll auf alle mögliche Weis Beschleuß
beschleuniget/ und denen Theilcn kein ungebührlicher Aufzug gestattet, mithin ^»q ^s «e.
auch über den vollendeten Beweis, oder Gegenbeweis kein weiterer Beweis g ^ e i s .
oder Gegenbeweis audergestalt, als per eviäencillm laör i , oder per ^uramencum
I.N18 llttcilvrium, ^up^corium vel?ur^2r0rium, oder ex Tapire, nnvorum
mehr zugelassen werden. Doch soll man auch keinen Theil an deme, was zu
gründlicher Erforschung der Wahrheit, und genüglicher Ausführung seines
Rechts erfoderlich ist, allzusehr einschrenken, und ihn an seinen vermeynttichm
Behelfen, und Probsmttteln zu verkürzen suchen.

§. 14.

Was bey jeder Sach insonderheit zu beweisen seye, das laßt sich wegen Was iey jeder
allzugroßer Menge der unterschiedlichen Fällen alhier nicht beschreiben sondern ffH" ^""'
muß sich aus der Beschaffenheit der Sache selbst, und denen Hierben vor-
fallenden Umständen ergeben. Zuforderist aber ist nöthig, daß sich die Par-
theyen, und Advocateu die Ar t und Eigenschaft der angebrachten Klag, oder
Crceprion samt allen dazu erfoderlichen f ^ u i l l n ä sattsam bekannt machen,
und nach Gestaltsame deren ihren Beweis gebührend einrichten.

Zehentes Capitel.
V o n dem Beweis durch Gezcugschast.

ach publicirten Spruch luper kelevannä ^niculorum, und überge-
bener venolmnatione i'eNium 6: v iret tono soll der Tag zur Zeugen- ^ ^

d.rhör benannt / und sowohl die Gezeugen zur Vernehmung, als die Theile
selbst aä vilwncwm, 6̂  auäienäum Mlare vorgeladen, folglich sowohl mit der
Verhör, als Publikation, und soweiter verfahren werden/ wie i n folgen-
den §"- versehen ist.

?. 2 .

Den Partheyen ist nicht verwehrt, die Gezeugen pro mlormarione, und V°n «u?«
damit sie ihren Beweis hiernach einrichten mögen, durch einen Nulm-mm, Machen Z
c^omirem pgwmum, oder lemand anderen vorläufig vernehmen zu lassen. Wie
aber dergleichen außer gerichtliche Verhör sowenig, als was coram jncompe-
rent6, oder wenigist nicht in torma lezali vorgenommen w i rd , einen rechtlichen.
Beweis machen kann, sondern höchstens nur zur Bescheinigung dient, so mußen
derley verhörte Gezeugen, wenn sie etwas beweisen solle«/ nochmal und ordent-
lich verhört werden.

§ . 3-

Bey dem summarischen Beweis durch Gezeugen hat i'°° derjenige, Von s
welchem die Prob obliegt, nicht nur ^rticulog krobawriawz zu übergeben, tischen
sondern auch die Gezeugen gleich mit vorzuschlagen. 2<w. I s t zwar dem Ge N

K ^ gen-
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gentheil Hierdon Abschrift, jedoch nicht pro kelpanliombuz, sondern nur aä ^a
ticiam, und damit er sich seines Orts gleichfalls mit nöthigen Gegenbeweis in
der Maß, wie sein Gegentheil, zeitlich gefaßt machen möge, zu ertheilen. D a -
hingegen soll man 3"°- weder luner kelevamia ^.rciculorum sprechen, oder bey
der Verhör die Theile ü6 Vlclenaum ^ liudienäum iurare, vei öan^um liitelloßg.
tori» zulassen, noch 4 " die Aussag förmlich publiciren, oder überdas, was
nur nachrichtsweis Hievott communicirt w i r d , einen Schriftenwechsel ge-
statten, sondern vielmehr gleich darauf erkennen, und was etwa« 5"- sowohl
gegen die Beweisartickel, als Gezeugspersonen, oder deren Deposition mit
Füg einzuwenden wäre, gleichwohl von Amts wegen beobachten, wie nicht
weniger 6«- all unnöthigen Ueberfiuß und Aufzug hierin abzuschneiden trachten,
ingleichen 7"°- die Gczeugen in geringen Sachen unter 50 fi. im Werth nur
bey Gelübd an Eids statt vernehmen, und hierunter 8"°- soviel immer möglich
mit abgekürzten Terminen verfahren. Es soll aber auch 9"° jetzt gedachter
fummarischer Beweis außer denen m ĉ ap. z. § " z. benannten c^uliz summa-
riMmiz ohne Bewilligung beeder Partheyen niemal Play greifen, und obwohl
endlich »0"" dem Richter gestalten Umstanden nach, nebst den vorgeschla-
genen- auch andere Gezeugen von Amts wegen in 3ummalMmc) zu verhören
nicht verwehrt ist, so soll doch solchesm bloßen Parthey- oder bürgerlichen
Sachen, wo nicht das Interesse kubii« miteinschlagt, nicht geschehen.

?. 4.

»̂M'»,ß,en Ben chursi. Iustizdicasteriett, wie auch bey bürgerlichen Magistraten
l»r Zeugen, in Städten und Markten soll man die Gezeugen andergeftalt nicht, als
"""" durch commillanoz verhören lassen, die übrige Gerichtsbeamte aber, sollen die

Verhor,wie all andere Gerichtshändrl selbst vornehmen, und anderen eigen-
machtigerweis nicht überlassen.

Wenn die Gezeugen nicht unmittelbar unter dem nämlichen Gericht,
^ h ^ Beweis geführt wird, sondern unter einemandern stehen, so soll selbes

.«- im« durch Comvaßschrelben ersucht werden, entweder dieselbe zu herschaffen,
oder selbst ^rvaco ^UN8 orcilllt: zu vernehmen, und das Verhörprotocoll gegen
Gebühr 26 ^Na zu übersenden. Zu welchem Ende 2"° in dem Compaßschreiben
die Artickel samt dem DireKorio, und lucerro^gronjz allzeit gleich evenmalicer
mitbcyqeschlossen werden sollen. Wo nun 3"°. die Verschaffung Herkommens
ist, da soll solche ferner unweigerlich geschehen, außer dessen aber der requirirte
Richter die Gezeugen selbst verhören, und den Partheyen den Tag der Verhör
in Jetten vernachrichten, damit sie erscheinen, und die Gezeugen schwören,
scbett, und hören mögen. Wenn aber 4 " zugleich ein Augenschein vorzu-
nehmen , und die Gezeugen »6 l.ocum zu führen vonnöthen wäre,ist man die-
selbe auzeit dahin zu verschaffen schuldig.

« . 6.

V s s < und Die Gezeugen sollen nicht von derObrigkeit, sondern bon den Par-
«'.'"'" d" thenen selbst vorgeschlagen, sohin die Vorgeschlagene gebührend r i t i r t , und
" ' vlsnmnmcn werden Wer aber um erstattender Gezeugnuß willen von freyeN

Stücken, oder auch auf Veranlassen des Producenteus ohne vorläufiger Citas
tlon sich bey Gericht meldet, wird für verdächtig, und exceptionsmaßig
geachtet.

§ . 7.

Der Producent ist schuldig die Gezeugschaft auf seine Kosten zu be>
wlrlcn, folglich denen von ihme vorgeschlagenen Zeugen die Reiszehrung und
Vcrsaumnuß zu vergüten, worüber er sich mit ihnen zu vergleichen, oder de«

Rlch-
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Richter gebührende Einsicht, und Ermäßigung zu thun hat. I s t aber der
Producent bereits zum Armenrccht gelassen, so mag sich der Gezeug unter dem
Vorwand der Verkostung, wenn er nicht selbst arm und bedürftig ist, des
Erscheinens nicht weigern, doch soll ihm seiner Zeit bey dem Ausgang der
Sache / wenn der Producent zu Kräften kommt, Satisfaktion verschaft
werden.

§. 8.

Wer sich ohne rechtserheblicher Ursache der Gezeugschaftsleistuna. V«mZm«g
weigert, soll allenfalls mit Gefängnuß, geringer Atzung oder Geldstraf der Genüge«,
dahin angehalten, aunebens in die durch seine Widerspenstigkeit verursachte
Kosten condemmrt werden.

Producent kann von der borgeschlagener Gezeugschaft vor beschehener
Realproductlon allzeit wiederum, nachhero aber ohne Bewilligung des Oe-
aenthcils nicht mehr abstehen, es seye denn, daß er zugleich von dem Beweis
völlig abstehen wolle.

Für untüchtige Gezeugen werden geachtet i"°> Kinder und andere
unter 14 Jahren. ^ ° - Blöde und Unsinnige. 3"° B l inde , Stumm-
oder Taube 4 " Ehrlose. 5". GeMgen in einer Sache. 6"-Beichtvater
in Sache«/ welche ihnen mittels der Bricht kund werden. Doch soll matt
26 ,mum erwegen, ob der Gezeug noch wirklich zur zeitleistender Gezeugschaft
unvogtbar, öder nurdamal,als sich die üttestirt. Geschicht zugetragen hat,
in solchem Stand gewest seye. Letztenfalls «lag er für untüchtig nickt ge-
achtet werden, wenn nur dir Geschickt so beschaffen ist, daß es ein Unfochtbarer
wohl begreifen kann, und solches auch aus der Aussag selbst genugsam erscheint.
^ 6 2<!um ist das Gezeugnuß eines Tol l - und Unsinnigen nicht zu verwerffen,
wenn er ^empöre Muciäi lncervMi von Sachen, welche sich hierunter an>
begeben haben deutlich, verständig, und mit allen Erfodernüßen deponier.
^<i z"um mag ein B l i nd - S tumm- oder Tauber von deme, was er vor solchem
Zustand, oder auch wahrend selben durch andere leiblichen Sinnen wohl be-
griffen hat, und sich genugsam darüber erklären kann, tüchtige Zeugschaft
leisten. ^ 4"m faut die Üntüchtigkeit bey ehrlosen Leuten wiederum weg,
wmn sie zur zeltleistender Gezeugschaft schon wiederum W inte^um restituirt
seynd.

§. l l .

Erceptionsmaßil! seynd i^°- des Producenten Btutsberwanbte in
auf- oder absteigender Linie, soweit es immer gehet/ tn der Seitenlinie aber
bis Mot ive den sechsten, und soviel die Verschwägerte betrift,bls in den vier-
t rn Grad nach weltlichen Rechten gerechnet/ ausgenommen, wo die Bluts-
berwanvl- oder Schwagerschaft auf beeden Seiten gleich, oder der Gegentheil,
Wider welchen die Moduction geschichet, selbst nichts dagegen einwendet, oder
die Aussag nicht für- sondern wider den Vesreundten gehet, oder die Wahr-
heit nach Geschaffenheit der Sack auf andere Weis nicht zu erholen, oder sonst
eine besondere Ansnahm in denen Rechten gemacht ist ^ ° - Leut von unbe-
kannten Herkommen, S tand , Wesen, unehelicher Geburt ohne Legitimation,
schlechter Leumuth, oder verächtlicher Profeßion, ausgenommen gegen Lcut von
gleicher Gattung, z"». Alle, welche bey der Sach pet inckrt-ctum mtrreßirl
seynd. 4t"- Arme, Unvermögliche, wenn sie nicht sonderbar guten Rufs und
ehrbaren Wandels seynd. 5". ^uden und Ungläubige, wenn ihre Rcligiolls-
genosscne mit Christen streiten. 6 " Was dem Producente» mit ehelich- oder
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anderen Pflichten, Gebater- oder Hausgenosse.lschaft, großer Familiarität
und Neigung/ SchuldobligatioN/ und dergleichen beygethan, oder 7"" einer
Bestechung, Subornation, oder etwan gär wider den Gegentheil tragender
großer Feindschaft halber verdachtig ist.

Untlsschied
zwischen un-
tüchtig» und ex<
lcptionsmißi-
«enZeugm.

Anzahl d«l<3t<
»»UglN.

Untüchtige Gezeugen beweisen 1»°°- gar nichts. und sollen auch bey
notorischer Untüchtigkeit in büraerlichen Sachen nicht einmal verhört, sondern
von Amts wegen verworfen werden, wenngleich nichtexcipirt wurde/ oder die
Wahrheit auf andere Weis nicht zu erlangen wäre. Is t aber 2^° die Un-
tüchtigkeit in Zweifel, so soll man sie lalvo ,sure zulassen. 3"° Kann durch
erceptionsmaßlge Gezeugen, wenn die gemachte Einwendung erheblich, und
bewiesen ist, zwar kein vollständiger Beweis bewirket werben, wohl aber
stehet 4"- zur richterlicher Ermäßigung, ob, und wie weit selbe zum halben
Beweis dienen kann. Es soll auch 5" sowohl der Untüchtig- als der Ex-
ceptionsmäßigkeit halber, allzeit auf die Zeit der Verhör gesehen werden, soweit
es hierunter nur auf die Prob/ und nicht auf die Zierlichkeit der gepflogener
Handlung ankommt.

§. 13.

Dem Producenten stehet zwar i ° " frey, soviel Zeugen aufzubringen,
als ihm beliebig ist. Sollte man aber einen gefiisseuen Aufzug,oder Uebrrstuß
hierunter derspühren/ ist solcher bon Amts wegen abzustellen. In keZula, wo
die Rechten kein besonders verordnen, wird 2^° ein vollständiger Beweis durch
zwey unverwerfiich und legale Gezeugen bewirkt, bey welcher Regel es auch 3«°-
in der sogenannten Prob über dem molligen Mund, ungeacht dessen, was
die altere Gerichtsordnungen dießfalls mit sich bringen, hinfuro ohne Unter-
schied verbleiben soll. Desgleichen, obschon 4"- die gemeine Rechten bey
Erprobung der Bezahlung in gewissen Umständen fünf Gezeugen erfoderen,
so laßt man es aber auch hierin bey obiger Regel bewenden. 5" Macht end-
lich ein einziger Gezeug höchstens nur einen halben, niemal aber einen voll-
ständigen Beweis, ausgenommen in Sachen von geringen Präjudiz, oder
wo nur bloße Bescheinigung erfoderlich/ oder sonst in denen Rechten ein
besonderer Absatz zu finden ist.

§. 14.

Unbeeidigten Gezeugen wird kein Glauben beygemessen, es soll dem-
«ach iwo. hie Beeidigung derselben nicht unterlassen, sondern in Beyseyn
becdcr Partheyen, und zwar allzeit vor wirklicher Verhör nach genugsam
erinnerter Schwere des Meineids vorgenommen werden. Die gewöhnliche
Eldsformel lautet aber 2^° folgendergestalten: Hch schwöre zu Goer einen
iLid, daß ich in der Sach/darum ich zum Zeugen strgestellt bin, und gefragt
w i rd , eine ganz lautere Wahrheit sagen w i l l / soviel mir kund, und
wissend ist/ und darin nichts verhalten, noch Unwahrheit einmischen/we-
der auo Feindschaft/ noch Freundschaft/ oder um eigen N u y willen, auch
weder auo Lieb/ Ne id , Forcht/ Gab, oder Schankung, noch einiger
anderer Sache wegen / auch solch mein Gezeugnuß, und Aussag ver-
schweigen/ bis sie rechtlich geöfnet w i rd , getreulich/ und ohne Gefehrde,
also helfe mir G O T T , und alle Heilige. Wenn nun 3"°- jetzt bemeldter
Zeugcncid aus Verstoß unterlassen worden, so muß solcher ersetzt werden, es
sciic denn, daß die Parthcyen selbst nichts dagegen einwenden, und es mithin
bey solcher Verhör bewenden lassen, oder die Aussag durch christliches Abster-
ben des Kezeugens bestattiget wird. Prälaten, adelich- oder graduirte Per-
sonen leisten 4 " lhr Gezeugschaft nicht bey körperlichen Eid, sondern nur
bei, lkren Ehren, Würden, Trauen, und Glauben, übergeben auch solche auf
d»e lhncn comnmnicirte Artikeln und lmcrio^cori» schriftlich / und vcr-

schlos-
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schlössen unter ihren Insiegeln, und Petschaften, welches sich jedoch lediglich
auf die Civilsachcn, und den Eid der Gezeugschaft, nicht aber auf das ,jura-
menium 1>ili8 äecllorium, supplecurium, vm^acorium, in I^icem, und dergleichen
in eigener Sach abzulegende Cidschwur, vielweniger auf (^ul'gz ^rnninüit.5
verstehet/ sondern darin mußcn auch all obige sonst befteyte Personen becidlljet
werden. Ob, und wie weit 5"- der Gezeugen Eid in Amtssachcn erfoderNch
seye, kommt in denen nicht lpecialirer benannten Fallen auf richterliches
Gutdedunken an. Und soll im übrigen 6". derselbe allzeit in Person selbst, nic-
mal aber durch einen Anwalt, außer soviel die stumme Personen betnft/
abgelegt werden.

?. 15.

InrerroZäwng seynd !'""- jene Punctett/ welche von dem Articulaten
theils über die Qualität der Gezeugen, thcils über die Beweisartickcl abge- ^
fasset, und dem Richter vor oder bey dem Verhörsact zudem Ende übergeben
zu werden pflegen, damit er die Gczeuaen zu gleicher Zeit, wenn er sie über ge-
dachte Beweisartickeln erammirt, auch über sothane Puncten befrage, und
dle Wahrheit dadurch desto umständiger zu erforschen suche. Sie werden
2^"-in die sogenannten kl^ümwariil ucl caulam plincipalem, dann Oeneralia,
und 8pec.ialm abgethellt. Dle erste seynd als unnothwendig, und überfiüßig
hiemit abgeschaft. oeueralia werden 3"° lediglich auf die Person, und Eigen-
schaften des Gezeugen um seine Uutüchtigkeit, und andere ihm-entgegenste-
hende KxceprionL3 dadurch zu entdecken, Zpecialia hingegen 4"- auf die Haupt-
fach selbst, und die Bewcisartickel gerichtet, um die Zett, das Ort , und all jene
Umstand, welche in den Artickeln ausgelassen worden, nebst denen Ursachen
der von dem Gezeugen angeblicher Wissenschaft dadurch zu erforschen. Bey
Verfertigung sothaner Interrogatorien soll man sich 5" unnöthiger Weit-
läufigkeit enthalten, und über einen Beweisartickel mehr nicht/ als zwen oder
drey Iiuerruzacaria stellen, auch keine Dokumenten mitbeylegen, vielwenigcr
Sachen einstießen lassen, welche zu des Deponenten eigner Schand, oder
Schaden gereichen, oder seinen Begriff übersteigen, wie auch was ^prnz,
»der sonst zur Sache nicht dienlich, und gehörig ist, immaßen all dergleichen
Dinge von Amts wegen zu verwerfen seynd. Es sollen ferner 6" die tluerrc,.
zawria allzeit bor der Verhör oder Vernehmung der Gezeugen übergeben,
nachhero aber nicht mehr angenommen, vielweniger Additional, oder'luper
l u ^ o M o r i a zugelassen werden. 7"°- Stehet dem Richter frey, denen Ge-
zeugcn sowohl ̂ l^ralia, als fpeciaiia lmellOßacona, wie auch Nicht weniger de-
nen Partheyen selbst, nach Gestalt und Erfodernuß der Sache, zu Erfor-
schung der gründlichen Wahrheit, vor und nach dem Beschluß der Sache von
Amts wegen Fragstückc zustellen, welch-letzteres jedoch allzeit mit Beschei-
denheit, und nur bey llintteriiz, von anderen Obrigkeiten aber niemal gesche-
hen soll. 8'° Wenn die Gezeugen auf die überreichte imerroMoriü aus
Verstoß nicht vernommen worden, soll zwar das Examen derwegcn nicht
ungültig seyn, gleichwohl aber aus Begehren bor ergangenen Eidsbcscheld
nochmal förmlich wiederholet, und der Abgang ersetzt werden. Gleichwie end-
lich 9"°- bey dem Gegenbeweis der Articulant die Stelle des Articulatcn zu
dertretten hat, so mag er über die H.lciculQ3 reprobaroriaiez imerwMc,l-'l5 ver-
fassen , und solche bey der Behörde zeitlich überreichen. Doch sollen sie
weder in dem Beweis, noch Gegenbeweis der anderen Parthey vor publi-
cirter Zeugenaussag communicirt werden.

§. 16.

Zufoderist, und pro i°>°- soll der Richter die Gezeugen jener Pflicht, L«n t
womit sie etwan einem von beeden Theilen wissentlich haften, all liunc »ctum
s?e^awm entbinden, und hierauf nach Masgab des vorhergehenden 3" m
Beyscyn beeder Theilen mit sammentlichen Gezeua.en den Beeidigungsact
vornehmen, nach selben aber 2 ^ die Partheyen wiederum abtretten lassen,
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und zur wirklichen Verhör schreiten, sofort 3"" eine« GezeuM nach dem
anderen, jeden besonders ohne Beyseyn der übrigen, und zwar erstlich über
die lnrellaMoria Zenergii», sodenn über die Veweisartickel und ImelMF2»
wria checialia derjenigen Ordnung nach, wie sie von denen Theilen übergeben
worden/ und das Direttorium ausweiset, verhören, und mit dem Lxam'ms
selbigen und folgenden Tag solang continuiren, bis alle und jede Gezeugen
vernommen seynd, woran man sich auch 4 " durch die Abwesenheit einiger
Gezeugen, oder der Partheyen selbst, wenn die letztere nur behörig cit irt
worden seynd, niemal hinderen zu lassen, sondern ein- als anderen W?gs fort-
zufahren, und die ausgebliebene Gezeugen unter obverstandenen Zwangs-
mitteln auf einen anderen Tag vorzurüffen, und die Beeidigung, l c i p ^ v L
Verhör in obiger Maß mit selben zu reassummircn, auch jene, welche Krank-
heit oder anderer Hindernuß halber bey Gericht nicht zu erscheinen vermögen,
in ihrer Wohnung zu Vernehmen hat. Was nun 5" in des 'Gezeugen Ant-
wor t , sowohl auf die Artickel/ als lmei-loßacoria, dunkel, zweifelhaft, zwey-
deutig, oder gar contradictorisch scheint/ soll der Richter gleich von ihm er-
läuteren, und da der Artickel, oder das imerroMorium mehr Umstand in sich
halt, jeden besonders, und Minäte beantworten lassen, auch was die par-
theyen etwan in luterrcissaluljjZ außer Acht gelassen haben, von Amts wegen,
nöthiger Dingen suppliren, sich aber doch hierunter aller Suggestionen ent-
halten. I n Protocollirung der Aussag soll der Richter 6"- all möglichen
Fleiß verwenden, die eigene Wor t eines jeden Gezeugen ohne Mehr- oder
Minderung beybehalten, und endlich nach nochmaliger Vorles- und Bestät-
igung der Aussag das Protokoll von ihm, oder statt seiner durch einen
anderen in seinem Beyseyn unterschreiben lassen, und iNpoüco 8ilLmiu dimit-
t iren. Bey Gezeugen, welche der deutschen Sprach nicht kündig seynd, soll
man 7"°- wenigist einen zu dem Ende eigens beeidigten Dolmetscher brau-
chen, durch selben die Artickel und lncerrazawlia in des Gezeugen Sprach
übersetzen, ihme sofort solche zu schriftlich- oder mündlicher Beantwortung
vorlegen, und die Aussag wiederum verdolmetschter zu Papier bringen lassen.
8"°. So l l der Richter wahrendem Lxmmne auch auf die äußerliche Gebärden
des Gezeugen, insonderheit, ob er sich wankend, verzagt, oder hitzig hierbey
bezeigt, fleißig obacht geben, W i n über diese und dergleichen bedenkliche Um-
stände, wodurch der Glauben geschwächt zu werden pflegt, ein besonderes Pro-
tocoll halten, und aä atta, legcn.auch seiner Zeit mit der Zeugcnaussag denen
Theilen abschriftlich communiciren. y°°- Werden schriftliche Oepulmouez
von keiner ungefreyten Person, außer von Stummen und Tauben, wenn sie
anders des Schreibens kündig stund, angenommen/ welche letztere jedoch ihre
Aussag auf die ihnen vorgelegt- schriftliche H.rciculv5 und lluerro^cona i«
Gegenwart der Obrigkeit schreiben sollen.

§. 57.

VieditAussa« Eine Gezeugschaft, welche vollständig erweisen soll, muß l ° ° - zur
beschaffens.yn Hauptsache gehörig/ 2"° deutlich, 3"°- glaubhaft, 4 " ' auf eigenes gutes
? ' " ' Wissen, zu Latein: pruplium l'enlum corporaiem, gegründet, und sl°- mit an-

derer Gczeugschaft dergestalt gleichförmig seyn, daß ein Gezeug wenigist
noch mit einem anderen Gezeugen über das, was zu beweisen ist, in seiner
Aussag einstimmig seye.

§ . 18.

«von htm Zeu, Nach vollendeter Verhör soll der Richter die Aussag verschlossener »cl
gen, kmüi«, conservatarium legen, sofort aufBcgehren ein oder anderer Parthen den Tag
A b"Publi zur Publ ikat ion benennen, und hierbey beede Theile m i t ihrer Erklärung ver-

nehmen, ob sie noch mehr Gezeugen produciren, oder es lediglich bey der
vorigen Produc t ion , und Aussag bewenden lassen woll ten. Erstenfalls hat
er nach vorläufiger Benennung der neuen Gezeugen/ und Übergebung des
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virecroril die weitere Verhör, wie mit denen vorigen zu verfügen, anderen-
falls hingegen mit Publicirung der Aussag zu Verfahren, und da die Theilefa h g g P g g h , h
nickt darauf submittiren wollen, dencnselbcn nicht nur von dem Komlo 'Ab-
schrift auf Begehren zuerthetten, sondern auch einen peremtorischen Termin
zu Einbringung ihrer beuderseitiger Dilputationsschrift üib paenä pr^^uü
anzuberaumen.

§. 19.

keine weitere

hcrvorthun, oder crwan bcy der ersten Zeügcnverhör nicht ordnungsmäßig
versahreu worden, in welchen bceden Fallen zwar andere und neue, oder
auch rei'u^ciivö die nämliche Gezeugen wiederum vernommcil wcrdcll mögen,
doch soll weder eins noch anderes auf einseitige Instanz ohne Vernehmung
der Gegenparthcy geschehen, und da der Richter die Wiederholung der ersten
Verhör von Amtswcgen für nöthig findet, soll er solches denen Theilcn zeitlich
notificiren, damit sie allenfalls chre vcrmeynte Beschwerde höherer Orten
dagegen einbringen können, daftru auch des zum zweytcnmal vernommenen
Gezeugen nachmalige Aussag mit der ersten nicht einstimmig ist, soll man
keiner von beeden Glauben beymessen.

tz. 2v.
Wenn die Gezeugen selbst einander in ihrer Aussag widersprechen, hat V°n <,,<>« "5.

berRichter i"°- zusehen, ob solcher Widerspruch nur Nebcnumstandc, oder d t l ^ ? - '
die Hauptsach selbst betreffe. Erstensalls wird seiner Ermäßigung anheimgc- ftast û dd..
stellt, ob, und wie weit er dergleichen widerspn'chenes Gezeugnuß sowohl ein- U 5 "
als andererseits für kraftig halten wolle, oder mcht, sonderbar da die Neben-
umstand in solchen Kleinigkeiten, und Sachen bestehen, welche man eben nicht
allzeit so genau zu beobachten, oder auch leicht wiederum aus der Gedachtnuß
zu lassen pflegt. Anderenfalls aber ist zufoderist, und pro 2<>° auf die Qua-
lität , und sofort auf die Anzahl der Gezeugen zu sehen. Untüchtige Ge-
zeugen, soviel deren immer seynd/ schwächen die Aussag eines tüchtig- und
erceptionsfreyen Gezeugen, wen» sie mit ihm in Widerspruch stehen, me-
mal soweit, daß seine Aussag nicht dennoch ihren sonst gewöhnlichen Effect thut.
Wie weit ihm aber 3"°- zu glauben jene, wenn demselben zwar keine untüchtige,
doch exceptionsmäßige Gezeuaen entgegenstehen, kommt auf richterliches
Gutbcdmlken an, dergestalt, daß in solchem Fall bald dem^uramemo l'upple-
wr i i i , bald dem purzacorio gestalten Dingen und Umständen nach Play ge-
geben werden kann. Falls endlich 4"- die einander widersprechende Gczcugcn
der Qualität nach gleich, »:::d alle unmangelhaft seynd, so kommt es auf die
Zahl an, also und dergcstaltcn, daß 5"- ein einschichtiger Gezcug den anderen
widrigen GezcugcN/ und eben so auch mehr einschichtige widrige (bezeugen,
soviel deren tmmer seynd, gänzlich einander entkräften, folglich keiner von
ihnen etwas beweisen mag. Wenn aber 6". ein emschichtlgerGezeug zwcy
anderen unter sich gleichförmigen widerspricht, so werden diese nur zur
Hälfte entkräftet, und machen demnach halbe Prob. Drey oder mrhr gleich
sonnige Zeugen hingegen wider einen einzigen, beweisen ganz und vollständig.
7"'°- Wo zwey oder mehr Gleichförmige gea.cn zwey oder mehr dergleickm
stehen, so ist weder auf die Anzahl und Wurde derselben, sondern lcdl^Uch
auf die Wahrscheinlichkeit der Aussagen zu sehen, mithin jene, welche am wahr-
sciieinllchllten depomren, oder wenn sie auch darin gleich seynd, die zu guten
drv vettagten Thells deponirende Oezeugen den anderen vorzuziehen. Von
Widersprechung der Gezeugschasten und Instrumenten, siehe ̂ p . l ^ ^ 1, . 5^ 11.

§ 21.

Es wird zuweilen von denen Theilen begehrt, daß man ihre <Hezcuq?n
«och vor der Kriegsbefestigung bey Gericht verhören solle, und dieses helft
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man die Gezeugschaft zur ewigen Gcdachtnuß, zu Latein: »6 p,
memoriam. Wenn nun der Kläger solche Verhör b?n der Behörde begehrt,
wird selbe andergestalt nicht bewilliget, er bescheinige denn zuforderist, l.nd
i " " daß er an rechtlicher S te l l - oder Fortsetzung seiner Klag noch zur Zeit
nicht nur gehindert, sondern auch bey längeren Anstand um die Beweismittel
zu kommen in Gefahr seye Dem beklagten Theil hingegen wird 2«w- mit
dieser gebettener Verhör vor der Kriegsbefestigung allzeit willfahrt, und ist
seines Orts obbemeldte Bescheinigung, wie bey dem Kläger nicht erfoderlich.
Es liegt auch 3"° dem Impetranten solchenfalls ob, daß ?r die Beweisartickel
cum (ienommanone i'ettium, s^vireätolio gleich mit seiner Bittschrift übergebe,
welche auch dem Gcgentheil zwar nicht pro NespanlioniKuZ, wohl aber aä
öanäum incen-oZawn» communicirt, anrkebens derselbe auf dem bestimmten
Verhörtag, wenn anders die obschwebende Gefahr solches noch zulaßt, 26
viliencium k auckenclum Märe i ' eN^ citirt werden solle. Nach der Verhör
wird und bleibt 4 " der K0N1W5 lettium solange bey Gericht verschlossen, bis
es gleichwohl seiner Zeit nach gestellter Klag in dem Proceß auf die Publi-
kation ankommt. Es ist aber auch 5" der Kläger laugst inner Jahr und Tag
von der Zeit, da die Verhör geschehen/ oder wenn er an der Klagstellung etwan
weiter verhindert gewest/ von Zeit, da die Hindernuß gehoben ist, seine recht-
liche Klag zu stellen schuldig, widrigenfalls wird nach Verfiießung solcher Zeit
das Gezeugnuß für erloschen gehalten, und kann sich der Kläger dessen zum
Beweis weiter nicht mehr bedienen, wohingegen der Beklagte an diesem Ter-
min nicht gebunden ist. Nachdeme nun 7"°- jenen Theil, welcher die Gezcugen
zur ewigen Gedachtnuß hat verhören lassen, seiner Zeit nach wirklich gestellter
Klag indem Proceß die Ordnung zum Beweis betrift/so stehet ihm frey, ob er
sothane Gezeugschaft ganzlich fallen lassen wolle, oder nicht. Erstenfalls mag
er neue ^rncuwz übergeben, und sofort dem Proceß gemäß gleichwohl weiter
f ier in verfahren. Anderenfalls aber beziehet er sich nur auf seine vorige bey
Venen ^6t28 liegende H.rncuio5, A, ^euominätiollem 'I'ettmtn, welche man auch
alsdenn erst pro kelpouüonibuZ communiciren, und nach deren Etnlanguug
super relevant!» ^rciculorum zu sprechen, folglich wenn die Partheyen keine
weitere Zeugen mehr pruduciren wollen, zur Publikation des verschlossenen
" ' I , und soweiter zu denen Disputationssätzen zu schreiten lassen.

Eilftes Capitel.
Von dem Beweis durch schriftliche Urkunden.

§. 1.

las zweyte Mit te l , wodurch etwas bewiesen werden mag, seynd briefliche
Urkunden, zu Latein: vocumenm »welche in kublica « krivgca. On^i-

ualia öl iraul'lMMH getheilt zu werden Pflegen.

§. 2 .

Unter die Documenta publica, welche vollständigen Beweis machen,
gehört i"">- alles, was autknncgre puklica verhandelt wird, z E. Gerichts-
bücher, Arten, Protocollen, archivalische Urkunden, dann Pfarr- und Kir-
chenbücher. Soviel aber die Grund - Urbar- Saa l - und Lagerbücher, dann
S t i f t - Zins- Scharwerks- Registers, und dergleichen beruft, mögen selbe
gestalten Dingen nach allein, oder wenigist mittels des Elds wohl voll-
ständig beweisen, wenn selbe entweder mit Zuzleh- und Einstimmung samment-
licher Grund - rel'peNivö Iurisdictionsunterthanen und Interessenten förm-
lich errichtet, oder durch das Al ter , und zugleich andere miteinschlagende

V e -
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Behelf unterstützt seynd. 26°. Werden v^cumentiz pu l iU^ gleichgeschäht
die von immatriculirt- und recipirten ̂ otaiiiz förmlich verfertigte Instrumen-
ten, wozu aber folgende Glück erfoderlich seyud. Nämlich die Anruffuna des
göttlichen Namens, die Iahrzahl unsers Heilands, nebst der römischen Zins-
zahl, der Nam des pra rämpnrt: regierenden römischen Kaisers , Monat und
Tag, wie auch der O r t , wo der Ar t vorbeygegangcu, die Specialrequisitiml
des Amarü, eine umstandige Erzählung von dem ganzen Hergang der Sach
mit allen Zugehörungc«/ ferner die Erwehnung des Tauf- und Zunamens deren
dazu gebrauchter Gezeugcn, welcher allzeit wenigist zwey seyn sollen, wo nicht
dle Natur des Geschäfts um der Zierlichkeit willen mehr Gezeugcn erfodert,
iwm die Vorlesung des Inhal ts von dem Instrument, und endlich die Un-
terschrift des Aumlü samt der Bedrückung seines gewöhnlichen Notariats-
zeichen. Falls aber em- oder anderes hieran ermangelt, soll das Instrument
nicht mehr pro ̂ mari-äii angesehen werden. Dafcru endlich 3"°- eine Urkund
von bekannten zwey siegelmäßigen Personen gefertiaet, oder da nur eine siegel-
maßlg wäre, neben ihr weniglst noch von zwey anderen kund- und ehrbaren
Männern mitunterschrieben ist, welche bccde dem Unterzeichnungsact selbst
persönlich mitbeygewohnt zu haben in ihrer Unterschrift bezeugen, so wird eine
solche Urkund ebenfalls pro inNrumenco puklico gehalten, wenn gleich von
bemeldten Sieglern oder Siegclsgczeugen niemand mehr bey Leben ist, von
welchen die Handschrift- und Pettschaften allenfalls noch recognosmt wer-
den könnten.

§ . 3-

A l l übrige Schriften, welche nicht in obgedachter Maß verfertiget
seynd, werden i"°- ohne Unterschied, von wem sie immer seyn mögen, pro
t'livam gehalten, und mögen reFularicer für den Schriftensteller lliemal, wohl
aber g e M denselben vollständig beweisen, soweit man von seiner Handschrift,
und lelpeitive Pettschaft durch deren Recognition, oder sonst genugsam ge-
sichert ist. Von dieser Regel seynd aber 2"°- die Haudelsbücher dergestalt
ausgenommen, daß sie auch für den Handelsmann in Sachen, seine Handel-
schaft bttreffend, Beweis machen, wenn derselbe von guten Leumuth, annebeus
das Handelsbuch mit Einnahm und Ausgab ordentlich gehalten, die c^uta
liebeuäi nebst dem vaco lpeciöce darin ausgedruckt, wie nicht weniger von ihm
selbst, oder seinen Erben mit einem körperlichen Eid bekräftiget ist, welch aller
sich jedoch nur von ordentlich eingezünfteten Handels- und Krammersleuten,
nicht aber von Handwerkeren, und anderen verstehet, außer wo die Schuld
in 8ubtt2nr',2 bereits richtig, und der Zweifel nur noch 6e quanrnare öedin ist.
M i t denen zumal unter gemeinen Leuten sehr üblichen Span - und Körb-
hölzern soll es 3""- solchergestalt gehalten werden, daß wenn sie nnt beedersei-
tigen Willen errichtet, und bey der Produktion im Hauptwerke gleiche
förmig befunden werden, denenselben sowohl quo 26 Fublwnciam, als qunnä.
tar?m llebm vollkommener Glauben beygemessen, und darauf gesprochen wer-
den muß. Würde aber ein Theil dem anderen keines Hörbholzcs geständig
seyn, oder dasselbe nicht fürzeigen wollen, oder sich etwan in den Schnitten
eine Ungleichheit bezeigen, oder über die Ursach/ warum das Körbholz errichtet
worden, eine I r r ung entstehen, soll der Richter jeder Parthey Stand, Wesen,
Behelf, und andere Umstand in fleißige Erwegung ziehen, sofort nach B e -
schaffenheit derselben ermaßigen, ob, und welchem Theil der Er fü l l - und Rei-
mgungseid, oder anderweite Prob auferlegt wnden solle-

§ . 4 .

Abschriften beweisen i»°- für sich alleine nichts, ausgenommen wenn
sie sehr alt, und annebens entweder in ^rcki va findig, oder wenigist von einer
bekannten Gerichts- oder Kanzleyhand geschrieben, und zugleich durch andere
derley Behelf mituuterstützt seynd, in welchen Umständen erst zur richter-
licher Ermäßigung stehet/ ob, und wie weit denselben Glauben beyzumcssen
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seye. Vidimirte Abschriften, welche vollständige Prob machen sollen, müßen
2^'folgende kequilka an sich haben. Es soll nämlich die VidMiation ander-
gestalt nicht, als auf Begehren vor ordentlicher Obrigkeit aus erheblich r
Ursach, und nach vorlaufiger Citirung der intereßineu Theileu von dem Ge-
richts- ^ tuar io , oder bestellten Cummillano von Wort zu Wort getreulich
vorgenommen, das transumirte Original selbst allerseits genugsam einge-
sehen, und ob solches an Schrift, Siegel, und Untcrzcichcn unbemahlet und
unverletzt seye, wohl rxaminirt, sofort in dem Vidimus und Trausumpt selbst
von all diesen merkwürdigen Umstanden / und au dem Original befundenen
Mangeln ausdrückliche Meldung gemacht werden. Andere Viäimuz, welche
zti«. nur von Aocarüz, damicibuz ?al2cini5» oder auch ohne Beobachtung obiger
Requisiten bey Gericht selbst verfertiget Werden, mögen zwar wohl zur bloßen
Bescheinigung, und gestalten Umständen nach zum Behelf dienen, aber niemal
zur ganz - oder halben Prob hinreichen. Vielwcniger mag 4 " durch ein
bloßes i'ralü'umptum'I'ranlumpn vei OpiX eine rechtliche 'Lrob erstehen, wenn
nicht bas erste Transumpt, oder Viäimus obige Esscntialstück in sich begreift,
und bey dem anderen das nämliche wiederum beobachtet worden ist.

§. 5.

Documenta, worauf man sich in der Klag, Antwort, Ne- und Duplik
cil.undueb«, beziehet, sollen i""» allzeit gleich abschriftlich mltbeygelegt werden, sonderbar
Nttumtnttn wenn sie so beschaffen seynd, daß der Streit dadurch allein ohne anderen

Beweis gehoben werden kann. Es ist auch 2"°> solchenfalls nicht nöthig, ̂ r i -
culos pwdacoriaieZ zu übergeben, und ordentlichen Beweis zu führen, son-
dern derselbe wird nur l'ummarie ohne Artickeln geführt, ungeacht die Prob
etwan durch richterlichen Vorbescheid auferlegt worden, doch müßen solchen-
falls die Dokumenten wenigist inner dem prafigirirten ^ermmo proklirorio Km
paena prsciliü übergeben werden. Wenn aber z"° dieselbe allein den völligen
Ausschlag in Sachen zu geben nicht vermögen, sondern solcher etwan auch
auf Gezeugschaften mitankommt, so soll man die Abschriften gleich mit dem
vireitorio <k Denominatione T'ettiuin einreichen, und dabey anzeigen, was
für Artickel dadurch erwiesen werden sollen, damit sich der andere Tbeil mit
allenfalligen Gegenbeweis, oder sonst darnach lichten k<nm. Die Original-
dokumenten selbst müßen 4 " m dem ordentlichen Beweis, welcher per ^rä-
cu1v3 gehet, zur nämlichen Zeit, da man auch zur Zcugenverhör schreitet, in
dem summarischen Beweis aber an dem durch die Obrigkeit bestimmte« Tag
in Beyseyn des Gegeuthcils producirt werden, also, und dergestalt, daß
nenn die Produktion dabey verabsäumt wird, solche alsdenn nicht mehr zu-
zulassen, sondern das Dokument ipl'c» lailu für verworfen zu halten ist, es
feye denn, daß man s"- durch ehchafte Noth daran verhinderet worden, oder
das vnssjnale erst hernach zum Vorschein gekommen, auch ein- so anderes
mit einem körperlichen Eid zu erharten, oder sonst erweislich ist. Bey der
Produktion und Uebergab ist 6^ zwischen I)oculi>Lnn3 counexis, welche nur
einerlei), oder zwar verschiedene, doch in gewisser Maß miteinander verbundene
Sachen in sich begreiffen, K nun cl>nnexi3 ein wohl merklicher Unterschied
zu beobachten, jene müßen ganz und inrezralicer producirt werden, bey diesen
aber kann die Production ertractsweis ljuü aä palluz concen^u^z geschehen,
und ist man nicht schuldig, dem Gegentheil das ganze Originaldocumcnt ein-
sehen zu lassen. Wohl hingegen kann man sich dessen gegen dem Richter niemal
weigeren, wenn ex die Einsicht von dem ganzen Bocumeut zu nehmen ver-
langt, damit er desto sicherer urtheilen könne, ob, und wie weit cman dem
Gegentheil an gleichmäßiger weiterer Einsicht gelegen scyc. Wenn sich ferner
7"°- das produklrtc Dokument auf ein anderes beziehet, so muß dlescs zugleich
mitproducirt werden, es scye dcnn offenbar, daß der Gegentheil solches zu
seiner Defensiv« nicht bedarf. Was nun 8""- schon einmal m torma ̂ .mlieli-
rica producirt worden, und sich wirklich bey den ̂ Ki5 beftudet, braucht keiner
weiteren Produktion mehr, ausgenommen, wenn die Sach »̂  coi^ullum
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kommt, dergleichen wenn der Richter ex OMcio, ve! 2li InNantlgm nochmalig-
und weitere Einsicht hon dem Originaldokument zu nehmen für nöthig finden
wurde, so kann die abern alige Produktion nicht verweigert werde»/ es seye
denn das krociuNum Von d M Gegelltheil selbst weder per l-en^ralia, noch 5pe-
cialia widersprochen. 9"°- K inn auch dasjenige, was Olizinali vei dupia schon
einmal bey Gericht zum B'weis übergeben worden, von dem Broducenten
ohne Bewilligung des Gegenteils nicht wiederum zurück genommen werden,
sondern dient auch diesem, wel.n es anders vocumenmm connexum ist, allen-
falls zur Gcgcnprob, ohugeacht ^ie Production mit der ausdrücklichen Prote-
station, daß sich solche auf widrig«? ?allu3 nicht erstrecken sollte, geschehen ist.
I m Übrigen mag lo"'"- kroäuitio Vocumenrulum aä perpeiuam r^i memoriam
bey obschwebender Gefahr ebenfalls, wie bey Gezeugschaftcn vorgenommen
werden.

§. 6.

D ie Herausgebung deren zur Prob nöthiger Urkunden kann zwar von V°n Heraus-
dem Besitzer, jedoch mit folgendem Unterschied begehrt werden: i " " Is t g"'"nd Ed
der Klager schuldig/ alle in Händen habende Briefschaften ohne Unterschied, l«nden
ob er sie selbst in dem Proceß für sich gebrauchen wolle, oder nicht, dem Be-
klagten zu seiner Desension, und damit er seine Lxcepcionez daraus beweisen
möge, auf Begehren zu ediren, ausgenommen wenn selbe zu sein des Klägers
eigner Schand gereichen, oder die dadurch zu erprobende Erception auch
klagweis vorgebracht werden könnte, und mehr eine Necollventton, als Com-
pensation in sich hielte. Dahingegen ist 2^°- der Beklagte dem Kläger Docu-
menten zu ediren nicht schuldig, außer wenn selbe dem letzteren zugehörig,
oder wenigist gemeinschaftlich scynd, oder wo er solche zum Beweis seiner
Replik nöthig hat, oder wo es sonst der Richter für billig zu seyn finden wurde.
Desgleichen mag auch 3«" ein dritter Briefsinhaber zu Edition nicht ange-
halten werden, wenn er nicht dem anruffenden Theil zugehörig, oder wenigist
gemeinschaftlich ist. 4" - Muß in all obigen Fällen die heraus;ugebcndcUrkulld
zur Sache dienlich/ und demImpetrantcn daran gelegen, anncbens genugsam
erprobt, und dargcthan seyn, daß der andere das Document wirklich besitze,
oder wcnigist gefährlicherwris von Händen gelassen habe, außer dessen, und
da es hierinfälls an hinlänglichen Beweis ermangelt, so ist zwar der wider-
sprechende Thcil 5" bey obwaltenden billigen Verdacht auf gcgentheiliges
Anruffen dahin zu beeidigen, daß er das gcfoderte Documrnt weder besiße,
noch gefährlich von Händen gelassen habe, auch nicht wisse, wo selbes zu sm-
den,oder wer dessen dermal habhaft seyu möchte. Nach abgelegten Eid aber
mag die Exhibirion weiter nicht mehr an ikne begehrt werden, es seye denn,
daß das Gegcntheil von dem, was beschworen worden, per nava repena voll-
ständig bewiesen werden kann- Wer nun 6" . weder gedachtes Iurament
abschwören, noch auf gemachte Prob das Document heraus geben wil l , soll mit
seiner Klag, wenn er der Kläger ist, bis auf geleistete Parit ion nicht mehr
angehört werden. Gegen den Beklagten aber wird solchenfalls der Gcgen-
thcil zu Beschwörung des vermcuntlichen Inhalts von dem Document ge-
lassen, und hierauf in der nämlichen Maß Verfahren, ob wäre dasselbe wirklich
producirt/ und richtig befunden worden. Ein dritter Besitzer hingegen soll
dießfaus entweder mit Geld - oder Gefangnußstrafe zur Gebühr ange-
halten werde».

§. ? .

vacumenn privaca machen ohne vorläufiger Recognition keinen Be- Von Nn
weis,dahero sich auch der Gegenthcil pro i"«- nach beschehcncr Production, A " ' 1 /
oder Communication allzeit gleich in der ersten Antwort, ohne Üutcrschico,
ob das Documcnt auf ihne selbst, oder auf einen anderen lautet, deutlich,
und zuverläßig erklären solle, ob er die Oo^lmtmca recognosclre!:, diffitiren,
oder ein- so anderes bis zur Production, und Einsicht der Origmalicn aus-
gestellt seyn lassen wolle. Falls sich nun 2 ^ . auf keins-von allen dreyen erklärt
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selbst anvcrlangt wird, so hat der Richter eine Tagsfahrt aä
Orissmaüa zu bestimmen, wobey die Recognition, oder Diffeßion unvermeidlich
geschehen, oder das Document pro recozniro gehalten werden solle. 3"".
Brauchen zwar Documenta publica zu ihren Beweis keiner Recognition,
Mußen aber gleichwohl dem Gegentheil auf Begehren W Ori^nali zur Einsicht
vorgelegt werden/ damit er sich hierüber vernehmen lassen, und was er allen-
falls dagegen mit Recht einzuwenden hat, desto fügllcher anbringen möge.
Immaßen 4"- auch durch besehene Recognition eines Dokuments niemand
an seinen übrigen etwan dagegen habenden Exceptionen etwas benommen
seyn soUc.

§. 8.

,>„.„, Wenn der Gegentheil das producirte Instrument von ihm oder dem
i^ Z° angeblichen Aussteller zu seyn widerspricht, so muß 1"" Produzent Von Inhalt

""" des Twcutncnts auf andere Weis als durch das diffitirte Instrument, oder
wcnigist soviel beweisen, daß solches von dem Aussteller selbst, oder mit seinem
Wissen und Willen von einem anderen gefertiget, oder sonst für das Seinige
schon einmal mit Worten oder Werken erkannt worden jene. Es ist auch
2^-zu diesem Beweis, da er anders vollständig seyn soll, nicht hinlänglich,
wenn die Gczcugcn nur sagen, daß sie die Schrift oder Unterschrift für des
Ausstellers Scinige halten, sondern es ist nöthig,daß sie gegenwärtig gewcst,
auch gehört und gesehen haben, wie das Document von ihm selbst, oder mit
seinem Willen von einem anderen geschrieben, oder unterschrieben, oder sonst
für das Scinige schon einmal mit Wort oder Werk erkannt wurden. Des-
gleichen ist auch ?'«" die bloße Vergleichung der Handschriften, zu Latein:
campantil) I^uerarum vei 8'lziilorum, da nämlich eine von dem Aussteiler
unwidersprechlich herrührende Handschrift oder Insiegel mit der diffidirt- und
widersprochenen, «ach Befund und eidlicher Aussag unparthcyischer Kennern
genau übereins kommt, zu einem vollständigen Beweis, sonderbar, wenn nicht
das ganze Document, sondern nur die Unterschrift allein von seiner Hand zu
seyn angegeben wird, keineswegs erklecklich, sondern macht höchstens nur auf
den Fal l , wenn auch andere .̂ämmicula dazukommen, eme halbe Prob, der-
gestalt, daß bcwandte» Dingen nach entweder.juram^nculn 8uppwwiium,
vder wo solches etwan aus Mangel anderer Erfodernussen nicht Platz greiffen
kann, ?urZawiillnl erkannt werden mag. vocum^ma pMica leiden 4"- keine
Diffeßion, folglich muß Difsitent, welcher ein solches Instrument ablaugnet,
den Beweis auf sich nehmen. Ferner kann auch 5". her Inhalt des Docu-
ments, nachdem die Unterzeichnung einmal rccognoscirt worden, nicht mehr
diffttirt werden, und muß mithin derjenige, welcher vorgiebt, daß das Instru-
ment ein bloßes Vlanquet gewcst, und wider Willen des Ausstellers cxtcn-
dirt worden, oder sonst ein Betrug hierunter vorbcygegangen scye/ solches
gebührend beweisen. 6 " Ist Diffitcnt schuldig, seine Disseßion auf gegen-
thelliges Begehren mit einem körperlichen Eid luk p^na recnMici dahin zu
erhärten, daß er das Document weder selbst geschrieben, noch unterschrieben,
oder unterzeichnet, minder solches durch emcn anderen wissentlich habe thun
lassen, mithin besagtes Document für das seinige weder erkenne, noch jcmal
erkannt habe. I m Fall es aber nicht auf eigner, sondern fremder Hand Difft-
tlrung ankommt/ soll Diffitent wcliigistcle^reckil'.^ie schwören, daß cr weder
wisse, noch dafür halte, daß der Aussteller, auf welchen das Document lautet,
solches selbst, oder durch einen anderen geschrieben, unterzeichnet, oder sonst
ausgestellt, und für das scinige einmal erkannt habe. Nach abgelegten Eid
soll 7 " Producent zu keiner weiteren Prob, als ^x noviier i-epei-ciä mehr
gelassen werden, hingegen 8"° Diffttcnt auf den Fall, wenn er seine eigene
Hand und Petschaft gefährlicherwcis abgelaugnet zu haben überführt wird,
mchl nur all seiner übrigen Exceptlon, welche er sonst gegen dao Document
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iu der Hauptsache zu machen gehabt hatte, gänzlich dadurch ve rw i r f t , son-
der» auch m pu2nam ckipii, und nach Gcstc.lt der Gcf/.i)rde gar in malrftzische
Straf/ als ein lnilariuä und Meineidiger verfallen seyn.

§. 9.

^mo

Richn-r 2^° hirrbcy alle Umstände, insonderhclt, ob der Mangtt nur
Neben- und gleichgültige Dinge betrift, icSm, ob solcher sich etwcm nur von
3lltcrthums- odcr ander unoerschcner Zufallen halber, und dmn ri^e ergeben
habe, genau beobachten. Obschon im übrigen 3 ^ der Abgang des Dali,^ vdcr
lüaulie ll^nei^i außer deren in den Rechten spccialnel benannter Fällen eben
kelu Essentialfthler von einem Instrument ist, so soll man doch sulchcn auch
für keine gleichgültige Sache ansehen, indem die Entscheidung des Streits
vielll'.al davon abhangt. Nebst deme wird 4^- auch hiermit geordnet, da«
all- jene Mangel/ welche sich erst aus der Einsicht des Documcnts äußeren,
entweder gleich bey Producirung des Originals, oder wc:::glst inner dem
nächst präfigirt- peremtorischen Termin angezeigt/ im widrigen Fall aber
nicyt mehr attcndlrt werden sollen.

Wenn die producirteu Documenta sich selbst widersprechen, soll der
Richter i"°- den Widerspruch durch schickliche 'Auslegung, soviel immer thun-
lich, zu vereinigen trachten, und da solches wegen allzu sichtiger Contra-
dlction nicht angehet, so hat er 2''" fürnämlich darauf zu sehen, ob derglci6)en
Urkunden von unterschiedlichen Parthcyen, oocr von einer allein selbst frcy-
wlllig producirt worden. Letztenfails macht keines von becdcn einen Beweis,
sondern es wird vielmehr ems durch das andere ohne Unterschied entkräftet,
welche Nennung es auch hat, wen» zwar nur em einziges, jedoch Kimmclictolia
in sich haltendes Document producirt wird, ungeacht solches von dem Pro-
ducenten etwan wicdcrrussen worden, als welches nach beschehener Realpro-
duction ohne Bewilligung des Gegentheils nicht angehet. Erstenfalis aber
soll 3"«. das Protocoll allzeit dem daraus verfertigten Instrument und unter
zweycn Instrumenten das unmangelhafte dem mangelhaften, oder wenn
beede ohne Mangel seynd, das rublicum dem l'rivaw, und da auch hierin eine
Gleichheit ist, das wahrscheinlichere dem minder wahrscheinlicheren, die
mehrere an der Zahl dem wenigeren, und endlich wo gar alles gleich lst, das-
jenige, welches zur 'Absolution dient, vorgezogen werden. Falls aber auch
4 " die Documenta so beschaffen scyud, daß eins durch das andere nicht soviel
widersprochen, als aufgehoben wird, so soll dieses letztere allein bey Kräften
blewen/ und vor icnem den Vorzug haben.

§. 11 .

Wenn die Nrkunden,und Gezeugschaften einander widerspreche», so
wird jenen mehr Glauben beygemesseu m alten Sachen, welche über 4a oder
m kr ^ahr zurück gehen, lcem, wo durch Gesay und Gewohnheit die Schrift
erfodert wird, ferner in Sachen, welche der menschlichen Gedachtnuß leicht
eutwelHen, und endlich, wenn die lüaul̂  öedencli gegen eiane schriftliche
Geständuuß widersprachen wird. Außer jctztgedachter vier Fallen aber wird
sowohl denen Instruments- als anderen Gezrugen, wenn sie nur legal, und
zurvollstandlgcn Prob hinlänglich, auch nicht durch anderweiten Gegenbeweis
widerlegt seynd/ mehr als denen Urkunden geglaubt-
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N« i» wo,- Wer seines Dokuments nicht aus eigenen Verschulden oder Fürsatz,
renseyt. wenn sondern durch Raub, Diebstahl, B rand , Wassernoth, und dergleichen

Volumen, ullverjehene Zufälle verlustigt wird, soll zwar i " " - in der Prob soweit erleich-
tert werden, daß erden Inha l t des verlohren gegangenen Documcnts, und
was nach Beschaffenheit des Geschäfts zu dessen Valor sowohl in - als äußer-
licher Form nach cie ^ui-Q erfodert wird, vollständig zu beweisen nicht schuldig
ist, sondern es kann auch eine halbe Prob bcneöst dem Eid hierzu erklecken,
wenn nur 2"«. zuforderist der angebliche ^al'uz tm-cuitu3 genugsam erprobt,
und annebens z"°- durch wahrscheinliche Muthmaßungen glaublich dargcthan,
auch gestalten Dingen nach mit einem körperlichen Eid erhärtet ist, daß das
Document andergestalt nicht, als durch sothanen Unglücksfall zur Verlust
gegangen seye. Dafern man aber 4" - von dem Gegentheil selbst betrüglich-
oder gewaltthatigerweis um das Document gebracht w i rd , so soll gegen ihn
auf die Exhibition geklagt, und hierüber weiter Verfahren werden, wie obste-
hender § ^ 6"« des mehreren mit sich bringet.

Zwölftes Capitel.
V o n dem Beweis durch eigene Gestandnuß, Vermuthung,

Augenschein/ Kalkulation/ Notorietah und gemeinen Ruf.

§. j .

Dülon der «en- ^ / i e eigene Gestandnuß wird zwar in denen Rechten für die starkist- und
leß„n. vollkommeniste Prob geschätzt, also, und dergestalt, daß es gegen den

Geständigen keiner Erkanntnuß mehr bedarf/ sondern gleich mit starker
Execution Verfahren werden mag.. Es ist aber gleichwohl folgendes hierbey
zu beobachten: i " " - Muß coickllus seiner selbst machtig, ungezwungenen
freuen Willens, und bey gutem Verstand seyn. Wer sich aber 2"° ungebühr-
lichen Zwangs, Irr thums,oder Hinterlists beschwert, muß sein dießfalligcs
Vorgeben beweisen. 3"° So l l das Gestandnuß mit Worten, Schriften, oder
Zeichen dergestalt klar, und deutlich zu Tag liegen, daß man nicht nur den
Willen überhaupt, sondern auch was, und wie viel man dardurch einzuräumen
vermeynt seye, genugsam erkennen möge, maßen in Zweifel die Auslegung
allzeit dem O n M ' a zum Besten gepflogen wird. 4"- Hat die Geständnuß
keineKraft, welche nur das ^uz, oder zukünftig- und unmögliche Dinge berrift-
5 " I s t nöthig, daß dieselbe gerichtlich, und zwar von dem in selbiger Sach
competirend- oder wenigist von beeden Theilen erkiesten Schiedsrichter, oder
ordentlich bestellten commillgriu geschehe/ wobey jedoch die Gegenwart des
anderen Theils nicht erfodert wird. Ein außergerichtliches Gestandnuß
macht 6"-mehr nicht, als einen halben Beweis, es seye!denn/ daß des conKM
Handschrift darüber vorhanden, und solche auch behörig recognoscirt seye.
Was 7"° zwar von dem Richter, aber nicht in gewöhnlicher Gerichtsform,
sondern nur etwan in zufälliger Gegenwart desselben, oder in einer ganz
anderen Streitsache inciclemer eingestanden wird, ist nur für ein außerge-
richtliches Wesen zu halten. Das bloße Stillschweigen wird 8"°- in Lxciii.
im!iciI!il)U5 niemal, und in ^uäiciaübliZ lllsdenn für eine wahre Gestandnuß
geachtet, wenn man dem gegenteiligen Fürgebcn in laNo weder ssLneralirn-,
noch lpecialicer widerspricht. Ob , und wie weit aber (50MUM2X pro conlelio
zu halten seye, ist bereits in den vorhergehenden Capiteln mit mehreren
versehen. 9"°- Hat man die Acceptation wet^r ingerichtlich- noch außerge-
richtlicher Geständnuß zu beweisen M h i g , sondern es wird solche solang pras
sllmirt, bis das Wldersplel erprobt lst. Was hiernachst io»°. nur bedlgnuß-
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weis eingestanden wird, kann auch dergestalt nicht, als mit der nämlichen
Bcdingnuß lauf- und ängenommenwerden. n " " Präiudicirt sowohl schrift-
lich, als mündlich- und anderes Geständnuß allzeit nur dem geständigen Theil,
und seinen Erben allein, mcmal aber einem Dritten, folglich auch keinem 5uo
cellon lmzuw-i, soweit nicht dieser etwan sein Recht erst nach beschehener
Gcstandnuß von dem «Imüello erlangt hat. Dahingegen stehet 12^0. die
Bckanntnuß des Vaters, Vormunders, duracoriz oder Anwalts ihren
relpettive Kindern, Pficqbcsohleucn, und Priluipalen, wo sie statt Ihrer Red
und Antwort zu geben suldig scynd, allerdings im Weg/ und s»Vicl endlich
13"° die Bekanlltnuß in peinlichen Sachen belangt, auch was hierzu von
Rechts wegen erfoderlich seye,. siehe c!o6. Nim. ^mc. 2.^9.5. <̂>- 2. ö l

§. 2.

Der Beweis durch Muthmaßungen wird zu Latein ?rodat'w a
coii^ctuicllig, nur ^r.ellimpcî lt genannt, und beruhet lediglich auf sollen Um-
standen, welche dem Richter die Sach glaubhaft machen können. Falls nun
im°. hje Muthmaßung kein ausdrückliches Gesäß für sich hat, so heißt es
klielumptia llaminiz, und kann für sich allein niemal eine ganz- oder halbe
Prob ausmachen, oder den Beweis auf den Gegentheil schieben, sondern
höchstens nur zum Behelf, und soweit dienlich seyn, daß, wo mehr dergleichen
zusammen kommen, gestalten Dingen nach 26 ̂ uramemum Fuppiernnum vel
^ulßacorimn gesprochen werden mag. Ist aber dieselbe 2^. in dem Gesatz selbst
gegründet, so heißt sie kr^ülmprio .sun2, und Wird theils in Nmpliccm, quaii-
Nl.mg,n A violencam, theils in ?lXl'ummiouem ^UN3 i^ lie ^ure getheilt. M i t
der 8implici hat es 3"0- die nämliche Beschaffenheit/ wie 5llt der?l«el'umpcionO
Ll)mim3, hingegen wird 4"- in Qualitii^ili die Sach solang für wahr geachtet,
bis das Widerspiel durch zwey unverwerfiiche Gezeugen, oder sonst vollständig
dargethan ist. Vio1«nca erfodert 5"- zu Beweisung des Widerspiels Lvi6enrialn
l a i t i , mithin ein mehrers, als die ordinari Prob, und endlich laßt 6". ?1-H.
«unprio zsunz <8̂  6e .̂ ure gar keine widerige Proben mehr zu. Dafern nun
7»o. die Prasumption etwan aus einem kaäto beruhet/so muß dieses nicht nur
ln Zeiten,wie andere Nothdurft allegirt, sondern auch genugsam bewiesen wer-
ben. Wohingegen die nur in ^m-e auein gegründeten Muthmaßungen weder
einer Allegatiou, noch Prob bedarfen, sondern allenfalls von dem Richter selbst
^x Osscio supplirt werden müßen. Beu mehr gegeneinander lauffenden Prä-
lumptionen ist 8"" die Regel, daß erstlich die gemeine den Besonderen,
sodenn die Schwächere den Stärkeren, und wenn endlich alles auf beeden
Seiten gleich ist, die pro ConäEmnanone denen prn .^bl'olunane ausweichen
sollen. Welch- alles jedoch 9"° meistenteils auf richterliche Ermäßigung
ankommt, wo im übrigen auch lc"° Hey gar zweifelhaften Vorfallen es
allzeit vorzüglich bey deme verbleibt, was das Gesay hierin ausdrücklich be-
stimmt, ungeacht etwan verschiedene krXl'umptioun dagegen verwalten.

§. 3-

Der Augenschein des strittigen Orts/ oder der Sache, macht den V°m
llchenstcn Beweis, und kann benöthigtenfalls nicht nur vor angefangenem
Streit zur ewigen Gedachtnuß, sondern auch wahrenden Streit, sowohl vor
als nach dem Beschluß der Sache bey dem nämlichen Gericht, ia sogar noch
»n der Appellationsinstanz bey dem höherenRichter,wenn solcher in unterer
Instanz entweder gar noch nicht, oder wenigist nicht gebührend vorgenommen
worden, begehrt werden, ausgenommen, da bereits r « juckcara m Sachen
vorhanden ist, welchenfalls derselbe andergestalt nicht, als ex o.zmü li^ki-
W!I0I1I5 in inr^rum, soweit der Fall sich darauf quallficirt, mehr Platz greift.
Es ist aber auch hierbey allzeit folgendes zu beobachten. i"° Soll mau
alle intcrcßlrte Theil ordentlich, und zeitlich darzu citiren, denn ein ein-
seitiger Augenschein beweiset nichts, und muß allenfalls wiederholet werden,
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ausgenommen, wenn die citirten Thcile selbst ungehorsam ausgeblieben seynd.
2"° Wenn die Sach so beschassen ist, daß es auf gutachtliche Meyiumg Kunst-
und Handwerks verständiger Leuten, zu Latein: ^ricor.l!n in ^rce ankommt,
so soll der Richter dergleichen unpartheyischen Personen/ und zwar in wich-
tigeren Sachen allzeit zwey / in kleineren aber, oder wo nicht mehr gelegentlich
zu haben seynd, wenigist einen zum Augenschein mit beyziehrll, selben, oder
dieselbige in Gegenwart der Parthcyen vor allem beeldigcu, oder da sie etwan
schon ßeneraiiter zu dergleichen Sachen verpflichtet scynd, ihrer Pflicht dahin
erinneren, daß sie bey dem Augenschein alles genau betrachten, und soviel
sie hiervon verstehen, und in Erfahrung bringen werden, ihrem besten Wissen
und Gewissen nach getreulich sagen, und cröfnen wollen, immaßen dieselbe
auch nach der Beaugenscheinigung mit ihrem Gutachten schriftlich, oder
mündlich 2ä erowcollulil zu vernehmen seynd, und im Fall sie etwan in ihren
Meynunaen nicht zusammen kommen, die Sach eines unparthcyischen D r i t -
tens gutachtlichen Ausschlag überlassen, oder von beeden disserenten Mey-
nungen derjenigen Beyfall gegeben werden soll, welche mit hinlänglich- und
schließigen Ursachen dem Richter am begreifiichisten dargelegt worden ist.
I n Sachen, wonebst dem Augenschein auch ordentlicherwels durch Gezeugen
geführt w i rd , soll man 3"°- dieselbe aä Locum führen, und ihnen zwar vor
dem Augenschein die Erinnerung thun / was sie hauptsachlich dabey zu be-
trachten haben, mit der wirklichen Beeidigung, und Verhör selbst aber erst
uach dem Augenschein, und zwar noch selbigen, oder da die Gezrugen nicht
mehr nüchtern seynd, folgendenTags frühzeitig verfahren, anbey all jenes/ was
oben O p . !v . von der Zeugenverhör verordnet worden, genau beobachten.
Denen Partheyen stehet 4 " dabey frey, ob sie sich nach beschlossenem Au-
genschein über das, was derselbe gegeben hat, durch mündlichen Receß 2a
klococollum gegeneinander vernehmen lassen wollen oder nicht. I n beeden
Fallen liegt dem Richter selbst ob, über den ganzen ^ t tum mit fleißiger An-
merkung aller hierbey vorkommender Umstanden, sonderbar jener, worin die
Partheyen nicht einig seynd, ein besonders Protocoll zu halten, solches aä^äta
zu legen, auch beeden Theilen auf Begehren Abschrift davon zu ertheilen.
Der Augenschein selbst wird 5 " allzeit auf des vcrlustigten Theils Kosten
erkannt, welche aber von dem Impetranten allein, oder wenn der Richter Volt
Amts wegen hierin verfahrt, von beeden Thcilen einsweilon vorgeschossen,
oder erholet werden sollen. Giebt 6 " eine Parthey vor, daß bey dem Augen-
schein ein I r r t h u m , oder anderer Fehler borbeygegangen seye, so mag solcher
richterlichen Gutbefinden nach, auf derselben Partyey Kosten nochmal, jedoch
nicht öfters wiederholet werden. 7"" So l l endlich denen streitenden Theilen
vor dem Augenschein auferlegt werden, daß sie beede mttemcmdcl/ oder jeder
insonderheit über den strittigen Or t wenigist einen Handriß verfassen, und bey
Gericht übergeben sollen, damit derselbe sodenn bey dem Augenschein selbst
dem O r t entgegengehalten, dessen Zuverlaßigkeit cxaminirt, der etwan befun-
dene Unterschied in dem Augenschemsprotocoll vorgemerkt, sofort gedachter
Grundriß acl ^Na gelegt, oder wenn die Partheycn in ihren eingereichten
8cl^li,3üllM5 selbst ubereins kommen, Ulld das Ohettuln LiciZ sich sattsam
daraus abnehmen laßt, der Augenschein zu Er fahrung unnöthlger Kosten
ganzlich unterlassen werden mag.

8.4.
Die Calculation ist eine Gattung von Augenschein, und kann i " " zu

allen Zeiten, sogar in der Execution selbst noch begehrt werden, wudey jedoch
erfoderlich ist, daß 2"°. der angebliche Rechnungsfchlcr, zu Latein: ^rrar
calculi, gleich specittcö angezeigt, sofort die Rechnung 3"" durck zwey von der
Obrigkeit selbst benannte Unpartheylsche aci Wmc ^ w m spe^ü^r beeidigt,
oder da sie ohnehin schon darzu verpflichtet seynd, ihrer Pflicht genugsam
erinnerte Rechnullgsjustlsicanten genau durchgangen, der c»!culu3 in Bey-
seyn becder Partheycu richtig, und ordentlich gezogen, sohin der allegirte
Fehler dardurch ausfindig gemacht werde, wornach zwar 4"» der Gegentheil,
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welcher es nicht dabey beruhen lassen wil l , auf seine Kosten eine zweyte, und
nochmalige Calculation anderer zwcy unpartheyischer Rechnungsberstäudiger,
sodann aber eine weitere und dritte Calculation nimmermehr begehreu mag.
Es verstehet, sich aber 5"- all dieses nur allein von dem Lrrore Oalculi, das ist,
einem solchen sichtigen Rechnungs fehler, welcher lediglich auf Unrichtigkeit
der Zifferzahlen beruhet, dann soviel 6" die andere angebliche Rechnungsfehler,
Bedenken, und Ausstellungen betrift, wird mit selben keine besondere Ausnahm
gemacht, sondern, wenn die Rechnung einmal ordentlich abgelegt, die hieraus
formirte Bedeuten beantwortet, und in ^uckcio conrl26jci.nrju Hey seiner
Behörde verabschiedet/ uder sonst durch gütliche Verstandnuß beygelcgt seynd,
soll es hierin r^ionL rei ^u6ic2tN aur ll2N52ttN, wie mit anderen Str i t t ig-
keiten durchaus gehalten werden.

§. 5-

Was bey Gericht vorhin schon I^alicer bekannt, und notorisch ist,
darf von denen Partheyen weiter nicht mehr erwiesen, sondern nur allegirt
werden. Falls aber das angebliche lloconum widersprochen, und in Zweifel
ist, muß derjenige, welcher sich darauf besteift, den Beweis machen.

§ . 6 .

Ob es wohl um gemeinen Ruf eine sehr betrüglich- und Ungewisse <2°n°l
Sach zu seyn pflegt, so mag doch derselbe in altvergaygenen / oder schwer Ruf. od
zu erweisenden Sachen, wenn er wenigst von zehen Jähren her beständig, e^u«»
gleichförmig, und durch zwey glaubwürdige Gezeugen bewiesen ist, sowelt
dienen, daß der Richter gestatten Dingen nach wenigist mittels des Eids
darauf sprechen, und erkennen mag.

Dreyzchendes Capitel.
Von dem Eidschwur/ wie auch dem Beweis/ welcher

dadurch gemacht wird.

§. 1.

er Eid, wodurch man Gott zum Zeugen der Wahrheit, und Rächern
des Meineids anruft, wird in ?romillc»rium A Hjlerrorium getheilt.
num ist, da man unter einem gerichtlich- oder außergerichtlichen Eid

etwas verspricht, ^llei-wiium, da man die Wahrheit einer Sach eidlich be-
thcuret, und zwar entweder aus eigenem guten Wissen, zu Latein: ex cen»
sciencia, 6c lenl'u corporLQ, oder aber nur aus wahrscheinlich- glaublichen
Ursachen. Jenes heißt^uramemum Verimciz, dieses aber: creäulicaciz. Von
dem,jliramenc0 ^lit-rtorio seynd hauptsachlich folgende 8peciß3 zu merken,
nämlich das ^uramentum I.iÜ3 Oecildrium, 8upplecorium, ?urZac0NUl̂ 7 m
leiten,, klanilelwtionk, lüMmniX, und der Zeugen Eid, von welch- letzteren
bereits oben in ^ap. 10. §. 14. das mehrere enthalten ist. Ueberhaupt wird
von dem Eid hiermit verordnet, daß i"« weder meineidig« und ehrlose, noch
uuvogtbar- oder andere von dem Eid keinen genügsamen Vegrif habende
Personen zum Schwur gelassen werden sollen. 2^ Mag der Eld iu kezula,
wo nicht ein anderes in denen Rechten special'uer verordnet, oder sonst von
der Obrigkeit aus erheblichen Ursachen für nöthig befunden wird, durch einen
Anwalt in die Seel feines Principalens abgeschworen werden, jedoch dergc-
stalten, daß der Anwalt allzeit zugleich in seine eigene Secl mitschwöre, was-
maßen er ganzlich glaube, und dafür halte, daß auch sein Principal den Eid
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mit gutem Gewissen ablegen könne. z«° Wird statt undogtbarer der Vor-
mund,wenn er anders nöthige Wissenschaft von der Sach zu haben scheint,
zum Schwur gelassen, und da die Klag ex .̂ ure ce!1d herrührt, soll nicht nur
celüonarius, sondern auch gestalten Dingen nach l^lwli3 schworen. Der
Eidschwur selbst soll 4 " wissentlich, wohlbedachtlich, klar, und deutlich ohne
Gefährde, und heimlichen Vorbehalt, wie nicht weniger, soviel die gerichtliche
Eidschwür betrift, mündlich, und in gewöhnlicher Form geschehen. Können
sich aber 5". die Partheyen über den Inhal t , oder lnrmiilam .jui-iuneuä nicht
miteinander verstehen, so soll der Richter den Ausspruch darüber thun, und
solchen publiciren, damit derjenige, welcher dadurch beschwert zu seyn ber-
meynt, allenfalls gegen diesen Auftrag appelliren könne. Die wirkliche
Beeidigung soll 6« bcn gerichtlichen Eidschwüren allzeit vor gesessenem Ge-
richt, wo die Streitsach hangt, oder bey weitentlegenen Partheyen vordem
Richter, welcher dazu requirirt worden, oder bey churfurstl. vicütterüz coram
culnmWonL, und zwar wenn die Parthey Krankheit halber zu erscheinen
nicht im Stand ist, in ihrer Behausung, doch in all diesen Fallen jedesmal mit
Adcitirung des Gegentheils gcl vicî ncjum, 6̂  auäiencknu iui-gre vorgenommen,
auch gegen gemein- ungelehrt-oder leichtsinnige Leut die borläufige genügsame
Meineidserinnerung nlemal unterlassen, und endlich über den ganzen Beeidi-
gungsact ein ordentliches Protokoll verfaßt/ und 2a ̂ .ätä gelegt werden.

§. 2.

V»m 5ll«. Da mamchmal ein - oder anderer Theil sein Fürgeben darum nicht
beweisen kann, weil bey der strittigen Geschicht niemand gegenwartig gewcst,
^ derowegen der andere Theil oft so keck, und gewissenlos ist, daß er das-
jenige, was ihm doch wohl bewust, schlechterdings ablaugnet,so ist in solchem
Fall erlaubt, seinem Widersacher den Eid anzubieten, damit er nämlich schwöre,
daß die Geschicht fürgegebenermaßen nicht vorgegangen seye,und dieses heißt
man zu Latein: Furam^nrum I>«i8 Decilorium, welches ebenfalls unter die
übrige Probsmittel zu zahlen, und hierbey folgendes zu merken ist: 1°° Kann
jeder diesen Eid dcferiren, wer seiner selbst machtig ist, und maa auch derselbe
jedem deferirt werden, der einen Eid zu schwören fähig ist. 2?«- Hat selber
jn allen Sachen, ausgenommen in Ojmmalibuz Platz, dock muß ei an sich rele-
vant, und annebens die Gcschlcht, worüber der Eid dcferirt wlrd, so beschaffen
seyn, daß der andere Theil selbst eigenes gutes Wissen davon haben kann, dann
über fremde- oder auch solche Geschicht,welche wegen Lange der Zelt vermuth«
!ich schon aus der Gcdächtnuß cutwichen ist/ kann dieser Eid nicht defenrt
werden. 3"°. Mag man solchen zu aller Zeit in dem Proceß sogar nach ge-
führten Beweis, und eröfneter Zeugenaussag, da etwan die Geschicht nicht
genugsam dadurch erwiesen worden, in solange deferiren, bis in der Sache
gänzlich beschlossen worden. Es soll aber 4 " jedesmal die kormul^urameiici
zugleich mit der Delation übergeben, und hierauf der andere Theil nach er-
folgt- richterlichen Auftrag inner dem prafigirten Termin nicht nur in ljU2>
itwne au, ob er nämlich den anerbottenen Eid acreptiren, oder dem Deferenten
zurückschieben, und referiren, oder aber das Widerspiel, soweit es etwan mcht
schon geschehen ist, auf andere Art beweisen wolle, deutlich, und poüiive er-
klären , sondern auck auf die erste zwey Falle seine vermeynte Einwendungen
gcacn die ihm communicirte Eidsformcl alsoglcich überreichen. Ehe und bevor
nun 5" der Eid gerichtlich acceptirt, oder zurückgeschoben ist, mag die De-
latwu von dem Dcfcrentcn wiedcrrussen, und der ordentliche Beweis durch
Zrugcn und Dokumenten, wenn dergleichen Nickt vorhin schon geführt wor-
den, anqctrcttcll werden, wclchensalls jedoch dem Gegenthcil Nicht nur die
durch solche Wlcdcrruffung verursachte Kosten zu vergüten seynd, sondern
cs »lag auch sodenn der wlcderrussenc Eid weiter nicht mehr anaebotten
wl rdcll. Man ist auch 6" zu schworen nicht schuldig, bis Deferent vorhero das
.!'!!.!I»<.!!I lilli (,':,!mm,i:c abgelegt hat,dcssen sich derselbe um so weniger einbrechen
ft'll, als lnl wldrlgcllfall das dcfcrlrte Iurament ohne Ausnahm pro pr?Mca
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sehalten wird. Begicbt sich nun 7"°- daß derjenige, welcher sich zum Eid
schon gerichtlich anerbottcn hat, vorder wirklichen Eidsleistung christlich
stirbt, ohne daß er seines Orts jemal mit dem Schwur saumig gcwest, oder
lemes geführten Lebenswandels, und sonst ein erhebliches Bedenken auf sich
gehabt hat, so wird der Tod statt des Iuraments/ mithin der Eid pro pi-Miw
gehalten, und stehet annedens zur richterlicher Ermäßigung, ob mau die
Erben des Verstorbenen in solchem Fall aä ^uramencum cr^lülicaliz anhalten
wolle, oder nicht, welches nicht nur bey gegenwärtigen, sondern auch bcy
all anderen von dem richterlichen Auftrag abhängenden Iurameuten, soweit
slch obige kequilita hierbey einfinden, beobachtet werden soll. 8"°- Hat die
Zuruckschiebung des Eids, zu Latein: kelacio.i ulgmeiiri, Kraft dessen der De-
tcrem selbst die Wahrheitseiner angeblichen Geschicht beschwören soll, wohl
merklich nur in gegenwärtigem Eid auein statt, und supponirt nicht nur auf
Selten des Referenten die Macht und Fähigkeit seiner Sache sebst vorzu-
stehen, sondern auch allzeit eine solche Geschicht, wovon bccde Thcil gute
Wissenschaft haben können, außer dessen greift die Relation nicht Platz/ und
hat ein solcher E id , wenn er allenfalls aus Unschicklichkeit zugelassen wird,
keine Wirkung. Es kann ferner der zurückgeschobene Eid unter dem Vorwand,
daß man die Prob auf andere Ar t machen wolle, weder von dem Referenten
widerruffeu, noch von seinem Gegentheil mehr verweigert, oder abgelcint
werden. Soviel hieruächst 51^ den Beweis bctrift, welcher obverstandener-
maßen dem Deinen zu Vermeidung des ihm aufgetragenenEids an Hand zu
nehmen frcy stehet, soll solcher inner dem praftgirten Termin sub p^na ^ura-
nieim pro reculald liabenlli, mittels Uebergebung der Documentcn, oder Pro-
barorialartickeln angetretten, und hierunter lediglich auf das ka^um, welches
hatte beschworen werden müßen, ohne Einmischung anderer dahin nicht gehö-
riger Sachen articulirt werden. Vo r Antrcttung dieses Beweis aber muß
der Gegentheil zufordcrist das .suramencum cawmm^ bey Verlust der Sache
abschwören. I n dem Beweis selbst hingegen wird allenthalben, wie sonst Ver-
fahren, außer daß man hierin weder einen Gegenbeweis zu führen, noch sich
dieser Eidsdilation oder Relation hierunter mehr zu bedienen gestattet wird.
I s t nun der Beweis vollständig, und der Gebühr nach gemacht/ so wird Ar t i -
culant nicht nur von Leistung des deferirten Eids, sondern zugleich in der
Hauptsach lieülmivö absolvier. I s t aber die Prob nur halb, oder gar nicht
gemacht, oder verabsäumt, oder wiederum darauf renuncirt worden, so wird
der Eid pro reculaw gehalten, und hat die Zuruckschiebung desselben ohnehin
nicht mehr statt. 10"«. Bestehet der Essect von wirklich bcschehener Leistung
eines rechtmäßig angebotten-' oVer referirten Eids darin, daß für den schwö-
renden Theil erkannt wird. Wenn aber gleichwohl nach der Hand ein be-
gangener Meineid durch ganz neu hervorgekommene/ und vorhin nicht bekannt
gcwcste Proben vollständig dargethan werden kann, so bleibt sowohl bey gegen-
wärtig als anderen dergleichen falschen Iuramenten wider den Meineidigen
nicht nur die Restitution, sondern auch nach Maßgab des ^06. crim. pare. 1.
np. 9. §. z. die gebührende St ra f bevor. W i rd hingegen nw°. der ange-
botten - oder reftrirte Eid ohne rechtmäßiger Ursach recusirt, oder pro recu-
laro gehalten, so soll der Rccusant nicht nur in der Hauptsach, sondern auch
in alle verursachte Kosten, und Schaden condemnirt, im übrigen 12'". der
eiugewendten Appellation in obigen Fällen nicht Play gegeben werden, außer,
wo die Erheblichkeit des angebrachten kravÄminiz ganz klar, und offenbar zu
Tag liegt.

§. 3.
Der sogenannte Erfüllungseid, zu Latein: .luramencum 5uop!etnrlum, «y°n

wodurch eine unvollkommene Prob ergänzt werden soll, erfodert folgende
Stücke: i>"<>. Muß derjenige, welcher den Eld leisten soll, ausdrücklich darum
einlangen, und zwar noch bor dem Beschluß der Sache. 2^« So l l er halben
Beweis für sich haben, welcher nicht durch halben Gegenbeweis wiederum
entkräftet ist, denn in diesem Fall soll man den Beklagten entweder gleich
absolviren, oder wenn der halbe Beweis auf beeden Seiten gleich ist, jenen
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wenigist vor dem Kläger zum Schwur kommen lassen. 3^°, So l l auch die
Gach, welche zu schwören ist, so beschaffen seyn, daß sieder schwörende Theil
allem Vermuthen nach wohl wissen kann, und ist kein unehrlich- verleumdt-
leichtfertig- oder verdächtige Person zu diesem Eid zuzulassen. Wobeyncbens
4 " . auch die strittige Sach selbst zu erwegen ist, maßen solcher Eid in wichtigen
Sachen, welche entweder Ehr, Leib, und Leben betreffen, oder sonst nach
Gelegenheit der Umständen und Personen von gar großer Consideratton seynd,
niemal statt hat/ außer wo es etwa« dem Beklagten Theil zu Guten kommen
wurde. Der sogenannte Reinigungseid, zu Latein, .furamenrum purzawrium,
soll 5"- sowohl auf Begehren der Partheyen, als von Amts wegen aufge-
tragen werden, wenn einerseits weder ein vollständig- noch halber Beweis
gemacht, oder die Sach etwan anderen Mangels halber auf obgedachtcs ^ura-
mencum Fupplecorium nicht genugsam qualificirt ist, andererseits aber gleich-
wohl noch ein billiger Zweifel, oder Verdacht gegen den, welcher den Eid
schwören soll, obwaltet. Sobald nun! 6" . jetztgedachter Reinig- oder Erfül-
lungseid einmal aufgetragen worden, kann solcher von dem nämlichen Richter
nicht mehr wiederrussen werden, außer aus erheblichen Novjz, welche sich
erst nach beschehenen Auftrag hervorgethan haben. Wenn aber 7'"°- der
Eid wirklich geleistet, oder aus unerheblichen Ursachen verweigert wird, so soll
es damit gehalten werden, wie bcy dem ^ul-amemo I.iti5 vec.ü'on0 in solchen
Fällen §"° pr^oeci. 2. nun,, n . 12. mit mehrern geordnet ist. Dieweil end-
lich 8"" der Richter öfters billigen Anstand nimmt, welchen von beeden Theilen
derselbe das ^ur»mencum8upplLtolium, oder l^ur^corium aufzulegen habe, so
soll er zufoderist diekequiliwbeederley Iuramenten, sofort die Umstand der
Sach selbst, und die sowohl pro, als contra hieraus entspringende Vermu-
thungen, dann die Eigenschaft beeder Partheyen, ihren Stand, Würde,
Wandel, und Leumuth, auch wer von ihnen am glaubwürdigsten seye, wohl in
Obacht nehmen, und da endlich dieses alles auf beeden Seiten Leich ist, den
beklagten Theil vor dem Kläger »6 ^urauäum zulassen.

?. 4 .

Wenn t«°. die Restitution der strittigen Sach in Natura aus des
Gegentheils eignen Verschulden nicht mehr zu haben, und solche annebens
von der Beschaffenheit ist, daß sie keinen gewlß- oder gesetzten Prciß hat, so
soll sowohl dem Kläger, als seinen Erben und Nachkommen dieselbe mittels
ihres E ids , und zwar, da das gegenthcilige Verschulden groß und sehr merk-
lich ist, nicht nur nach dem wahren, sondern gar nach eingebildeten Werth zur
S t r a f anschlagen zu därfen ohne Unterschied der Personen vergönnt seyn.
Außer dessen aber, und da 2^° das Verschulden nur mittelmäßig oder gering
ist, welches gleichwohl bcy richterlicher Ermäßigung stehet, so soll der Kläger
nur auf den gemeinen wahren Werth schwören, iedoch 3"°. der Richter sowohl
auf ein- als anderen Fall die befundene Uebermaß milderen, und auf ein billig-
mäßiges 9ua,num heruntersetzen, sofort dem Klager dazu verhilflich seyn,
welcher auch 4 " - nach erhaltenen Werth zur Sach selbst keinen Anspruch mehr
hat. Desgleichen mag 5 ^ in Klagen um zugefügter Schade., wil len, wenn
nur die Beschädigung selbst einmal genug erwiesen ist, und sich hierunter ein
Bet rug , oder Gewaltthätigkeit bezeigt, die Größe des dadurch erlittenen
Schadens durch des Klägers Eid erwiesen werden. I s t aber 6 " der Schaden
nicht gefährlich, oder gewaltthätig, sondern auf andere Weis geschehen, so soll
man auch die Größe desselben nicht durch den E i d , sondern durch Gezeugen,
oder sonst, wie Rechtens, beweisen.

§. 5-

iul2. Wer sich fremd- oder in Ausspruch genommener Sachen ohne Gefährde
,>l„». untergehet, ist auf Hegehrender mtereßirtcn Theile nach vorläuffiger Be»
" schumgung ihres habenden Interesse in Ermanglung eines legalen Inven^rü
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zuverläßig«- und eidliche Specification darüber heraus zu geben schuldig.
Falls er sich aber dessen ohne erheblicher Ursach weigert/ so hat das^
in I.icem gegen ihn statt.

§. 6.

^ l^Iummn sseneraie, welches lll Msicht auf den ganzen L̂on dem
?)roceß geleistet wird, soll >"°. folgendergestalt lauten.^Ich schwäre zu G o « ^ ° /
einen lLld, daß eine gute gerechte Sach zu haben ganzlich glaube, zu gc-
flifscncr Verzögerung derselben nichts suchen / oder begehren, die Wahr-
heit hierin fürbringcn, solche, so oft ich in Rechten gefragt w i rd , nicht,
verhören, auch gcfahrkcherwcis mir Gab, und Schankung niemand
belegen wolle um ein anderes Nrthci l , als das Recht zulaßt, zu erlangen.
^Ulmnenrum lüulummX l'pecillie V Î.VlaliciX aber/ welches nur einen besonderen
Iudicialact betrift,soll man 2^°- dahin ablegen: I ch schwöre zu Go« einen
t3id,daß mich z. E.dieser Schrift, Einred, Termiusprolongation, oder ^lL.an-
dcrrr Handlung nicht aus Boßheit zu Verzögerung der Sach, und dem
Gcgcnrheil zum Schaden, sondern aus guten, gerechten wahren Grund,
und weil ich solche meiner Sache dienstlich zu seyn vermexnc, gebrauche
habe. Bccdes mag ?""- zu aller Zeit in dem Proceß sowohl begehrt, als von
Amts wegen aufgetragen werden. Es soll sich auch 4"- dessen reine Parthcy,
und zwar soviel das ^uramemum zenerale betnft, bey Verlust der ganzen
Sache, des Specialcids aber bey Verlust selbiger Handlung, warum es zu
thun ist, weigern, ausgenommen 5"- die Eltern, wie auch die Lehenhcrrn,
FiscaleN/ und Cammeradvocaten, welchen mau ohne sonders erheblicher Ursach
diesen Eid nicht zumuthen soll. I m übrigen soll auch 6"- das ^uramenmm
(5»1ullmiX statt des sogenannten ̂ M'̂ lnentl ̂ äiulnrlim <k responclenäurum dienen,
folglich das letztere, welches in 5UMMÄN0 ohnehin niemal gebräuchlg gewest,
hinfüro auch in 0rälU2ri9 abgcschaft seyn.

§. 7.

Obwohl jeder zu Erfüllung seines eidlichen Versprechens, soweit solches Am«m "
denen Rechten nach bestehen mag, nicht nur anzuhalten, sondern auch wenn
«r demselben gcfahrlicherweis zuwider handelt, mit willkührlicher/ und zwar
soviel den gerichtlichen Eid betrift, gar mit malefizischer Straf anzusehen ist>
so wird doch dem Eid in luro excernu niemal soviel Kraft beygelegt, daß der-
selbe aus ungültigen Handlungen gültige, aus verbottenen zulaßige, aus wies
dcrruttlchen unwiederrufiichc machen, oder sonst die Natur und Eigenschaft
der Sache veränderen kann, sondern es soll die Haupthandlung selbst, wie sie
immer Namen haben mag, allzeit bleiben,wie sie ist, folglich auch niemand seine
dagegen habende vermeyntliche Einwendungen, und Rechtswohlthaten unter
dem Verwand des beygefügteu Eids benommen seyn.

Vierzehendes Kapitel.
Von richterlicher Entscheidung des Streits,

tz. 1.
er richterliche Ausspruch über die strittige Sach geschiehet auf zweucrlty
Weis, denn entweder wird die Hauptsach selbst dadurch entschieden,

und rer Beklagte zum thcll, oder ganz absolvirt, oder condemnirt, und dle,es
heißt ein Endbescheid, Urtheil, und Erkanntnuß, zu Latein: 5encent,a uc:l>m.
" oder der Richter svricht nicht über die Hauptsach selbst, sondern nur
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über einen Incident- oder Nebenpuncten, so heißt es ein Vorbescheid, Veyur-
thei l , oder Znterlocut, und zwarlimplex, wenn selbcs die Hauptsach gar nicht
berührt, sondern nur den kloclum pl'Xc.-e6em!i betllft, mixcH, vel vim äetinicivN
daden8 hingegen, wenn selbes zugleich die Hauptsach mitangchet, Ulld einem
Theil ein großes M m d i z dadurch zuwachset, z. E. da der Beweis tnjunPrk,
die Appellation für desert erkannt, l'uper kewvanci» ^iciculonim, oder i ^ o n <
tumaciam gesprochen wird. IlueriacuconX Ümplicä3, welche nur auf Instanz
eines Theils ohne vorläufiger Vernehmung des anderen Theils, nnthin ab^ue
caufie coßnitione ergehen, werden für kellte Sentenz gehalten, Ulld können
folglich auch jene Kraf t , wovon unten ö. n . Erwehnung geschiehst, nimmer-
mehr erlangen.

dem Bt, Jede Sach, welche förmlich entschieden werden soll, muß i"°- auch
N genugsam dahin instruier, und entweder von den Partheuen selbst, oder von

Amts wegen darin beschlossen seyn, immaßen auch 2"°- nach solchen Ve<
schluß keine weitere Handlung mehr zugelassen werden soll. Außer soviel 3"°.
die privilegirte Probsmittel per Lvilleimam la i t i , oder churfürstl. Intercsse-
fachen, und ^aukn llnmini betrift/ oder wo sich erhebliche, vorhin nicht bekannt
geweste Nova hervorthun, oder die Partheyelt selbst ( ^ M non laciz inülliätä
voreilig beschließen, oder der Richter sonst noch zu seinem Unterricht mehr
Auskunft vonnöthen hat. Außer dessen aber soll 4'°- mit dem Endsbescheid
Verfahren, und all weitere unnöthige Imeriocuümies, oder Provisionalver-
vrdnungen beyseit gesetzt werden.

§ . 3.

Sowohl bey höh - als niederen Gerichten sollen über die ^.Ka richtige
Renner und Register, in Sachen von großer Wichtigkeit aber vor endlicher
Entscheidung auf Begehren ein ordentlicher k n ü l l t darüber verfaßt, derselbe
von den anwesenden Mei len, oder deren Procuratoren in Beysenn des Rich-
ters, oder commissarü unterschrieben, das Abgängige, soviel immer möglich,
und zur Entscheidung nöthig ist, ergänzt, sofort sammcntliche ^ t ta numerirt,
zusammengehest/ und in Pergament eingebunden werden. Nebstdeme soll man
den Partheyen und Interessenten, so oft sie es verlangen, in Gegenwart des
Xttuari i , oder keMlacol is, jedoch allzeit mit Remodirung deren dabei) fin-
diger Relationen, oder von Dicasterien erstatteter Berichten aä 5cacum
viäeuck vorlegen.

§. 4 -

Communic«. I n caull3 v n m i m , oder wo das churfürstl. höchste Interesse mi te in-
t,°n b.r Alten schlagt, wie nicht weniger i n churfürstl. Lehensachcn, wenn gleich der
°°l d.?En? S t r e i t nicht m i t dem Lehenhof selbst, sondern nur zwischen Vasal len, oder
scheidunq >n auch anderen obwal tet , l iegt denen Iustizdicasterien w k pl^na uuNnaciZ l'^n-
"'"" ^""«s. ^^^^ ^ ^^ beschlossene ^<^ta vor wirklicher Entscheidung (es seye gleich um

eine vekmcivam, oder v im öettnicivie Iiabemem zu t h u n ) um der (jewohllllcher
Er innerungs wil len 26 cameram zu geben, welche bcy der Relat ion Nicht nu r /
ehe man zum V o t i r e n schreitet, abgelesen, sondern auch der Gebühr nach justiz-
mäßig a t tend i r t , und da etwan ci^-n raätum etwas neues dar in vorkommt,
die Gegenparthey uon o d l w n l : doi^wsione der No thdu r f t nach darüber ver-
nommen werden soll , und obwohl hierbei) kein ^icMl-l- ium schuldig l s t ,dc r
churfürstl. Hofkammer ihre kacioneZ ci^cillllnck m i t denen ^ c w zu communi-
ciren, so sollen doch die bey denen Hofrathsacten findige Regicrungsrelat io-
nen/ und Berichten nicht davon removir t , sondern ebenfalls mi t oahin gegeben
werden, ungeacht die ^.ci» schon vorhin von denen Regierungen aä o .nü iam
communicir t worden seynd. Dagegen versehen sich auch S e . chunurltl.

Durch-
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Durchlaucht zu Dero Hoffammer ganzlich, und gnädigst, daß man die Kam
meralerinncrung nicht lang aufziehen, und dadurch denen Parthcyen zu billig-
mäßigen Beschwerden l'unn- prucraöta vel lieneZgta^uttiriÄ etwan Anlaß geben
werde. Gleichwie im übrigen odverstandene communicaüo ^ttorun, aä c».
meram bey dem churfurstl. Ktivilorio bisher nicht üblich gewest/ so ist auch in
Zukunft dergleichen nicht vonnöthcn.

§. 5-

Das sogenannte Uenencium tt2N3Mllli0M3 H.N0I-2N soll, wie bishero, V̂ n
also noch in Zukunft, weder auf Begehren der Parthey.- noch von Amts r
wegen statt haben. Desgleichen sollen auch die richterliche Anfragen höheren
Orten von Amts wegen in bloßen Justiz- und bürgerlichen Partheysachen
unterlassen werden, mithin jede Obrigkeit gleichwohl selbst hierin verfügen,
was ihrer Pflicht gemäß ist, und sich dieselbe seiner Zeit vor Gott, und der
höheren Obrigkeit zu verantworten getrauet.

§. 6.

Wenn das ordinari Gericht nicht in einer Person allein, sondern in
mehr Stimmen besteher, so sollen i'°°- bey Fassung des Urtheils weniaist soviel
Voranten vorhanden sevn, als die Ordnung und Observanz eines jeden Gc-
richts mit sich bringt, und was nun 2'°. solchenfalls die mehrere Stimmen
geben, dabey soll es verbleiben. Wo aber 3""- dieselbe auf bccden Selten
gleich seynd, da giebt der Präsident, oder jener, welcher den Vorsitz, oder das
Recht die Stimmen zu sammlcn hat, mit der seinigen den Ausschlag, bezeigt
sich endlich 4 " in Vocancio eine solche Discrepanz, daß in der Hauptsache selbst
drcy, vier, oder mehrley «Nennungen herauskommen, so soll es damit gehalten
werden, wie bereits in^oä. n im. p.,. c. io. §. 12. geordnet ist.

§. 7.

Zu einem förmlich- und rechtlichen Bescheid gehören folgende Stück: N>«
i"°. Sol l derselbe schriftlich gefassct, und nicht nur des Richters, und beeder l "
Partheyen, oder 26 ^.äta legitimirter Anwälten Namen, sondern auch mit
kurzen Worten die caulk selbst, und deren Entlcdiguug hierin begriffen seyn.
2"° Soll der Nichter mit dem Bescheid über die in^.ttl8 enthaltene l>erica,
soviel das 0dMum I<M8 iu der Hauptsach selbst betrift, nicht hinaus gehen,
und ein anderes, oder mchrers hierauf erkennen. z"°- Hat man seithero viel-
mal im Brauch gehabt, daß die Sentenz conckcionacö mit der angehcngtcn
Clauscl: Eo stxe denn, d»?ß dieses, oder jenes genugsam bewiesen werden
konnte, gefaßt worden, welche Clausel man aber hinfüro zu unterlassen, und
wo nöthig, denen Partheyen die Prob nur mit dem Anhang, daß alsdcnn
gestalten Dingen nach weiterer Bescheid erfolgen werde, unter Anberau-
mung eines gewissen peremtorischeu Termins aufzutragen hat. 4"- Ist auch
erfoderllch, daß soviel immer nach Beschaffenheit der Sachen und Personen
thunlich ist, auf ein gewisses gesprochen werde. 5". Sol l man die ^lt^-na.
tion68, da nämlich auf eins, oder anderes gesprochen wird, ebenfalls hierin ver-
meiden, «0 nicht die angestellte Klag selbst alternativ, oder der Richter in
Zweifel ist, ob die eingeklagte Sach noch eristlre, welchenfalls entweder auf
dieselbe in Nncura, oder auf den Werth und das Interesse sententionirt wer-
den mag. 6"- Ist nicht nöthig Kari0üe5 äecilienlil der Sentenz einzuverleibm,
oder denen Partheyen zu communiciren. 7"" soll endlich der Richter m l nät„
lediglich nach dem, was actenmaßlg, und I^alicer bekannt lst, in.jm-c abcr nach
denen m hiesigen Churlanden vorgeschriebenen Rechten, Statuten, Frey-
hclten, und jedes Orts hergebrachten loblichen Gewohnheiten richten, und
urthnlen. Nachdem sich aber auch 8'« viclmal begiebt, daß die Localstatutc»,
oder Gewohnheiten unterschiedlich seynd, und ein anderes m Ŵ .0 comr^t^ ,
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ein anderes ,n loco rei Üt23,2ut Fuäicü statuirt, und Herkommens ist, so hat der
Richter fürnemlich dahin zu sehen, ob das 8racutum nur die bloße Form, und
Solennitat einer gepflogenen Handlung, oder die Personen, und Güter selbst
betreffe. Erstenfalls soll nach dem 8tacmo, oder Gewohnheit des Or ts , wo
die Handlung gepflogen wird, gesprochen werden. Leyterenfalls aber erstreckt
sich das 5cacumm oder Herkommen weiter mcht, als auf die in selbigen O r t
befindliche Güter, und wohnhafte Personen, nicht aber auf das, was sich
außerhalb desselben befindet.

§. 8.

Jede Sentenz muß, wenn sie änderst eine Kraft erlangen soll, denen
Partheyen kund gemacht werden, und zwar i "° auf zweyerlen Weis, näm-
lich da der Bescheid in Gegenwart des Richters, oder (^mmillarü, und beeder
Partheyen von dem ^.ttuario abgelesen, und ordentlich publicirt, oder aber
nur excr^uckcialicer einer Parthcy zugeschickt, und der anderen Notifikation
davon ertheilt wird. In Orckuario sollen 2^- alle sowohl interlocutorische,
als Definitivurtheil ohne Unterschied an den gewöhnlichen Gerichtstagen nach
gecndigter Seßion in kleno publikirt werden, und ist nicht nothig, die Par-
theycn, oder ihre Anwalt hierzu besonders citiren zu lassen- In 8umm2llo hin-
gegen sollen 3"°- bey churfürstl. Iustizdicasterieu nur die viüuicivX, auc vim
DtiKnirivL Wbenw8, und zwar nach vorläufiger Citation der Partyeyen der
Seßion commiNonaiiter publicirt, alle übrige inrerlocmoliX, oder I^lliimiune5
aber denen Partheyen nur excrg^uäiciäliter insinuirt, und rel'p^tivö notlsicirt
»erden. Bey unteren Gerichten ist 4 " die Publikation allzeit gleich m näm-
lichen, oder soviel die wichtigere Sachen betrift,wenigist in der nächsten Verhör
cicgtiz parciduz vorzunehmen. 5"- So l l man die Publikation bey gesessenen
Gericht/ auch zu rechter Zeit und an gewöhnlichen Or t vornehmen, die
schriftlich verfaßte Sentenz ablesen, und den Theilen auf Begehren Abschrift
davon ertheilen, nebstdeme aber den Publicationsact nicht schlechterdings auf
dem Concept des Urtheils vormerken, sondern ein eigenes Protokoll hierüber
halten, den Tag, Monat und Iahrslauf, samt denen sowohl ab - als anwe-
senden Partheyen, oder Anwalt darin verzeichnen, wie nicht weniger bey An-
wesenheit ein- oder anderer Parthey sich über die Lieferung der Cltation von
Amts wegen erkundigen, und den Befund dem Protokoll gleichfalls eintragen
lassen. Immaßen 6«- wenn die Citation und Lieferung sich richtig bezeigt/
dielacalia auch gegen Abwesende 2 cjje kublicalioniz, außer dessen aber erst ll cke
Inknuanmiiä anfangen. Dcrowcgcn man i"°- dem ausbleibenden Theil das
Urtheil auf seine Kosten durch eignen Bothen zusenden/ selben bey seiner Zu-
ruckkunft »6 krococolium vernehmen, und dieses sofort 2a ^äta legen soll.
In caullZ vommi, oder churfürstl. Intcressesachen soll man 8"° die H.N2 nach
der Bescheidspublication alsofort2ä cigmeram geben, um erheischender Noth-
durft «ach die behörige kemecka^miz in Zeiten dagegen vottchrr« zu können,
wie denn die lmaiia in solchen Fallen nicht 2 clie puklicatn sememin, sondern
von dem Tag obiger Acteneinlieferung, welcher von dem Hofkammerregi-
strator allzeit fleißig bescheiniget werden soll, zu laufen anfangen. Von Publi-
kation deren m ^.ppeUacorw ergangenen Sentenzen/ siehe besonders i
leg. 15. h. 11.

§. 9.

Wenn einmal cum (^incione ^2^,^^ h^ß ^^ mit Vernehmung beeder
Theilen entschieden ist/ soll 1^° nach beschehener Publikation, oder Notifikation
weder von dem nämlichen/ noch einem anderen Unterrichter andcrgestalt, als
mittels Einwendung eines rechtmäßigen ttemeöü ^juriz geändert/ oder umge-
stossen werden, welches auch 2<w- unter dem Verwand der Deklaration von
keiner unteren, oder subordinirter Instanz ohne Bewilligung beedcr Par-
theyen geschehen soll, sondern wenn änderst eine Erklärung donnöthm ist, solche

gleich-
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gleichwohl bey dem höheren Richter in dem Appellationsweg zu suchen ist.
I m übrigen sollen 3"° ordentlich verfaßte Rathsconclusen auch vor der Publi-
kation, oder Notifikation ohne sonders erheblicher Ursach und Bewilligung
des l>lem weder abgeändert/ noch die Expedition oder Publikation derselben
aufgehalten werden.

§. 10.
kemeäia ^UN3, wodurch eine Sentenz wiederum umgestossen werden V.'

kann, seynd entweder Olckuaria, oder LxtlÄordinÄlja, äuiptiniiva, oder I ) t :vo ^
luriva. Unter die olckiilMH ttSmeclia gehört die Appellation und Revision, ^Unter die oiciiiiaria ttLmecka gehört die Appellation und Revision.
Unter die ^xci-aoräil^rili aber Keme^ium nuüir2i!5, und die i^tt irutio in llNL-
L^um. Von den ersten bccden, siehe ^ap. s ^ . 15. und von den übrigen Qlp.
l^^. 16. N.Lme6ium lul'ptinlivuiu unterscheidet sich von Nevolurivo darlN/ daß
zwar beede eine neue Untersuchung lelden, hingegen durch das letztere die
Execution der Sentenz nicht gehemmt wird.

§. 11.
Wenn der Bescheid entweder mit Wor ten, oder Werken einmal ag-

lwscirt, oder wenigist kein rechtmäßiges Kemeckum ^uri3 oi-cknarium für die
Parthey mehr übrig ist, erlangt derselbe i"<>. vollständige Rechtskraft, zu UZ" ^ " '
Latein: vim i^i FMcatX, welche 2 ^ darin bestehet, daß die Sentenz ander-
Zestalt, als durch ein rechtmäßiges l<emeckum ^uriz excraoräittarium nimmer-
mehr umgestosseu werden kann. 3"°- Mögen Provisionalverorduungen, wie
auch InceliacucaliX llmp1ic.'e3, welche ab^^uo cuZniriunL l.'̂ ul'le ergehen, des^
gleichen lieKnmvX vor der Publication oder Notlfication, seiner kacic»nt:5 6eoi.
lienäj, und endlich alle canrra lkin iuckcacgm lauffende/ oder sonst mit unheilbarer
Nul l i ta t behaftete Erkanntnuß nimmermehr die Kraft Rechtens erlangen.
4"- Be t r i f t auch res juäicam nur dle streitende Theil und ihre Erben allein,
einem Dr i t ten aber kann selbe weder nutzen, noch schaden, außer in folgenden
drey Fallen: Erstlich, wenn er von dem streitenden Thcil erst nach erhobenen
St re i t sein Recht zur strittigen Sache erlangt hat. Zweytens, wenn er zwar
selbst ein gemeinschaftlich- und vorzügliches Recht bey der strittigen Sache,
und annebeus von dem S t re i t gutes Wissen gehabt, gleichwohl aber sich dessel-
ben nicht angenommen hat. Dr i t tens, wenn die Sach mit dem rechtmäßigen
ConrrackNore tinmal ausgestritten worden ist/ und anbey in Ansehen des
Dri t ten die nemliche, oder noch stärkere Ursachen obwalten.

§. 12.

Gleichwie alle Gerichtsbandlungen überhaupt, wenn die Schriften und V,„ h«.n ^
^ t t a verlohren gegangen seynd, allenfalls durch zwey unverwerfiiche Gezcugen weis, und Aus
bewiesen werden mögen, so kann auch ein gleiches mit der ab 2N13 verlohren ge- U N / '
gangener Urtheil geschehen, und ist Hierunter nicht nöthig, datz die Gezeugen
alle Wort derselben, wie sie gelautet hat, in ihrer Aussag anführen, sondern
es ist genug, wenn nur der S inn und wesentliche Inha l t deutlich hieraus
erhellet. I m übrigen ist res juäicara niemal weiter auszudeuten, als es der
trockene klare Buchstaben mit sich bringt.

Fünfzehendes Capitel.
Von Apellationen, und Revisionen.

§. 1.
îe Appellation, mittels welcher man sich bey dem oberen Richter gegen Ms tu Ac

- ^ den unteren über sein ungerecht- oder nichtiges Verfahren förmlich ^ " ' ^ ' ^
beschwert, soll nach hiesigen Landsgebrauch weder vor einem Nocarw, noch ^ e «.n.
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dem Unterrichter eingelegt, sondern gleich bey dem höheren Richter selbst
inner dem unten bestimmten Termin auf die in nachfolgenden §"° vorgeschrie-
bene A r t und Weis eingerichtet werden.

§. 2.

Wttapptlliren Nicht nur von den streitenden Theilen, oder, ihren rechtmäßigen Ver-
tonn. t ret tern, sondern auch von einem D r i t t e n , soweit ihm das kravamen ^ re i i e

oder inclireöte mitzubetreffen scheint, mag die Appellation sowohl bcystands-
weis, als für sich selbst, wenn gleich die Hauptparthey solche ganzlich unter-
ließe, allerdings ergriffen werden.

) n was für
Sachen keine
Appellation
siatl h4be.

Von dem
clice il <zuo

1 d
t«nen veischie«
denen Appella-
i i i s l

§ . 3 .

D ie Appellation soll in folgenden Fallen entweder gar nicht, oder we-
nigist quä 26 ejiel^um 1'ulpenllVum nicht statt haben. I ""- Von Imeliocurorüs
ümplicibuä, welche weder vim öeüuiävX haben, noch sonst merkliches Präjudiz
nach sich ziehen. 2 ^ - V o n bloßen Provisionalverordnungen in Sacden,
welche Gefahr halber keinen längeren Verzug leiden, sonderbar aber in 0 ^ 1 3
?<MlK)rü lummariilimi, 6̂  momLittanei. 3"°. V o n Verhören zur ewigen Geo
dachtnuß. 4 " - V o n der Erecution, außer soviel den Noäum derselben berrift.
5 " V o n Verhandlungen in bloßen Policeysacben, welche fe in.>3 reale vel
perpecuum betreffen. 6" - Von geringen Handien unter 50 fi. an Geld oder
Gelds Wer th , ohne Einrechnung deren hierab verfallener Zinsen, und m i t
Ausschluß der ^Ulium incoronraüum, oder anderer nicht leicht in Anschlag
zubringender Sachen. Es thut sich aber auch 7"°- all obiges nur von solchen
Appellatwnen verstehen, welche gegen die bey churfürstl. Iustizdicasterien
hierin vorgenommene Verhandlungen bey der höheren Instanz eingewendet
werden. Doch soll man auch gegen al l andere Untergerichte in obbemeldten
sechs Fällen die Appellation, oder den LKettum lulpenüvum ohne sonders er«
heblicher Ursach so leicht nicht gestatten. Begießt sich aber 8"°- der Zweifel,
ob die Sach für appellabel zu halten, oder auf den Lste<H,lm lulpenüvun,
qualificirt seye, so hat nicht der untere, sondern der obere Richter Hierinfalls
den Ausspruch zu thun. Und wenn endlich 9"°- wegen nicht beschehencr V e r ,
werfung anzüglich- oder schmahliHer Schriften appellirt w i rd , so soll mau
den unteren Richter ohne Weitläufigkeit, und Verichtserfoderung gleich
zur Mundirung sothaner Schriften cum claulula, wenn die Sach also be-
schaffen ist, anweisen, oder die Schr i f t selbst abfoderen, und dem Befund nach
mundirt zurückschicken.

§. 4 .
^uöex 5 quo wird I""- genannt, von welchem man appellirt, und aä

quem, an welchen appellirt wird. Wie nun 2<w- die Appellation allzeit von
dem niederen zum höheren, und zwar an den nächsten Richter, niemal aber
von dem nemlichen wiederum dahin, bielweniger von oben herunter gehet/
so soll z"°- von dem, welcher entweder keinen höheren mehr über sich, oder we-
nigist ein krivilezium lie nun appellanclo hat , nicht weiter appellirt werden,
derowegcn auch 4 " churfürstl. Unterthanen weder i n - noch außer Lands die
Appellation an die höchste Reichsgerichte/ in Sachen/ wie sie immer Namen
haben mögen, gestattet/ sonder 5 " das pro lu r roM« aufgestellte churfürstl.
Revisionsdicasterlum für die oberiste, und letzte Appellationsinstanz geachtet
werden. V o n delcgirten Richtern, oder (^mmMri iZ , welchen nicht nur die
Untersuch- sondern auch die Entscheidung der Sache aufgetragen ist, soll
6 " nicmal an den Deleganten, sondern allzeit gleich unmittelbar an des
Deleganten nächst- oberen Richter appellirt werden, ausgenommen, wenn der
untere Richter aus erheblicher Recusationsursach in einer Sach nicht Richter
seyn kann, mithin statt seiner ein anderer von dem höheren Richter in selblger

Sache
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Sache dclegirt wird, welchenfalls die Appellation »ve i^a to aä Oelegancem
gehen soll. Nachdeme cuch y"'" die vierte Instanz alschon per keueraie von
5«n Nch ^nno 1750. aufschoben, und anbey befohlen worden, daß von Be-
scheiden/ welche bcy denen 'ier Negierungen: Amberg, Landshut, Straubina,
und Vurghausen nicht in erster, soiidern zwcyter Instanz ergehen, gleich
unmittelbar an das churfuvA ^Lvil'ulwln mit Uebergehung des churfürstl.
Hoftaths appellirt werden ftv, so hat es hierbey ohne Unterschied des Lum-
maril öc Olckuäni noch ferner .̂ ein Bewenden.

§ . 5-

.. ^ Die Appellation soll folgendermaßen geschehen: i«°- I s t nicht genug,
Vleselbe mündlich höherer Orten anzubringen, sonvern sie muß i'ub piLna
öelertioni5 schriftlich, und lummarie verfaßt, sohin iu^uäicio, 2(l (zuem Hey der
Behörde übergeben werden. 2^- So l l man unter der nemlichen S t r a f hierin
nicht nur den Inhal t der Sentenz oder Verordnung, wodurch man gravirt
zu seyn vermeyut, anführen, sondern auch dieselbe samt denen Sentenzen vori-
ger Instanzen, wo mehr seynd, abschriftlich mitbeylegen, oder wenn aus Ver-
schulden des Unterrichtcrs keine Abschrift zu haben lst, solches ausdrücklich
melden/ damit gebührendes Einsehen hierunter vorgekehrt, und der Richter
dem Befund nach zur S t r a f gezogen werden möge. Die öravamma sollen 3"«-
nicht nur an sich erheblich, und wahrscheinlich, sondern auch in der Appella-
tionsschrift selbst, oder einem besonders nmoeygelegtcn I ^ l l o Lravaminmu
inner dem §"" leq. 6". bestimmten I'ermilw t'alllli lub P(LN2 clefercioniz dergestalt
deducirt seyn, daß man 4 " ' deutlich und l'pecitice daraus ersehen kann, worin
Appellant eigentlich gravirt zu seyn dcrmeyne, dahero weder eine bloße vor-
läufige AppeUationslnslnuatlon, noch da man sich lediglich ohne Erwehnung
ein- oder anderer Specialität aä ^.Ka priora beziehet, für eine Appellations-
schrift an- und aufgenommen werden solle, wenn nicht obbemeldte lleclueUo
(3r2V2minum noch vor Ausgang der Fatalien nachfolgt. 5"- Kann auch von
einem zwar noch nicht wirklich zugefügt- gleichwohl aber nächst bevorstehenden
Kravamme, zumal wenn gar groß- oder nicht so leicht wiedcrbringlicher Schaden
davon zu besorgen ist, wie nicht weniger 6"- von einem l-ravamine exrlyuclil.-i2li,
welches zwSkexcra viam A or^iliem plQcellüz, jedoch in Kraft obrigkeitlichen
Amts vcrhcMuvird, allerdings appellirt werde»/ und ist man 7"°- weder bey
jetzt verstandenen KravaminL exci-^ucliciali, noch lmuro an die Appellations-
formalien und Fatalien so genau gebunden, solange wenigist nicht ein ordent-
liche Erkanntuuß oder Verordnung cum plena caulN cossnmone darüber
ergangen ist. 8^- I s t zwar keiner Parthey verwehrt, in /Vppeilacorw, das,
was in voriger Instanz bereits eingekommen ist, circa t ^ t i vericatem »ur
c',rcuml^lM23 besser zu erklären, und auszuführen, außer dessen aber soll man
hierein keine Nov» mehr attendiren / es waren denn solche erst nach der Sen-
tenz hervorkommen, oder in Erfahrung gebracht worden, solches auch mittels
eines körperlichen Eids erhärtet werden könnte, welchenfaus sie zwar noch
in äppellacario zugelassen, der Gegentheil aber solchenfalls mit seiner Noth-
durst allzeit darüber vernommen, und hierunter das nemliche, was 8""> 7.
n. <j. verordnet ist, beobachtet werden solle. 9"" I s t endlich auch all jenes, was
das 4te Cap. i n " F. von äußerlicher Form gerichtlicher Schriften mit sich
bringt, in Appellationsschriften bey Vermeidung willkührlicher S t ra f und
Zurückgab derselben nicht, außer Acht zu lassen.

§. 6.

Die Appcllationsschrift soll i " " - sowohl m 5ummgno, als O^mario
längst inner 60 Tagen bey der bchüriger Apvellationsinstanz l'uti pwna ciL^r-
tion'lZ übergeben, und hierauf nicht soviel aci inlwnriam pmcium, als von Amts ""
wegen Obacht getragen werden , es lauft auch 2"". dieses l ^ l e a 6ie kul»li-
c-«ium3 ^ ^ ü zedoch mit Ausschluß selblgm Tags dergestalt fort , daß
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die Appellationsschrift noch den ganzen letzten Tag bis gegen Abend, oder da
derselbe etwan ein von der Kirch gebottener Feyertag ist, nächst folgenden
Werktag darauf übergeben werden mag, wohingegen die mittlere Feyerrage
in das 6o tagige katale miteinzurechnen seynd. Is t nun 3"«. die Appellation
aus Verstoß bey der höheren Obrigkeit nur Ueberspringung der mittleren,
und nächsten Instanz/ jedoch noch crweislichermaßen in r^mpoie eingereicht
worden; so soll zwar dieselbe an seine Behörde rcmittirt werden, die r l i
seynd aber gleichwohl dadurch salvirt. 4 " Sol l Dies?uliii(.'aric)M3 v
i i von dem Appellanten allzeit gleich in der Appellationsschrift lud p

iuni5 bemerkt werden, damit der Richter solche allenfalls, wenn sich das
bereits verstrichen bezeigt, gleich ohne Bcrichtserfodcruug verwerfen

möge. Immaßen auch dem Appellanten Hierinfalls solang geglaubt wird, bis
gleichwohl ex ^ ö w oder gegenteiliger Prob ein anderes erhellet, welchen-
falls jedoch die befundene falsche Vorspieglung niemals ungestraft bleiben soll.
Es soll ferner 5"- keinem Richter erlaubt seyn, die I^rniia ^ppLllaciouiZ zu vro-
longiren, wenn aber gleichwohl dieselbe ohne Verschulden des Appellanten
verstrichen seynd, und er sich dießfalls durch Beybring- und Bescheinigung
hinlänglicher Ursachen, wozu jedoch der vorgeschützte Saumsal des in Sachen
gebrauchten Advocaten oder Anwalts nicht hinreichen soll, genugsam pur-
glren, und entschuldigen kann, so mag er bey dem Appellationsqcricht auf Be-
gehren entweder nach vorläufiger Vernehmung des Gegenthclls, oder wenn
die ehehafte Hindernuß ganz offenbar, und kündig ist, brevimanu, das lst,
ohne Vernehmung des Gegentheils contra laplum l'acalium in ilue^rum restl-
tuirt werden. 6^ Sol l auch die Appellation gegen auferlegten Beweis inner
30 Tagen lud pVna äel'erüomä eingereicht, und das nemliche Marale durch all
weitere Instantien sowohl ein-als andererseits hierin beobachtet, endlich nach
erfolgt- und in rem Mäicanm erwachsener coutirmacorm die Beweisartlckel
inner dem vorhin prafigirt- und peuäence ^ppeiiaciane suspendirt gewesten
Termin, welcher auch 2 6ie ^ubiicacioniä ulrimZe l'e,neuci23 colliillnaroll^ allzeit
ohne weiteren Auftrag zu lausten anfangt, lud p^n» p^dul i bey dem Rlchrer
erster Instanz überreicht werden ?"°- Seynd bey einer bloßen Inhasivsentenz
die racalia niemal von der letzteren, sondern von der ersten Erkannrnuß,
wenn sie anders äetiiüüvä, oder vim äeilniriv»: Üakt:n5 ist, zu rechnen, und wle
im übrigen 8"° hiesigen Landsbrauch nach, der Appellant von dem Unter-
richter weder ̂ poiwwz zu begehren, noch ^ t a requlrlren, minder die Appel-
lation bey ihm zu lnsinmren hat, so fallen auch die nach gemeinen Rechren
hierauf gesetzte besondere b'^iw von selbst hinweg.

§. 7-

Sobald die Appellation einmal für debolut, und auch sonst unmangel-
^ f t befunden wird, soll sie I"" ' dem ĵuciici ä quo um Bericht, ^.6W, und nach
Gestalt der Sach auch um gegenteilige Verantwortung zugeschlossen werden,
damit nun aber 2^. die Verfassung des Berichts desto weniger Anstand lcldc,
so seynd bey Entscheidung jeder Streltsach die karionez äeciät-näi allzeit
gleich schriftlich mit 26 ^äw zu legen / bey selben fleißig zu verwahren, und auf
erhaltenen Befehl mit einem Renuß an den höheren Richter einzusenden. Die
^öta selbst sollen 3"°- allemal in onZinaü, oder da keine Schriften gewechselt
worden, wenigist gleichlautende Protocollsextract nebst obverstandencn Remiß
eingeschickt, und ein gleiches auch mit den ^tti5 prions lulwmiL, wenn etwan
die Appellation von der zweyten an die dritte Instanz gegangen ist, beobachtet,
sofort der Unterrichtet in c^lu», mor^ mit Geldstraf, Abfchlcrung eigner
Bothen auf seine eigne Kosten, und dergleichen Zwangsmitteln angehalten,
und da sich ein churfürstl. Iustizdlcasterlum so säumig finden lassen wurde,
solches höchster Orten angezeigt werden. 4"- Sol l man in Appellatlons-
und Partheysachen Bericht und ^.tta nicht bis zur Auslosung zurück halten,
viclwenlger den Partheyen selbst der Lieferung halber zustellen, sondern gleich
nach erhaltenen Befehl langst inner 8 Tagen einsenden, und die gewohnliche
Gebühr aleickwodl von dem Appellanten allenfalls ex^uüvö erholen, welches
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hingegen auch 5" der obere mit denen au den unteren Richter ergehenden
Expeditionen zu beobachten hat. Unerfvderte Berichten, Gutachten, und
inrereeikones soll man 6"- in Partheysachen bey Vermeidung uubcllcblger
Ahndung unterlassen. Soviel 7"" die Verantwortung des appeUatischcn
Shells über die ihm communicirte Appcllationsschrift belangt, soll er nur als-
denn damit vernommen werden, wenn nicht gegen ein churfürstl- Iustizdica-
sterium, sondern gegen ein anderes Untergerlcht appellM wird, wobey auch
^u6ex » l̂ uo sothane Verantwortung von appcUatischen Thcll unter A.lbe-
raumung eines peremptorisch - zä tägigen Termins, und zwar lud pcena pi-X-
cluüani3 abzufodercn, und solche sofort nebst seinen Bericht an den ĵu îcem aä
<ZUEM einzuschicken hat. k e . und Oliplicaä soll man 8^' in ^ppeiiacorio niemal
mehr zulassen, sondern entweder auf Bericht, ^ W , und gcgenthciligc Ver-
antwortung sprechen, oder da 9""- die Sach ü» ^ ^ 0 noch nicht genugsam
erörtert ist, solche zur ersten Instanz um der nöthigen Erörterung willen
remittiren, welchenfalls icdoch .juätex im« nicht mehr von neuen darin spre-
che«/ sondern die unerorterte Püncten nur der Nothdurft nach zu instrulren,
den Spruch aber derjenigen Instanz, wo die Appellation hangt, zu überlassen,
und die ^öta dahin einzuschicken hat. Außer da es etwa« auf einen ordent-
lichen Beweis ankommt, welcher nicht nur allzeit in erster Instanz instrmrt,
sondern auch lÄvä ukeliuri ^pp^UationL aldort entschieden werden sou.
Was endlich 10"«- den Appellationseid, wie auch die Cautlvn wegen Fort-
setzung der Appellation, und die sogenannte Zuimmia betrift, ist dieses aUrs in
Hiesigen Churlandcn als ungebrauchig abgeschaft.

§. s .

Was 1"° von einer Parthey, oder von dem Unterrichter selbst nach
ergangener Inhibition, oder inslnuirter Appellation, oder aber auch vor be-
schehener Insinuation, doch noch vor Ausgang der Fatalien, zu Abbruch
und Nachtheil der in ^ppeilliroril) rcchtshangiger Sache unternommen wird,
ist eine Neuerung, zu Latein: ^nencarum, und soll 2 ^ nicht nur mit wlllkühr-
licher Bestrafung des Attentauten angeschen, sondern auch 3"" auf seine
«igene Kosten alles in vorigen Stand, nue es vor der Neuerung gewest,
plieviä l'ummaliä causle cusslütione unverzüglich gestellt, in der Hauptsache
selbst aber 4 " nicht Verfahren werden, bis die Restitution geschehen lst. Falls
5"- das eingeklagte ^crelnacum nicht klar, und offenbar/ sondern zweifelhast,
und altioriz In6azini5 zu ftyn scheint, soll mau solches zwar förderlich, doch ge-
nugsam untersuchen, die Hauptsach aber weder dadurch aufhalten, noch mit
diesem Ilwdentpunct vermischen, sondern jeden gleichwohl besonders ver-
handeln, die ^öw separiren, sofort entweder becde Punctcn zugleich, oder
gestalten Dingen einen nach dem anderen entscheiden. 6" . Sol l man» auf
Anruffen der Ünterthsnen gegen ihre Obrigkeiten, oder Gruudhcrrschaften,
wie nicht weniger in cuuliZ polloilui-ijZ, wo der 3KNU5 poil'eliioniä nicht genugsam
bescheiniget, oder sonst offenbar ist, desgleichen in Beytrcibung landshcrrllch-
und landschaftlicher Prästationcn, endlich auch in allen ohne Gefahr nicht
nohl verschieblichen Dingen mit Stillstanden behutsam Verfahren, und solche
«ntweder gar nicht, oder wenigist nur lud Qllui'ula, wenn die Sach ange-
drachtermaßen beschaffen ist/ ertheUen.

Durch die Appellation wirb 1'"° die Streit^ach nach Maß der ringe- V°,n
lvendter Special. (-lävaminum, samt allen, was davon abhangt, au den höheren ^ ^
Richter devolvirt, dem unteren hingegen 2«'" in der nemlichcn Maß die Hand
dergestalt gebunden, daß er hierin weiter nichts mehr thun kann, sondern den
Ausspruch des oberen Richters erwarten muß. Nebst deme kommt 3"° auch
die einmal rechtmäßig angewendte Appellation dem appellatischcn Thcll soweit
in Guten, daß er derselben in sammentlichm durch das gravirliche Urthelt
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entschiedenen Puneten, welche mit sein des Appellanten oravamimbu« Eon-
nexion haben, und aus einer Quelle fließen, sogar nach schon verflossenen ^NÄ-
Ubu3 aunoch adharirin kann, wenn nur sothane Adhaslon noch vor dem
Appellationsspruch geschiehet, und die wavgmma lpecilice darin deducirt wer-
den. Soviel aber 4"- kunNa separaca betrift, soll Appcllat, soweit er hierin
beschwert zu seyn vermeynt, gleichwohl seine ordentliche Appellation auf die
nemliche Ar t , wieder Appellant, mithin auch um-ä kacalia l'ub p.̂ nü 6t:l'erüom3
einbringen, welches 5"- ein dritter Intereßi^ter gleichfalls zu beobachten hat,
wenn er nicht bloß beystandswets, sondern für sich selbst principalicer in ^ ^ .
pellarorio erscheint.

§. l o .

Rtnunci- Obwohl I"°- jedem frey stehet, sich der Appellation sowohl ausdrücklich,
als stillschweigend zu begeben/ so soll doch solches nach bcschehcner I n t r o -
duction, und übergebener Appellationsschrift, weder zu Präjudiz des Gegen-
theils, noch anderer intereßirter Theilen ohne ihrer Bewilligung mehr an-
gehen. Für eine stillschweigende Renunciation aber soll 2"° unter anderen
auch gehalten werden, wenn derjenige, welchem der Beweis auferlegt wi rd ,
ohne Protestation oder Reservation entweder die Veweisartickcl übergiebt,
oder um Verlängerung des Termini probacorü bittet/ und dergleichen.

§ . 1 1 .

Bey Entscheidung der Appellationsstrittigkeit soll der Richter zu-
ptllations< forderist / und pro 1"« die lormalia ^.ppeliaci0M3 sowohl bey selbiger, als
stnteni. höriger Instanz ansehen, und wenn ein offenbarer Mangel daran befunden

wird / die caulam mit Uebergehung der Hauptsach von Amts wegen alsofort
pro äelerca, vei non 6evo1uta erkennen. Falls aber 2^«- die kormalia in Rich-
tigkeit, oder wenigist zweifelhaft seynd/ mag er über die Hauptsach selbst
sprechen/ folglich dem rechtlichen Befund nach die 5emenciam öquo entweder
zum Theil/ oder ganz bestätigen, reformiren, oder erklären. Es soll aber
3"°- hierbey m ^ppeiiacorio allzeit vorzüglich auf die bey erster Instanz
übliche Rechten, Gewohn- und Frcnheiten attendlrt werden. Nach erfolgten
Appellationsbcscheid seynd 4" - sammeutliche ääw mit der Erkanntnuß an das
nächste ^uäicium a quo, und von dort allenfalls weiter an die erste Instanz
zu remittiren. 5". I s t h ^ Publikation des Appellationsbescheids ebenfalls
in IMU InNamin vorzunehmen/ außer in (5glu letormacorix 5enremiX, welchen-
falls zu des höheren Richters Ermäßigung stehet, ob er seinen Bescheid selbst
publiciren wolle, oder nicht. 6"- Sollen muthwillige ^ppe' .küou^, deren
offenbarer Ungrund oder Desertion aus der Appcllationsschrift selbst er-
scheint, zwar gleich anfänglich verworffen, und ohne Gcrichtscrfoderung vor
der Hand abgewiesen werden, wenn aber der Muthwlllen erst nachhero aus
dem eingesendteten Bericht und ^Ni3 sich äußert, so soll weder die appellirende
Parthey selbst, noch der hierunter gebrauchte Advocat dießfalls ungestraft
bleiben, wie nicht weniger 7'"° jene Appellanten, welche sich gegen die Unter-
gerichte mit schmählichen groben Anzügen in ihren Schriften vergehen/ allzeit
exemplarisch, und unnachläßig gestraft werden. 8"° Wi rd die Verfassung
der Appellationssentenz eben so, wie mit der 5eiuemm 2 quo durchgeheuds
Verfahren, und die Appellationssachcn überhaupt, soviel immer möglich, und
thunlich lst, zum Ausgang befördert, uuch wenn 9"°- an dem Umerrichter
etwas zu ahnten, oder zu erweisen ist, solches den Partheycn weder publicirt,
noch communicirt, sondern zu Beybehaltung richterlicher Authoritat in Ge-
heim gehalten werden. Endlich soll 10"«. cine obsiegliche Appellationser-
kanntnuß sowohl dem Appellanten / als all übrigen nicht appellirenden
I.ici3 Lousorten, welche sich der Appellation ni 5t ausdrücklich begeben haben,
soweit zu Guten kommen, als sie entweder ^au.nn inäiviäuam, oder wenigist

und zwar letztenfalls gleiche, oder noch stärkere kacio,^ ätici6en(j»
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für sich haben, soviel aber andere I^itiz ?onlorte5, oder dritte Personen be
t r i f t , soll es bey der m ?gp. 14. §. n . gemachter Verordnung/ auch in Appel
lationserkanntnussen/ sein Verbleiben haben.

12.

Zwischen der Appellation und Revision soll, wie bishero, also noch V°«
ferner kein Unterschied, sondern sowohl der Fatalien halber, als sonjt in all- "°"'
andere Weg eine durchgängige Gleichheit seyn, ausgenommen, daß über die
Revisionserkanntnuß keine weitere Appellation, oder Superrevision mehr
Matz greift.

Sechszchendes Kapitel.
Von der kcliiturione in lntezrum, dann der Nullitat/

und anderen kemeäÜL

m inteA-um kann zwar sowohl gegen Ertrajudicial- als I u -
dicialhandlungen, von minderjährig - und anderen Personen, aus «cm« i» w«.

Rechtserheblichen Ursachen, in gewisser Maaß und Zei t , principaliter und """"
lncidenter gesucht werden. Wann man sich aber dessen, als ein keme-
mum ^suli3 contra kntennai: gebraucht/ so ist folgendes zu beobachten. I"°- Ha t
selbe weder bey minderjährig noch anderen statt, jo lange noch ein k e m ^
MUN! «läinliriu^l, z. C. ^ppeilacio, Keviüo, ?ollell'onum p^naliunl am pe-
rionum noch übrig ist. 2cko. Kann sie andergestalt nicht, als aus solchen
nZviz ergriffen werden, welche die Hauptsach selbst in la t to merklich alteriren,
Mithin nicht nur an sich erheblich/ sondern auch vollständig und genugsam
erwiesen seyud. Nebst deme muß der Impecranc auf gegentheiliges Begehren
nur seinem Eid oder in anderweg darthun, daß er von sothanen Aovis ent-
weder nichts gewust, oder solche wenigst leqaliter beyzubringen »me lentenriam
Nlcht vermögt habe. Minderjährige selbst sollen sich der Restitution conrra
wnenäam andcrgestalt nicht, als ex Nov« zu erfreuen haben, es seye dann,
baß zu ihren merklichen Nachtheil in krocellu etwas ihrer Sei ts unter-
lassen, oder anderer Sei ts gefährlicher Weis begangen worden zu seyn,
sich äußeren wolte. 3""- S o l l sie von der Zeit an , da sich verstandene Nova
vermög abgelegten Eids hcrvorgethan haben, oder da es noch währender
Minderjährigkeit geschehen, von der Zeit der nach hiesigen Landrechten, oder
sonst aus Specialgnad erlangter Majorennität, längst inner vier Monat
»üb pNna 6tckltiouj3 angebracht werden, und zwar 4 " - allzeit vor dem Richter
erster Instanz/ ohngeacht etwa« die Sentenz bev dem oberen Richter ergangen
ist. 5". S o l l man niemand ohne vorläufige Vernehmung des Gegentheils,
van« gnugsamer Untersuchung und vollständiger Prob der eingewendeter
Restitutionsursachen in inceFrum restituiren. 6«- Kirchen, Gemeinde, caulN
p n , und dergleichen sollen den Minderjährigen Hierinfalls gleich geachtet
werden, ausgenommen so viel den kauf des latalis Qu^nmeNriZ belangt,
welches bey chncn von der Zei t , da sich die angebliche Nova hervorgetha^
haben, oder wann sie Nicht ex danke novorum, sondern ob I^Nonem ex
propna neßliFelma vei 60I0 aäverlani restltuirt zu werden verlangen, » cllü
pulilicatX lenconci^, oder falls sich sothane l^Xlion erst nach der Hand geäußert
hatte, von solcher Zeit seinen Anfang nehms» solle. 7"'° Ha t gegenwärtiges
Remedium nur in so fern MeNum lulpenlivum, als es noch vor wirtlicher
Execution gebührend interponirt , und annebens die caui'2 Ketticuuomz,
oder das angebliche Novum so weit deducirt und bescheiniget ist, daß der
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Richter solches nicht ohne Grund zu seyn, leicht erachten kann. Durch
muthwillig- an obgcdachten Requisiten offenbaren Mangel leidenses Nesti-
tutionsgesuch aber soll 8^°- die Execution nicht nur nicht gehemmt, sondern
solches vielmehr Mich von Amtswegen ohne vorläufiger Communication
abgewiesen werden. Und wie nun 9"°- nebst dem kuniro reNicunc»m8 auch all,
zeit zugleich die Hauptsach verhandlet und instruirt werden solle, also auch
soll am Ende allzeit über beedes zugleich gesprv > en werden. Und obwohl
ic>m°. jeder Parthey, welche durch Abschlag- oder Bewilligung der Resti-
tution beschwert zu seyn vermeynt, der Äpprliatlvnswcg an den höheren
Richter annoch bevor stehet, so soll doch über die Restitution keine weitere
Restitution in den nämlichen Punkten, ohne daß sich llova in obiger Maaße
hervorthun, mehrmal gestattet werden. S o viel aber n "« tieüiturionem
in incezrum betrift, welche nur contra Illplum kawüum, Termini s,rXju6icia1i8,
oder sonst inciclenter gesucht wird, ist erstlich die bloße Minderjährigkeit, oder
andere Rechtserheblich- und genugsam bescheinigte Ursach dazu hinlänglich,
zweytens soll solche contra laplum l'aralium aut Termini pl^iiciicializ allemal
inner so viel Zei t , als man zuvor re aäkuc imeZra gehabt hätte, und zwar
erstenfalls bey dem höheren Richter, letztenfalls aber bey dem Richter, wel-
cher den lerminum plX)uäiciäIem ertheilt hat, gesucht werden. Drittens soll
die Untersuchung respective Prob hierinfalls nur lummarie geschehen, sofort
gestalten Dingen nach nicht nur Minderjährigen, sondern auch anderen auf
beygebracht-genügsame Bescheinigung ihres Alters, oder anderer erheblicher
Restitutionsursachen allenfalls auch ohne Vornehmung des Gegenthcils,
zu Latein: brevi manu mit der gebettencr Restitution willfahrt werden.
Endlich kan 12"°» Keltitmil) ex capite minorennitllNZ sowohl contra l'entLnciäm,
als sonst in anderweg den volljährigen I.M5 Cvnsorten nur soweit zu Guten
kommen, als sich die Gerechtsame des Minderjährigen von der Ihrigen
nicht absondern laßt.

§. 2.
Von 5em Rl- Eine Sentenz, welche aus Mangel der Citation oder Jurisdiktion
lneäwNM. ^ unheilbarer Null i tät behaftet ist, erwachset 1"°- n iemals ' "h h f t st, chs j

, und kann folglich 2 ^ nicht »cl Lxecurionem gebracht, sondern viel-
mehr z"°- sowohl bey höheren, als nämlichen Richter, wann er nur compeceng
ist, inner 30 Jahren Klags- und Erceptionsweis angefochten werden. A l l
übrige aus oblgen Mangel nicht herrührende NuUitäten sollen 4"- durch die
Appellation, oder gestalten Dingen nach durch die Restitution gehoben, mit-
hin auch alles, was zu ein oder anderen Remedium erforderlich ist, sub pcena
äelercionis beobachtet, wie nicht weniger Z"- auf den Fa l l , wann von der
Nul l i tät, ob und wie weit sie heilbar seye, der Zweifel ist, allzeit der Appella-
tionsweg eventualiter zu Vermeidung der Desertionsstraf an Hand genommen
werden.

Hey der sogenannten Oyndicatsklag soll zwar dem Klager i "" - auf
gemachten genügsamen Beweis zu Ersetzung des ihm durch ungerecht- und
schuldhaftes Verfahren des Richters zugegangenen Schadens verholfen, die
in rein juclicacam erwachsene Erkanntnuß aber 2^°- verwegen nicht umge-
stosscn werden, es seye denn 3"" zugleich gnüglich bewiesen, daß der Gegen-
theil mit dem Richter colludirt, und an der gespielten Gefährde Antheil
genommen habe. Wurde es aber 4 " dem Kläger an der Prob ermangle»,
so soll er nicht nur zur Abbitt, sondern auch zu Abthumig aller Kosten
und Schaden angehalten, annebens mit Geld, Gefängnuß, und anderer
exemplarischer S t ra f angesehen werden.

§. 4 .
Wiewohl denen bedrängten Partheyen in calu prorrgN-e, vel

^ T ^uüiciX der Recurs von denen Iustltzdtcaftcriis »cl manuz 8ercMi
niemal gesperrt seyn solle, so gedenken doch I h r o churfürstl. Durchleucht
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nicht nur dadurch nicht abzuandcren, oder umzustossen, sondern wol-
len vielmehr dle Partheyeu hierbey selbst kraftigst manutemrt wissen, in der
ganzlich gnädigsten Zuversicht, daß mau sich bey dero Iustitzdicasteriis Raths-
vrdnungsmäßig verhalten, mithin zu dergleichen Rekursen, und Beschwerden
keinen Anlaß geben werde.

§. 5-

Alle übrige kemeäia ^Uli5, insonderheit die sogenannte keäliftla »ä Von
»lditrium boni V i n , Kecullu8 a ^uc îce male inkarmato aä me1iu3 insormanckiw, " ^
^wvucgtio aä Vkiiem^osapliac, und dergleichen sollen nicht nur niemal zugelassen,
andern die Partheyen, welche sich derselben unterfanaen, gebührend be-
straft werden.

^^^^
Siebenzehendes Capitcl.

Von Endigung des Streits durch Vergleich/ Kompromiß,
und das Loos/ dann denen Strei'tskösten/ und Schaden.

^ u " nicht nur die Partheyen wohl und gut/ wenn sie sich entweder V°„ dem V^.
vor- oder nach entstandenen Proceß selbst miteinander in Güte « ^

verstehen, sondern es liegt auch 2<>° jeder Obrigkeit ob, in Sachen, wHhe
geringschätzig/ oder dunkel, und zweifelhaft scynd, oder wo es um Ehr, und
sulcn Leumuth zu thun ist, oder da nahe Befreunde, adelich- oder sonst
fürnehme Personen unter sich streiten, au möglichen Fleiß anzuwenden, da-
mit der St re i t in Güte beygelegt werde/ zu welchem Ende beeden Thrilen
in solchen Fallen die aus bevorstehender Rechtfertigung zu gewartende B e -
schwerden genugsam, jedoch 3"" allzeit mit solcher Bescheidenheit zu erinneren
scylld, damit sich Hierinfalls niemand ungebührlichen Zwangs, oder Drohung
beklagen möge- Es muß aber auch 4 " derjenige, welcher sich vergleichen wil l ,
feiner selbst mächtig, und mit anderen zu handle» berechtiget seyN/ da im wle-
5rigcn Fall ein solcher Vertrag ohngeacht des etwan beygefügten Iuramcnts
von keiner Gültigreit ist. Die Sach selbst worüber sich 5"- verglichen wird,
soll bereits strittig, oder doch ein künftiger St re i t darum zu befbrchten, auch
au sich zwclftlhaft, und 6"- so beschaffen scyn, Haß denen Transigentcn
darüber zu handle«, und zu disponiren frey steht, cm-awiez und Vormünder
mögen 7"" in Sachen ihre Pflcgbefohlene betreffend, sich zwar wohl vergleichen,
wenn es aber unbeweglich-oder solche Güter bereift, welche sich leicht erhalte«
lasien, so soll von des Pflegbefohlencn Ordinariobrigkeü/ oder wenigst dort,
wo dcr St re i t hangt, der Conscns erholet, solcher auch bey vorwaltend»
erheblicher Ursach nach derselben vorläufig genügsamer Einsicht weder er-
schwert, noch abgeschlagen, sondern unweigerlich, und zwar ohne der bishero
vftcrs gebrauchter claul'ula -. ^ /^a F,„-e /,tt/,///,/^' hierauf ertheilet weroen.
i>" I s t liöthig, daß bey ledem Vergleich etwas gegeben, und behalten werde.
Wenn es aber entweder an diesem oder obigen iwiuiück H d num. 5". er-
manglet, so ist zwar der Handel deswegen nicht unkraftig, kann hingegen
auch für keinen Vergleich angesehen werden.. 9'" So l l derselbe bor ordent-
licher Obrigkeit, wo gestritten wird, oder worunter wenigst einer von becdeu
Thcilen, oder die strittige Sach selbst gehörig lst., angegeben, protocollirt,
und das Protocoll nicht nur mundirt, sondern auch von den Theilen selbst,
wann sie schreiben können, eigenhändig untcrzctchnet, oder da dle Summa
über 50 st. im Werth betragt, Tarordnungsmaßig verbrieft werden. Fall»
auch die Partheyen sich vor der Obrigkeit unterer Instanz oder extraiu»
dlsiallttr vergleichen, wahrend daß die c»m« Hey der,bohren Instanz an-
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Länaig ist/ so soll man dieser zu dem Ende, damit sie nicht weiter hierin
verfahre, schleunige Nachricht davon ertheilen, wiedrigenfalls die erforderliche
Relationssportuln, und andere verursachte Kosten, und Can;leytaren zu er-
statten haben. lo"°- Seynd siegelmaßige Personen ihre Vergleich obrig-
keitlich zu errichten zwar nicht schuldig, sollen aber gleichwohl dieselbe allzeit
schriftlich verfassen, sofort mit eigner Handunterschrift, und Petschaft fer-
tigen, und da die Transigenten theils siegelmaßig, thcils unsiegelmaßig seynd,
so soll statt der letzteren die Obrigkeit mitfertigen. Solange nun n " ° . obvcr-
standene Protocollir- oder respective beederseitige Fertigung nicht geschehen
m , soll die ganze Handlung sowohl unter siegelmaßigen, als anderen Per-
sonen, ob sie schon mit Gezeugen bewiesen werden kunte, weder in Kraf t
eines Vergleichs, noch sonst unter anderen Namen bestehen, ausgenommen,
da sie schon ganz, oder zum Theil in Erfüllung gebracht worden ist. Was
aber l2">°- auf obgedachte Weis einmal mit beederseitigen guten Wissen und
Wil len verglichen ist, kann weder ex capire erlvN5, !ieli0M5 ukra ciimillium, vel
InNrumencorum noviter repenorum, auc nan inlpeitorum, noch in ander Weg
mehr angefochten werden, es seye denn, daß ein offenbare Gefährde mit
lmterlossen seye, oder da es minderjährige Personen beruft, eine merkltch-
und augenscheinliche I^kon dargethan werden mag. Die Reue soll 13"". in
einem geschlossenen Vergleich ohne beederseitige Bewilligung niemal statt
haben, und derselbe sogar unter dem Vorwand gegentheiliger Contraventiolt
nicht angefochten, sondern solchenfalls die Klag vielmehr dahin gestellt werden,
daß der Gegentheil zu gebührender Erfüllung obrigkeitlich angehalten werde,
ausgenommen, da demselben etwa« die ciaulula callawna auf dem Contra-
ventionsfall ausdrücklich mit einverleibt worden, und derjenige, welcher in
Kraft dieser Clausul die Cassation begehrt, seines Orts nicht selbst m man
ackmplenä'l ist. Gleichwie im übrigen 14" aus dem Vergleich niemal eine No,
batiou präsumirt wi rd, so bleibt den Transigenten ihre vorige Hypothek,
welche sie etwa« schon vor dem Vergleich gehabt haben, allzeit noch bevor,
wenn nicht ein anderes ausdrücklich bedungen ist. 15". Sollen endlich die
Advocaten und Procuratores, welche die Partheyen von dem Vergleich ab-
halten/ und zum Strei t anreihen, nach aller Scharfe gestraft werden.

8 . 2 .

Tempr* Eilt Compromiß ist, wenn sich die Theil so weit miteinander gütlich
verstehen, daß sie ihre Nothdurft schuft- oder mündlich einem oder mehr die
Sachen verständigen Schiedsrichtern fürbringen, und den Ausspruch v >ll
selben gewärtigen wollen. Wer nun i""-sich nicht vergleichen kann, der kam-
auch kein gültiges Compromiß angeben. 2"°- I s t zwar niemand schuldig, das
Schiedsrichterämt auf sich zu nehmen, wenn es aber einmal geschehen ist,
so kann man sich dessen ohne Rechtserheblicher Ursach nicht mehr entschlagen.
3 ' ' ^Hat das Compromiß regulariter in allen bürgerlichen Sachen, wen«
es einen Vergleich leidet/ mithin auch in jenen, welche schon wirklich bey Ge-
richt im St re i t hangen, allerdings statt. 4" - So l l der Innhal t desselben
genau beobachtet, außer dessen aber sich an die gemeine Vorschrift der Rechten
Ehalten werden, dergestalt, daß der Schiedsrichter, wie jede andere Obrig-
keit, und zwar ohne Unterschied incer ^.rtmroz und ^rbicracorn in der Sach,
und was derselben anhangt, zu handle« und zu richten, jedoch die Executton
selbst nicmal vorzunehmen, sondern solche gleichwohl dem ordentlichen Richter
zu überlassen, wie nicht weniger, wenn Gezeugen zu vernehmen seynd, die
Obrlgtclt, worunter selbe unmittelbar stehen, um deren Verhör zu ersuchen
I,at. >" Wo mebr taugliche Schiedsrichter in der Sach zugleich erwählet
sciilld, soll keiner ohnedem anderen richten, und bleibt es in solchen Fall bey
den mchrcrn Summen, gleiche Stimmen aber gehen gegen einander auf,
außcr da auf solchen Fall entweder von denen Compromittenten selbst, oder
mir dcrcn Bewilligung von denen Schiedsrichtern ein Obmann erwählet
w,rd, welcher mit semer S t imm den Ausschlag zu geben hat. Nach publicirten
Äurirruch stehet 6^- jedem Theil frey, an jene Obrigkeit, welche sonst in dcr-
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selben Sach ordentlicher Richter ist, oder wenn die Obrigkeit selbst zum
Schiedmann erkieset worden/ an die nächste höhere Obrigkeit/ und Instanz,
dafern noch eine übrig ist, zu appelliren, wobcy auch 7"°- all jenes genau zu
beobachten kommt, was oben Cap. 9. von Appellationen, und Revisionen
überhaupt verordnet worden. Die Appellation fallt aber 8'°- hinweg, wenn
in der Compromiß ausdrücklich bedungen worden, daß gegen dem Ausspruch
nicht appellirt werden solle, oder wenn die Compromittenten sich auf em ge-
wisses Strafgeld verstanden haben, welches einer dem anderen auf den Fal l ,
da er sich dem Ausspruch nicht fügen wolte, zu bezahlen hätte, denn in sol-
chen Fall wird mau durch die Bezahlung der gesetzten S t ra f von der Ver-
bindlichkeit des ergangenen Ausspruchs auch ohne Appellation entlediget,
wenn nicht der Ponfall lud ciaulüla: i'aivn Mlmence 1au6o, ausdrücklich bedun-
gen ist, welchenfalls man sich dem Ausspruch zu fügen, oder gleichwohl die
Appellation in Zeiten dagegen zu ergreissen hat. Sobald nun 9"° das I^uäum
in rem juckcatam erwachsen ist, so soll solches von siegelmaßigen Hartheuen
mit eigner Handschrift und Petschaft gefertiget, von unsiegelmaßigen bey
der ordentlichen Obrigkeit angebracht, protocollirt, oder wo die Summa in
Werth über soft. betragt, verbrieft, im wiedrigen Fall aber auf dergleichen
Lauäa, wenn die Ge i l in neue Mißhelligkeitcn darüber gerathen, nicht attendirt
werden, dafern sich auch etwa« em Theil der Fertigung weigerte, soll ihn die
Obrigkeit auf Anrufen des anderen anhalten. Keiwurwnem in iucezrum
iaun iom°. der Schiedsrichter zwar incidcnter, nicht aber, wenn solche per
inoällNl kemeäii gegen den Compromißausspruch gesucht wird, ertheilen, son-
dern man muß solche allenfalls bey der ordentlichen Obrigkeit, wohin die
Sach in erster Instanz gehörig ist, und zwar auf Ar t und Maaß des i6l«n Cap.
i"» ^" suchen. ii"">. Horr das Compromiß vor publlcirten Spruch auf,
wenn sam.nentliche Compromittcnten selbst wiederum davon abstehen, oder
emer aus ihnen stirbt, dergleichen wenn sich auf Seiten der Schiedsrichtern
rm ToosfaU ergicdt, oder bereits nach beschienen Comprumiß gegen selbe
jamr oo'er sonders erheblich, und vorhin nicht bekannt geweste Rccusations-
Mlachen hervorkommen. Soviel endlich 12"°-die durch lcßlwillig, und an-
dere Dlspositioncs verordnete Compromisscn belangt, kann sich deren kein
Successor ohne Bewilligung anderer mit interißirlcr entschlagen, wo im
übrigen es aber mit dergleichen Schiedsrichtern die nämliche Beschaffenheit
hat, wie mit jenen, welche sich die Parthcyen selbst aus freyen Willen erwah,
lcr haben, und soll der hierin vorgeschriebene ^wcluz allzeit ohnabwrichlich
beyb^alten werden.

§ . 3-

Durch das Loos soll der St re i t nicht geendiget werden, außer wo die
Hartheuen selbst dahin einwilligen, oder da es die Rechten specialitcr zulaIen,
und verordnen.

§. 4 .

Die Gerichtskösten, und Schäden mögen 1"° aus dreyerley Ursachen M« Gelicht«,
begehrt werden. Nämlich wegen Ungehorsam des Gegentheils, oder geftissener ^ " "
Hroccßverzogerung, oder erhaltenen obsieglichen Urtheils. Die von erster,
und zweyter Gattung sollen alsobald aufBcgehren noch vor ergangenen End-
unhcll durch die Obrigkeit verschaft werden. Die von der dritten Gattung
aber soll 2"" der Richter allzeit bis zu dem Endurtheil verschieben, alsdann

«aber solche dcm obsiegenden Theil/ sowohl in erster, als zweyter, und wei-
terer Instanz, entweder auf Begehren, oder allenfalls von Amtswegen mit,
und nebst der Hauptsach regulariler zuerkennen, ausgenommen, da 3"" der
verlustigtc Tyell redliche Ursach zum Streiten gehabt/ welches der Richter
leoigllch aus denen in ^ t t iä vorkommenden Behelfen zu ermäßigen, und hie-
runter weder auf die Personen, noch die strittige Sach selbst, und ebcn so
wenig auf die Kriegsbefcstlgung, oder Publication der Zeugenaussag, und die
von ein- oder anderen Theil abgelegte Iuramentm zu sehen hat. W i r d

T nun
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nun 4 " ' in der Sentenz bon den Kosten abstrahlet, so seynd selbe pro
penläüZ zu halten, und mögen bey dem nämlichen Richter weiter nicht mehr
begehrt, oder zuerkannt werden. Dahingegen stehet sodann dem Theil, welcher
dadurch beschwert zu seyu vermeynt, gleichwohl das Appellatorium an die
höhere Instanz bevor, allwo auf diesem Nebenpunct, es seye gleich hierin»
appellirt worden, oder nicht, ohnehin allzeit von Amtswegen restectirt werden
soll. Zu Abschneidung aller Weitläufigkeiten, welche 5" sich bishero über
das Quantum expensgrum ergeben haben, soll künftighin bey Aufseilung der
Kosten allzeit gleich auf ein gewisses proportionirliches Quantum gesprochen
werden, und damit man desto leichter eine Proportion hierin treffen mag,
sollen beede Partheyen vor dem Endsbescheid ihre Lxpenlarig übergeben, und
da sie dieses nicht für sich selbst thun, mit Prasigirung eines Präclusiv- und
peremptorischen Termins von 8 oder 14 Tagen dessen ermahnt, auch bemeldte
Kxpt-nl'aria Niemal coMMUNicirt, sondern ex Oöicio lecuiMm ^uum k donum
daraufgesprochen, und das hierinfalls bestimmte Adversionsquantum dem
Spruch in der Hauptsach mit einverleibt werden. Doch soll sich dieses 6 " nur
von jenen Genchtskösten verstehen, welche sich beylaufig ex ^.ttiz ermessen
lassen, als da z. E. seynd die gewöhnliche Gerichtscanzley und Advocatcn
gebühren, Schreiber- und Botenlohn, auch was auf Verschaffung der Ge-
zeugen erlauft, und dergleichen. Dahingegen 7"" all übrige mit Gelegenheit
des St ret ts , durch Reisen, Zehrungen, Versaumnüssen, und sonst erlittene
außergerichtliche Schaden unter obigen Gerichtskösten niemal begriffen seynd,
folglich auch allzeit benebst denen verfallenen Zinsen und Früchten in dem
Urthcil besonders ausgedruckt, und da selbes einmal in rom Mäicaram er-
wachsen ist, bey der ersten Instanz ordentlich specificirt, sofort mit summarisch-
doch gnüglichen Vernehmung des Gegentheils instruirt, und durch richter-
lichen Ausspruch, Ava tamen ulteriori ^ppeiiationti auf ein gewisses deter-
minirt werden sollen. 8"°- Sol l man endlich zu Verhütung muthwillig- und
unnöthiger Strittigkeiten die Kosten nicht so leicht compensiren, oder über-
gehen , auch das Quantum bey dem Ausspruch per avellum w ciubio allzeit
mehr erhicheren, als verminderen, die unvermögliche Partheyen aber, welche
mit Geld oder Gut nicht bezahlen können, hart und exemplarisch an Leib straffen.

Achtzehendcs Capitel.
Von der Execution.

W 'M5,r,e ^ » U» i t Vollstreckung des in rem iuäicatam erwachsenen Urtheils soll auf
< * V l ^ Anrufen des obsiegenden Theils zwar schleunig, jedoch allzeit mit

> ^ vorläufiger Commiuation und Anberaumung eines- zwey- drey- oder höch-
stens sechswöchigen Termins verfahren, und da etwan das Quantum noch
n,cht allerdings in Richtigkeit ist, oder der Stre i t in mehr Punkten bestanden
hat, das i^üiclum mit dem im^uiäo niemal gesperrt werden.

,,,.
Die Erecution soll 1«° nicht eigenen Gewalts/ sondern obrigkeitlich,

^ ^ ^ ^^ rcchtscrhebliches Bedenken dagegen obhanden ist, durch den
Rlchtcr erster Instanz, oder 2^° da die Person oder das G u t , woran sie-
sclbc vollbracht werden soll, nicht unter selbigen, sondern anderen Gerichts-

qclwrt, durch dle in 8ubuckum requirirte Obrigkeit verfügt werden.
slch auch 3" ' derselben weder zu weigern, noch einer Cogmtion anzu-

hat, außer m Sachen, welche nur den Uoäum Lx«uüoni3 betreffen,
oder
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oder da etwa« die Execution von ausländischen Obrigkeiten gegen einen Inn>
lander gesucht wi rd , welch letzterenfalls man auf blosse Requisition ohne
vorlaufig summarischer Einsicht der Hauptsach selbst, dafern sich kxequenäux
über Nullitaten und Ungerechtigkeiten mit Wahrscheinlichkeit beklagt, nicht
so leichterdings Verfahren soll. Säumig- oder wiederspeustige Obrigkeiten
seynd 4 " von dem höheren Richter durch ergiebige Zwangsmittel zur Amts-
gebühr anzuhalten, oder die Execution auf ihre eigene Koste« einer anderen
Obrigkeit zu übertragen. Durch das Mil i tare aber soll man 5". niemal
erequiren lassen, wo nicht großer Widerstand zu besorgen ist, und der Ordi-
narigerichtszwang nicht mehr hinreicht.

Wenn i"a. durch das Urtheil ein gewisses beweglich- oder unbewea/
liches Gut abgesprochen wird, und der berlustigte Thcll solches inner dem H
anberaumten Termin gütllch nicht abtritt, so soll es lhm die Obrigkeit nnt bracht wndtl>
Gewalt abnehmen, und dem obsiegenden Theil einräumen, sofort denselben ^
dabey handhaben, ist aber 2 ^ . erwchntes Gut nicht mehr in blarui-Hvoryauden,
oder das Oheiium ^cuc iamz sonst ungewiß, z. E. da es auf die Erstattung
des Werths, oder eine Summa Geld ankommt, so soll man andere thunllche
Erecutionsmittel vorschlagen, solchenmach dem verlustigten Theil erstlich in
semer fahrenden Haab/ sodann in denen liegend- und unbewegllchen Gütern,
ferner in ausstehenden Activschulden, und Forderungen, endlichen aber, wo
all dieses nicht hinreichen wi l l , in seiner Person selbst augreiffen, also, und
dergestalt, daß man z"°- von Mobilien, pra Huancince äebiu durch die besteUte
i.xLcucore5 wegnehmen laßt , sofort in der Maaß, wie unten 5 ^ 7"° mit
mehreren geordnet ist, damit verfahrt. Wo keine Mobilia vorhanden, ooer
Nicht erklecklich feynd, soll man 4" - Immodika, oder die demselben gleich ge-
schätzte Gerechtigkeiten z .E. Jagden, Fischereyeu, und dergleichen, soweit
als nöthig, angreissen, sohin entweder mit der Immißion des c r ^ iw r i z
oder wenn er sich von denen Nutzungen nach, und nach nicht befriedigen lassen
wi l l , mit Verkauf- und öffentlicher Feilbietung derselben nach Maaßgab
folgenden §"- 7°"- verfahren. M i t der Execution auf die Actwschulden, und
Forderung soll es 5"- folgendermaßen gehalten werden, daß man nämlich des
verlustigten TheilsDetmoribuZ Hey S t ra f doppelte Ersetzung ihme nichts mehr
zu bezahlen, sondern das Geld entweder dem obsiegenden Theil selbst, oder
der Obriakeit gegen Schein auszulieferen auftragt, wo beynebens man auch
l.xequenllo die seiner Activforderungen halber in Händen habende Brief»
schaften abfordert, oder wegnimmt, oder da er solche nicht mehr har, die
Obligation ex (Mcio caßirt, und dem Schuldner einen gerichtlichen Mort i -
sicalionsschein darüber ausfolgen laßt. Alle bisher erwehnte Execuuous-
mittet sollen 6«« soviel immer ohne Abbruch der Justiz möglich lst, solcher-
gestalt an Hand genommen werden, daß der Debitor gleichwohl dabey conser-
d i r t , mithttl zufordenst allzeit in jenen Gütern angegriffen werde, welche
ihm den wenigsten Schaden thun, und am leichtsten von ihm zu entbehren
scynd. I n Ermanglung hinlänglicher Zahlungsmittlen soll?""- die Erecu'
tion an des Schuldners Person vorgekehrt, und da er aus eignen Verschulden
in solchen Umstand und Unvermöglichteit gerathen ist, nicht nur mit Personal-
arrest, sondern auch nach Beschaffenheit des bösen Fürsatz und verursachten
Schadens mit Relegation, oder anderer S t ra f nach Verordnung des (^6.
crim. ?. 1. c. 9. ö. 2. verfahren, desgleichen dem flüchtigen Schuldner nirgend
Unterschleif gestattet, sondern derselbe auf Betretten aller Orten handfest
gemacht, und an die Obrigkeit, worunter er die Schulden boshafttx Wels
gemacht hat, ohnweigerlich ausgeliefert werden. Wenn endlich k " invalid
etwas zu thun, oder zu unterlassen, z. E. die Scharwert zu leisten, den
Wcldgang zu meiden, und dergleichen condemnirt wird, so soll mau ein gcwme
Geld- Grfangnuß- oder andere ergiebige S t ra f sehen, um bey Vermeidung
"«rselben dem ^licjic«o nachzukommen.
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worw 1 ^ S o l l man weder Kindbetherinnen, noch Kranken, oder sonst prest-
Eut'on haften Personen ihr Be th , Leinwand, und anderes, was sie in selch erbar-

v.«i,l«l y«. mungswürdigen Zustand unentbehrlich vonnöthen haben, durch die Execution
abnehmen. Desgleichen 2^- Bauers- und Handwerksleute au ihrem Pfiug,
Schif , und Geschirr, Handwerkszeug, oder Saamen- und Speißgetreid,
aebrödte Diener an ihrem Liedlohn, Kriegslcut an Waffen, und Rüstungen,
wie auch jene, welche hon 8ru6ü3 Profeßion machen, an ihren Vücheren,
und endlich all andere an ihrer täglicher Kleidung so lange nicht exequiren,
als noch von anderen Mit t len etwas übrig ist. 3"°. Wenn die Erecunon in
eines minderjährigen Vermögen vorzunehmen ist, soll selbe auf Verlangen
des Vormunds in Immob i l i e eher nicht vollstreckt werden, bis keine andere
anständige Executionsmittel an leicht zu versilberenden Mobilien, und stutzigen
Activschülden mehr vorhanden seynd. 4"- Die Besoldungen churfürstl. oder
landschaftlicher Bedienten sollen in Ermanglung anderer Mi t t leu mit Arrest,
vder Execution welter mentalen, als zu einen Dr i t t e l belegt, die übrige zwcy
Dr i t te l aber frey gelassen werden. Ben immatrtculirten Fideicommißgü-
tern mag man zwar 5 " auf die Nutzungen, und sogar in Fallen, wo die
Rechten eine Veräußerung hierin gestatten, und auf das Eigenthum, jedoch
niemal anders, als in Ermanglung anderer frey eigentümlicher Gütern
exequiren. Gleiche Beschaffenheit hat es zwar 6" . mit Ritterlehen, doch
wenn die Execution nur auf die Nutzungen gehet, soll diese nur solang dauren,
als der Lehenmann lebt, immaßen er nicht nur auf dem Lehen zu verbleiben
hat, sondern man soll ihm auch von gedachten Nutzungen so viel übrig lassen/
daß er die Lehendienst damit leisten, und bestreiten kann. Auf dle Beurellchen
soll zwar die Execution allzeit mlt Consens des Lehenherrs geschehen, solcher
aber nicht geweigert, sofort hiemit wie bey anderen eiaenthumlichen G ü -
tern Verfahren werden.

s. 5.
Von w El«. Obwohl die Cxecution gegen einen Dr i t ten regulariter nicht Platz
tullongtgen greift, so leidet doch dieses bey dem Innhaber der strittigen Sach einen
"n»n"" " " ' Absatz, wenn er entweder 1"° dieselbe erst währenden St re i t an sich gebracht,

oder 2^« sonst male liäe innhat, oder 3"° die Sach so beschaffen ist: daß sich
re5 iuäiww nach Ausweis obigen 14"°- Capituls/ n " " - §". auf ihne erstrecken
mag.

§ . 6 .

V°n ttt Im. i««>. Die gerichtliche Immißion, welche auf liegende Güter, und Grund,
" ' stück ex caul'a rei ^uckcacX) k Lxecutioni3 vorgenommen wird, soll allzeit

durch einen ^ t tum realem geschehen, welcher Zeit an llnnM'uz 26° nicht llur
den rechtlichen Besitz von dem eingeantworteten G u t , und die Befugnus
solches ln Abschlag seiner Forderung auf hauswirthschaftliche Ar t zu benutzen,
sondern auch eine legale Hypothek, wenn er dergleichen nicht vorhin schon
um seine Pratension darauf gehabt hat, erlangt. Dagegen ist er 3"° schuldig,
alle Gutsnutzungen, welche von ihm veäu iw (jeäuceuöi5 wirklich eingebracht
worden, oder gemeiner Hauswirthschaft nach wenigst hatten eingebracht wer-
den können, und sollen, an seiner Forderung, und zwar erstlich an paßir-
lichcn Zinsen, und Kosten, sodann an dem Capital selbst abgehen zu lassen,
und derowegen getreuliche Rechnung zu erstatten, solche auch allenfalls auf
Begehren mit dem ^uramemo mamlelwüomz zu bestättigen. 4"- Stehet
Inimllla frey, ob er die Administration selbst über sich nehmen, oder solche
durch einen verpflichteten Verwalter führen lassen wolle. Letztenfalls hat dieser
allein Rechenschaft hiervon zu geben, und die eingehobeue Nutzungen entweder
zu Gericht, oder gleich unmittelbar dem Immillo gegen Schein von Zeit zu
Zeit auszuhändigen. D ie Pachter/ welchen 5 " das Gut schon vor Immlßion
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verpachtet gewesen, sollen vor Ausgang bedungener Pachtzelt ohne
legaler Ursach nicht vertrieben, oder gesteigert werden, es ftrc denn, daß
lmmill'u5 schon vor dem Pacht ein älteres Recht auf dem G m gehabt har.
Wenn 6l«.jnach beschehener Immißwn üch ein privilegirt und älterer Hypo-
thecglaubiger um gleichmäßige Imnnßion meldet, so muß ihm W'...üim5 auf
Begehren solang welchen, bis jener um seiner privilegirten Schuld wrgcll
völlig befriediget ist. Einem Glcichprivilegirtrn aber ist er schuldig in die
Coimmißion mit einzunehmen, und zum propornonirlichen Mitgeuulj d.r
Gutsnutzullgen kommen zu lasse«. Ein Mlttdcrvrlvllegirtcl- aber laun die
Coimmißion nur soweit prätendlrcn, als die GutSllußungcn zu Bcfr'.c^tgu::g
bccdcr, und sammentlicher Gläubigern hinreichen. DicImmißlun hör t? " "

id f il ö b d istwiederum auf, wenn Immillliz völlig befriediget ist, oder wenn das Recht des
llt-Kiwriz, und seiner Erben auf dem ausgeantwortctcn Gut cxsplrirt. Durch
den 6e:l,era!. (^uncurl'uln n^ i rorum wird zwar l ^ " die vorhin schon beschchcuc
Immißion eines Particularglaubigcrs nicht aufgehoben, es müßcn adcr
gleichwohl die erst wahrenden Concurs verfallende knicw3 g<i n>ail!ll„ ^ncral^m
conftrirt, und bis zur Verkeilung nä Oeputtmm juck^i^e genommen werden.
I m übrigen soll auch 9°"- mit Immißionen, oder Sequestrationen ganzer
Hofmarchscorporum, und Landgütern, zumal dem Creditori selten viel da-
durch geholfen, der Debitor aber gemeiniglich gar zu Grund gerichtet wird,
ioviel immer möglich, und ohne Abbruch der Justiz thunllch »st/ au sich ge-
halten werden.

§ . 7 -

Zur Subhastation, und Vergandung, wodurch des Schuldners Gut
Mittels öffentlichen Verrufs an den Mcistbk'tt::dezl zum Verkauf ausgefeilt
wird, soll man i""- sowohl was liegend, als fahrend betrift, eher mcht
schreiten, bis keine andere annchmllche Mit te l den Gläubiger befriedigen zu
können, mehr übrig stynd. 2^- So l l auch das Gut , welches man verbanden
w i l l , allzeit borhero mit Zuziehung unparthcyisch- und verständiger Leuten
besichtiget, und Mich geschätzt werden, und da es etwa« 3"" um cinc vof-
march, Sitz, oder anderes hochgülttg-und ansehnliches Gut, oder zugleich um
mehr einschichtige Güter, Höf^ Hüben, und Sölden zu thun wäre, so soll
man anfänglich dem Schuldner lelbst zu Stellung eines anständigen Käufers
drey- vier- oder hochstcus sechsmouatliche Frist erthcilcn, nach Ablauf der-
selben aber einen, oder zwcy <üuracorL5 douorum «x oMcio bestellen, und durch
selbe nicht nur einen landsgebrauchigen Gutsanschlag verfertigen, sondern
auch langst innerhalb Iahrszeit einen Käufer ausfindig machen lassen. Was
nun von selben eveurualicer beschlossen wird, dabey soll es auch sein Vcr-
bleiben haben, dafcm nickt durch den Glaubiger, oder Schuldnern selbst ein
besserer, und mehrbietender Käufer langst inner 4 Wochen »cli« womi^ dar-
gestellt wird, wclchenfalls der erste Käufer entweder dem letzteren zu weichen,
oder das nämliche zu prästircn, und sich längst inner 8 Tag darüber zu ertla,
ren hat. Wo nun aber über all verwendeten Fleiß von denen ^uriw>l-',lm8 inner
obigen Termin kein anständiger Käufer aufzubringen wäre, soll alsdenn auch
bey obbemeldten hochgültigcn Güteren mit der öffentlichen Gand auf die nam<
liche A r t , wie bcy gemeinen einschichtigen, und geringen Gütern ohne län<
geren Anstand verfahren werden. Soviel die fahrende Haab betrift, mag
zwar solche 4"- nach vorläufig- eidlicher Schätzung durch gcschworne Dantler,
so gut, und hock es immer anzubringen ist, verkauft werden, wenn aber gleich-
wohl der Gläubiger, oder der Schuldner selbst die Vergand- und öffentliche
Ausrufung hierin begehrt, soll die Obrigkeit, zumal wenn es l ^ w i l n , und
andere hochgültigc Sachen stynd, unweigerlich damit willfahren. Die Aus-
rufuug soll 5". drcy Täg nach einander von 9 Uhr Morgens bis «i Uhr,
und Nachmittag von 1 Uhr bis zum Anzug der Glocken bey dem Englischen
Gruß in der Pfarrkirch durch einen gcschworncn Gandknccht auf offenen
Platz, oder Gaudladen geschehen, und wer nun dritten Tags vor Anzug der
Glocken, mit welcher bey Vermeidung schwerester S t ra f kein Gunst, oder

U Ec-
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Gefährde gebraucht werden soll/ das meiste Anbot in Quanmarä oder
litate, welches allenfalls mit vorläufiger Vernehmung der Interessaten durch
richterlichen Ausspruch entschieden werden soll, gctha.l hat, dem soll das der-
gandete Gut um das Anbott, wenn es anders so diel, als die Forderung
betragt/ heimgefallen seyn. Dagegen ist er aber auch 6 ^ schuldig, längst
inner drey Tagen wenigst zwey Dr i t te l an dargcbottcner Summa zu Ge-
richtshanden baar zu erlegen, und den Ueberrest auf leldentlich - und dem
Gandglaubiger annehmliche Fristen gnugsam zu versicheren, maßen er auf
den Fall, wenn die Fristen nicht beobachtet wurden, allen Schaden, und Kosten
derwegen abzuthun schuldig, wie nicht weniger sein ganzes Vermögen hierum
verpfändet, und das eingethanene Gut nicht nur von neuem zu derganden,
sondern auch solchenfalls in Ansehen anderer seiner Gläubigern ^ure i'epa.
lülionjz zu tractiren seyn soll Sobald aber die erste bewilligte Frist einmal
von ihm erlegt, und der Ueberrest genugsam versichert worden, so soll ihm der
Richter einen ordentlichen Gandbrief mittheilen, und die Einantwortung ge-
richtlich thun lassen, welch- alles auch bey dem mit denen ^urawrikus ge-
troffenen Kauf zu beobachten ist. Dafern 7"°"- wie es gar viclmal geschiebet,
um das feilgebottene Gut entweder gar kein Kaufer, oder wenigst kein größe-
res Anbott, als was die Schuld betragt, vorhanden, annebens kein anderes
liegend, oder fahrendes Gut auf Seiten des Schuldners mehr übrig ist,
welches in Fublillium mit vergandet werden könte, so soll dem Glaubiger,
wenn er allein ist, das feilgebottene G u t , es seye liegend, oder fahrend,
gemein, oder hochgültig, um seine Forderung heimgeschlagen, und verkauft
seyn. Was nun 8" - nach öffentlichen Ausruf, oder von obbemeldten c^ura-
toribuZ, wie auch von geschwornen Dantlern auf obrigkeitlichen Befehl ver-
kauft, oder obverstandnermaßen heimgescklagen w i rd , ist auch von allen ehe-
mals darauf gelegenen Hypotheken, und Schuldforderungen dergestalt be-
frenet, daß der Kaufer von niemand weder unter dem Vorwand der Unwis-
senheit, noch anderen immer erdenklichen Prätext mehr belangt werden mag.
Dahingegen bleiben die Dienstbarkeiten, ewige Gelder und andere dergleichen
Kea1<0ner2, so weit solche schon borderGand rechtmäßiger Weis, und l)0lii
Läe auf das versandete Gut gekommen seynd, noch ferner darauf liegen,
und soll sich auch hiernach in dem Gutsanschlag gerichtet werden. Das Ein-
standsrecht hat zwar 9"° bey stillen, nicht aber bey öffentlichen Gandkaufern
statt, ausgenommen/ da von einem uubefteyten ein adellches Landgut auf
der Gand eingethau wird, welchenfalls ihm zwar ein jeder Edelmanns Frey-
heitsfähiger inner Jahr, und Tag einstehen kann, jedoch dergestalt, daß er
dem Gandglaubiger alles zu erstatten hat, was er mittels des Gandkaufs
verliehet. Der Schuldner selbst soll 10"° zur Licitation nicht gelassen werden,
wohl aberstehet ihm nach beschehener Licitation die Reluition des versandeten
Guts bis zur wirklichen Adjudication allzeit noch bevor, wenn er änderst die
Anforderung gleich baar Hindan zu richten, und annebens alle verursachte
Schaden, und Küsten abzuthun im Stand ist. Nach der Adjudication aber
wird er andergestalt nicht mehr dazu gelassen, außer wenn das Gut etwa» aar
zu weit über das taxirte Quantum herunter vergandet, und er mithin durch
die Heimschlagung allzu sehr damnificirt wird, welchenfalls ihm der Richter
in der Adjudication das .jus kelumomz in obiger Maaß wohl auf ein Halb-
oder langst ein ganzes Jahr ausdrücklich Vorbehalten kann, kelwucio m
inteßrum, wie auch die Rescindir- und Aunullirung des Gandkaufs mag
i iw° gegen mehr besagte Adjudication, zumal wenn der pactirte Gaudschil-
ling in seiner Richtigkeit ist, unter keinerlei) Vorwand mehr Platz grciffen.
Wie , und welchergestalten es im übrigen la"". mit der Adjudication der Gü-
ter zu halten, wenn solche nicht auf Instanz eines einzigen, sondern mehr
Gläubigern in ̂ oncurlu vorgenommen wird, solches ist in (^p. l ^ . 19. mit meh-
reren versehen. Endlich gebührt auch 13"" keiner Hofmarchs, oder anderen
medergerichtlichen Obrigkeit, welche es nicht von Alters hergebracht hat, lie-
gende Güter öffentlich verbanden zu lassen, sondern sie soll solchenfalls die
Parthcycn an das Landgericht, worin« das Gu t liegt, verweisen. Wenn

aber
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aber der Kauf nicht öffentlich durch den Ausruf, sondern wie oben verstanden
worden, nur durch curawr^ gcschichet, oder wenn die Vergandung nur fah-
rende Haab betrift, mag selbe wohl damit Verfahren, immaßen auch der-
selben nicht nur die Austheilung der aus dem vcrgandeten Gut gelöster Gel«
dern, sondern auch in ccmcurlu creckwrum über die Priorität zu sprechen, und
dergleichen aller Wegen zustehet.

§. 3.

I n der Errcution sollen i"°> keine andere Nxcepnones mehr zugelassen
werden, als jene, welche den moäum <K orcknem Lxecuciomz betreffen, z. C. ^x»
reptio competenri«, moratorii, inverü 0räini3 ex^uenäi , und dergleichen, d" AprillV.'
S o Viel hingegen 2^". die ^xceptione3 8o1mioni8, lüompenfauomz, dlovationj?, ^n'^Rt'ftn"/
Divil ioniz, ^xcullloni8, I^ei empne non tratjltZe, Lententi^ ex laila caul» lütX, lion ur̂ NvU,»
und andere in die merica (Gaulle?nncipa1>3 einschlagende Lxceptione3 mehr l.̂ na'ata«n'di»
belangt, soll man solche weiter nicht mehr attelldiren, es scye denn 3«° daß ^
sie sich erst nach der re juckcata hervorgechan haben, welchenfalls sie aber ander-
gcstalt nicht, als per Kemeliium koliuutiunk, mithin nach Maaßgab des I6ten.
Capitels l'«n. ̂ i sub paena liesertianiz angebracht werden sollen. Ob/ und wie
weit aber 4'°- die Erecution durch die Intervention, Appellation, Restitution,
und Nullitätsklag gehemmt werden möge, siehe oben, und zwar von der I n -
tervention Cap. 8. §. 4. von der Appellation Cap. 15. §. 3. von der Restitution
Cap. 16. §. 1. und von der Nullitat ibidem §. 2.

§. 9.

Die rechtliche Aushilfsmittel, womit man verunglückt- und erbar,
würdigen Schuldnern auf dem Fall wenn sie zu bezahlen nicht im

o omnetenlix, O
lassen, dann der logenannten

VeneKcium competennee» Kraft dessen dem vsbltvli nicht auf das ge,
samte Vermngen exequirt, sondern zu seiner Lebensnothdurft, und Alimem
tation etwas übrig gelassen werden soll, gebührt i"«. fürnemlich leiblichen Kin-
dern und Elteren, Geschwiesterten, Eheleuten, Associrten, Verschwägerten
sowohl in auf- als absteigender- und Seitenlinie ersten Grads, desgleichen
denen von Adel, oder sonst in großen Würden stehenden Personen, nicht min-
der approbirten Gemeinden, und formirten corponduZ, endlich all jenen,
welche von bloßer Schankungswegen belangt werden. Das Quantum com.
petemiX hangt 2"« lediglich von den Umständen, und hiernach einzurichtenden
obrigkeitlichen Gutbefindcn ab, woben nickt nur der S tand, das Alter und
Vermögen des Schuldners, nebst der Anzahl seiner Familie, auch ob er nicht
seine Unvermögenheit selbst einigermaßen verschuldet habe, sondern zugleich die
Dürftigkeit des Oecliconz, die Qualität der Schuldsorderung, und was nach
Abzug der Competenz zur Bezahlung noch übrig bleibt, und dergleichen be-
trachtet, mithin das Privilegium nicht über die Gebühr ausgedehnt, sonder«
soviel immer möglich eingeschrenkt, und hierunter jederzeit mehr dem Gläu-
biger als dem Schuldner zum Besten gehandlet werden soll, lu ^oncmlu cre.
6iwlunl ist zti«. gedachtes Huanmm zwar allzeit mit vorläufiger Vernehmung
der Gläubigern, jedoch nur commißionaliter ohne Gestattung eines Schrift
tcnwechsels zu reauliren, und der Schuldner rheunter nicht aus der Pos-
seßion seiner Guter zu setzen, es erscheint denn, daß er das Kezulativum
selbst geflissen hindere, welchcnfaUS man das Quumum pwvilwnawel zu be-
stimmen , und sich mit der Execution nicht aufhalten zu lassen hat. Des-
gleichen ist 4 " sothancr Ausspruch l-xcra collcullum, und auf den Fal l , wenn

U 2 die
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die Immißion in des Schuldners sammentliches Vermögen alldcz langt wird,
unter dem Vorwand der nöthigen Einsicht des 8mcli8 ^ t i v i nicht lang zu
verschieben, sondern bestmöglichst zu beschleunigen, auch zu dem Ende über
den Vermögensstand nur eine summarische, nicht aber, wie bishero öfters

wemg:
sondern nur auf gewisse Güter begehrt wird, durch den p
aufgehalten werden, ausgenommen, da der Debitor in cQininmui darthun aui!,
daß die übrige Güter zur Competenz nicht hinlänglich seynd. I m übrigen
erstreckt sich 6 " das Uenelicimn dmnMtilMN weder auf des Schuldners Erben,
noch Nachkommen oder Bürgen, sondern nur auf seine Person, und erlöscht
auch von selbst wiederum, wenn er so weit zu Kräften kommt, daß er das Ganze
bezahlen kann.

§. ii.

Vo» der v . i -t.m,e m äolu Der Gläubiger ist nicht schuldig, statt baar Geld sich mit Dargebung
t>un. ' anderer Güter befriedigen zu lassen, sondern da der Schuldner mit Geld nicht

aufzukommen hermag, soll gleichwohl mit Vergand- und allerfalligcr Hcim-
schlagung nach Maaßgab obigen § ^ 7'"- verfahren werden. Falls aber der
Glaubiger sich selbst gutwillig auf verstandene Daraebung einlaßt, so hat es
hiebey sein Bewende«/ und soll es mit selber gehalten werden, wie Kauf
Rechtens ist.

§. 12.

Von Eisen, Norgtoria, wodurch man dem Schuldner auf gewisse Zeit Ruhe bor seî
br.tfen und nen Gläubigern Herschaft, damit er sich desto leichter wiederum erholen, und

" ° " " ' Satisfaction leisten könne, gehören i " " - unter die landsherrliche kelorvina.
und sollen im Land nirgends, als bcy der höchsten Stelle gesucht werden. Wie
man aber 2^- dieselbe niemal änderst, denn cum cossmrwiio (^uln, und nach
vorläufiger Vernehmung der c^eclirorum zu ertheilen pflegt, so soll der Sup-
plicant zuförderist, und pro 3"° beweisen, daß er nicht durch Unfleiß, Nach-
laßigkeit, übermaßigen Pracht, Verschwend- und Unordnung, sondern durch
blojse unvcrsehcuc Unglücksfalle ohne seinem Verschulden in Ullvermögenheit
gerathen seye. 4 " Hat er einen zuverläßigen, und allenfalls auf Begehre«
der ^reciltolum mit einem körperlichen Eid zu bcstattlgendell 5cacum activorulii,
ö̂  pnNlvorum zu überreichen, damit man hieraus ermessen könne, ob, und
wie weit er ohne völligen Umsturz und Untergang dermalen solveuäo seye,
oder nicht, auch ob man sich wahrscheinliche Hofnuna dabey machen könne/
daß er sich in kurzen Jahren wiederum erholen, und in Zahlungsstaud kommen
werde, maßen 5"- das Moratorium ltiemal auf beständig, sondern nur ge-
stalten Dingen nach auf ein, zwey, drcy, vler, und höchstens fünf Jahr gegeben
wlrd. 6" . Sou er auf Verlangen der Gläubigern durch Bürge», Unterpfand,
oder da er nicht damit aufkommen kann, durch den Eid Caution leisten, daß
er nach Ausfluß der bestimmten Jahren mit der Zahlung beyhalten wolle.
7""- Sist i r t zwar das ziOracormm i-^lllnrict-r die Execution sowohl m Capital,
als Intereße, jedoch nur soweit, als der Inha l t des erlhcilten Elsenbriefs be-
sagt. Dahingegen erstreckt sich 8 " die Kraft desselben niemal auf lands-
herrlich- oder landschaftliche Forderungen, und eben so wenig auf das was
man Armen, Bedürftigen, Liedlöhnern, gemeinen Handwerkölcuten, Kirchen,
Wit t iben, und Waisen schuldig ist, viel minder auf die erst nach erhaltenem
Uoi-Hwl-ic) von neuem gemachte Schulden, oder was nicht,j ur^ Qeliici, sonder«
^ure 0cimmil, vol ^miäomm'llpratcndlrt wlrd,z. E. hllllerlcgt- geliehen- oder
verpfändete Sachen, soweit sie noch in Kalur^ vorhanden seynd, wie auch
ewige Gelder und dergleichen. 9"«. Hvnttnt a::ch l . x ^ m o ^"lacori i denen
Erben, Nachkommen, und Bürgen nicmal zu statte», sondern erlöscht mit
dem Tod des Impetrantens, wie nicht weniger mit Ausgang des vorgesetzten
Termins, welcher allzeit i, ck<- 5un^lümii2 anfangt, und endlich auch noch

vor
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Von Fristen,
undNachläfff«,
welche von d«n

scldst.oderdem
T h i l

von der Obriq-
keil ex OlRciu
geschehen.

vor ausgeflossenen Termin, wenn der Impetrant frühzeitiger zu hinlänglichen
Zahlungskräften gelaug.', oder wenn sich nach der Hand bezeigt, daß er in
dem übergedencn 5l<uu v>n seinem Vermögen, oder sonst etwas fälschlich
derichwiegen, oder angege^n, mithin das ^or^orium nur lub- am obrepciüö
erschlichen, oder sich etwan desselben ausdrücklich begeben habe.

§ . 13-

Wenn sich I"". der cle6i'cir selbst mir dem Schuldner auf» gütliche
Fristen, oder Nachlaß verstehet, so hat es hierbei) sein Bewenden. Des-
gleichen was 2<w. der mehrere Theil der Gläubigern in - oder außergerichtlich,
»amt oder sonders dem Schuldner an gewissen Zahlungsfristen und Nachlassen
bestimmt, das muß sich auch der mindere Theil von gleich oder weniger be-
fteyteu Gläubigern gefallen lassen, und soll der mehrere Theil nicht nach
der Anzahl der Personen, sondern nach Größe der Schulden mit Einschluß
der rückständigen Interessen ausgerechnet, oder da Voca par'n hicrinfaus vor-
handen seynv, der Ausspruch nach der Billigkeit gemacht werden. Fristen,
und NachläßbestlNlmungcn von Amtswegen sollen 3"°- von keiner Obrigkeit
andergestalt, als in folgender Maaß vorgenommen werden. Erstens muß
der Detmor alles auf einmal zu bezahlen außer Stand seyn, und an seiner
Unbermögenheit nicht selbst eigenc Schuld tragen, sondern daß er lediglich
durch unversehene Zufall dahin gerathell seye, beweisen, aunebens den 8tacum
»iiivum, k pMvum seines Vermögens getreulich anzeigen, nichts davon Ver-
halten, auch allenfalls auf Begehren der creäiwrum mit dem Manifesta-
tionseid betheuren. Zweytens müßen es keine privilegirt- oder solche For-
derungen seyn, wovon in dem nächst vorhergehenden H^- »2. uum. 8^- Er-
weynung gemacht worden Drittens soll der Nachlaß nicht an dem Capital
selbst, sondern nur an denen Zinsen so weit beschchcn, daß die laufende auf
gewisse Jahr moderirt, und von 5 pro Cento auf 4 oder 3 herunter gesetzt, die
verfallene aber erst nach dem Capltal bezahlt: oder mit einem Dr i t te l oder
Viertel gar ausgestrichen werden mögen. Viertens seynd auch die Fristen
in Abzahlung des Capirals, sonderbar wenn solches unverintreßirlich ist, auf
eine leidentliche Ar t zu reguliren, nicht aber mit der Creditoren allzugroßen
Schaden über 15 2a und mehr Jahr hinaus zu Verlangeren. Fünftens muß
endlichen auch auf Seiten des O^icariZ kein Verdacht von einer Fluchr, oder
Verthuung des noch übrigen Vermögens, wohl hingegen wahrscheinliche
Hofnung obhandeu seyn, daß derselbe auf solche Weis ohne Rum seiner
Gläubigern bey häuslichen Ehrelt erhalten, und ihme mithin werkthatig da-
durch ausgeholfen werden möge. Sechstens hat der Richter mit möglichen
Fleiß dahin zu trachten, daß sich die c^ i co r^ - selbst gutwillig auf Fristen
und Nachlaß eiuverstehen und es mithin auf dem Ausspruch von Amts wegen
nicht ankommen lassen möchten.

§. 14.

Zu Abtrettung des sammentlicheu Vermögens soll niemand gelassen «von w
werden, der nicht durch Unglück überschuldet worden zu seyu darthun kann. ^ « «<
Es soll auch der Schuldner zuförderist vor ordentlicher Obrigkeit eine ge-
treue Anzclg von all- seinen Gütern, und zwar auf Begehren der Gläubiger
unter körperlichen Eid übergeben, wie nicht weniger eidlich angeloben, daß,
wenn er mit der Zeit wiederum zu Vermögen kommt, seine« Qeälwrldllz den
Abgang und Verlust ersetzen wullc, immaücn ihm solchenfalls von den ucu-
eroberten Gütern nicht alles genommen, sondern zu seinem Unterhalt etwas
übrig gelassen werden soll.

Neun
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und wie Concursproceß ist entweder particulariz oder universal^. Jener er-
> r ^ ^ / giebt sich, da nicht alle, sondern nur etwelche creckrorez zu gleicher
ium Zeit auf die Bezahlung dringen, ihre Forderungen auch nicht das ganze

w ? Vermögen des Schuldners, sondern nur einen Theil davon betreffen. Dieser
hingegen, da der Debitor nicht mehr lalvenäo ist, und folglich alle seine Glau-
biger durch öffentliche eroclamaca zu dem Ende zusamberufcn werden, damit
sie ihre Forderungen behörig stellen, liquidiren, und über den Vorgang
rechtlich miteinander certiren sollen.

-

con. Der Universal. coucurluz soll I""- bey der Obrigkeit vorgenommen
umvel. werden, worunter der Schuldner auch sonst seiner Person halber stehet, aus-

i,. ^ genommen, da er den mehreren Theil seiner Güter unter anderer Obrigkeit
hat, und dieses so kundbar ist, daß es keiner weitläufigen Untersuchung bedarf.
Soviel 2lio. den ̂ oncurlum partikularem anlangt, soll man die Pfand- und Real-
sprüch bcy der Obrigkeit des O r t s , wo sich das Pfand befindet, anbringen,
doch stehet z"°- dem Glaubiger, welcher kein besonderes Unterpfand, sondern
A^pockecalu Generalen, h a t , allerdings f rey , ob er entweder gegen den
Schuldner alldort, wohin derselbe iu mere persoualibus gehört, auf das ver-
schriebene Haab, und Gut uherhaupt, oder auf ein, und mehr sonderbare
Stücke desselben vor der Obrigkeit des Orts , wo sie liegen, Klag stellen wolle.
Wie weit aber 4 " die bereits ame lüoncurlum universalem anderwerts anhängig
gemachte Strittigkeiten dorthin zu ziehen seynd, siehe unten §*° i z. Und was
endlich 5". die Geistlichkeit hierunter betrift, bleibt es bey dem alten Her
kommen, und denen Recessen.

§3-

Anfan, bls Mehr gedachter Universalconcurs fangt von der Zeit an, da man Mlt-
un'velsalcon« ^ öffentlichen Anschlags die gewöhnliche Edictstag ausschreibt, welches
N geschnc. jedoch niemal geschehen soll, wenn das Vermögen des Schuldners zu Be-
ten w.lb« friedigung sammentlicher Gläubigern offenbar hinreicht, und gar keine Ge-
"°s - fahr von einem künftigen Verlust durch längere Zuwart anscheint, sondern

man soll solchenfalls dem Schuldner auf Anrufen der Gläubiger vielmehr
einen Termin geben, um Zahlungsmittel anzuschaffen, oder seine Güter zu
verkaufen, nach Ablauf dessen aber mit dem Verkauf, und allenfalliger Ver-
gandung nach Ausweis vorigen Capitels 7"" 5 " Verfahren, sohin den Kauf-
schiuing gleichwohl unter den Gläubigern bertheilen, und den Ueberrest dem
Schuldner ausfolgen lassen.

§ . 4 .

Lon der Cila. D ie Edictalcitation, Kraft welcher alle Glaubiger um ihre Forde-
l.e» unk Au,, rmlgen zu liquidiren, und über den Vorzug miteinander zu streiten, sohin
edmsAn denen gewöhnlichen drey Edictstagen abzuwarten vorgeladen werden, soll

man im» nicht nur zu jedermanns Wissenschaft öffentlich bey Gericht anschla-
gen, sondern auch lene Glaubiger, deren Forderung vorhin schon bcy Gericht
bekannt seynd, durch ein Circularpatent vorrufen, und solches von ihnen

un-
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unterzeichnen/ wie nicht weniger/ wenn der Schuldner etwan mit fremden
Kaufleuten, oder anderen Ausländern Verkehr- und Handlung getrieben hat,
die plociamgca an etlich ausländische Or t verschicken/ und durch die Obrig-
keiten selbiger Orten gleichfalls öffentlich verkünden und anschlagen lassen.
2"°- So l l man auch jeden Edictstag nicht nur durch ein besonders krociama,
sondern alle drcy in einem rmc^mace zugleich ausschreiben/ und 3"° für dett
ersten Tag a6 liquiöanäum wenigst eine Frist von vier oder sechs, bey größern
Concursen aber acht oder zwölf Wochen, für den andern Edictstag aä exci»
pienäum eben so viel, und endlich für den dritten acl concluäenäum vier Wo-
chen, jedesmal peremprorie, öi. t'ub PWN2 prxcluü anberaumen. Nebst deine
soll man 4 " den Schuldner selbst, oder da er nicht mehr bey Leben ist, seine
Erben um bemelten Edictstagcn beyzuwohnen gleichfalls, jedoch nicht eäitta.
lirer, sondern wo man seinen Aufenthalt weiß / entweder unter Augen oder
bey seinem hauslichen Anwesen nach Inha l t des 5"«. Cap. 8«« §". iul> pcena
f l ^ W ü vorladen. Damit aber auch 5". in Zukunft wie es bishero öfters
geschehen ist, die pruclamaia nicht vergeblich angeschlagen, und die OeäiwreZ
in unnöthige Kosten gesprengt werden, so soll sich der Schuldner, oder wer
ihn immer zu bertretten hat, längst inner i4Täg von Zeit, da die Affigiruug
besagter kroclamarum beschlossen, und ihme vorlaufig kund gemacht worden,
bey dem nämlichen Richter schriftlich, oder mündlich 26 kratocollum erklaren,
vb er gegen die vorhabende öffentliche Ausschreibung appelliren wolle oder
nicht. Erstenfalls soll mit der Affixion so lang Stillstand gehalten werden,
bis gleichwohl die Appellation entweder versessen, oder abgemacht ist. Falls
sich aber der Schuldner inner obigen Termin nicht positive erklart/ oder sich
der Appellation ausdrücklich begiebt, so soll die öffentliche Anschlag- und
Ausschreibung ihren Fortgang nehme«/ sofort keine weitere Weigerung hier-
wieder mehr Platz greifen.

§ . 5.

Al le , und jede Glaubiger sollen sich i " " - bey Verlust ihrer Forderung V«n dem
auf den ersten Edictstag melden, und seynd in Zukunft auch jene, welche K " H "
bereits vorhin schon die Immißiou auf des Schuldners Gütern erlangt, oder
Faustpfänder in Händen haben, so wenig mehr als andere Hierbon befreyet.
Wer aber vermög folgenden Capitels ^ure ^erariomz gaudlrt, ist nickt
schuldig, sich in den Concurs einzulassen, und falls er solches selbstHeywil-
lig thut , vergiebt er dadurch an seinem Recht nichts/ sonderbar wenn es nur
mit Protestation und eventualiter geschiehst. Man soll auch 2"" denen N e .
cktvlibuZ, oder ihren Anwalden weder bey dem ersten, noch anderen Edicts-
lägen unnöthige Weitläufigkeit, oder schriftliche Handlung gestatten, son-
dern sie sollen sich mit ihrer Nothdurft in möglicher Kürze acl ?racocollum
vernehmen lassen, und wenn die Forderung oder Exception so beschaffen
ist, daß sie einer weitläufigen Erzehl- oder Ausführung bedarf, ist solche in
einen schriftlichen, statt mündlichen Neceß zu bringen, und dieser sofort Bey-
lagsweis dahin zu übergeben, und sich mit wenig Worten in demProtocoll
darauf zu beziehen. Falls auch 3"° dle Obligation des vebicoriz etwan
einiger Bedingnuß, oder unausgcmachter Präjüdicialfrag halber, oder sonst
noch m lufpenlo wäre, soll dieselbe nichts desto weniger um einsweiliger Vor-
merkungswillen eventualiter eingeklagt werden, und da endlich 4 " der aä
plOlwcenclum, k liqui^näum bestimmte Edictstag wegen Menge der Schuld-
forderungen nicht erklecklich ist, so mag mit der Production, und Liquidation
den zweyten, dritten, vierten, und nächstfolgende Tage darauf so lang damit
continuirt werden, bis von sammentlichen Gläubigern, .welche sich den
ersten Tag gemeldet haben, niemand mehr übrig ist. I m übrigen soll man
auch st«. ,ede Forderung nicht besonders protocolliren, sondern sammentli-
che der Ordnung nach, wie sie angegeben werden, in ein ProtocoU zusamm-
tragen, sofort solches nach geschlossenen Edictstag heften, paginiren, und
»ä ^ 2 registriren lassen, welches bey dem zweyten und dritten Edlttstag
gleichfalls wiederum auf die nemliche A r t , geschehen soll.

W 2 b. 6.
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§. 6.

"°-Bey dem zweyten aä excipien6um anberaumten Edictstag sollen I
sammentliche Lxc.-6pnone5, welche sowohl der Schuldner selbst, als jeder
Glaubiger in kun<Ho Pli0litliti5, 1iquiögrioni8, und sonst gegen die gestellte
Forderungen, und Ansprüche zu haben vermeynt, ohne Ausnahm auf ein-
mal , und zwar lud puenaplXciuli vor- und angebracht werden. 2<i« Wi rd
auch durch die von Seiten des Schuldners erst nach erregten Concurs erfolgte
Gestandnuß, oder Agnition einer Schuldforderung ohne anderen dazukom>
wenden erheblichen ^miniculiz denen Mitglaubigcru an ihren dagegen ha-
benden rechtlichen Einwendungen nichts benommen/ oder präjudicur, wohl
hingegen kommt jedem aus ihnen zu Guten/ was der Schuldner gegen diese,
oder jene Forderung mit Fug wirklich eingewendet, oder wenigst einzuwenden
gehabt hat. Desgleichen kann z"«. die von einem creckwre gemachte Ex-
ception denen anderen coucreäicoridu^ so weit nützlich seyn, als ihrer Seits
etwan die nemliche caula contrackcencli vorhanden ist. Wie weit aber 4 " das
richterliche Amt sich in Supplirung unterlassener Erccptionen erstreke, ist
bereits oben Cap. 6. h. 9. versehen, welches demnach auch in dem Concurs'
proceß allerdings Platz greift.

. 5 - 7 .

Bey dem dritten, und letzten Edictstag ist zwar sowohl dem Schuldner
gegen Ae cre6iwre3, als diesen unter sich mit ihrer Re- und Dupliksnoth-
durft gegeneinander zu verfahren gegönnt, jedoch soll solches keineswegs
durch ordentlichen Schriftenwechsel, sondern nur von Mund aus in die Feder
mit möglicher Kürze, oder mittels Übergebung eines schriftlich - statt münd-
lichen Receß geschehen, auch über den Dupliksreceß keinem creckwri wei-
tere Handlung mehr gestattet, sondern damit beschlossen, oder wenn sich die
Partheyen nicht selbst dazu anschiken wollen, die cauk ex OMno 910 cou-
cluk angenommen werden.

? . 8 .

^ Wer sich bey dem Concurs nicht in eigner, sondern in ftemder Sach
mestek^soll. sich !""- bey Verlust der Forderung genugsam hierzu lcgttimiren,
und zu dem Ende gleich bey dem ersten Edictstag seine Vollmacht in behö-
riger From übergeben. Vormünder und ^u rawr^ , welche nicht bey dem
nemlichen Gericht, wo der Concurs anhangt, bestellt werden, sollen 2<i°- an
bemeltem Tag das 'I'utorium, oder Kuratorium :n t'orma proliamt: beibringen.
Desgleichen haben sich 3"° cesswuarii, wie auch Oedicnrez Neciicolum mittels
ihrer Ceßionsinstrumenten, und relpec^ive richterlicher Erkanntnussen, wo-
durch ihnen die Forderung allbercits in lolucum überlassen worden, zu lcgl-
timiren. Jene, welche 4 " in einer Schuldforderungssache vorhin schon bey
^em nemlicheu Gericht »6 rotam caul'am begewaltet gewcst, brauchen auf
den Fa l l , wenn sich nächhero in der Erecution selbst, oder sonst ein Concurs
ergiebt, keiner neuen Vollmacht sondern ist genug, wenn sie sich auf die vorige
Vollmacht betenden. 5". I s t Mnllacum pl»:l'umpcum in coucullu so weit er-
klecklich, daß die Ratifikation dessen, was in Kraft eines solchen Mandats
bey dem ersten Edictstag verhandelt worden, in dem nächstfolgenden Edicts-
tag darauf, jedoch lud p^na pr^-iuli beygebracht werden soll und mag.
Falls nun 6"- gegen die beygebrachte Legitimation wegen eines, oder an-
dern daran befindlichen Mangels excipirt wird, so kann der Dcfcct noch bey
dem letzten EdlctStag, nächhero aber weiter nicht mehr erseyt werden.
Und da endlich 7"". in puntto i^irimaüoniz weder von dem Schuldner selbst/
noch von einem Glaubiger etwas eingewendet wi rd , so hat auch der Richter
in Concursprocessen sich von Amts wegen nicht damit aufzuhalten.

9.
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§. 9 .

(üalumnis, wie auch l^gutio 6e ^uäicio üNi , Wt^uäicacum Von dt,
d S c h l d ch i l b i i c l i R. mag i " " - weder dem Schuldner, noch einem Glaubiger in ^oncurlu zu- ti°n,

gemuthet werden, und eben so wenig greift auch keconvemio hierin Platz. C^i'«"."«,!
Obgedachte drey Edictstäg, oder Terminen aä proäucenäum, excipieuljum, dann der «?<,„I
<8ii conciuäenäum sollen auch 2"o. auf das genauiste beobachtet, und wenn sie !>"en",̂ ' "?d
einmal ausgeschrieben seynd, weder auf Instanz der Partheyen, noch von «en. "
Amts wegen verlängert werden, und ist ferner nicht nöthig, gegen jene,
welche sich in Beobachtung jeyt erwehnter Terminen säumig finden lasse«/
den Ungehorsam zu accusiren, oder Inünuanunem zu dociren, viel weniger
eine besondere Contumacialcrkanntnuß darüber ergehen zu lassen, sondern
wer bey dem ersten Edictstäg entweder gar nicht erscheint, oder sonst die.
Schuldigkeit nicht beobachtet, wird in der Haupt- und Prioritatserkannt-
nuß gänzlich ausgeschlossen. Soviel endlich z""- dle (üommunicanoneZ be-
t r i f t , stehet sowohl dem Schuldner, als jeden Glaubiger frey, nicht nur sam-
Ntentliche (üoncurs- ^,öia in plXlencia ^uäiciz, ^öruari i , vei KeZilrraconz acl
lcacum viäenäi zu nehmen, iondern auch Abs6)riften davon zu begehren,
welche gegen Erlegung der gebührender Tax sowohl bey Kanzleyen, als Ge-
richtschrelbereyeu ohne weiteren Auftrag allzeit unweigerlich abgefolgt werden
sollen, damit sich keiner an seiner behöriger Nothdurftsbeobachrung verkürzet
worden zu scvn mit Fug beschweren möge.

§. 10.

I n dem Concursproceß soll der Richter i " " keiner Parthey den ^ . «.
Beweis durch Vorbescheid auflegen, sondern jeder Glaubiger dießfalls seine "
Nothdurft selbst ohne Erwartung richterlichen Auftrags beobachten, mithin
2^°- all jenes, was sowohl zu nöthiger Erprobung der Schuld, als des Vor-
gangs gehört, gleich auf den ersten Edictstag bey Verlust derselben über-
geben, nicht aber ein solches erst auf den zweyten oder» d r inm Edictstäg
derspahren. Soviel 3"° den Beweis durch Gezeugschaft insonderheit oe,
t r is t , soll man gleich bcy dem ersten Edictstag lud p^na prieciuüomZ die Pro-
batorialartikel, samt dem Oireiiolio und Uenomümians lettium überreichen,
worüber sohin 4 " bey dem anderen Edictstäg entweder von dun Schuldner
selbst, oder denen Mitglaubigern lud pcena ik;uicli, K ^n te l l i mlt denen
Lxceptionibuz, k Kesp0nl1c>ml)i>3 Verfahren hiernächst aber 5". ohne l'uper
reievancia ^.niculorum zu sprechen gleich zur wirrl'chen Zeugenverhör ge-
schritten, die Außag bey dem dritten Edictstäg pubucirt, und hierüber so-
wohl dem Zeugcnführcr, als denen gegentheiligen Incereli^üz mehr nicht, als
ein einzige Schrift zur Deduction, und r e l a t i v e Refmation, und Cun-
clusion inner dem zu prafigirenden peremptorischen kurzen Termin gestattet,
sondern die O u k alsofort pro conclul'a angenommen werden solle. D a nun
6 " dcme zugegen die ^rncuü probacorialöz erst bey dem zweyren, oder drit-
ten Edictstäg zum Vorschein kommen, soll man solche pro nun prOcWäW
halten, folglich auch keine Zeugenverhör mehr vornehmen, ausgenommen
7">° in folgenden Fällen. Erstens wenn durch einen körperlichen E id , oder
sonst in concinenri dargethan werden kann, daß man entweder von dem An-
spruch selbst, oder wenigist von dem Veweisthum durch Gezeugm nicht eher
Wissenschaft erlangt, oder solchen zu Händen gebracht hat. Ziveytens wenn
Gegenbeweis geführt, und die vorgeschützte Erception, oder Neplic zu erpro-
ben gesucht wird. I n diesen und dergleichen Fallen ist man 8'° mit der
Prob weder durch Gezeugen noch Documenta an die Edictstäg so genau
gebunden, doch soll man auch hierin keine unnöthig- und aufzügliche Weit-
laufigkelt gestatte«/ sondern den Beweis bestmöglichlst durch abgekürzt-
peremptorische Terminen zu beschleunigen trachten.

X §. 11
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Die zur Liquidation der eingeklagten Schuldforderungcn benötdiqte
Documenta sollen I"°- außer obgedachter Specialfällen ebenfalls lud PWNH
prXcIusloui3 ohne Unterschied, ob selbe bey dem ncmlichcn oder anderen
Richter schon einmal producirt worden seynd, bcy dem ersten Edictstag in
lorma proliance producirt, und 2ll°- sowohl dem Schuldner, als denen Mir-
glaubigern zur Einsicht vorgelegt, sofort aber von denenselbeu bey dem zwey-
ten Edictstag entweder recognosclrt, oder Diff i t irt werden. Dafern nun
3"o. weder eins noch anderes geschehen ist, so wird das producirte Document
pro recvMiw gehalten, in cal'li UitkMoni5 aber hat 4 " der Producent nach
Inhal t des ! l " " Capitels 8"« §« den Beweis zumachen, und solchen an dem
dritten Edictstag lud pNnaprXcwK zu übergeben, dahingegen aber auch Ulf-
ücenz an dem nemlich'en Tag zuförderist den Diffeßionseio wb pNM recossnici
abzulegen. I m übrigen soll man 5"- die produclrte OriZmalia entweder bey
Gericht wohl verwahren, denen cr^icoridliz, zumal wenn sie deren bedürftig
seynd/ auf Begehren wiederum zurückgeben, solch- letztern Falls aber l ^ u e r
vidimirte Coplen »?uä ^ i ta zurückbehalten, welchen Ends wegen 6"- wohl
und gut geschiehet, wenn die Partheyeu selbst gleich bey dem ersten Edictstag
nebst denen Originaldocumenten richtige c o p ^ mttübergeben, und sich die
alsobaldige Vornehmung gerichtlicher Collation in Beyseyn der anderen
Creditoren ausbitten.

§. 12.

Wo die eingeklagte Schuld gestalten Dingen nach durch dasFuramenmm
«t>z d«ch d« (lecilorium) vei lupplewrium bewiesen werden muß, soll jenes i "" . dem Schuld-

ner gleich am ersten Edictstag deferirt/ und am zweyten Edictstag abgelegt,
oder referirt, und da weder eins/ noch anderes geschiehet, das Iurament Pia
relaw gehalten, mithin am dritten Edictstag von dem Gläubiger wirklich
abgelegt werden, ohne daß die Wiederrufung des Eids jemalen mehr Platz
greift, ^urameumm 5upp!ecorium soll 2"°- der Gläubiger, welcher oadurch
seine Prob zu erganzen sucht, am ersten Edictstag begehren, und wenn am
zweyten Tag von niemand etwas dagegen eingewendet wird, solches sofort am
dritten Tag abschworen. Bey vorkommenden Einwendungen hingegen soll der
Richter m dem Prioritatsurtheil darüber erkennen, und wo r- ,olches für
statthaft erachtet, den Glaubiger die eingeklagte Schuld in seiner behorige«
Claße andergestalt nicht als mit dem Anhang/ daß er solche mit seinem Eid
erharte, evemualicer zu sprechen. Wenn 3"° nicht soviel klag, als Exccption,
oder Replic durch obgedachte Iuramenten erwiesen werden soll, ist man zwar
an bemelte Edictstag nicht so genau damit angebunden, doch soll auch hierin
schleunig, und durch abgekürzte peremptorische Terminen verfahren werden.

§. 13-

Obwohl «suäicium universale c!c)ncursu3 alle, und jede bey anderen Ge-
richten bereits anhangige (̂ aul'23 particular« ex capite c0nnexic)ni3 an sich
ziehet, so verstehet sich doch solches iw°. nur von dem ^unätu ?rioricaci8, und
dem Vorzugsrecht, derowegen 2^- solche Forderungen zwar bcy dem ersten
Edictstag lub pwna prscluk nicht nur in quanco, 6c ljU2ll angegeben/ sondern
auch 3"" an selbige«/ und nachfolgenden Edictstagen soweit llquidirt, und
instrulrt werden sollen, als man zu Entscheidung bemelter Prlorltätspunctcn
vonnothen hat. Die Hauptliquldation selbst aber soll 4 " bey dem Gericht,
zvo sie einmal angefangen worden, fortgesetzt, und ausgemacht werden/ wobcy
5"- denen anderen dreckcoribu3 gleichwohlen samt, und sundrrs zu intcrvc-
niren, und ihr vermeyntes Intereße zu besorgen frey stehet. Es ft'U auch 6".
die Prioritätserkanntnuß solcher Particularstrittigkelten halber mcmal auf-
geschoben/ sondern ein- als anderen Wegs damit verfahren, und die annoch
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rechtshängige Forderung einsweilen in ihrer behörigen Claße
vorgetragen werden. Was aber 7"° vor entstandenm Concurs bey dem
ziemlich- oder einem anderen Gericht schon einmal gänzlich abgeurtheilt ist,
soll weder dort, noch da in eine weitere Liquidation mehr gezogen, sondern
solcher Forderungen halber am ersten Edictstag sich lediglich »ä äita referirt,
und hievon nur soviel angeführt werden, als den.Prioritatspuncten betreffen
mag.

§» 14»

Forderungen, welche ihrer großen Weitschichtigkeit, oder ganz beson- ^...
derer Eigenschaft halber iu koro ôncm-sus entweder gar nicht, oder wenigist »w«
nicht ohne vieler Beschwernuß, und bcsorglicher Verwirrung mit, und nebst " " "
anderen Ansprüchen liquidirt, und für einander gebracht werden mögen, sollen
zwar ebenfalls bey dem ersten Edictstag mit einem beyläuftgen, und wahr-
scheinlichen Quanco sul) pcLN2 pliecluli angeklagt, und dem Protokoll, wie
andere Schuldposten einverleibt werden, damit man sich bey Vcrfaßung der
Prioritatserkanntnuß darnach richten, und in behöriger Stelle die evenruale
Vormerkung thun möge. Die Liquidation hingegen soll zu Vermeidung
aller Verwirr- und Unordnung von denen übrigen Concurs- ^Ni5 gänzlich
abgesondert, und i'eperacim tractirt, oder nach Beschaffenheit der Sach wohl
gar an dasjenige korum, wohin es sonst von Rechts wegen gehörig, zur gebüh-
renden Verhandl - und Ausmachung verwiesen werden.

§. 15.

I n dem Prioritätsurtheil soll i "° der Richter jeden Glaubiger pl^Km« ^..«........«
plXttanäiz die ihm laut folgenden Capitels gebührende S te l l , ohllMcht daß "litiulthtll.
etwa» aus Verstoß ein andere von ihm begehrt worden, anweisen. 2<w- Da-
fern die öcatuc» loci, wo die eingeklagte Schuldobllgation, oder der Conträct
errichtet worden, mit denen 5rarmi5 loci, wo der Concurs verhandelt wird,
Nlcht übereinsstimmen, so ist quo aä loleunia courm^uz auf die erste, ljuo aä
,jii5 pliolicgtis, <̂  clailiNcarwnî  aber auf die letztere 8rntuc» zu sprechen. Zur
Publication der Prioritätserkanntnuß tst 3"" eine Specialcitation der Cre-
oitoren nicht vonnöthen, sondern die Sentenz soll 26 vglvgz publicä3^uäicil
affigirt, sofort jedem creliitori auf Anmelden gegen die Gebühr ein Abschrift
ertyellt werden. Obwohlen im übrigen 4 " zur Entscheidung der Concurs-
sachen keine gewisse Zeit bestimmet werden mag, so soll man doch solche zu
Verhütung des denen letzteren OeclitoribuZ zugehenden Verlusts, und Scha-
dens auf alle thunliche Weis beförderen, und 5^ unter dem Vorwand deren
rtwan anderwerts rechtshängiger, oder 26 l'eparacam I^mäacionem verwie-
sener Schuldposten keines Wegs aufhalten, sondern dergleichen Posten obver-
standenermassen einsweilen in jener Claße, wohin sie allenfalls gehörig seyn
mögen, mit dem angegebenen beyläusigen Huamo evencuHiiter vortragen'

tz. 16.

M i t der Appellation und Revision soll eS i " " in concurlu> wie mit
anderen Appellationssachen gehalten, und ohne weitere Communication,
oder Schriftenwechslung allzeit nur über die ^äta priora gesprochen werden.
2<i°. erstreckt sich LsseNus suspenlivux hierin Nlemal weiter, als auf die ?untt2>
worüber iu hecie appellirt worden, oder was mittels unzertrennlicher Conse-
quenz davon abhangt. 3""- Kann zwar die von einem Glaubiger eingewandte
Appellation auch anderen Mitglaubigern zu Guten kommen, soweit sie die
nemliche caul'gm ssnvaminiz für sich haben. Der Appellant aber soll sich des in
^ppelwolio erhaltenen obsieglichen Urtheils nur aegen appellatischen Theil
allein, niemal aber gegen andere Mitqlaubiger zu erfreuen, mithin unter diesem
Vorwand den Vorzug vor ihnen nicht zu suchen haben, kelwurionem in im«

belangend, ist 4"- hauptsächlich dahin zu sehen, ob die Gand-Mlk unter
X 2 de-
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denen Gläubigern schon distrahirt, und vertheilt, oder dießfalls noch re F
seye. Erstellfalls hat'bcmeldte ^ettitutio weder ex capice minareuirariZ, noch
InNrnmencorum novicer lepercorum, oder anderen Vorwand gegen jene l^e-
öiwrez, welche das Ihrige in Conformität des Prioritäturtheils schon recht-
mäßiger Weis empfangen haben, wie nicht weniger gegen die bereits bcschehcne
Vergandung mehr Platz. Letzterenfalls aber soll man das Rcstttutioilsgesuch
auf den nemlichen Fuß in (^oncurl'u tractiren/ wie bereits oben im ' 6 ' " Ca-
pitel i . §"° überhaupt versehen ist. Und soviel endlich 5". das kemeckum
uuMlaus betrift/ hat es hiemit die nemliche Beschaffenheit.

§ . 17.

Von der ssxt. Sobald der concursu3 universal^ einmal beschlossen ist, soll man pro IM°
l " ' ° " " des Schuldners Haab, und G u t , mittels obrigkeitlichen Beschlags, und

soviel die ungefreyte Personen betrift, mit Spann- und Wasenschnit angreif-
fen, solches mit Zuziehung der Gläubigern, oder des bestellten curacuriz
donorum ordentlich inventiren/ und durch unpartheyisch - verständige Leut
schazen lassen, sofort ohne weiteren Aufschub nach Vorschrift des vorigen
achtzchenden Capilels, siebenden Artikels quuaci piurimi verkaufen, und den
erlösten Kaufschilling unter denen Gläubigern der Ordnung, und Prioritats-
erkanntnuß nach, soweit derselbe zureicht, bertheilen. D a nun 2"" um das
vergandete Gut kein Käufer vorhanden ist, welcher ein mehrers, oder soviel
darbiethet, als die Schuldforderungen insgesamt betragen, so kommt es in
conourl'u auf das sogenanntes äeienck an, Kraft dessen dem letzteren Gläu-
bigern nach der dritten öffentlichen Ausrufung frey stehet, entweder das ver-
gandete Haab, und Gut gegen gänzlicher Befriedigung all jener Mitglau-
bigern, welche ein älteres, oder gleiches Recht mit ihm haben, um seine For-
derung in 5o!umm zu übernehmen, oder aber diese zu derliehren, und be-
meltes Gut dem nächst- vorhergehenden Gläubiger auf die nemliche Condition
zu überlassen. Zu welchem Ende auch jedem dergleichen Glaubiger nicht
nur drey Täg Bedenckzeit zu seiner Erklärung gelassen, sondern auch nach
derselben eine nochmalige, ledoch letzte, und einzige Anrufung gestattet w i rd ,
um zu sehen, ob nicht jemand ein mehreres, oder wenigist soviel als den Betrag
sammentlicher Forderungen um das subhastirtc Gut zu geben erbiethig seye.
Dafern auch 3"°- dasselbe etwan unter einem anderen Gericht, als wo der
Concurs tracttrt wird, gelegen wäre, so soll die Subhastation von dem)uckcs
!oci re'l tu« , wenn er anders derselben sonst berechtiget ist, auf Requisition
vorgenommen werden, dahingegen gebührt ihm solchenfalls weder die Adju-
dication, noch Claßisication, und Distribution der Gandkaufschiuingsgelder,
sondern all dieses, und dergleichen, was nicht den ^Num FubiMatwniZ be-
t r i f t , soll dem«luckcio concurlu5 überlassen werden, welches endlichen auch 4 " .
die Vcrtheilung der Geldern unter dem Verwand, daß noch ein- oder andere
Post mi Kparatam liquiäationem ausgestellt, und in dem älaßisicationsurtheil
emsweilen.nur evelimalicel borgemerkt seye, nicht zu verschüben/ sondern in
solchen Fällen entweder soviel, als die vorgemerkt- und iu l'ulut-l^n gelassene
Post betragt, imerim m liepolico zu behalten, oder denen creäiwriduz, so in
der Prioritäsurtheil, und Execution nachzustehen haben, das Ihr ige gegen
genügsamer Caution ausfolgen zu lassen hat.

§. 18.

n° Wenn i " ° das auf der Gand stehende Vermögen groß ist, und inson-
«. c°n. dcrhcit ,n liegenden Gütern, oder Activschulden bestehet, so soll der Richter
"" 3" gleicher Zelt, da man aä concurlum Zeneralem schreitet,durch die creckwre«

elllcn tüchtigen duracor^m bonorum per majara erwählen lassen, oder da sie
s,ch nicht darüber vergleichen können, selbst einen von Amts wegen ernennen,
und lnmc^'"- nach vorläufigen Invenmrio, und abgelegter Pflicht gedachtes
Vermögen zu dem Ende einräumen, daß er 3"°- solches währenden Concurs-
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proceß getreulich verwalte/ was zur Gand- Hassan, hon Rechts wegen ge>
hörig, und in anderen Händen befindlich ist, wiedrum dahin zu bringen trachte,
sich bey hochgiltigen Gütern um anständige Käufer zeitlich bewerbe, die
ausstehende Activschulden durch rechtliche Mi t te l , und Weg beytreibe/ auch
benöthigten FaUs die zahlflüchtige llebuurez bey ihrer behörigen Obrigkeit
darum belange, und endlich denen sammentlichen creclicoriduz seiner geführten
Verwaltung halber in ^uäicio concurluz förmliche Rechnung ablege. S a -
chen , welche sich 4"- ohne Schaden conserviren lassen, soll der curaior eigen-
machtiger Weis von der Nall'n andergestalt nicht, als auf Ratifikation der
Creditoren veräußeren, auch das baare Geld ohne derselben Wissen, und
Willen nicht ausleyhen, diclweniger zu seinem Eigennutz verwenden, sonder«
solches zu Gerichtöhanden aä clepoiirum lieferen. Denen creciiwribuz stehet 5«-
frey, den erwählt- oder bestellten curawrem aus rechtserhedllchen Ursachen
wiederum abzuanderen, und statt seiner einen anderen aus ihren Mit te l , oder
sonst per majurn zu erwählen, oder wenigist einen, oder mehr zu adjuugiren,
Weichenfalls 6"> keiner ohne dem anderen etwas zu verfügen die Macht hat,
wo nicht das Kuratorium die diaul'ukm samt und sonders in sich halt. 7^"- Dar f
sich ohne erheblicher Ursach niemand weigeren, die ihm angetragene c u r ^ ^ m
zu übernehmen, vlelweniger die einmal übernommene wiederum abzulegen.
Was ferner 8^- durch stln des curawriz bezeigten mercklichcn Unsieiß den
^relliwriduz zu Schaden gehet, soll er wiederum ersetzen. Dahingegen ge>
bührt ihm 9"°- für seine hierunter gehabte Mühewaltung eine provorttomrlicke
Belohnung, welche ihm die Obrigkeit, falls er sich milden <2re:ckwribu3 nicht
darüber vergleichen kann, der Bimchkeit nach auszusprechen, und sowohl diese,
als all andere nöthige Curatelskösten denen gerichtlichen m 1 ^ . dialle bey
Verfassung der Prioritatserkanntnuß gleich zu schätzen hat. I m übrigen
kommt I()w". den cre6irorit)U3 in des (^lirawriz eignen Gütern um seiner ge-
sührter Verwaltung wegen, wo nicht ein anderes ausdrücklich bedungen ist,
weder eine legale Hypothek / noch anderes-Vorzugsrecht zu. Die Bestellung
eines gemeinschaftlichen ^omraMronZ aber/ welcher n ° " - die Ste l l des
Schuldners gegen die Glaubiger in ^oncurlu zu vertretten hat, soll an jenen
Orten, wo selber blshero nicht üblich gewest, auch in Zukunft unterlassen
werden, sondern jeder Gläubiger gleichwohl selbst gegen andere seine M i t -
glaubiger sowohl in Ab - als Anwesenheit des Schuldners die Ste l l des
c ä i t t i so gut er kann, und mag, zu vertretten haben.

§- 19-
Was i"°- der Schuldner noch bor Anfang des Generalconcurs, oder

vor erfolgt- obrigkeitlichen Verbott einem, oder anderen Glaubiger in parn.
cukri bezahlt/ oder sonst veräußert, kann nur. von denen alter- oder gleich Nungen
privlleglrten (^reäiwrit)U2 ü^pocliecariiz wiederruffen werden, es seye denn, von und nach
daß die veräußerte Sach weder in Nacura mehr vorhanden, noch gefährlich U A " / " "
verwendet, oder bereits landsgebräuchige Nuy und Gewehr darauf mejsen
worden ist. Andere Glaubiger hingegen, welche kein gleich- oder älteres
Unterpfand haben, mögen 2"°- dergleichen Particularzahl - oder Veräuße-
rungen nur auf den Fall wiederruffen, wenn aus denen Umstanden erscheint,
daß solche nicht redlich/ sondern gefährlicher Weis zu ihren Präjudiz, und
Schaden geschehen seye. I m Fall auch 3"°- der Inhaber der veräußerten
Sache einigen Theil an solcher Gefährde hat, oder die Alienation nur DruW
Wcraüvo geschehen ist, so soll er solche auch ohne Wiederstattung des Werths
herausgeben. Was aber 4" - der Debitor erst'nach angefangenen General-
concurs, oder gegen obrigkeitliches Verbott annoch bezahlt, veräußert,
verschreibt, verpfändet, oder sonst immer zu Nachtheil, Abbruch, oder Ver-
minderung der Gand- k lMLthut , oder unterlasset, ist von gar keiner Kraft,
Und kann sowohl von dem bestellten ^uratore konorum, als denen creäicoribuz
oulc Unterschied allzeit wiederum revocirt werden. Es soll sich auch 5" die
Obrigkeit währenden Concursproceß aller

i ausgenommen soviel a rm- bedürftige creckturez betrift, denn
V die-
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diesen letzteren mag wohl der nöthige Unterhalt ex M l la einsweilen in Ab-
schlag ihrer Federung, soweit solches ohne anscheinender Verlustsgefahr und
Nachtheil anderer gleich- oder mehr privilegirter Gläubigern beschehen kann,
verreicht werden. Desgleichen gebührt 6 " der Wi t t ib von ihres Manns
hinterlasscnen Vermögen, falls sie sich sonst nicht unterhalten könnte, nicht
nur die Alimentation nach Gestalt ihres Stands, Heyrathguts, und des
Manns Verlassenschaft/ sondern sie soll auch solchenfalls wider ihren Willen
aus der verlassenen Haab, und Güteren währenden Proceß nicht entsetzt
werden, wohingegen dieselbe um alles, was sie über ihre gebührlich, und
von dem Richter erkannte Unterhaltung eingenommen ha t , ordentliche
Rechnung, und da es die Glaubiger begehren, auch genügsame Versicherung
zu thun, sofort das, was sie besagter Alimentation halber in Abschlag ge-
nossen, seiner Zeit wiederum in Abzug bringen zu lassen hat.

§. 20.

Manila Der auf die Gand getriebene Schuldner ist 1"°. verbunden, nickt nur
sein ganzes Vermögen samt allen ausstehenden Faustpfänderen, und Activ-

N.ns?uOb' schulden bey Errichtung des l u v e n d anzuzeigen, sondern auch auf Be-
l.eqenheit des gehren des curacorjz bonolum) oder der Gläubiger den Manifcstationseid
2"dem C°N' darüber abzuschwören. D a er nun 2«>°. deme oßngeacht wissentlich, Ulld
«ls»roceß. gefährlicher Weis etwas davon Hinterhalt, oder unterschlagt, so soll gegen ihne

ex capile l M , k peljulii nach Gestalt der vorkommenden Proben, oder An-
zeigungen criminMer verfahren werden. I m übrigen bleibt 3«° all jenen,
lvelche sich bey dem Concurs entweder gar nicht gemeldet, oder wenigst das
Ihr ige nicht erlangt haben, der weitere Regreß sowohl gegen dem Haupt-
schuldner selbst, wenn er mit der Zeit wiederum zu Kräften kommt, als gegen
einem Dr i t ten, welcher vor die Schuld mithaftet, allerdings bevor.

Zwanzigstes Capitel.
V o n dem Prioritätsrecht deren Gläubiger«/ dann denen ver-

schiedenen Alaßen derselben, und dem 5"le L^gram

§.

dem Vorzug der Gläubigern in concurlu hat man Kulanter, woz g g h K ,
Ll>c ^ keine ausdruckliche Ausnahm gemacht ist, folgendes zu bemerken,

i " " Scund die in §'° -. K seq. angeordnete Claßen dergestalt einander
subordinirt,daß der Gläubiger, welcher in vorhergehender Claße stehet, denen
in nachfolgender vorgezogen wird. 2"°- Mehr creclicures von unterschied-
licher A r t , und Gattung in einer Claße folgen der Ordnung nach, wie sie
in jeder Claße hernach benannt seynd, und wenn endlich mehr Gläubiger von
einerlei) A r t und Gattung in der nemlichen Claße und Sache zusammkommen,
so gehen sie nach dem Alter der Obligation, oder da auch hierin die Gleich-
heit lst, und die Sach zu allerseitiger Befriedigung nicht hinreicht, con-
curircn sie pro ram äediti.

«. 2.

_. . I n die erste Claße gehören die auf den Concursproceß erlossene Ge-
' ^"< rillitskosten, soviel hiervon die Glaubiger insgesamt, nicht aber ein- oder

i i K i b t i f d di l h t j d ^ c k slbst
r s t , h g g s , ch
anderen nur in pani^Kri betrift, denn die letztere hat jeder ^reckwr selbst
aus sclncn eigenen Mitteln zu bezahlen. Es sollen auch dieKösten nicht Pausch-
nms, ulld überhaupt angesetzt/ sondern von Posten zu Posten specistcirt, und

die



Von dem Prioritätsrecht der Gläubigern, ?c. 93

die Verzeichnis nä ^.Ka gelegt werden, damit die Uebermaß allenfalls auf
Beschweren der Gläubiger bon der höheren Obrigkeit gebührend eingesehen,
und gemäßiget werden möge.

§. 3.

1»°. Werden hieher gerechnet die Funeralkösten, welche nemlich auf die
Begräbnuß, und den Gottesdienst für den verstorbenen Schuldner verwendet
worden, worin jedoch alle Uebermaß abgeschnitten, und darauf gesehen werden
soll, ob nicht «ach des Abgestorbenen Stand, Herkommen, und Menge der
Schulden hierunter zu viel geschehen seye, auermassen die Kleidung der Be-
dienten, und was sonst mehr zum bloßen Pracht, wie auch auf Zchrungen
und sogenannte Todtenmahl verwendet wi rd , nicht in gegenwärtige Claße,
sondern unter die gemeine Curentglaubiger gehört, und allenfalls von jenen
zu vergüten ist, welche dergleichen unnöthige Bestellungen machen. 2"°- Wird
auch hier angesetzt, was in des Schuldners letzter Kranckheit, woran er wirck-
kch verstorben ist, auf die Apothek, dann des damal gebrauchten Ueä i« ,
Ckirulzi, und Krankenwärters billichen Verdienst erloffen ist, was aber der
Apotheker an Zucker- Gewürß- und Schleckerwerk mehr zur Wollust, als noth-
tvenoiger Artzney, und Labung wissentlich, und vorseßlich liefert, wird unter
die Curentpösten verwiesen.

§. 4 .

Zur dritten Claße gehört gearnter Liedlohn, welchen der Mann mit
feinem Pflug, oder Viehe entweder selbst, oder durch gedingte Ehehalten
verdient, wie auch, was ein gedingt und gebrödter Diener oder Ehehalt bey
seiner Herrschaft, oder ein Taglöhner bey dem, der ihn um den Taglohn
bestellt, zu Verdienst bringt, icem jene Handwerksleut, welche um gewissen
bedungenen Lohn bey dem Besteller selbst in dessen Wohnung auf der S tö r
arbeiten. Man soll aber all obigen Personen niemal mehr, als einen Iahrs -
lohn von dem Ruckstand in dieser Stel l paßiren lassen, das übrige hingegen
für eine unbefreyt - gemeine Schuld achten. Desgleichen gehören auch die
iiaiaria, und Recompensen für Advocaten klocurawres, Aotarw5, Huf-
marchsrichter, Verwalter, und dergleichen lediglich unter die Curentposten,
welche Meynung es ebenfalls mit denen allzu uberstüßigen, und dem Stand
des Schuldners nicht proportionirten Domestiquen hat, immaßcu in solchen
Fallen, wo sich nemlich eine merckliche Uebermaß bezeigt, die m gegenwär-
tige Stel l gehörige proporttonirte Huoca unter sammelltliche Domestlquen
xro i zu vertheilen ist-

I n die vierte Claße gehören folgende Posten. l«° Was zu nothwen-
diger Wiedererbau- und Erhaltung eines Gebau, oder anderer Sache,
au Geld, oder Baumaterialien vorgestreckt, und auch wircklich dahin ver-
wendet wi rd, ohngeacht sich der Darleyher keine ausdruckliche Hypothek
hierum ausbedungen hat. 2^- Alle ordinari- und extraordinari Lande
steuren, Accis, Umgeld, Aufschlag, und andere dergleichen zum gemeinen
Besten gewiedmete landsherrliche Abgaben, welche der Vergandete zu be>
zahlen gehabt, also, und dergestalten, daß das Vorzugsrecht sich nicht nur
auf die Steur , und accisbare Güter, sondern auf das ganze Vermögen er-
streckt. 3"° das borgeliehene Saamgetreid, wie auch das zu dessen Erlau-
fung verwendete Geld, welch« beedcs bey den Feldfrüchten selbigen Jahrs
nicht nur eine stillschweigende Hypothec, sondern auch das Vorzugsrecht
vor dem Grundherrn/ und anderen nachfolgenden Gläubigeren hat, wenn
nur die Felder wlrcklich damit besäet worden, und erwehnte Früchten selbigen
Jahrs noch iu ̂ »cuia vorhanden seynd, sonst ist es eine gemeine Curent-
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post. 4^- Was zu Erkauf- oder Neuerbauung enes Hauses, oder anderer
Sache unter alsdaldig - und ausdrücklicher derselben Verpfandung darge-
sireckt und verwendet wird. 5". Wer sich bey Vcrkaufung stines Guts zur
Zeit, da er solches noch in seiner Gewalt gehabt, hierauf ein ausdrücklich - und
Specialultterpfand um den Kaufschilling Vorbehalt, gehört ebenfalls anhero,
ausgenommen wenn er sich bey obverstandencn Verkauf unreine Gcncral-
hypothcc auf des Kaufers Haab, und Gu t , oder zwar eine Specialhypothec
auf dem verkauften Gu t , jedoch erst nach bescheheuer Ausantwortung be-
dingt, denn da gehört die Forderung nicht in diese Stelle, sondern dorthin,
wohin auch andere U^puckecani von Rechtswegen gehörig seynd. 6«. Wo
zu Erkauf- oder Neuerbauung eines Guts aus einer Vormundschaft, oder
von einer Kirch, S p i t a l , Allmosenkaßa, oder anderer dergleichen von
ordentlicher Obrigkelt zugelassen und denen Minderjährigen gleichgeschatzter
Communität, oder Conftaternltat Geld geliehen wird, ist ihnen solches Gut
nicht nur hierum stillschweigend verpfändet, sondern sie gehen auch anderen
Glaubigeren vor , ausgenommen soviel die in vorhergehenden bemerkte
Posten betrift. ?""- Hat der Grundherr um seine grundherrliche Forde-
rungen an S t i f t , G i l t , Laudemien, Küchendienst, und dm ganzen Werth
des zu Geld angeschlagen - und ohnparthenisch geschätzten Gatsabjchleif
auf des Unterthans Gerechtigkeit, und all - vorhandenen Früchtcn n.cht
nur ein stillschweigendes Unterpfand, sondern auch den Vorgang, es sey^n
gleich verstandene Foderungen von ein, oder mehr Jahren allgestattccn.
Borg t aber derlelbe die G i l t über drey Jahr , hat er das Vorgaugsncht
lalvo ceceluquin ^ure ll/puckecX nur auf ein Iahrsgi l t , er kunnte denn
beweisen, daß der Unterthan dury Schauer- und Unglücksfall an seiner
Schuldigkeitsbeobachtung gehindert worden sey, oder die G i l t mcht alle
Jah r , sondern nur zu zwey, oder, drey Jahren gereicht zu werden pflegt,
welchenfalls die zwey- oder dreyjahrige Gi l t allzeit nur für eine geachtet
wird. Die auf das Gut gebrachte Faprnuß betreffend, hat der Grundherr
bey derselben gleichwohl auch ein stillschweigendes Unterpfand, gehet aber
denen alteren üxpomenruz derwegen nicht vor. 8"- Gehören die von
Schutz, oderIurlsdictionswegen abzureichende Vogteygilten ebenfalls Hieher,
und verstehet sich endlich 9"° all jenes, was oben uum. 1. 4. 6. k 7. von dem
Vorgangsrecht geordnet worden, allein auf die also verbessert- erkauft-
oder erbaute Güter, und soviel den Grund- oder Vogtherrn betrift, auf
des arund- oder vogtbaren Unterthans Gerechtigkeit, und vorhandene
Früchten. Wohingegen, wenn einem aus diesen Gläubigeren noch dazu auch
andere Güter verschrieben worden, er auf solchen kein Vorgangsrecht vor
anderen älteren ii^ockecaius zu gemessen hat.

§ . 6.

3« die Fünfte Claße gehört 1 " " . des Schuldners Ehefrau mit dem
^ M a c h t e n Heyrathgut, denn deshalb hat sie auf ihres Ehemanns
Vermögen von dem Hochzeittag an nicht nur ein stlllschweigcndes Unter-
pfand, sondern auch das «ju3 pr^IarioniZ vor anderen, obschon älteren still-
schweigenden Hypothecen. Wer aber 2""- eine Verschreibung hat, worm
des Ehemanns Güter schon vor denen ka«^ l!ota!jbu5 ausdrücklich ver-
pfändet worden, gehört ebenfalls in gegenwartige Stel le, und gehet dem
Heyrathgut vor. Soviel 3"°' die Paraphernalgüter belangt, welche dle Frau
lhrem Ehemann außer des Heyrathguts zubringt, und sich die Admini-
stration hierauf ausdrucklich mcht Vorbehalt, hat dieselbe von Zeit der er-
richteten Ehepacten, oder da hierin keine ausdruckliche Hypothcc bedungen
worden, von der Zeit, da der Mann das fahrende Gut empfangen, oder da
es liegende Stück gewest, und verkauft worden, von der Zelt, da er den
Kaufschllling zu Händen gebracht hat , wie auch wegen der Morgengaab,
Wiederlag, und Wittibsitz, wenn solcher statt der Wiederlag ist, von dem
Hvchzeittag an ein stillschweigendes Unterpfand, gehet aber deswegen an-
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deren altern Gläubigern nicht vor. 4 " Kann sich keine Ehefrau jeHtbemewter
Vor- und Uuterpfandsrechten gegen diecl^ilwres in folgenden Fällen mehr
bedienen, wenn lie nemlich zu offenen Kram und Marckt sitzt, offene Wir th-
vder Gastschaften halt, oder sonst ein solches Handwerck treibt, welches
meistenteils in Kaufen, und Verkaufen, mithm in gemeinsamen Gewerb
bestehet, wie z. E. bey Mezgern, Becken, Brauen, Köchen, lebzeltern, Meth-
schenkcn zc. Desgleichen wenn sich das Weib m rechtsbehöriger Form r»lt*
weder als Prlnctpalschuldnerin mitberschreibt, oder gut stehet, und sich
anbey ihrer weiblichen Freyhcittn begiebt, welchenfalls sie jedoch nur jenen
OeckcolibuZ in Zx^uüone auszuweichen hat , zu deren lavo l die Rcnun-
ciation beschchen ist. Ferner da sie etwan selbst kündig - oder erweislicher-
massen an des Manns Verderben, und Schuldenlast durch üble Hauswi r t -
schaft Schuld tragt. Und endlich wenn die wirkliche I l la t ion des pratcn-
dirten Heyrathguts, oder Paraphernalien rechtsbehörig nicht erwiesen wer-
den kann. Es wird aber 5"- dieser Beweis soviel das Heyrathgut betrift,
nicht nur durch Gezeugen, oder schriftliche Urkunden, sondern auch durch des
Ehemanns eigene Gestandnus bewirrt, welch- letzterenfalls aber drey Dinge
ohne Unterschied, ob die Geständnuß vor- oder «ach der Copulation ge-
schehen, zur Prob erfoderlich seynd, nemlich fürs erste, daß das Öeyralh-
gut in denen i'aäkz 6omUl)U8 vorläufig versprochen; zweytens, der Empfang
mittels einer besonderen Quittung von dem Ehemann bescheiniget; und drit-
tens, durch zehenjährige Cohabitation bestattiget seye, außer dessen, und
da an denen zehen Jahren etwas ermangelt, soll die Quittung durch einen
siegelmäßigen Gezeugen nebst dem Ehemann mitgefertiget, oder der Em-
Vfang entweder durch einen unverwerfiichen Gezeugen, und des Manns
Qui t tung, oder ohne Quittung durch zwey Gezeugrn, so von der Erlag
hinlängliche Auskunft geben mögen, bewiesen seyn. Welch alles jedoch nur
auf den Fall erfodert w i rd , wenn der Beweis gegen die Gläubiger, oder
Kinder erster Ehe gemacht werden solle, und solche nebst denen hcyrathlichen
Sprüchen nicht völlig befriediget werden können. Soviel 6« die Einbringung
der l^rapkemalium belangt, soll des Ehemanns bloße Geständnuß, ohne
daß selbes entweder durch zehenjahrige Cohabltation, oder andere ^clmi-
nicuw bestättiget wird, gleichfalls keine Prob gegen die crecktore5 in ccm-
curlu machen. 7"°' W i rd zu förmlichen Heyrathsgcdingen entweder dle
obrigkeitliche Errichtung, oder unter Siegcllnäßigen die schriftliche Ferti-
gung nicht nur von denen Priucipalcontrahenten selbst, sondern auch we-
nigist von fünf Gezeugen erfodert, wenn änderst dieselbe nicht als ein unwie«
derrustiches Geding unter Lebendigen, wie es in Zweifel allzeit vermuthet
wird, sondern als eine letztwiuiqe erst durch dcn Tod zu Kräften kommende
Handlung gepsioaen werden. Was nun 8">- m anderen unförmlichen Hey-
raths- raNis versprochen nnrd, soll die Frcyhcit des Heyrathguts nicht ge-
nüssen, sondern allenfalls nur für ein knapiicmuni) wenn nur die IUation
bewiesen ist, zu achten seyn.

tz. 7-
Die Sechste Stel l gebührt denen Pupillen, und Minderjährigen, wie

auch Kirchen, Spitälern, Almosenämtern, dnnn Städten Märckten, avpro<
bitten Communitäten, und geistlichen Bruderschaften in ihrer Vormünder
rei'peäUve Bfieger, Verwalter, Zunftmeister, und soaenanntcr geistlicher
Vattern Haab, und Gut von der Zeit au, da sie sich Vermöq obrigkeit-
lichen Auftrags, oder sonst eigenmächtiger Weis der Vormundschaft, oder
Verwaltung unterzogen haben. Falls aber nicht der Vormund, oder Vcr>
Walter selbst, sondern ein anderer Schuldner auf die Gand kommt, so lst
desselben Gut stillschweigend nicht darum verpfändet, und gehört derglei-
chen Schuld nicht in diese Ste l l .
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§. 8.

E.ebenbe I n der siebenden S t e l l kommt !""> der?il 'cu5, wo er Kra f t emes Con-
Claße. t r ac t s , oder anvevtrauter Verwal tung bey jemand etwas zu fodcren ha t ,

doch gebührt ihm 2"°. deswegen vor denen alteren wwohl stillschweigend-
als ausdrücklichen Hypothecglaubigern kein Vorgangsrecht , außer m
jenen G ü t e r n , welche der E d i t o r lM- i erst nach deut gepflogenen Contract ,
oder übernommener Administration neuerlich acquinrc h a t , immassen er
auch hierin 3«° dem Heyrathgut / und anderen in der sechsten Claße bemeltcn
Personen vorgehet, wenn der Ehemann schon vor Erlegung des Heyrath-
guts oder der V o r m u n d - und Verwal ter schon vor Aurrcetung dcr V o r -
mundschaft, und Verwa l tung dem l ' l co verbunden gewest. Denen Glau>
biaern in der ersten, anderen, dr i t ten, und vierteil Claße aber gehet der
ri lcuä 4 " weder in gedachten neo- acquilmz, noch anderen G ü t e r n , jema-
len vor. Es fangt auch 5"- die Verbindlichkeit bcy denen Verwaltungen
sowohl in Ansehen des l i l n , als anderer nicht von der Zeit a n , da der
Verwal ter in üble Hauswirthschaft , oder Hinterstelligkeit gerathen ist ,
sondern von Zeit angetrettener Administration a n , und wenn 6 " . Zweifel
obhanden ist, ob die Güter von dem Schuldner erst hinnach erobert worden,
so liegt dem l i l c o , falls er sich' darauf gegründet, der Beweis ob^ D a -
fern auch 7"°- derselbe nicht K ra f t eines Contracts/ oder V e r w a l t u u g ,
sondern wegen S t r a f , Ve rwürkung , oder E r b - und Herrnlosigkeit etwas
foder t , so gehet er hierinfalls allen cleöjwnbus sowohl Ü^puktecgrü3, als
CliyroßrapKlmiZ nach. I m übrigen ist 8"° unter obgidachten fiskalischen
Foderungen nicht nur das , was der Landsherrschaft von k i k i wegen zu--
stehet, sondern auch jenes zu verstehen, was die Landschaft der S t e u r e n ,
Aufschlagen, und dergleichen Gefallen halber bev denen bestellten E i n -
nehmern zu suchen hat. D a m i t sich aber 9"°- dergleichen landschaftliche
Restanten desto weniger ergeben mögen, soll nicht nur von Sei ten der
tandschaft a l l - möglicher Fleiß m i t Beytreibung derselben verwendet, son-
dern ihr auch von den Just iz- D inNerüs , mi t Mnäauz 8. c . und wirklicher
Execution auf Begehren an Hand gegangen werden.

§. 9.

Achte Claßt. I n der achten Ste l le kommen alle jene, welche zwar aus Vorsehung
der Rechten des Vorzugs halber keine Freyheit, wohl aber sich selbst v ig i l i r t ,
und auf des Schuldners Gütern eine General- oder Specialhypothec und
Versicherung haben, wobey folgendes zu merken ist. 1"'° Gehet unter
solchen Hypothecglaubigern die ältere Schuld allzeit der jüngeren vor. 2"°.
W e n n die ausdruckliche Pfandberschreibuna älter i s t , als eine von denen
in der 5""' 6t«n, u n d ? " " Claße bemcrckten Posten, so gchct sie auch derselben
Vor, und gehört mithin nicht mehr in diese, sondern in die 5". oder r e l a t i v e
6". und 7 " S t e l l , ausgenommen, soviel die fiscalische Foderungen obver-
standenermassen m neo- acymlilis betrift. Denen Gläubigern ln dcr ersten,
zweyten, d r i t t - und vierten Claße hingegen weichet dieselbe ohngcacht des
Al ters allemal aus. 3"° S o l l die Verp fänd- oder Verschuldung grund-
barer Güter m i t des Grundherrns Bewi l l igung geschehen, außer dessen
gi l t sie nur für eine gemeine Schu ld , fangtauch oas Unterpfandsrecht erst
von Zeit beschehener Bewi l l igung an , und ist solche dem Grundherrn an
seinem Unterpfand und Vorgangsrecht niemal nachtheilig. 4 " W l r d auch
zu einer ausdrücklichen Hypothec, wenn sie anders in gegenwärtige S t e l l
kommen sol l , er fodcrt , daß sie von dem Schuldner schriftlich unter eigener
Fert igung ausgestellt, oder da er keine siegelmäßiqe Person i s t , vor der
ordentlichen Obr igke i t , worunter die verschriebene Güter l iegen, oder
der Schuldner seiner Person halher gehörig ist, errichtet, und dem Protocol l
eillverleibt worden stye, immassen die Hypotecen, welche nicht gleich
anfänglich auf diese Weis errichtet, sondern nur hcrnach erst von der O b -

rig-
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rigkeit bestattiget seynd/ ihre Kraft auch erst von Zeit sothaner Vestättiaung
erlangen. Die Faustpfänder gehören 5". ebenfalls in gegenwärtige Stell,
und zwar von der Zeit au, da sie der Inhaber empfangen zu haben mit
leinem Eld, oder sonst beweisen kann, und soll Hierinfalls die Einantwor-
tung des Pfands statt Siegel, Brief und obrigkeitlicher Errichtung gelten.
Dafcru sich auch 6". der Verkaufer auf dem verkauften Gut noch vor der
Einantwortung ein Unterpfand Vorbehalt, so ist die Schrift, und rehewve
obrigkeitliche Erricht- oder Protocollirung hierzu gleichfalls nicht erfo-
derllch. Für siegelmaßig werden aber 7"°- geachtet, alle geistlich- und
weltliche Stände oder Landsassen, adeliche Personen, welche der Edel-
mannsfreyheit fähig, oder sonst für adelich erkannt, ausgeschrieben, oder
edelgcbohreu seynd, solang sie sich ihrem Stand gemäß halten, irem graduirte
Personen, welche den 6raclum OnNoratU8, vel ! ic^nciaruZ nicht etwan durch
^omicoz Palntiuo3, sondern auf bewahrten Universitäten erlangt haben,
alle Oberofficier, Priester, ?.m-icü, oder die von alten Gcschlechtcn in
Hauptstädten, dann alle churfürstl. vornehme Beamte, worunter nicht nur
die churfürstl. sowohl wirklich- als Titularräth, sondern auch churfürstl.
und landschaftliche wirkliche Lecr^imi, ferner all jene Beamte, so nm
Untcrbeamten versehen seynd, wie die Pficgcr, Landrichter, Pfiegsverwcscr,
Kästner, Mautner, Zöllner, jedoch mit Ausnahm der bloßen Weg- Neben-
vdcr Beyzollneren, desgleichen die Salzmencr, und vornehmere Salzbeamte,
dann Wild- und Forstmeister bey jenen Armieren, welche allzeit mit ade-
lichen, und guten Leuten besetzt gewesen, und deren Verrichtungen die Juris-
diktion nach sich ziehen, weiter der Hofzahlmcister, nebst denen Vräuverwal-
teren,und endlich auch die chursürstl. wirkliche Kammerdiener, und Rechnungs-
commissarii, dann Bürgermeister in denen Hauptstädten verstanden seynd.

§. l o .

Die stillschweigende Pfandschaften seynd entweder privilegirt, oder
unvridilegirt. Jene haben zwar vor denen, obschon alteren, unprivilc-
glrten stillschweigenden Hypotheken allzeit das ,̂ u3 prXiatiamZ, und stynd
bereits oben in denen ersten 7 Claßen angeführt worden, diese hingegen
gehören in die achte Ste l l , und wird die altere jedesmal der jüngeren
vorgezogen, welches auch zwischell denselben, und den ausdrucklichen Hvpothcccn
also zu beobachten ist, ausgenommen wenn diese letztere so beschaffen seynd,
daß sie nicht in gegenwärtige, sondern in eine von vorgehenden Claßen
gehören, welchcnfalls der Vorgang zwischen ihnen lediglich nach dem nn
ileu §v» vorgeschriebener erster Regel entschieden werden soll. Unter die
stillschweigende mlbcfreyte Hypothecglaublger gehören aber nur folgende,
nemlich 1"° der Hausverpachter, zu Latein: l̂ ocacur pr^clü llrdani, welchem
nicht nur des Pachters, sondern auch des Aftervachters cigenthümlich-
und erweisliche llkca, soweit solche in dem Haus entweder verblieben, oder
gebraucht werden sollen, von Zeit des getroffenen Pachts um alles, was in
Kraft dessen immer zu leisten scyn mag, stillschweigend verpfändet seynd.
Es sollen auch die Güter der Minderjährigen nicht Hiebon ausgenommen
seyn. Vaar Geld und Kaufmannswaar abcr haftet dem Verpächter nur
soweit, als zur Zeit des obrigkeitlichen Beschlags im Haus noch wirklich
davon vorhanden ist, und wenn der Hauszins über drey Jahr anstehet,
so wird nur ein einziger Iahrsgang in dieser Stell paßlrt, es seye denn
zu bewclsen, daß der Pachter mit Unglück befallen, und dadurch an Be-
zahlung des Zins gehindert worden seye. 2 ^ Scynd auch dem Ver-
pächtern eines V u n t s L t i n ^ i r i ü Kü ic i die von dem

g Z gh sy
pächtern eines Vaurenguts, zu Latein ^"<.':N"li pr^iü Kuüici die von dem
Pachter wirklich eingebracht, und noch in ^nmu vorhandene Gutsfrüchten
um den bedungenen Pachtsch:lling,und audcres coutractmaßigcs stillschwei-
gend verpfändet; wie nlcht weniger 3"" dem Haudwcrksmann das Gut ,
woran er Hand angelegt hat, um seinen qcbührcuden Lohn, desgleichen
4"- denen Kindern das vattcrlichc Verminen um die von mütterlicher
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Sei t herrührend - und consumirte Güter von der Zeit, da der Vater die
Verwaltung derselben auf sich genommen, oder zu nehmen gehabt hat,
ferner 5"- denen Austragleren/ und anderen, welchen die Alimentatton
gebührt, das Vermögen desjenigen, der den Austrag, oder die ^l imen^ zu
prastiren hat, 6"- dem ex npice kei ^ullicatX, <̂  KX6(-UÜ0M3 gerichtlich
Mmitt i r ten Glaubiger das G u t , worauf er immittirt ist, und zwar von
dem Tag wirklich beschehener, oder wenn sie gesiilicner Wels gehindert wird,
von dem Tag beschlossener Immißion, 7"°- deilcn ^urar i iL , r i ä « . ^on>'
mill^niz palciculllnbu^, k morriz caula Vonaraiii8 die gesamte Haabschast
des Erblassers von Zeit seines Absterbens um das, was ihnen in dem
letzten Willen berschaft worden, womit jedoch dieselbe m cnncurlu allen
creckcoribuä sowohl llb^roZrglikalijZ, als II/pockecarÜZ nachstehen MÜßen.

§. II.

Pfandverschreibungen, welche von gemeinen Bauersleuten auf dem
Land ohne ordentlich obrigkeitlicher Erricht- oder ProtocoUiruug ausge-
stellt werden, haben 1"° ganz, und gar keine Kraf t , sondern gehören unter
die Curentschulden. Jene Pfandverschreibungen hingegen / welche 2^ . „zcht
von Bauers- sondern von Burgers- und anderen unbesreytell Leuten zwar
außergerichtlich, jedoch von einem immatriculirten ^ocariu, oder vor einer
sieaelmaßigen Person errichtet, oder von ihnen selbst gefertiget und in solchen
Fallen entweder mittels eines hierüber verfaßten förmlichen Notariatinftru-
ments, oder wenigst durch eigenhändige Unterschrift dreier bey dem Eon-
tract gegenwärtig gewester Gezeugeu genugsam beglaubt werden, seynd in
hiesigen Cburlanden, jedoch mit Ausschluß der obern Pfalz, zwar nicht uu-
gi l t ig, müßen aber 3"°' denen vor ordentlicher Obrigkeit errichtet- oder
von siegelmäßigen Schuldnern ausgestellte Hypotheken, wenn sie änderst mit
ihnen allein streiten, und keine andere Hypothek dazwischen kommt, ohne
Unterschied des Alters allzeit ausweichen, und gehören alsdann in gegen^
wärtige neunte Ste l l . I s t hingegen 4"- der Stre i t nicht zwischen chnm
allein, so soll man sie nicht in gegenwärtige, sondern in die achte Stel l setzen,
sohin auf die ncmliche A r t wie obrigkeitliche ansehen.

§. 12.

I n die zehende Stelle gehören jene Glaubiger, welche zwar kein Un-
^ p f a n ^ gleichwohl aber vor anderen gemein- unbefteyten Cm?ntpostell
die Frenheit des Vorzugs, zu Latein: ?rivi1e.Pl>m siei-l'onale limpwx haben,
ziemlich 1 " " da eine S t a d t , Marckt, Gemeinde oder andere üben in der
sechsten Stelle bemerckt- privilegirte Person zwar eine Foderung, aber kein
Unterpfand darum hat, und ist hierinfalls bey den Minderjährigen nicht auf
die Zeit der Erecution, sondern Obligation zu sehen 2 ^ Da man zu Er-
kaufung eines Guts ohne Pfandverschreibuug Geld vorstrekt, und solches
erweislich dahin verwendet wird. z"°- Da eine Verlobte Brau t ihrem
Bräutigam das Heyrarhgut zubringt, derselbe aber vor wirklicher Ehe auf
die Gand kommt, oder die Copulation nicht darauf erfolgt. 4"- Wer mit
seinem Geld einen anderen befreyten Gläubiger wirklich entrichtet, sich aber
seines gehabten Unterpfandsrecht, und die Eintrettuug in seine Stel l nicht
ausdrucklich bedingt. 5". Wer den Schuldner bey dessen behöriger Obrigkeit
bereits vor angefangenen Concurs um seine Schuldfoderung nicht nur
geklagt, sondern auch einen Befehl, Arrest, oder anderen obrigkeitlichen
Auftrag darüber erhalten hat. 6 " Hinterlegtes Gu t , welches nicht mehr
in N2nil2 <K lpecie vorhanden ist. All jetzo bemerkte sechs Posten aber gehen
7"° in coiicurlu nicht dem Alter, sondern ihrer Freyheit, und der Ordnung
nach, wie es der Inhal t gegenwärtigen Z" mit sich bringt, es sene denn, daß
zwey dergleichen befreyte cireäkor« von einerley Gattung und Freyheit z. E.

zwcy
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zwey geklagt- und geschalte Schuldforderungen, oder zweyerley vepolira
lumm, und dergleichen «.usammstossen, welchenfalls der Vorzug sich zwischen
ihnen nach dem Alter t 'gulirt.

§. 13.

Der von obigen Schu^posten rückständiger Iahrsgilten, Zinsen, und Von?u<rstzn,
Intereßen halber ist es also zu halten, daß i°>°- alle und iede nach wirklicher ! N . Z H '
Anschlagung der Edicten wählenden Concurs erst verfallene Zinsen, und g«r Schuld.
Gilten in eben jene Srelle gesetzt werden sollen, wohin das Hauptgut selbst <">st"-
von Rechts wegen geHort, ^ i n gleiches ist 2^- zu beobachten mit denen vor
Anfang des Coucurs verfallenen Zinsen, welche von dem Glaubiger alle Jahr
bey behöriger Odrigkett eingeklagt worden. Von denen übrigen aber, welche
man nicht alle Jahr eingeklagt hat, paßirt 3"° nur em einzige Iahrsgilt
in der Stelle des Hauptguts/ die andere hingegen gehören insgesamt unter
dle Curentposten. Oieruächst tst 4 " zu bemerken, daß bey dem Unibersal-
concurs nur auf jene Intcrcßen allein gesprochen werde, welche mau bcr>
mög eines ausdrücklichen GedlNgs zu foderen hat, nicht aber auf die soge-
nannte lmerellt: morZe, es seye denn, daß das Vermögen zu deren Entrichtung
nebst anderen Foderungen hinreicht. Soviel endlich 5". h/e Zinse der soge-
nannten Ewlggeldcapllalim betrift, sollen sie wie die Hauptsumma selbst
^ure lep2lacil)U!3 tractirt, mithin vor all anderen Gläubigern entrichtet/ uno
m den Concun niemal gezogen werden.

§. 14.

Ein jeder Pfandglaubiger hat l"°- das Recht, den alteren, oder borge- Von dem 5««
henden Pfandglaubtger mit baar Geld völlig zu entrichten,und da er 2"" solches ^ ^ " ^
nicht annehmen will/ das Geld zu Gerichts Händen zu erlegen, welchenfalls
3"° jener i^o l acto für entrichtet zu halten «st und tr i t t der andere 4 " allzeit

h / G l z Gch H z g chf
3"°- jener i^o l acto für entrichtet zu halten «st, und tr i t t der andere 4 " allzeit
gleich ohne weiteren Geding in dessen Stell, Unterpfand, Freyheit und Rech-
ten ein. Wenn aber 5"- ein Gläubiger von einem Kxlraneu, welcher kein
Altgläubiger, oder wenigst kein Ü>'pulkeculiu3 ist, entrichtet werden wi l l ,
so ist jener solches anzunehmen nicht schuldig, oder da er es 5"- auch annimmt,
und sich gutwillig von ihm entrichten laßt, so tr i t t doch solcher deswegen in
seme Stcue mchr ein, er habe sich denn 7"° nicht nur das Uuterpfandcrecht,
sond^ru auch, daß er m die nemlichc Stel l , und Freyheit eintrctten solle, aus-
drücklich du« ll)m bedungen. Außer dessen gehört er 8"° lediglich in die zehende
Stel l nach der Braut. Obwohlen im übrigen 5»""' das ̂ u§ UH-pucKecX sich auf
alle des Gläubigers Erben, CällimiarioZ, und Nachkommen reancer erstrckcn
thut, so hat es doch 10"°. eine andere Beschaffenheit Mit denen Vorrechten,
welche nicht so viel der Sach, als der Person anhangen, wie die t'nvüezia äons
und minderjähriger Personen oder Gemeinden in der fünften, sechsten, und
relpettlve zehenden Ste l l , ausgenommen so viel 11°°° der Ehefrauen leibliche
Kinder aus der nemlichen Ehe, und ihre Desccdenten, dann die ceilwliai-l03
vel 3ucct-ll'ore8 l i k l betrift, welche sich auch allzeit gedachter Freyheit des
Vorzugs zu erfreuen haben sollen.

§ 1 5 .

Al l jene Glaubiger, welchen zwar ihrer Schuldsprüchen halber ,'n
p I^ziümaüo,ü3 keine rechtliche Ausstellung gemacht wird, gleichwohl
aber weder eine Hypothek, noch ^nvil^iuil l perknaie in des Schuldners
Güterll gebührt, heissen gemeine Curentglaubiger, oder (^roZrllpliani, und
werden erst nach denen m obige» »o (>laßcn benannten (^ckwillmz von
dem überbleibenden Vermögen nicht nach dem Alter ihrer Foderuug, son-
dern so viel den Guldm betnft, pw rara bezahlt jedoch dergestalt/ daß jene,
welche nur NX c-ml'2 me« wcraüva kommen, au anderen t-x lirulc» s
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herrührenden Schuldposten nachstehen müssen, und His diese letzter? con-
tentirt scynd, keineswegs zur Bezahlung gelangen mögen.

§. 16.

Von dem Iu« «su3 8ep2l2ti0M3, Kraft dessen man das Seinige besonders zu fodercll,
L«-p2l2ti«ml und sich mit anderen Gläubigern in Cuncurlum nicht einzulassen hat, wird in
oll«!n,iio. orcknärinlNi excr2c)lcllN2lium) A <̂U3Ü eingetheilt. Das erste gründet sich da-

rauf, daß die pratendirte Sach nicht nur eigenthumlich, sondern auch noch
wirklich in ^2rura k 5pecie vorhanden seye. Solchemnach gehören z. E.
folgende Posten Hieher i^« alle hinterlegt- verpfändet-verpachtet-geliehen-
eniwender - oder mit Gewalt abgenommene Sachen, zu Latein: kez lie-
poürX, r)i8nor2c^) lac2c«, commo^cX, lurnvX, vi paliell'X, es bestehen solche
gleich in baaren Geld oder anderen G u t , wenn nur jenes mit anderen
Geld noch nicht vermischt, oder etwan gar schon verzehrt ist. 2"° Was
dem Schuldner bloß auf Commißion gegeben wi rd , es seye denn, daß er
die committlrte Sach entweder in ALmra, oder dem taxirten gewissen Werth
nach zu restituiren freye Wahl hat 3"° Ewige Gelder an Orten, wo man
sie wenigst von 40 Jahren hergebracht ha t , und zwar ohne Unterschied,
ob sie auf beeden, oder nur auf einer Seiten allein unablosllch seynd.
4 " Verkaufte Sachen, wenn schon die Extradltion geschehen, gleichwohl
aber der Kaufschilling noch nicht entrichtet, und hlerbey entweder das
vominium bis zur Zahlung ausdrücklich vorbehalten, oder aber von dem
Verkäufer durch wahrscheinliche Muthmassungeu, oder sonst zu bewechn ist,
daß er nicht auf B o r g , sondern auf baar Geld gehandelt habe. 5"- müt-
terlich- oder anderes G u t , welches die Kinder ererbt, oder sonst eigen-
thumlich erlangt haben, wie Mich peculium nÜrenie, vel yU2Ü, dann allven-
tiüum reguläre Hl irreguläre. Hl". Der Ehefrauen sammentllche Heyrarh-
Paraphernal- und vorbehaltene Güter, desgleichen ihr gebührender Antheil
an denen Hochzeitgeschanken / dann gemeiner Hausfahrnuß und Errun-
genschaft, so weit nemlich dieses alles noch in Aacun vorhanden ist, und
endlich auch das, was von ihrem Heyrathgut entweder mit oder ohne ihrem
Wissen beygeschaftwird, und sie solchenfalls verstandenen HeyrathgUts halber
in anderweg nicht mehr entrichtet werden mag. Dahingegen soll derselben
weder auf denen zu Geld angeschlagen - und dem Ehemann Kaufsweis
zugebrachten Mobllten, noch auf der Morgengab oder Wiederlag und W i t -
tlbsitz, dann dem Mah l - oder Brautschaß, zu Latein: ^ 'ma lpulMlüa,
es seye dieses gleich in Aacura vorhanden oder nicht, das ^«5 «epaiAcioujZ zu-
stehen , sondern es liegt ihr hierinfalls ob, sich Mit andern Gläubigern
in Concurs einzulassen, und wenn sie auch ihre eigene mit erwehnten Se-
parationsrecht begabte Güter anderen creckcoriku5 förmlich verschreibt, so
«st sie denenselben hierum Red und Antwort zu geben schuldig. ?"" So l l
weder die Ehefrau, noch ein anderer Eigentümer unter dem Vorwand der
Separation eigenmächtigen Gewalts zugreiffen, solider« sein vermcynt-
llches Recht vor Obrigkeit suchen. S o viel endlich U"°- die tiuäru8 retti-
tuenäuz von dem zu separirenden Hauptgut betr i f t , sollen solche nur so
weit ^ure seMacioniz angesehen werden, als sie noch in ^2lur» k Lpecie
vorhanden seynd, außer dessen aber gehören sie zum Concurs.

?. i ? .

Von d'm )ule «su3 5ep3ratwni5 extl20lckn2rjum heißt l°">- da die ?reckcore5 das Ver-
mögen ihres Schuldners von dem Vermögen seines Erben zu serariren ver-
langen, damit sie nicht mit denen llreöicoribuz des letzteren vermischt, son-
dern jeder gleichwohl von denen Mit teln desjenigen, deme er geborgt hat,
befriediget werde. Es kommt aber solches 2^- allen und jeden ^reclicoriduI
sowohl ck/razr2pli2rii5) als ll^pocKecArilI, ohne Unterschied, wie nicht we-
niger denen I^LMgrüs) Dou2r»rÜ5, und l iäe i - dommilVariiä wieder die ^" '̂



V o n dem Pr ior i tä ts recht der G läub ige rn , :c. 12:

des Erbcns zu Guten, wohingegen 3^- diese letztere wieder die ersicrc
sich sothanen Rechts keineswegs zu erfreuen haben, außer da der Erb das
invencarjum gegen ausdrückliches Begehren seiner Gläubigern zu errichten
unterlassen hat. 4"- Muß die Separation vor der ordentlichen Obrigkeit
des Erdens, und zwar von allen Oeäicoribuz gesucht werden, denn wer
solche nicht ausdrücklich begehrt, wird unter die crecktorez des Erdens ge-
worfen 5" Sol l hicrbey allzeit cum caulL coznuione, und mit Zuziehung
aller intereßlrter Thellen verfahren, auch, wo rein legales Invemarium vor-
handen ist, die Sach nach richterlichen Gutbedunken der Villichkeit gemäß
geschlichtet werden. Nach der Separation entstehen 6«. zwey verschiedene
^.allie donoruni) folglich auch nach Beschaffenheit des beederseitlgen caüu5
attivi k pgllivi ein zweyfacher Concursproceß, welcher nicht Miteinander
vermischt werden soll Und wer nun 7"°- mittels aubegehrter Separation
das Seinige bey dem abgesonderten Vermögen nicht hat erlangen tonnen,
kann sich an das andere Vermögen nicht mehr halten, außer pt-r viam lelk.
tucioniä in imezruiu, wenn änderst die dazu behorlge Ke^uil'ira vorhanden
seynd. 8'° Findet endlich mehrgedachtes ^U5 ^epargciouiz in folgendelt
Fallen nicht Platz. Erstlich, wenn der Erb sowohl für seme, als semes
Erblassers Gläubiger lolveliäo ist. Zweytens, wenn von Zelt der Erbfchasts-
antrcttung fünfIahr verflossen senno, ohne sich hierunter um die Separation
gemeldet zu haben, wobey die Unwissenheit niemand entschuldigen soll.
Drittens, wenn die Erbschaftmittel bereits bona ticl« von dem Erben distra-
hirt, veräußert, verzehrt/ oder viertens, mit denen Seimgen dergestalt ver-
mischt seynd, daß die Separation nicht wohl mehr möglich ist. Fünftens/
da man sich derselben entweder ausdrucklich, oder stlllschwrlHend begeben hat.

§. 18.

^U3 yuaü Leparanoniz wird nur in folgenden zwey Fällen zugelassen. Von dem 5urs
l ° " Wenn sich unter des Schuldners Vermöge« em Gut findet, welches Ü m ^ ^ " '
schon vorher, ehe es derselbe an sich gebracht hat, einem anderen verpfändet,
oder Verschrleben gewest, und dieser von seinem Schuldner, dessen Lrven
oder Bürgen auf andere Wels Ulcht mehr bezahlt werden kann, so mag er
sich an obgrdachles Pfand pro lMlmmtt- clelmi halten, und die Separation
begehren. 2"«. Wenn ein zwar «och unter vättcrlicher Ge»valr gehender
Sohn verschiedenen ^r^iwriduä thrils vor, thms na>y angettctlenru M l l -
taruanv z. E. um erkaufte Waarcn, und dergleichen schuldig worden ist,
so mögen die letztere, welche ihm erst nach sothüner Standsvcralldcruug ge-
borgt yaben, 5til)2rariulitini pecM Oül,'tintl3 bcgryren, Ulld darin den Vorzug
vor denen elfteren 6reäuoribu8 pratendiren.

§» l y .

Was i""" ein oder anderer Stand, oder dessen Zugethanene in hie- V°«
sigen landen der Priorität halber aus sonderbaren Rechten, und Frevheiten U
hergebracht haben, daran soll vorstehende Ordnung ihnen unabbrüchlg seyn. d«r̂
Injonderheit soll es 2"« bey der m dem oberpfalzlschen Gandproccß vorge-
schriebener besonderer Claßification noch ferner verblieben, und da etwan
3"° ein benachtbar- oder auswärtiger Stand seinen Unterthanen vor denen
Fremden und Auslandern ein Vorrecht in coucurlu einräumt, so soll man
gegen einen solchen Stand, oder dessen Unterthanen bey inländischen Ge-
richten das nemlichc beobachten.

AN'Aa-



( o)

A n z e i gg
Neber die im Coäice ^suäiciario befindliche

Kap i te ln .

Erstes Kapitel
Von denen Gerichten, und der Gerichtsbarkeit.

Zweytes Kap i te l
Von gerichtlichen Haupt- und Nebenpersonen.

Dr i t tes Kap i te l
Von dem Gerichtsproceß. ^. . .

V ier tes Kapl te l
Von gerichtlichen Klagen, KlaglibeUen,,und anderen sowohl mündlich- als schriftlichen

Fünftes ssp
Von den gerichtlichen Citationen, Communicationen und Mandate»/ dann derselben

Insinuation, und Contumacialhandlungen.
Sechstes Kapitel

Von der Kriegsbefestigung, oder I.M8 Contestation, Re- und Duplic, dann weiteren
Schriftenwechslungen und Terminen.

Siebendes Kap i te l
Von der legitimation, und Vollmacht.

Achtes Kapitel
Von der Reconvention, I.M3 Denuntlation, Nomination, Interbentjon, Caution>

Arrest und Sequestration.
Neuntes Kapitel

Von dem Beweis und Gegenbeweis überhaupt.
Zehendes Kapitel

Von dem Beweis durch Gezeugschaft
E i l f t es Kap i te l

Von dem Beweis durch schriftliche Urkunden.
Zwölftes Kap i te l

Von dem Beweis durch eigene Geständnuß, Vermuthungen, Augenschein, Calculation,
Notorietät und gemeinen Ruf.

Dreyzehendes Kapi te l
Von dem Eid, wie auch dem Beweis, welcher dadurch gemacht wird.

Vierzehendes Kapi te l
Von richterlicher Entscheidung der Streltsach.

Fünfzehendes Kap i t e l
Bon Appellationen, und Revisionen.

Sechszehendes Kapitel
Von der Restitution in inrezrum, dann der Nullität und anderen kemeHm ̂ uriz gegen

eine Sentenz.
Siebenzehendes Kap i te l

Von ElldMng des Streits durch Vergleich, Compromiß, oder das Loos, dann denen
Stmtötosten und Schaden.

Acytzehendes Kapitel
Von der Exccution.

Neunzehendes Kapitel
Von dem Collcurrproccß.

Zwanzigstes Kapitel
V o n dem Nccht der P r i o r i t ä t im Concursproceß/ dann denen verschiedenen Claßen

der G l ä u b i g e r n , und dem ^ur 5 c i



lt m e r l ll n g e l!
über den

!!

worin derselbe

sowohl mildem gemeinen, als ehemalig-statutarischen

criHls-Ordnullgen
e c t e n

genau

M i t h i n nicht nur der Unterschied i m e r Hus V6tu8 65 ;
samt denen l'omiKuZ, woraus das Letztere geschöpft worden, angezeigt,

sondern auch dieses mit BeyfügMH der bey denen

Höchsten Reichs- Gerichten
üblicher t'lüxi in ein mehreres Liecht gesetzet und mit einem vollständigen

Inäics sowohl über den coäioem selbst, als die Anmerkungen
versehen.
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Gedruckt und verlegt bey Johann Paul Vötter, Khurfürstl. Hof-Akademie
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